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wer ISt dIe 
rote hIlFe ?

Die Rote Hilfe e. V. ist eine parteiun-

abhängige, strömungsübergreifende linke 

Schutz- und Solidaritätsorganisation. 

Die Rote Hilfe organisiert nach ihren 

Möglichkeiten die So lidarität für alle, un-

abhängig von Parteizuge hö rigkeit oder 

Welt anschauung, die in der Bundesrepublik 

Deutsch land aufgrund ihrer politischen 

Betä tigung verfolgt werden. Politische Be-

tätigung in diesem Sinne ist z. B. das Eintre-

ten für die Ziele der ArbeiterInnen be we gung, 

der antifaschis  tische, antisexis tische, an-

tirassistische, demokratische oder gewerk-

schaftliche Kampf sowie der Kampf gegen 

Antisemitismus, Militarismus und Krieg.

Un  sere Unterstützung gilt denjenigen, die 

deswegen ihren Arbeitsplatz verlieren, Be-

rufsverbot erhalten, vor Gericht gestellt und 

zu Geld- und Gefängnisstrafen verurteilt 

werden oder sonstige Nachteile er leiden. 

Darüber hinaus gilt die Solidarität der Roten 

Hilfe den von der Reaktion politisch Ver-

folgten in allen Ländern der Erde. 

 Aus der Satzung
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I n  e i g e n e r  S a c h e

Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Freundinnen und Freunde,
wieder haben wir ein Heft zusammengestellt, das sich mit unterschied-
lichen Aspekten von Repression auseinandersetzt – im Schwerpunkt mit 
der ganz direkten Durchsetzung von Konzerninteressen durch staatliche 
Organe. 
Die kommende Ausgabe 2/2014 widmet sich schwerpunktmäßig dem 
Themenkomplex „Repression gegen Frauen – Frauen in der Antirepres-
sionsarbeit“. Dabei sollen historische, aktuelle und auch internationale 
Aspekte beleuchtet werden. Wir freuen uns auf eure Artikel zu diesem 
Schwerpunkt (wie immer bitte an rhz@rote-hilfe.de). Redaktions- und 
Anzeigenschluss ist der 21. März.
Kurz darauf beginnen wir bereits mit der Arbeit an der Ausgabe 3/2014. 
Darin setzen wir uns im Schwerpunkt „Experimentierfeld Stadion“ mit 
Repression gegen Fußballfans auseinander. Denn oft wird an ihnen ohne 
größere öffentliche Kritik ausprobiert, was dann später massenhaft und 
gesellschaftlich akzeptiert auch gegen andere unliebsame Bewegungen, 
Subkulturen etc. angewendet werden kann (und wird) – erwähnt sei hier 
unter anderem an Reiseverbote und Meldeauflagen für so genannte 
Gefährder_innen. Auch hier freuen wir uns auf Beiträge, Anregungen 
und Ideen. Redaktions- und Anzeigenschluss für diese Ausgabe ist am 
2. Mai.
 
Solidarische Grüße

Redaktionskollektiv der RHZ

kooperation
�� Die Redaktion der RHZ hat 

mit dem Punkrock-Fanzine/
Mailorder  PLASTIC 
BOMB und dem 
Hardcore/
Punkrock Shop/
Mailorder CORE 
TEX eine (vorerst 
zeitlich begrenz-
te) Kooperation ver-
einbart. PLASTIC BOMB und 
CORE TEX werden in diesem 
Zeitraum allen Mailorderbe-
stellungen In-
formationsma-
terial der Roten 
Hilfe beilegen.
Des Weiteren ist auf der Web-
site von PLASTIC BOMB ein 
Interview mit der Roten Hilfe 
veröffentlicht. Im Gegenzug 
druckt die RHZ Anzeigen von 
beiden ab. Wir freuen uns sehr 
über diese Zusammenarbeit 
und danken den MacherInnen 
bei PLASTIC BOMB und CORE 
TEX, ebenso den Ortsgruppen 
Darmstadt und München.

„zorionak, euskal herria – glückwunsch, baskenland“ 
• Seit einigen Jahren ist es im Baskenland Tradition, dass Anfang Januar in Bilbo (span. Bilbao) eine Demonstration 
für die Rechte und Freiheit der baskischen politischen Gefangenen und für eine Lösung des Konflikts stattfindet. Die 
„Zerstreuungspolitik“ der spanischen Zentralregierung in Madrid führt dazu, dass die politischen Gefangenen auf Ge-
fängnisse im gesamten spanischen und französischen Staat verteilt sind und dort Sonderhaftbedingungen unterliegen. 
Die diesjährige Demonstration am 11. Januar wurde verboten. Die neu gegründete Initiative Tantaz Tanta („Tropfen für 
Tropfen“) hat trotz Verbots unter dem Motto „Tropfen für Tropfen sind wir das Meer“ zur Demo aufgerufen und mobili-
siert: Diesem Ruf folgten 130.000 Menschen.  Mehr zum Thema Baskenland ab Seite 49
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geld her !
Dafür brauchen wir eure Mitgliedsbeiträge … 

Insgesamt wurden genoss_innen  
mit 62.549,99 euro unterstützt

�� Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 
62.549,99 Euro für 104 Unterstützungs-
fälle gezahlt. Davon haben wir 77 Mal nach 
dem Regelsatz 50 Prozent der Kosten erstat-
tet, 15 Mal nach Regelsatz 50 Prozent des 
Pflichtverteidigersatzes. Sechsmal haben 
wir sämtlichen Kosten übernommen, ein-
mal 100 Prozent des Pflichtverteidigersat-
zes. Dreimal haben wir eine allgemeine Zu-
sage gegeben und einmal einen Festbetrag 
bis zur Klage festgesetzt. Außerdem unter-
stützen wir Revision und Demonstration im 
Fall Oury Jalloh.

Drei Anträge mussten wir ablehnen, 
elf haben wir zur weiteren Klärung an die 
betreuenden Ortsgruppen zurückgegeben 
und drei weitere Unterstützungsfälle wur-
den zurückgestellt.

Fasching im november

�� Burschentag 2012 in Stuttgart. Ge-
noss_innen protestierten unter anderem 
mit einer Spontandemo gegen die Fa-
schingsveranstaltung. Die Demo wurde 
aber nach wenigen Metern gekesselt und 
die Genoss_innen mit fadenscheinigen 
Verfahren überzogen. So erhielt eine Ge-
nossin einen Strafbefehl, weil sie an-
geblich einen Polizisten beleidigt haben 
soll mit den Worten: „Du kleiner Pisser, 
was willst du denn?“ Die Rote Hilfe e. V. 
unterstützt die Genossin und übernimmt 
50 Prozent der angefallenen Kosten 
(441,25 Euro).

tagträume eines polizisten 

�� Die Antragstellerin war aktiv im So-
likreis für Deniz. Das war für die Staats-
macht Grund genug, die Genossin zu 
drangsalieren und sie mit Verfahren zu 
überziehen. So soll sie unter anderem 

auf einer Solidemo für Deniz mit einem 
Fahnenstock auf einen Polizisten einge-
droschen haben. Das glaubt zumindest der 
Polizist erlebt zu haben, der sie mehrere 
Tage nach der Demo auf offener Straße 
aufhielt und ihre Personalien aufnahm. 
Das Ermittlungsverfahren wegen gefähr-
licher Körperverletzung wurde allerdings 
schnell eingestellt. Damit die Genossin 
aber nicht alleine auf den Kosten des 
Einschüchterungsversuchs sitzen bleibt, 
übernimmt die Rote Hilfe e. V. 50 Pro-
zent der Kosten für den Anwalt und zahlt 
169,88 Euro.

bitte nur in „passender“ größe

�� Ein Geflüchteter filmte, wie ihm in ei-
nem Kaufhaus der Kauf eines Sweatshirts 

• bei eurer ortsgruppe oder auf 

unserer homepage erfahrt ihr, 

wie ihr selbst einen unterstüt-

zungsantrag stellen könnt:  

www.rote-hilfe.de/infos_hilfe/

unterstuetzungsantrag
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Schaufenster zu Scherben

�� Aus einer spontanen Demonstration 
heraus, die an die Räumung eines be-
setzten Hauses erinnerte, wurden mehrere 
Geschäfte entglast. Am Ende der Demons-
tration griffen die Polizist_innen einzelne 
Teilnemer_innen heraus. Einer Genossin 
warfen sie Landfriedensbruch vor, das Ge-
richt stellte das Verfahren ein. Es entstand 
aber eine Anwaltsrechnung in Höhe von 
885,52 Euro, von denen die Rote Hilfe 
e. V. 422,76 Euro übernimmt. Selbstver-
ständlich schwieg die Genossin gegenüber 
den Repressionsbehörden.

klappe halten lohnt sich

�� Ein Genosse soll nach Protesten gegen 
einen Naziaufmarsch zusammen mit ande-
ren einen Polizeiwagen demoliert haben. 
Er schwieg gegenüber Polizei und Staats-
anwaltschaft, das Gericht stellte das Ver-
fahren ein. Es entstanden Kosten in Höhe 
von 571,26 Euro, von denen die Rote Hilfe 
e. V. 285,63 Euro übernimmt.

in einer in den Augen der Verkäuferin zu 
großen Größe verwehrt wurde. Dieses Video 
veröffentlichte der Antragsteller anschlie-
ßend im Internet, um auf die schlechte Be-
handlung und das ungerechte Gutschein-
system aufmerksam zu machen. Denn mit 
ihren „Gutscheinen“ dürfen Geflüchtete 
nur Kleidung für sich selber kaufen – ob 
der Pullover von der Größe passt oder 
nicht, darf der/die Kassiererin entschei-
den. Mit der Veröffentlichung des Videos 
im Internet wurde laut Gericht gegen das 
Kunsturhebergesetz verstoßen. Dies brach-
te dem Geflüchteten einen Strafbefehl in 
Höhe von 150 Euro und Verfahrenskosten 
ein. Die Rote Hilfe e. V. übernahm 100 Pro-
zent der entstandenen Kosten in Höhe von 
213,50 Euro.

Sperrgebiet? Scheiß egal!

�� Zwei Genossinnen betraten mehrmals 
das Gefechtsübungszentrum (GÜZ) in der 
Letzlinger Heide (Sachsen-Anhalt). Die 
Behörden sahen darin „unbefugtes Betre-
ten eines militärischen Sicherheitsberei-
ches“. Für das erste Betreten gab es Ver-
warnungsgeld in Höhe von 123,45 Euro. 
Beim zweiten Betreten wurden Verfahren 
wegen Hausfriedensbruchs und Wieder-
holung eingeleitet, diese wurden schlu-
ßendlich eingestellt. Bei der Roten Hilfe 
e. V. wurde die Übernahme der Anwalts-
kosten nach Regelsatz beantragt. Da die 
Anwaltsrechnungen über dem Pflichtver-
teidigersatz lagen, übernimmt die Rote 
Hilfe e. V. 50 Prozent der Kosten nach dem 
Pflichtverteidigersatz. Insgesamt wurden 
die beiden Genossinnen mit 652,54 Euro 
unterstützt.

VS – weg damit!

�� Ein Genosse nahm an Protesten gegen 
eine Veranstaltung des Verfassungsschut-
zes teil. Nachdem sich diese auflöste, 
griffen Polizist_innen einzelne Teilnehmer 
heraus und wollten diese zu Versamm-
lungsleiter_innen erklären. Dabei soll der 
Genosse Widerstand geleistet und eine ge-
fährliche Körperverletzung begangen ha-
ben. Das Gericht stellte das Verfahren ein. 
Übrig blieb eine Anwaltsrechnung über 
272,65 Euro. Nach Pflichtverteidigersatz 
hätten es aber nur 266,80 Euro sein dür-
fen. Auf diesen Betrag bekam der Genosse 
von der Roten Hilfe e. V. 50 Prozent und 
somit 133,40 Euro. 

Schaufenster zu Scherben II

�� Eine Genossin beteiligte sich nach der 
erfolgten Räumung der Liebig 14 in Ber-
lin an einer Scherbendemo. Dabei wollen 
Zivischnüffler beobachtet haben, wie sie 
mit einem Hammer mehrere Schaufenster-
scheiben einschlug. Das Gericht glaubte 
den Beamt_innen und verurteilte die Ge-
nossin zu 300 Euro Strafe. Der Staatsan-
waltschaft war das nicht genug, sie ging in 
Berufung. Die nächste Instanz verurteilte 
die Genossin zu über 100 Tagessätzen und 
einer Summe von 2.100 Euro. Gerichts- 
und Anwaltskosten beliefen sich in diesem 
Verfahren auf 3.380,27 Euro. Die Summe 
der Strafe arbeitete die Genossin ab und 
stellte einen Antrag auf Übernahme der 
3.380,27 Euro. Die Rote Hilfe e. V. über-
nahm von diesen Kosten den Regelsatz von 
50 Prozent und zahlte 1.690,14 Euro.

oury Jalloh – das war Mord!

�� Die Rote Hilfe e. V. übernimmt die An-
waltskosten in Höhe von 5.000 Euro für 

Tel.:  (02 21) 44 85 45  |   www.papyrossa.de |  mail@papyrossa.de

P a p y R o s s a  V e r l a g  | Luxemburger Str. 202  |  50937 Köln

Fermín Munarriz:

Lichtblicke im Baskenland

Ein Interview mit Arnaldo Otegi

255 Seiten  –  14,90 Euro

131 Seiten  –  9,90 Euro

Aus dem Gefängnis heraus äußert sich Arnaldo Otegi, langjähri-

ger Sprecher der baskischen Unabhängigkeitsbewegung, über

das Ende des bewaffneten Kampfes und politische Bündnisse, die

Abwehr der neoliberalen Agenda und Perspektiven eines alter-

nativen Gesellschaftsmodells.

Urte Sperling:

Die Nelkenrevolution in Portugal

Basiswissen Politik/Geschichte/Ökonomie

April 1974: Revolutionäre Militärs stürzen eine faschistische Dik-

tatur und scheinen entschlossen, im Bündnis mit einer kämpferi-

schen ArbeiterInnenbewegung eine sozialistische Gesellschaft zu

errichten. Wer waren die Akteure der Nelkenrevolution, was ha-

ben sie erreicht und was ist geblieben?

Anzeige
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nazis in tostedt

�� Tostedt (Niedersachsen) und Umge-
bung bleiben für Nazis unsicheres Pflaster. 
Die dort aktiven Genossinnen und Genos-
sen unterstütze die Rote Hilfe e. V. einmal 
hinsichtlich zweier Verfahren wegen „Wi-
derstands“ und „Verstoßes gegen das Waf-
fengesetz“ und noch einmal wegen einer 
Auseinandersetzung in einem Parkhaus, 
aus der die beteiligten Nazis teilweise ver-
letzt und unter Verlust einiger Gegenstän-
de heraus gingen. Die damit verbundenen 
Strafbefehle und Rechtsbeistandskosten 
für insgesamt drei Genoss_innen werden 
nach Regelsatz unterstützt, so dass sich 
die Zahlung insgesamt auf 1.084,90 Euro 
beläuft.

die Revision in dem Verfahren ge-
gen die Beamten, gegen die im 
Tatzusammenhang mit dem Tod 
von  Oury Jalloh ermittelt wird. Au-
ßerdem unterstützt die Rote Hilfe 
e. V. die Demonstration in Geden-
ken an  Oury Jalloh in Dessau mit 
weiteren 500 Euro.

Vorsicht wasserpistole

�� Eine Genossin beteiligte sich 
an einer „Fang den Bus“-Aktion, 
mit der ein Bus von Spekulant_
innen und anderen Gentrifizie-
rer_innen daran gehindert werden sollte, 
vom Tagungshotel zu einem Restaurant zu 
kommen. Sie soll während dieser Aktion 
einen Polizisten mit einer Wasserpistole 
bespritzt haben, dieser verspürte daraufhin 
einen länger anhaltenden Druckschmerz 
in einem Auge. Der Genossin wurde ein 
Strafbefehl in Höhe von 300 Euro zuge-
stellt, den sie auch zahlte. Zuzüglich Ge-
richtskosten kam am Ende ein Betrag von 
470,50 Euro zusammen, von dem die Rote 
Hilfe e. V. die Hälfte übernimmt. 

gepfefferte Info

�� Ein Genosse traf im Februar 2013 in 
Celle (Niedersachsen) einen Nazi-Infotisch 
an. Drei der dort „informierenden“ Nazis 
kamen dann in Kontakt mit Pfefferspray. 
Dafür gab es eine zur Bewäh-
rung ausgesetzte Freiheitsstrafe 
von acht Monaten sowie eine 
Geldstrafe in Höhe von 900 Eu-
ro. Von der Geldstrafe sowie 
den entstanden Gerichts- und 
Rechtsanwältinnenkosten trägt 
die Rote Hilfe e. V. die Hälfte, 
was dann mit 962,25 Euro zu 
Buche schlägt.

des Ministers Sahne

�� Während der Podiumsdis-
kussion „Demokratie heißt Ver-
trauen“ auf dem 34. Evangeli-
schen Kirchentag im Mai 2013 
in Hamburg, bei der auch der 
damalige Bundesverteidigungs-
minister de Maizère zu Wort 
kam, entdeckte ein LKA-Beam-
ter des so genannten „zusätzli-
chen Personenschutzes“ einen 
Genossen in Publikum. In des-
sen Papiertüte erspähte er eine 
Sahnetorte. Weil der Genosse 

nicht sofort seine Perso-
nalien rausrücken wollte, gab es nicht nur 
eine Anzeige wegen versuchter gefährli-
cher Körperverletzung, sondern auch noch 
wegen Widerstands. Nach erteiltem Straf-
befehl beantragte ein Rechtsanwalt Akten-
einsicht und sah sich mit einer äußerst 
umfangreichen Akte konfrontiert: Bundes-
minister mit Tortenbedrohen geht schließ-
lich gar nicht und so wurden von Seiten der 
Ermittelnden nicht nur detaillierte Fotos 
der Torte gemacht, sondern auch Diagram-
me erstellt, die den Wurfradius darstel-
len sollten und noch einiger Schabernack 
mehr. Von dem dann letztlich hingenom-
men Strafbefehl und den entstandenen 
Rechtsanwaltskosten (insgesamt 827,25 
Euro) übernimmt die Rote Hilfe e. V. nach 
Regelsatz die Hälfte.

Anzeige
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auf ihrem 12. bundeskongress anfang dezember 2013 hat 

die linke.SdS (Sozialistisch-demokratischer Studieren-

denverband) unter anderem einen neuen umgang mit Über-

wachung und repression beschlossen. einer der von den 

delegierten angenommenen punkte lautet: „die linke. SdS 

sucht verstärkt die zusammenarbeit mit der roten hilfe und 

unterstützt diese so weit möglich in ihrer anti-repressions-

arbeit. die Mitglieder werden aufgerufen Mitglied bei der 

roten hilfe zu werden. eine eigene anti-repressionsarbeit 

aufzubauen, wird hingegen nicht angestrebt.“1 das redakti-

onskollektiv der rhz sprach darüber mit alexander hummel 

vom SdS. er war zum zeitpunkt der antragserstellung Mit-

glied des SdS-bundesvorstands und dort zuständig für den 

themenkomplex Überwachung und repression. ansonsten ist 

er aktiv in der redaktion der Verbandszeitung des SdS, der 

critica (www.critica-online.de), sowie im bundesarbeitskreis 

hochschulpolitik. Seit einigen wochen ist er zudem Mitglied 

der roten hilfe e. V.

Alex, Du bist einer der Antragstellenden. Worum geht es in 

Eurem Antrag und warum habt Ihr ihn jetzt gestellt?

Mit dem Antrag hat sich der SDS eine grundlegende Positi-
on zum Komplex aus Überwachung und Repression und der 
militärischen Absicherung von Herrschaftsverhältnissen 
gegeben. Wir sehen also drei in der breiten Öffentlichkeit 
wie auch unter Aktivist_innen getrennt voneinander bear-
beitete und diskutierte Elemente, nämlich Überwachung, 
Repression und Militär, die wir jedoch zusammen denken 
wollen. Das war die Grundidee. Von dieser Analyse aus-
gehend haben wir Schlüsse für unsere politische Praxis 
gezogen.  
Im Bundesvorstand diskutierten wir im Juni 2013 das The-
ma Überwachung vor dem Hintergrund des durch Edward 
Snowden öffentlich gemachten Überwachungsskandals. 

1 Das angenommene Papier in voller Länge findet sich hier: http://www.linke-
sds.org/die_linkesds/positionen/13_bundeskongress_dez_2013/#c13739

Repression oder das Militär spielte bei der damaligen De-
batte noch keine Rolle. Ich übernahm die Aufgabe, einen 
Antragsentwurf für eine SDS-Position zum Thema Überwa-
chung auszuarbeiten. 
In der Entstehungsphase des Antrags hat sich dann bei 
mir und einigen weiteren mitarbeitenden Genoss_innen 
die Erkenntnis eröffnet, dass wer über Überwachung reden 
möchte, über Repression und die militärische Absicherung 
von Herrschaftsverhältnissen nicht schweigen darf. Am 
Ende war es ein Antrag, der deutlich weiter ging als das, 
was zuvor im Bundesvorstand diskutiert wurde. Teile des 
Bundesvorstandes hatten dann Probleme mit einzelnen 
Passagen des Antrags, so dass den Antrag dann nicht 
der Bundesvorstand, sondern nur einzelne Genoss_innen 
stellten.

Wie lief denn ganz grob die Debatte im Bundesvorstand, in 

der Mitgliedschaft und dann auf eurem Bundeskongress? 

Was waren da die wichtigsten Argumente?

Zur grundsätzlichen Analyse im Antrag gab es erstaunli-
cherweise gar keine Kontroverse. Die große Befürchtung, 
die jedoch häufig bestand war, dass es den Antragstel-
ler_innen darum ginge, einen neuen Schwerpunkt in der 
Verbandsarbeit zu etablieren. Der Hintergrund ist, dass der 
SDS noch davon entfernt ist, eine Massenorganisation zu 
werden und die Ressourcen deshalb beschränkt sind. Dar-
um ist es eine zentrale politische Frage, wo man die meiste 
Energie hineinsteckt. Einen neuen Schwerpunkt wollten 

„Wir möchten die Aufklärungs-   
     arbeit unter den Studis zu  
 Überwachung, Repression  
          und Militär aufnehmen“
der Studierendenverband die linke.SdS unterstützt die rote hilfe e. V.

�� Die Linke.Sozialistisch-demokratischer Studierendenver-
band (Die Linke.SDS) ist ein bundesweiter Zusammenschluss 
sozialistischer Studierender, sie ist bundesweit an rund 45 
Hochschulen vertreten. Sie ist anerkannter Studierendenver-
band der Partei Die Linke und arbeitet als Hochschulverband 
laut Selbstverständnis für den Sozialismus und „eine grundle-
gende Veränderung der Gesellschaft“ mit dem Ziel der „Über-
windung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung“ und für die 
Errichtung einer „sozialistischen Gesellschaft“.  
• Info: www.linke-sds.org
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wir als Antragssteller_innen aber nie setzen. Zwar wird im 
jetzigen Beschluss wie auch im ursprünglichen Antrag eine 
sehr breite Analyse vorgenommen, aber die Konsequenzen 
für die politische Praxis, die im Antrag gezogen werden, 
sind nicht sehr weitgehend. Eben weil wir wussten, dass 
trotz der Bedeutung des Themas es nicht unsere Rolle als 
Studierendenverband in der gesamtdeutschen Linken sein 
kann, eine eigene Antirepressionsarbeit aufzubauen. Dafür 
gibt es die Rote Hilfe e. V., die wir aber in dieser Arbeit 
gerne unterstützen würden. 
Ansonsten gab es noch das Argument, dass der SDS noch 
nicht Opfer von Repression gewesen wäre und eine folglich 
für den Bundesvorstand im Antrag vorgesehene verschlüs-
selte Kommunikation überflüssig wäre. Das stimmt natür-
lich nicht. Es gab schon mehrere Fälle, die eindeutig als 
Repression zu bewerten sind. Am bekanntesten ist da si-
cher der Fall des Heidelberger LKA-Spitzels mit dem Tarn-
namen „Simon Brenner“, der zunächst ausgehend von der 
Heidelberger SDS-Gruppe die gesamte Heidelberger linke 
Szene ausspähte. Es gibt auch deutliche Hinweise darauf, 
dass die E-Mail-Kommunikation von Genoss_innen bereits 
ausgespäht wurde oder diese sogar gezielt überwacht wer-
den. Doch selbst wenn es keine Repression gegeben hätte, 
im Falle von Repression gilt immer: Getroffen werden weni-
ge, gemeint sind wir alle – ganz egal, ob diese wenigen aus 
der eigenen Gruppe oder Organisation stammen oder nicht.

Was bedeutet dieser Beschluss jetzt konkret für eure Arbeit 

und eure politische Positionierung? 

Zunächst bedeutet es, dass wir die Aufklärungsarbeit an 
den Hochschulen und Unis unter den Studis zum Kom-
plex aus Überwachung, Repression und Militär aufnehmen 
möchten. Sofern das bisher schon geschah, war es immer 
die Eigeninitiative einiger Gruppen oder auf den Heidel-
berger Spitzelskandal beschränkt. Jetzt wird es aber bun-
desweites Material geben, eine Person im Bundesvorstand 
wird verstärkt für das Thema zuständig sein – auch unsere 
Mail-Kommunikation wird dort zukünftig verschlüsselt ab-
laufen. Zudem wird ein innerverbandliches Wochenende 
organisiert, wo die Genoss_innen das Thema intensiv po-
litisch diskutieren können und Methoden für den prak-
tischen Umgang mit Überwachung erlernt werden. Auf 
unserem Bundeskongress wurde auch diskutiert, dass es 
uns sinnvoll erscheint, gemeinsam mit der Roten Hilfe e. V. 
Veranstaltungen an den Hochschulen und Unis zu organi-
sieren. Der SDS ist gewöhnlich besser an den Unis veran-
kert, während die Rote Hilfe e. V. vor Ort großes Fachwissen 
hat. Da macht es nur Sinn, gemeinsam Veranstaltungen zu 
organisieren. 
Sicher werden einige Genoss_innen aus der verstärkten 
Auseinandersetzung mit dem Thema auch den Schluss 
ziehen, sich parallel in Roter Hilfe e. V. und SDS zu enga-
gieren. Ich persönlich fände das begrüßenswert. 
Da wir aber ein bewegungsorientierter Verband sind, wurde 
im Antrag auch ein Weg skizziert, wie sich perspektivisch 
eine breite Bewegung gegen den besagten Komplex auf-
bauen lässt: Wir glauben, dass es in Deutschland drei 
voneinander relativ unabhängige politische Szenen gibt, 
die man hierfür zusammenführen müsste: die netzaktivis-
tische Szene mit dem „Feindbild“ der Überwachung, die 
Anti-Repressionsszene mit dem „Feindbild“ Repression 
und die Friedensbewegung mit dem „Feindbild“ der Mili-

tarisierung. Um den diesen Kämpfen zugrundeliegenden 
Herrschaftskomplex ernsthaft zu erschüttern, müssten die-
se zusammengeführt werden. Allein die kulturellen Gräben 
zwischen den verschiedenen Szenen müssen hierfür über-
wunden werden. 
Zentrale Punkte im Antrag sind außerdem, dass wir die Ab-
schaffung aller Geheimdienste fordern sowie eine stärkere 
demokratische Kontrolle von Polizei und Kriminalämtern. 
Eine Konzentration auf die Geheimdienste der Five Eyes 
lehnen wir zudem ab.

Das alles betrifft ja in erster Linie den Bereich Überwa-

chung und Repression beziehungsweise Antirepressions-

arbeit. Welche Rolle spielt der Begriff „Solidarität“, der 

für die Rote Hilfe e. V. zentral ist, in eurer Diskussion und 

weiteren Arbeit?

Unumstritten ist es natürlich erstmal, dass der SDS eine 
solidarische Gesellschaft schaffen möchte und eine grund-
sätzliche Solidarität mit anderen Linken für uns selbstver-
ständlich ist. Das heißt zunächst, dass linke Gruppen sich 
keinen Kleinkrieg leisten dürfen und das Wohl der eigenen 
Gruppe über das Wohl der gesamten Bewegung stellen. 
Das ist ein Sektierertum, das es zu bekämpfen gilt. Also 
konkreter gesagt: Ein stärker werdender SDS auf Kosten 
anderer linker Gruppen würde nicht dazu beitragen, dass 
gesamtgesellschaftliche Kräfteverhältnis nach links zu ver-
schieben. Eine solche Grundhaltung ist natürlich nur das 
Mindeste. In der Vergangenheit gab es aber auch bereits 
verschiedene Kampagnen, bei denen die Solidarität für 
uns zentrale Antriebsfeder war, so zum Beispiel die Soli-
darität mit Tim und anderen verfolgten Antifaschist_innen, 
bei der praktischen Unterstützung der jüngsten Streiks 
und Auseinandersetzungen im Einzelhandel oder auch die 
Solidarität mit den Betroffenen des Heidelberger Spitzel-
einsatzes. Bertolt Brecht hat einmal gesagt: „Wie immer 
sie euch mitspielen, gebt keinen euresgleichen auf.“ Das 
muss gelten. 
In der Vergangenheit haben wir auch öfters Solidaritäts-
erklärungen zu Bewegungen in aller Welt verfasst, sei es 
zu den Aufständen in Libyen oder auch den „Aufrech-
ten Demokrat_innen in Tunesien“. An solchen abstrakten 
Solidaritätserklärungen gab es aber in der Zwischenzeit 
große Kritik, so dass das mittlerweile seltener geschieht. 
Für wichtiger halten wir die praktische Solidarität mit 
Personen, die unmittelbar in soziale Kämpfe verwickelt 
sind und Opfer von Repression werden. Man kann sich aber 
auch nicht mit allem und jedem solidarisch erklären. Ein 
progressiver Kern muss schon immer da sein. 

Gab es Reaktionen auf euren Beschluss, zum Beispiel aus 

der Partei Die Linke oder der Linksfraktion? Einige Mitglie-

der sind ja auch in der Roten Hilfe e. V. und vertreten das 

öffentlich, andere sind da zurückhaltender. Und dann gibt 

es ja noch rechte und sehr rechte Organisationen und Medi-

en, die eine Mitgliedschaft oder Kooperation mit der Roten 

Hilfe e. V. gern zu skandalisieren versuchen.

Bisher nicht. Ich halte es jedoch für denkbar, dass der 
Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS), also 
die Studierendenorganisation der CDU, das irgendwann 
noch zu skandalisieren versucht. So etwas geschieht erfah-
rungsgemäß oft auch erst sehr verspätet.

Danke für das Gespräch und auf gute Zusammenarbeit! 
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Ortsgruppe Karlsruhe

am 1. oktober 2013 hat das oberlan-

desgericht karlsruhe einen antifa-

schisten in letzter Instanz vom Vorwurf 

des landfriedensbruchs und des Ver-

stoßes gegen das uniformverbot frei-

gesprochen. dieses urteil ist nicht nur 

erfreulich für den betroffenen antifa-

schisten, sondern hat enorme bedeu-

tung für die gängige rechtsprechung 

karlsruher gerichte. In der Vergangen-

heit hatte sich besonders das landge-

richt karlsruhe immer wieder dadurch 

hervorgetan, das tragen schwarzer 

kapuzenpullover oder Jacken auf Ver-

sammlungen als „Schwarzen block“ 

und damit grundsätzlich als einen 

Verstoß gegen das uniformverbot zu 

verurteilen. dieser praxis ist durch das 

urteil des oberlandesgerichts nun vor-

erst ein riegel vorgeschoben.

�� Dem Antifaschisten wurde vorgewor-
fen, sich am 1. Mai 2009 bei den Protes-
ten gegen einen Naziaufmarsch in Ulm 
in einer Gruppe von rund 150 Personen 
befunden zu haben, die bereits auf dem 
Weg zur Auftaktkundgebung von der Poli-
zei angegriffen wurde. Die Gruppe wurde 
ohne Vorwarnung über mehrere Stunden 
eingekesselt, ihres Demonstrationsrechts 

beraubt und immer wieder von PolizistIn-
nen angegriffen. Dieses Vorgehen wurde 
inzwischen vom Verwaltungsgerichtshof 
Ulm für unrechtmäßig erklärt, was die Po-
lizei bekanntermaßen nicht davon abhält, 
diese Taktik immer wieder anzuwenden.

Da der Antifaschist und die Grup-
pe, in der er sich befunden haben soll, 
zu Teilen schwarz gekleidet waren und 
eine „suggestiv-militante“ Wirkung auf 
Außenstehende gehabt haben sollen, 
soll der Angeklagte sich des Landfrie-
densbruchs und des Verstoßes gegen das 
Uniformierungsverbot schuldig gemacht 
haben.

Das Oberlandesgericht Karlsruhe 
(OLG) gab nun der Revision des Anti-
faschisten statt und urteilte, dass das 
Urteil des Landgerichts gleich aus meh-
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Schwarze kapuzis  
sind keine uniform!
urteil zu Vermummungen
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reren Gründen keinen Bestand haben 
kann. Alleine aus Mängeln in der Be-
weiswürdigung war der Angeklagte 
freizusprechen. So beruht seine 
Identifikation durch die Poli-
zeibeamten ausschließlich auf 
einem blauen Rucksack, den 
der Angeklagte während seiner 
ED-Behandlung mit sich führ-
te und einem blauen Ruck-
sackriemen, der auf einem 
Polizeivideo zu erkennen ist. 
Laut OLG Karlsruhe reicht 
dies jedoch nicht aus, den 
Antifaschisten eindeutig zu 
identifizieren. 

Dabei sieht das OLG 
selbst bei einer eindeu-
tigen Identifikation des 
Angeklagten deutliche 
Bedenken. So schloss 
das Landgericht Karlsru-
he als Vorinstanz nur aus 
der Anwesenheit in einer 
Personengruppe auf die wil-
lentliche Beteiligung an ei-
nem „Schwarzen Block“, ohne 
Feststellungen über die Dauer des Auf-
enthalts in der Gruppe oder die Möglich-
keit, diese zu verlassen, zu machen. Eine 
Verurteilung wegen Landfriedensbruchs 
ist auf dieser dünnen Grundlage nicht 
möglich, urteilte das OLG.

ein „Schwarzer block“ ist keine 
quasi-militärische organisation

Das OLG ist der Ansicht, dass auch in 
einer neuen Hauptverhandlung keine 
Feststellungen getroffen werden können, 
aus denen sich ein Schuldspruch we-
gen unbefugten Tragens von Uniformen 
rechtfertigen könnte. So bezieht sich das 
Gericht auf ein Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts und sieht es als möglich 
an, dass auch zivile Kleidungsstücke eine 
verbotene Uniformierung auf Versamm-
lungen darstellen können, dies allerdings 
nur in sehr engen Grenzen. Die getra-
genen Kleidungsstücke müssen einer 
Uniform „gleichartig“ sein, was sie laut 
Urteil nur sind, wenn sie „nach Form, 
Farbe, Schnitt und sonstiger Aufmachung 
von der allgemein üblichen Bekleidung 
abweichen“. Somit dürfen auf Versamm-
lungen durchaus die gleichen Kleidungs-
stücke getragen werden, solange sie nicht 
den Eindruck von Uniformen hervorrufen. 
Da dem Versammlungsgesetz laut OLG 
allerdings ein sehr enges Verständnis von 

Uniformen zu Grunde liegt, ist das Tragen 
schwarzer Kleidung auch innerhalb eines 
„Schwarzen Blocks“ nicht strafbar. 

Grundlegend für dieses Uniformver-
ständnis ist der „Ausdruck einer über die 
jeweilige Versammlung hinausreichenden 
Verbindung, einer quasi-militärischen Or-
ganisation“. Die getragenen Kleidungs-
stücke müssen nicht nur einer Uniform 

gleichen, sie müssen auch die Zugehörig-
keit des Trägers zu einer militärähnlichen 

Gruppierung symbolisieren. Genau die-
se Zugehörigkeit zu einer auch au-

ßerhalb des bestimmten Anlasses 
bestehenden Gruppierung ist bei 
einem „Schwarzen Block“ nicht 
gegeben.

Dieses längst überfällige Ur-
teil unterbindet nun vorerst die 
Praxis des Karlsruher Landge-
richts, das Tragen schwarzer 
Kapuzenpullover als Unifor-
mierung zu verurteilen. Inzwi-
schen wurden bereits noch 
laufende Verfahren einge-
stellt und die Berufung der 
Staatsanwaltschaft gegen 
Freisprüche des Amtsge-
richts zurückgezogen. Trotz 
dieses erfreulichen Urteils 
dürfen wir uns keine Illusi-
onen darüber machen, dass 
Polizei, Politik und Justiz die 
Beteiligung an „Schwarzen 
Blöcken“ grundsätzlich gerne 

unter Strafe stellen würden. So 
sieht das OLG Karlsruhe sein eigenes 

Urteil als „Ergebnis einer möglicherwei-
se verunglückten Gesetzesfassung“. Es 
geht davon aus, dass das Uniformver-
bot eigentlich auch „Schwarze Blöcke“ 
erfassen sollte und bedauert nahezu, 
dass dieses Verhalten nach korrekter 
Auslegung der aktuellen Gesetzeslage 
straffrei ist.  

Anzeige

Antifaschistisches
Infoblatt
Gneisenaustraße 2a 
10961 Berlin 

Einzelexemplar: 3,50 EUR
Abo 17,50 EUR (5 Ausg.)
Abo 35,00 EUR (10 Ausg.) 

www.antifainfoblatt.de
mail@antifainfoblatt.de
facebook.com/AntifaschistischesInfoblatt
twitter.com/AntifaInfoBlatt

Kostenloses Probeexemplar
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Rechtsanwalt Johannes Eisenberg 

und Rechtsanwältin Lea Voigt

polizeiliche Videoaufnahmen sind 

aus Strafprozessen, insbesondere im 

zusammenhang mit demonstrationen, 

kaum mehr wegzudenken. hundert-

schaften haben mittlerweile jeweils 

mehrere kamerateams an bord, hinzu 

kommen fest installierte geräte auf 

polizeifahrzeugen, gebäuden und in 

polizeihubschraubern. nach einer de-

monstration, bei der es zu Straftaten 

gekommen sein soll, verfügt die polizei 

deshalb über stundenlanges Videomate-

rial, das oft sogar mehrere perspektiven 

auf dieselbe Situation zulässt. dieses 

Material wird akribisch und mithilfe 

immer besserer technischer gesichts-

erkennungsverfahren ausgewertet. als 

belastend eingestuftes Material wandert 

in die jeweiligen Verfahrensakten, das 

vollständige rohmaterial aus den ein-

zelnen einheiten hingegen bleibt bei 

der polizei. So hat sie es in der hand, 

ob sie ihre aufnahmen dem Verfahren 

„zur Verfügung“ stellt, ob sie sie als 

„nicht relevant“ einstuft oder gleich 

behauptet, es gebe ausgerechnet von 

der fraglichen Situation gar kein (mögli-

cherweise entlastendes) Material. 

�� Das Demonstranten belastende Mate-
rial, das seitens der Polizei vorgelegt wird, 
firmiert bei den meisten Gerichten als „ob-
jektives“ Beweismittel, dessen Aussage-
kraft kaum je in Frage gestellt wird. Um-

gekehrt ist dies anders: Gelangt Filmma-
terial, das Straftaten von Polizeibeamten 
zeigt, in eine Ermittlungsakte, wird der 
Beweiswert solcher Aufnahmen plötzlich 
allseits in Frage gestellt. Man kenne den 
Kontext nicht, vielleicht habe das Opfer 
vorher selbst Straftaten begangen, mögli-
cherweise waren die Gewalttaten ein Ver-
sehen und so weiter. Diese Muster beim 
polizeilichen Umgang mit Videomaterial 
wollen wir anhand von zwei Verfahren ex-
emplarisch nachzeichnen. 

Fall 1: weil nicht sein kann was 
nicht sein darf  – der prozess gegen 
zwei beamte wegen gewaltakten 
bei der demonstration „Freiheit 
statt angst“ 2009 in berlin

Am 12. September 2009 fand in Berlin 
unter dem Motto „Freiheit statt Angst“ 
eine Großdemonstration statt. Noch am 

Video ist nicht gleich  Video
Vom umgang der polizei mit beweisvideos
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selben Abend zeigte der Rundfunk Berlin 
Brandenburg in seinen Spätnachrichten 
ein Video1 auf dem zu erkennen ist, wie 
ein untersetzter Mann mit einem Fahrrad 
von einem Polizeibeamten in Kampfan-
zug, mit dem er sich zuvor unterhalten 
hatte, brutal gepackt und zurückgerissen 
wird („Reißer“). Ein anderer Beamter ver-
setzt ihm danach mehrere Faustschläge 
(„Schläger“). Der Mann wird zu Boden ge-
bracht, umstehende Beamte bilden sofort 
eine Schutzglocke um das Geschehen, um 
potenzielle Helfer*innen des Mannes und 
neugierige Blicke abzuschirmen.

Das Video löste hektische Aktivitäten 
bei der Polizei aus. Noch am Abend der 
Ausstrahlung und am darauf folgenden 
Sonntag, den 13. September, gaben die 
Gewalttäter selbst und die Kollegen aus 
der Schutzglocke zeugenschaftliche Äu-
ßerungen ab, mit denen sie Widerstands-
handlungen des Fahrradfahrers, wiederhol-
te Störungen von Polizeimaßnahmen und 
sogar eine versuchte Gefangenenbefreiung 
eines Umstehenden (im Video ist zu sehen, 
wie er aus der Nase blutet) behaupteten. 
Noch an diesem Sonntag erklärte darauf-
hin der Berliner Polizeipräsident, dass der 
gezeigten Gewalthandlung der Polizeibe-
amten Straftaten des Fahrradfahrers vor-
angegangen seien: Widerstand gegen Voll-
streckungsbeamte, Störungen polizeilicher 
Maßnahmen durch wiederholtes Behindern 
durch das Fahrrad, das der Fahrradfahrer 
als eine Art Barrikade genutzt habe, sowie 
wiederholtes Nichtbefolgen eines Platzver-
weises. Gegen den Fahrradfahrer wurde ein 
Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der Fahrradfahrer war einer Festnah-
me an diesem Abend nur entgangen, weil 
eine beherzte Krankenhausärztin ihn als 
verwahrunfähig angesehen und diese Ein-
schätzung gegen den nachhaltigen Protest 
des begleitenden Polizeibeamten durchge-
setzt hatte. Die Folgen des Einsatzes der 
gewalttätigen Polizeibeamten gegen den 
Radfahrer waren:

„Unterlippe zerrissen, musste genäht 
werden. Oberlippe zerrissen und vom Kie-
fer abgerissen, sie musste genäht werden. 
In der linken Schläfenregion mehrere
zwischen 1 und 2,5 cm durchmessen-
de rötliche Hautabschürfungen, diskrete 
Schwellung und Druckschmerzhaftigkeit; 
im Bereich der rechtsseitigen behaarten 

1 Dieses Video findet sich noch auf youtube: http://
www.youtube.com/watch?v=In1vcYY6ioI. Auch 
die Polizeivideos sind online abrufbar: http://ccc.
de/de/updates/2009/update-zum-polizeieinsatz-
auf-der-demo-freiheit-statt-angst-v-12-09

Schläfenregion eine in Längsrichtung ge-
stellte, 2 cm messende oberflächliche 
Hautabschürfung und Weitere.“

Er war in diesem Zustand mehrere 
Stunden unversorgt in einer Polizeizelle 
isoliert worden. Als ihm sein Rucksack zu-
rückgegeben wurde, fehlten die Aufzeich-
nungen, die er – wie auch auf dem Video zu 
sehen ist – unmittelbar vor der Tat gemacht 
hatte.

Der Radfahrer ließ sich von einem Ge-
richtsmediziner am 14. September unter-
suchen und seine Verletzungen dokumen-
tieren. Er erstattete wegen gemeinschaft-
licher Körperverletzung im Amt Strafanzei-
ge gegen die Beamten und suchte selbst 
nach Zeugen und Videoaufzeichnungen 
der Ereignisse vor der Prügelattacke. Die 
Ergebnisse dieser Ermittlungen legte er 
über Rechtsanwalt Eisenberg der Staats-
anwaltschaft vor. Der die Ermittlungen 
führenden Oberstaatsanwalt teilte ange-
sichts dessen mit, dass er die Erstein-
lassung der Polizeibeamten kritisch sehe, 
dass deren Bekundungen mit dem, was 

auf den Videos dargestellt werde, nicht 
in Einklang zu bringen seien. Er habe die 
polizeilichen Ermittlungsstellen auf diese 
Unvereinbarkeiten hingewiesen und aus-
führliche Nachvernehmungen veranlasst. 
Er äußerte auch die Erwartung, dass man 
jetzt nicht mehr lange ermitteln müsse. 
Wenn die Beamten nunmehr in Kenntnis 
der Filmaufnahmen Anlass sehen würden, 
ihre Aussage zu ändern, könne man das nur 
zur Kenntnis nehmen, die Folgen müssten 
diese Beamten dann tragen. Mitte Dezem-
ber 2009 wurden die Ermittlungen gegen 
die Beamten abgeschlossen. Wegen an-
gekündigter aber nicht abgegebener Stel-
lungnahmen der Verteidiger der Beamten 
wurde erst ein Jahr später, im November 
2010, wegen gemeinschaftlicher Körper-
verletzung im Amt Anklage erhoben. Am 
16. Januar 2012 begann schließlich die 
(erste) Hauptverhandlung.

Das Strafverfahren gegen den Fahr-
radfahrer hatte die Staatsanwaltschaft 
im Juli 2010 mit folgender Begründung 
eingestellt: „(…) ist ein strafrechtlich re-

fl
ic

kr
/M

ar
ti

n 
K

ro
li
ko

w
sk

i (
C

C
 B

Y 
2

.0
)

Polizeikamera gegen Blockupy, Frankfurt am Main (Mai 2012)
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levantes Verhalten des Beschuldigten im 
Sinne eines Widerstandes gegen Vollstre-
ckungsbeamte nicht (…) erkennbar. Inso-
weit bleibt zunächst festzustellen, dass es 
sich bei dem den Geschädigten treffenden 
Faustschlag gegenüber seiner Person nicht 
um eine rechtmäßige Diensthandlung ge-
handelt hat; es gab für einen Faustschlag 
in das Gesicht des Geschädigten keinen 
Grund. (… Es) war für den Geschädigten 
eine rechtmäßige Diensthandlung nicht 
erkennbar. Er hätte sich insoweit dieser 
Maßnahme im Weiteren auch (straflos) wi-
dersetzen dürfen.“

Im März 2010 hatten die angeklagten Po-
lizeibeamten sowie deren Einsatzleiter und 
weitere Beamte aus der „Schutzglocke“2 
Strafanzeigen gegen Rechtsanwalt Eisen-
berg gestellt, weil dieser unter anderem die 
beiden Angeklagten als „Prügelbullen“ und 
als „Schläger“ bezeichnet und außerdem 
gesagt habe, ihre zeugenschaftlichen Äuße-
rungen seien „Schutzbehauptungen“ und 
„ausgedachte Geschichten“. Das Verfahren 
gegen Eisenberg wurde von der Staatsan-
waltschaft eingestellt.

In der Hauptverhandlung vor dem 
Amtsgericht begann die Demontage der 
Videobeweise. Der Reißer verteidigte sich 
damit, gelernt zu haben, so wie geschehen 
mit Zuwiderhandlern von Platzverweisen 
umgehen zu dürfen. Das Video zeige ein 
rechtmäßiges Polizeihandeln. Der Schlä-
ger behauptete, nicht beabsichtigt zu ha-
ben, den Radfahrer zu treffen. Er habe den 
Gefangenenbefreier treffen wollen und das 
sei rechtmäßig. Angesichts des Verhaltens 
des Radfahrers, der sich dem Reißer habe 
entwinden wollen und sich dabei in den 
Schlag geworfen habe, sei der Treffer nicht 
strafbar, sondern ein Versehen.

Beide Verteidiger der beiden sahen 
sich mit Lichtbildmappen, die der Poli-
zeipräsident für sie hergestellt hatte, und 
Kenntnissen aus Aktenbeständen, die 
nicht Gegenstand der Ermittlungsakte wa-
ren, ausgestattet. Die Polizeibehörde för-
derte und unterstützte wahrnehmbar die 
Verteidiger. Der Verteidiger des Schlägers 
verlangte vom Gericht, die Videosequenzen 
in Form von rund 2600 Einzellichtbildern 
in Augenschein zu nehmen. Diese Inau-
genscheinnahme werde ergebe, dass der 
Schläger nicht vorhatte, den Radfahrer zu 
treffen.

Das Amtsgericht verurteilte am Ende 
beide Gewalttäter jeweils wegen einfacher 

2 Sie waren wegen Gewalthandlungen gegen De-
monstranten in anderen Verfahren wegen Körper-
verletzung im Amt verurteilt worden.

Körperverletzung im Amt zu Geldstra-
fen, die im Führungszeugnis erscheinen 
(120 Tagessätze). Ein Zusammenwirken 
sei den Polizeibeamten nicht nachzuwei-
sen. Auf die Berufung hin reduzierte das 
Landgericht die Strafe für den Reißer auf 
80 Tagessätze, den Schläger verurteilte es 
hingegen nur wegen fahrlässiger Körperver-
letzung zu einer Geldstrafe von 20 Tages-
sätzen. Das Urteil ist im Wesentlichen so 
begründet:

„(Der Nebenkläger) hatte sich (…) un-
ter den Personen befunden, die den Poli-
zeitransporter, in dem sich (eine) Festge-
nommene befand, umringt hatten und ging 
nunmehr auf der Fahrbahn der Linkstraße 
in Richtung Potsdamer Platz, sein Fahrrad 
neben sich her schiebend, als er von dem 
Angeklagten (Schläger, Anm. d. Verf.) nach 
vorne geschubst wurde und dadurch leicht 
ins Straucheln geriet. (… Danach) erteilte 
ihm der Zeuge PM A. einen Platzverweis, 
indem er mit ausgestrecktem Arm und 
Zeigefinger in Richtung Stresemannstra-
ße wies und den Nebenkläger aufforderte, 
sich in die gezeigte Richtung zu entfernen. 
Da es dem Nebenkläger widerstrebte, der 
Anweisung eines Polizeibeamten Folge zu 
leisten, entfernte er sich mit seinem Fahr-
rad bewusst in die genau entgegen gesetzte 
Richtung als die von dem Zeugen A. ge-
wiesene. Dies beobachtete der Angeklagte 
(Reißer, Anm. d. Verf.), der das Verhalten 
des Nebenklägers zutreffend als bewusste 
Provokation erkannte, und entschloss sich, 
den von A. erteilten Platzverweis durch 
Anwendung unmittelbaren Zwanges durch-
zusetzen. Dabei war ihm bewusst, dass von 
dem Nebenkläger, der sich zu diesem Zeit-
punkt mit seinem Fahrrad bereits auf dem 
Gehweg befand, keine Gefahr mehr für die 
in seinem Rücken stattfindende Kontrolle 
des Lautsprecherwagens ausging. Vielmehr 
war der Nebenkläger gerade dabei, sich 
von diesem zu entfernen. Dessen unge-
achtet lief der Angeklagte (Reißer) dem 
Nebenkläger hinterher, hielt ihn zunächst 
am Fahrrad und, als der Nebenkläger sich 
überrascht umdrehte, am T-Shirt fest und 
zog ihn vom Gehweg wieder zurück auf die 
Fahrbahn der Linkstraße. Dabei sprach er 
den Nebenkläger an, ohne dass sich in der 
Berufungshauptverhandlung der genaue 
Wortlaut seiner Äußerung mit den zur Ver-
fügung stehenden Beweismitteln aufklären 
ließ. Die Handlung des Angeklagten war 
nicht nur von weiteren Beamten des 1. Zu-
ges beobachtet worden, sondern auch von 
den Zeugen F. und R., die aufgrund eines 
spontanen Entschlusses hinzutraten, weil 

ihnen das Vorgehen des Angeklagten ge-
genüber dem Nebenkläger unverhältnismä-
ßig erschien. Gleichzeitig damit bildeten 
die in der Nähe befindlichen Polizeibeam-
ten, darunter auch der Angeklagte (Schlä-
ger, d. Verf.), die von der Durchführung 
einer rechtmäßigen Freiheitsentziehung 
ausgingen, eine sog. Sicherungsglocke 
um den Nebenkläger und den Angeklag-
ten (Reißer, d. Verf.), um die Festnahme 
gegen Einwirkungen dritter Personen ab-
zusichern. Durch die Bildung der Glocke 
und die jeweils entgegengesetzte Bewe-
gungsrichtung des Angeklagten (Reißer, 
d. Verf.) und des Nebenklägers auf der 
einen und des Zeugen R. (der Mann mit der 
blutenden Nase, Anm. der Verf.) auf der 
anderen Seite, geriet letzterer mit in die 
Sicherungsglocke, während ihm gleichzei-
tig der Nebenkläger durch den Angeklagten 
(Reißer, d. Verf.) gleichsam in die Arme 
gestoßen wurde. Reflexartig – entweder um 
den Nebenkläger zu schützen oder um sich 
an diesem festzuhalten – umklammerte der 
Zeuge R. dabei mit einem Arm den Neben-
kläger. Der Angeklagte (Schläger), der dies 
wahrnahm, ging davon aus, dass der Zeuge 
R. die Festnahme stören und den Nebenklä-
ger befreien wollte. Der Angeklagte (Schlä-

Anzeige
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ger, d. Verf.) entschloss sich deshalb, den 
Zeugen R. mittels gezielter Faustschläge 
daran zu hindern und zu veranlassen, von 
dem Nebenkläger abzulassen. Er holte aus 
und traf mit der Faust jedoch statt – wie 
beabsichtigt – den Zeugen R., den Neben-
kläger am Kinn, was für ihn aufgrund der 
räumlichen Nähe, der unübersichtlichen 
Gemengelage und der Dynamik der Situati-
on vorhersehbar und auch vermeidbar war. 
Infolge des Schlages erlitt der Nebenkläger 
Schmerzen. Erst die weiteren Schläge des 
Angeklagten trafen tatsächlich den Zeugen 
R. (…) Erst nach zwei oder drei Schlägen 
des Angeklagten (Schläger, d. Verf.), die 
ihn im Gesicht trafen, ließ der Zeuge R. 
von dem Nebenkläger ab. Dieser wurde 
sodann von dem hinter ihm stehenden An-
geklagten (Reißer, d. Verf.) mit der Hand 
an der Stirn rückwärts gezogen. Ferner ver-
suchte der Angeklagte (Reißer, d. Verf.) 
zur Durchsetzung der Festnahme einen so 

genannten Nasenpressdruckgriff, bei dem 
die flache Hand über den Mund unmittel-
bar unterhalb der Nasenöffnung angesetzt 
und nach oben gedrückt wird, anzuwenden, 
was jedoch misslang, da der Nebenkläger 
sich heftig zur Wehr setzte und versuchte, 
mit seiner Hand diejenige des Angeklag-
ten wegzuziehen. Der Angeklagte (Reißer, 
d. Verf.) ließ den Nebenkläger schließlich 
los, woraufhin dieser sich dem Angeklagten 
(Reißer, d. Verf.) zuwandte. Um ihn doch 
noch unter Kontrolle zu bringen, versetzte 
der Angeklagte (Reißer, d. Verf.) ihm einen 
Faustschlag gegen die Stirn, wodurch der
Nebenkläger Schmerzen erlitt und zu Bo-
den ging.“

Mit dem Video vom 12. September 
2009 hat diese Darstellung wenig zu tun. 
Dessen Beweiskraft war in diesem Verfah-
ren konsequent demontiert worden, mit 
Erfolg. Wären die Rollen umgekehrt gewe-
sen, wäre dies kaum gelungen. Und den-

noch: Nur weil überhaupt jemand aus 
dem Lager der Demonstranten gefilmt 
hatte und nur weil der Verletzte in die 
Offensive gegangen ist, kam es zu der 
Anklage und zu den Verurteilungen.

Fall 2: Im Stile einer 
Fälscherwerkstatt – der 
prozess gegen lothar könig

Am 1. Juli 2013 platzte der Prozess 
gegen den Jenaer Stadtjugendpfarrer Lo-
thar König vor dem Dresdner Schöffen-
gericht, weil nach sechs Verhandlungs-
tagen umfangreiches Polizeivideomate-
rial aufgetaucht war, das Gericht und 
Verteidigung bis dahin nicht kannten 
und von dessen Existenz sie nicht wuss-
ten. Die Verteidigung konnte nach einer 
ersten, stichprobenartigen Sichtung des 
Materials nachweisen, dass sich darin 
den Angeklagten entlastende Sequen-
zen finden.3

Der Umgang mit dem polizeilichen 
Videomaterial war von Beginn des Ver-
fahrens an prekär und hatte bereits wie-
derholt zu Konflikten zwischen Staats-

3 Die Staatsanwaltschaft wirft Lothar König vor, 
sich bei den Protesten gegen den alljährlichen 
Naziaufmarsch in Dresden am 19. Februar 2011 
mithilfe seines Lautsprecherwagens unter ande-
rem des schweren aufwieglerischen Landfrie-
densbruchs strafbar gemacht zu haben. Die An-
klageschrift beschreibt ein sich über den ganzen 
Tag erstreckendes Geschehen. Die Vorwürfe stüt-
zen sich im Wesentlichen auf Aussagen von Poli-
zeibeamten und auf Videomaterial. Nicht verges-
sen werden darf: Der Prozess gegen Lothar König 
ist noch nicht vorbei, die Staatsanwaltschaft will 
ihn unbedingt neu aufrollen. Auch in Zukunft 
wird daher Unterstützung gebraucht.

anwaltschaft, Gericht und Verteidigung 
geführt. Die ersten Videos etwa, die von 
der Polizei zur Ermittlungsakte gereicht 
wurden, waren zusammengeschnittene 
und nachbearbeitete Aufnahmen, über die 
ein Sepiafilter gelegt worden war. Nur der 
Lautsprecherwagen Lothar Königs wurde 
optisch hervorgehoben, die ihn umgeben-
den Demonstranten erschienen als dunk-
le, kaum zu individualisierende Masse. 
Zum Teil wurden Untertitel eingeblendet. 
Die Polizei hatte die Lautsprecherdurch-
sagen transkribiert und als eine Art Hör-
hilfe gleich ins Video eingearbeitet. Ob-
wohl später dieses Material auf Verlangen 
der Verteidigung ohne Ergänzungen und 
Einfärbung vorgelegt wurde, arbeitete die 
Staatsanwaltschaft weiter mit der manipu-
lierten Version.

In der Hauptverhandlung präsentier-
te die Verteidigung mehrfach eigenes 
Videomaterial. Ein Mitglied der Jungen 
Gemeinde (JG) hatte während des ganzen 
„Tat“tages vom Dach des Lautsprecherwa-
gens gefilmt. Ausschnitte aus dem Mate-
rial der JG wurden dann von der Verteidi-
gung nach und nach in die Verhandlung 
eingeführt. Zum Teil wurden die Aufnah-
men mit dem Polizeimaterial kompiliert 
oder gegenübergestellt. So konnten mit 
Hilfe der Videogruppe der JG einige Ent-
lastungsbeweise geführt werden. Es zeigte 
sich etwa, dass bestimmte Aussagen des 
Lautsprecherwagens sich auf ganz andere 
Geschehnisse bezogen, als die Anklage 
behauptete. Der angebliche Versuch Lo-
thar Königs, ein Polizeiauto abzudrängen, 
erwies sich mit Hilfe der Dachaufnahmen 
als Ausweichmanöver: Hätte König keinen 
Schlenker gemacht, hätte er eine Person 
überfahren. Die Beweiskraft des Polizei-
materials wurde nach und nach relativiert.

Dem sollte, so schien der Plan des 
Vorsitzenden Richters, ein Polizeibeamter 
Abhilfe schaffen, der Teil der dreiköpfigen 
Videobearbeitungsgruppe der SoKo 19/2 
war. Der Richter schien darauf zu setzen, 
dass dieser Mann nun als eine Art Video-
sachverständiger die Dinge „in Ordnung“ 
bringt. Er hatte ihm daher extra ausdrück-
lich aufgegeben, das Originalmaterial zu 
seiner Vernehmung mitzubringen (in dem 
Wissen, die Verteidigung würde sich an-
dernfalls beschweren).

Da saß also nun am 20. Juni 2013, 
dem sechsten Verhandlungstag, auf dem 
Zeugenstuhl dieser Beamte, in den so viel 
Hoffnung gesetzt wurde. Vor sich hatte 
er eine große mobile Festplatte, die be-
reits an den Rechner des Vorsitzenden fl
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angeschlossen war. Nun sollten endlich 
die Beweiskraft der Belastungsvideos de-
monstriert und die Manipulationsvorwür-
fe zerstreut werden. Was der Vorsitzende 
nicht wusste und was erst nach und nach 
auf Befragen durch die Verteidigung ans 
Licht kam: Auf dieser Festplatte waren 
nicht nur die Rohmaterialien zu den be-
reits zur Akte gereichten Filmen, sondern 
sämtliche Polizeivideos vom 19. Februar 
2011. Der Zeuge hatte diensteifrig sein ge-
samtes Rohmaterial mitgebracht – wie der 
Vorsitzende es ihm, unwissend, was seine 
Weisung bedeutete, aufgetragen hatte.

Der Zeuge berichtete von seiner Arbeit 
bei der SoKo 19/2: Man habe die Videos 
sämtlicher eingesetzter Polizeieinheiten 
nach dem Einsatz bei der Dresdner Polizei 
zentral gesammelt. Die Sammlung habe 
einen Umfang von etwa 200 Stunden. Die 
Sichtung sei durch das Dreierteam erfolgt. 
Sie hätten die einzelnen Filme den lau-
fenden Verfahren zugeordnet. Bezogen auf 
Lothar König habe man nur diejenigen 
Filme beziehungsweise Filmausschnitte 
zur Akte gereicht, auf denen der Lautspre-
cherwagen des Angeklagten zu sehen ist 
und die man für relevant gehalten habe. Es 
gebe also weitere Aufnahmen von den ver-
fahrensgegenständlichen „Tatorten“, die 
nicht in der Akte waren. Die Anklageschrift 
kenne er nicht. Nach seiner Kenntnis habe 
die Staatsanwaltschaft sich nicht vorfüh-
ren lassen, welches Material die Beamten 
eigenständig wegen „Irrelevanz“ ausge-
sondert hatten.

Nach dieser Aussage konnte der Vor-
sitzende nicht anders: Die Polizei wurde 
verpflichtet, für Verteidigung, Gericht und 
Staatsanwaltschaft jeweils eine Kopie der 
Festplatte mit dem kompletten Material 
zu fertigen. Eine erste oberflächliche Prü-
fung dieser Kopie war aufschlussreich: 
Es gab darin etliche Aufnahmen, die Lo-
thar König entlasteten. Sie waren zum 
Teil aktiv aus den Filmen, die wir aus der 
Akte kannten, herausgeschnitten worden. 
Man kann auf den unterdrückten Aufnah-
men unter anderem hören, dass es wie-
derholt Lautsprecherdurchsagen gab, die 
Bezug nahmen auf parallel stattfindende 
Verhandlungen mit der Polizei und die 
um Geduld baten. Landtagsabgeordnete 
der Linkspartei forderten ausdrücklich zur 
Friedlichkeit auf. Man sieht außerdem, 
dass der Lautsprecherwagen Lothar Kö-
nigs keineswegs den Ton angab, sondern 
die Demonstrant*innen sich selbst orga-
nisierten. All diese Umstände, die mit der 
Konstruktion der Anklage, Lothar König 

habe mit seinem Lautsprecherwagen das 
„Kommando“ geführt und in dieser Rolle 
zu Gewalt gegen Polizeibeamte aufgewie-
gelt, nicht in Einklang zu bringen sind, 
hatte die Polizei kurzerhand aus der Akte 
„rausgehalten“.

Doch nicht nur das: Auf der Videofest-
platte der Polizei fanden sich auch Film-
aufnahmen von der angeklagten Situation 
um 8:50 Uhr. Lothar König soll zum Vor-
gehen gegen eine Polizeikette aufgeru-
fen haben. In den polizeilichen Ermitt-
lungsberichten und der Anklageschrift war 
stets behauptet worden, es gebe von dieser 
Szene keine Filmaufnahmen. Der Vorwurf 
gegen König wurde auf die Aussage eines 
einzigen Zeugen aus einer Berliner Hun-
dertschaft gestützt, der sich auch in der 
Hauptverhandlung noch ganz sicher war, 
den dunkelblauen Lautsprecherwagen zur 
fraglichen Zeit am fraglichen Ort gesehen 
zu haben. Das verleugnete Videomaterial 
beweist: Der Zeuge hat gelogen. Lothar 
Königs Wagen war nicht vor Ort. Stattdes-
sen ein weißer Lautsprecherwagen, von 
dem im Übrigen keinerlei Durchsagen zu 
hören sind.

Man kann festhalten: Die Polizei war 

wie so oft alleinige Herrin der Verdachts-
schöpfung und -aufrechterhaltung. Eine 
Kontrolle durch Staatsanwaltschaft und 
Gericht fand nicht statt und konnte auch 
gar nicht erfolgen, weil die Polizei als Ein-
zige das gesamte Videomaterial kannte, 
das sie dann nach Belieben „passend ge-
macht“ hat. Entlastende Aufnahmen wur-
den herausgeschnitten oder ihre Existenz 
komplett verleugnet. Die Staatsanwalt-
schaft hat die mundgerechten Videohäpp-
chen mindestens unhinterfragt entgegen-
genommen und die Auswahlentscheidung 
der Polizei nicht überprüft. Die Tatsache, 
dass es von einer Situation, bei der drei 
verschiedene Hundertschaften unmittel-
bar vor Ort im Einsatz waren und bei der 
es zu Straftaten gekommen sein soll, kei-
ne Videoaufnahmen geben sollte, bot für 
sie keinen Anlass, kritisch nachzufragen. 
Auch das Gericht hat sich kein eigenes 
Bild von dem Material gemacht und war 
deshalb vollständig auf die Interpretati-
onsleistung von Staatsanwaltschaft und 
Polizei angewiesen.

Wäre es in dem Verfahren nicht ge-
lungen, an das gesamte Videomaterial zu 
kommen, wären jedenfalls diese Manipu-
lationen verborgen geblieben. Lothar Kö-
nig wäre wegen Taten verurteilt worden, 
obwohl oder wohl eher gerade weil die 
Beweise seiner Unschuld auf dem Poli-
zeicomputer schlummerten. Dass die Ver-
teidigung im Besitz eigener Videos war, 
hätte zwar einigen Schaden abgewendet. 
Die deutlich umfassenderen Aufnahmen 
der Polizei hätten diese Videos aber nicht 
ersetzen können. Aber dennoch: Ohne 
eigene Filmaufnahmen der Verteidigung 
hätten Polizei und Staatsanwaltschaft die 
alleinige visuelle und akustische Deu-
tungshoheit über das Demonstrationsge-
schehen gehabt. 

Dank der Aufnahmen und der enor-
men politischen, finanziellen und orga-
nisatorischen Unterstützung, die Lothar 
König erfahren hat, konnte hingegen ex-
emplarisch aufgedeckt werden, wie in ei-
nem politisch aufgeladenen Prozess mit 
Beweismitteln umgegangen wird und wie 
grotesk es angesichts dessen anmutet, 
mit welchem Vertrauensbonus Polizeibe-
amten nicht nur in Dresdner Gerichtssä-
len begegnet wird. Strafverteidiger*innen 
und linke Aktivist*innen mag das we-
nig verblüffen, die überwiegend aus 
dem christlich-bürgerlichen Milieu  
stammenden Prozessbeobachter*innen 
und Journalist*innen in Dresden umso 
mehr.  

• Ein längerer Prozessbericht so-
wie weitere Dokumente rund um 
den Prozess gegen Lothar König 
finden sich hier: Eisenberg/Voigt/
Vogel (Hrsg.), Antifaschismus als 
Feindbild. Der Prozess gegen Lothar 
König, Laika Verlag 2014, Buch mit 
DVD, ISBN 978-3-944233-06-2, 
21 Euro. 
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Ulla Jelpke

neun tage lang herrschte in weiten tei-

len der hamburger Innenstadt im Januar 

der ausnahmezustand. Vom 4. bis zum 

13. Januar hatte die polizei ein rund 

50.000 einwohnerinnen und einwohner 

umfassendes areal in den Stadtteilen al-

tona, St. pauli und dem 

Schanzenviertel 

zum sogenannten 

gefahrengebiet 

erklärt, in dem die 

polizei nach be-

lieben passanten 

kontrollieren und 

aufenthaltsverbote 

aussprechen konn-

te. 

�� Bis zur völligen 
Aufhebung der Maß-
nahme wurden die 
Personalien von rund 
1.000 Menschen über-
prüft und diese teilwei-
se durchsucht, rund 200 
Aufenthaltsverbote für 
das „Gefahrengebiet“ 
und 13 Platzverweise wurden ausgespro-
chen. Fünf Menschen wurden vorläufig 
fest- und 65 in Gewahrsam genommen. Ins-
besondere wer „links“ aussah, also dunkle 
Kleidung und Kapuzenjacken trug, stand 
unter Generalverdacht.

Türkische Medien zogen schnell den 
Vergleich mit dem brutalen Vorgehen der 
türkischen Polizei gegen die Protestbewe-
gung gegen die Bebauung des Gezi-Parks 
im vergangenen Sommer in Istanbul. Im 
Unterschied zur Türkei wurde in Hamburg 
von der Polizei (bislang!) nicht scharf ge-
schossen, es wurden keine Demonstranten 
tödlich von Gasgranaten getroffen. Insofern 
hinkt der Vergleich schon sehr. Doch was wir 

in Hamburg erlebt haben, ist ein Lehrstück 
für den Umgang des bürgerlichen Staates – 
hier unter einer SPD-Landesregierung – mit 
demokratischen Grundrechten.

Polizeirecht ist in der Bundesrepublik 
Landesangelegenheit. Das noch aus der Zeit 
der CDU-Alleinregierung von 2005 stam-
mende Hamburger Polizeirecht gehört hier 
zu den schärfsten der Republik. So ermäch-
tigtes die Po-

lizei dazu, nach 
Belieben und ohne einen Richterbeschluss 
einen „kleinen Ausnahmezustand“ – wie 
es Heribert Prantl in der Süddeutschen Zei-

tung trefflich nannte – auszurufen. In einem 
bestimmten zum Gefahrengebiet erklärten 
Areal darf die Polizei dann jede Person an-
halten, kontrollieren und durchsuchen. Um 
noch einmal Prantl zu zitieren: „In diesen 
Gebieten ist der Bürger immer und überall 
polizeipflichtig; er muss sich stets und ohne 
dafür Anlass gegeben zu haben, polizeiliche 
Maßnahmen gefallen lassen; über ganze 
Gebiete wird also der Schleier der Schlei-
erfahndung gelegt.“ Dass das Hamburger 
Verwaltungsgericht zur zurückhaltenden 
Auslegung des Gesetzes gemahnt hat, ficht 

den sozialdemokratischen Innensenator 
Michael Neumann als obersten Dienstherrn 
der Hamburger Polizei nicht an.

Der „kleine Ausnahmezustand“ kam 
nicht aus heiterem Himmel, sondern er war 
der vorläufige Höhepunkt einer von Seiten 
der Polizei und der Landesregierung of-
fenbar bewusst betriebenen Eskalations-
politik. So wurde bereits im Dezember die 

Hamburger Innen-
stadt rund um den 
Weihnachtsmarkt 
zur Gefahrenzone 
erklärt. Für den 
21. Dezember hat-
ten linke Gruppen 
dann eine bundes-
weite Demonstra-
tion geplant, de-
ren Hauptanliegen 
die Verteidigung 
des langjährig 
besetzten Kultur-
zentrums Rote 
Flora war. Doch 
auch die Solida-
rität mit afrikani-
schen Lampedu-
sa-Flüchtlingen 
und der Protest 
gegen den Ab-
riss der von so-
zial schwachen 

Familien bewohnten Esso-Häuser an der 
Reeperbahn wurden zu Themen der De-
monstration. Über 7.000 Demonstranten 
hatten sich vor der Flora versammelt, ihnen 
standen 3.000 Polizisten gegenüber. Noch 
bevor die Demonstration offiziell loszog, 
wurde sie von der Polizei mit Wasserwerfern 
aufgelöst. 

polizeilügen

Am Ende der – laut Presse – gewalttätigsten 
Auseinandersetzungen zwischen Linken 
und der Polizei seit den 80er Jahren wur-
den 500 verletzte Demonstranten und 120 
verletzte Polizisten gezählt. Von „blutigen 
Krawallen“ und „schlimmsten Unruhen seit 

kleiner ausnahmezustand
die hamburger gefahrengebiete
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Jahren“ schrieb die Bild. Wie es dazu kam, 
beschreibt der einer linksradikalen Mei-
nung wohl unverdächtige ntv-Kommentator 
Christian Bartlauf auf dem Internetportal 
des Senders. „Zur Wahrheit gehört, dass 
die Polizei die Demonstration offensicht-
lich nicht beginnen lassen wollte“, schreibt 
Bartlauf, der für die „Eskalation aus hei-
terem Himmel“ die Polizei verantwortlich 
macht. „Zum besseren Verständnis der Ex-
zesse sei angemerkt, dass es nun einmal – 
und diese schlichte Wahrheit traut sich so 
gut wie kein Politiker anzusprechen, weil 
er sich dann die Gewerkschaft der Polizei 
zum Feind macht – auch unter den Beamten 
Menschen gibt, die bewusst Gewalt suchen. 
Hooligans in Uniform, wenn man so will.“ 
Kritik übt der ntv-Kommentator an seinen 
Journalistenkollegen, die aus „Bequem-

lichkeit“ und „Voreingenommenheit“ oft 
nur „sehr einseitig“ berichten und den Po-
lizeisprecher als erste und manchmal sogar 
einzige Quelle nehmen.

Neben den „Krawallen“ nach der auf-
gelösten Demonstration wurde von Seiten 
der Polizei ein angeblicher Angriff von bis 
zu 40 Vermummten am Abend des 28. De-
zember auf die Davidwache in St. Pauli als 
Hauptgrund für die Verhängung des Ausnah-
mezustandes angeführt. Die Angreifer sol-
len Flaschen und Steine geworfen und „St. 
Pauli – Scheißbullen – habt ihr immer noch 
nicht genug“ skandiert haben. Dabei soll ein 
Beamter durch einen Steinschlag ins Ge-
sicht einen Kiefer- und Nasenbruch erlit-
ten haben. Einer Polizistin sei Pfefferspray 
in die Augen gesprüht worden, ein weiterer 
Beamter habe ein Bauchhämatom erlitten. 
Der angebliche Angriff auf die Polizeiwa-
che löste eine Welle der Medienhetze gegen 
vorgeblich linke Gewalttäter aus. Innerhalb 
weniger Tagen zählte die Facebook-Seite 
„Solidarität mit den Beamten der Davidwa-
che“ 50.000 Unterstützer. 

Das Problem war nur, dass der angebli-
che Überfall gar nicht stattgefunden hatte. 
So wies Rechtsanwalt Andreas Beuth an-

hand von Augenzeugen und Mandanten, 
die sich zum fraglichen Zeitpunkt 

vor der Wache aufgehalten hatten, 
die Polizeiversion von der ver-
mummten Personengruppe und 
den Stein- und Flaschenwürfen 

zurück. Schließlich musste selbst 
Polizeisprecher Mirko Streiber nach 

einigen Tagen einräumen, dass es trotz 
Videoüberwachung keine Aufnahmen des 
angeblichen Angriffs gäbe. Der schwer-
verletzte Beamte war demnach mehrere 
hundert Meter von der Wache entfernt von 
Unbekannten angegriffen worden, eine 
unpolitische Kiezschlägerei ist nicht aus-
zuschließen. Anwalt Beuth vermutet hinter 
der anfänglich „bewusst falschen Darstel-
lung“ der Polizei „augenscheinlich politi-
sche Interessen der Polizeiführung und ih-
rer Gewerkschaften“. So forderte etwa die 
Deutsche Polizeigewerkschaft die Aufrüs-
tung der Polizisten mit Elektroschockern 
und Gummigeschossen.

So unkritisch der Großteil der bürger-
lichen Presse die Polizeidarstellung vom 
angeblichen Angriff auf die Polizeiwache 
übernahm, so bereitwillig stürzten sich 

die Journalisten auch auf anonym 
im Internet veröffentlichte Pam-
phlete, in denen „Autonome“ 
zum bewaffneten Kampf gegen 

die Polizei aufrufen. „Zweitausend 

bewaffnete, mit Hand- und Schnellfeuer-
waffen – und die Bullen werden das Vier-
tel verlassen“, heißt es im auf Indymedia 
veröffentlichten und von der bürgerlichen 
Presse zitierten Aufruf eines bislang unbe-
kannten „unverbesserlichen Kollektivs“. 
Der Publizist Volker Weiß hat den Text in der 
taz einer Quellenkritik unterzogen und zeigt 
sich angesichts der Wortwahl an einer Stel-
le erstaunt über die „Nietzsche-Aneignung 
durch einen angeblichen Text der Randale-
fraktion“. Der Text könne alles sein, „die be-
kiffte Gewaltfantasie eines pubertierenden 
Teenagers ebenso wie – angesichts einiger 
Anachronismen – das Ventil eines frust-
rierten Rentners, Werk eines Provokateurs 
jedweder Herkunft oder tatsächlicher Aus-
druck diffuser Militanz.“ Auf jeden Fall sei 
der Text „ein hervorragendes Werkzeug der 
Propaganda für den Ausnahmezustand“, so 
Weiss über den von zahlreichen Medien un-
kritisch zitierten Aufruf.

klobürsten

Bewohnerinnen und Bewohner der als 
Gefahrengebiet deklarierten Stadtviertel 
wehrten sich gegen die Polizeischikanen 
mit einer Vielzahl kreativer Aktionen. Ei-

Kunst im Gefahrengebiet, Januar 2014
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ne Lärmdemo mit Tröten und Rasseln 
zog durch die Stadt, an der Reeperbahn 
fand eine große Kissenschlacht statt, eine 
Fahrraddemo führte durch das Areal, dazu 
kamen spontane Stadtteilspaziergänge. 
Auf Transparenten an Balkonen wurden 
UN-Blauhelme angefordert. Aktivisten lie-
ferten sich ein Katz-und-Maus-Spiel mit 
der sichtlich überforderten Polizei, indem 
sie sich mit schwarzen Kapuzenpullis be-
kleidet „verdächtig“ bewegten. Am 18. Ja-
nuar demonstrierten fast 6.000 Menschen 
gegen Gefahrengebiete. Zum Symbol des 
Protestes gegen den polizeilichen Aus-
nahmezustand wurden Klobürsten, die 
Passanten für den Fall einer Polizeikont-
rolle als „gefährliche Gegenstände“ mit-
führten. Immer wieder setzte die Polizei 
kleine Gruppen friedlicher Passanten fest, 
konnte die spontanen Aktionen aber nicht 
unterbinden. 

Die friedlichen und originellen Protes-
te, aber auch der Nachweis offensichtlicher 
Falschangaben der Polizei über den Angriff 
auf die Polizeiwache zeigten Wirkung. Zu-
erst wurden die Gefahrengebiete deutlich 
verkleinert. Nach neun Tagen erklärte die 
Polizei sie dann für aufgehoben. Hamburgs 
Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) ver-
teidigte diese grundrechtseinschränkende 
Maßnahme allerdings bis zum Schluss: 
„Das Instrument hat sich bewährt und wird 
sich weiter bewähren.“

Insbesondere die im Vergleich zu den 
letzten Jahren große Solidarität mit Flücht-
lingen, die ihrerseits ihr Schicksal nicht 
mehr passiv hinnehmen, sondern sich mit 
Demonstrationen, Protestcamps und Hun-
gerstreiks für ihre Rechte stark machten, 
scheint der Hamburger Landesregierung, 
Polizei und Geheimdienst ein Dorn im Au-
ge zu sein. Der veränderte Umgang der Be-
hörden mit den Lampedusa-Flüchtlingen, 
die sich verstärkter Repression ausgesetzt 

sahen, habe „zusätzliche Emotionen ins 
Spiel gebracht“, so der Hamburger Verfas-
sungsschutzchef Manfred Murck im Inter-
view mit dem Hamburger Abendblatt: „Die 
Hamburger Autonomen haben danach in et-
wa 20 Veranstaltungen bundesweit über die 
Lage in Hamburg berichtet und ihr gesamtes 
Netzwerk mobilisiert.“ Auch dies habe dazu 
geführt, dass die Demonstration am 21. De-
zember „die größte und gewalttätigste seit 
den 1980er-Jahren“ gewesen ist. „Es ist 
den Leuten aus dem Flora-Umfeld gelun-
gen, dabei alle für sie und die linke Szene 
relevanten Themen zu bündeln: Recht auf 
Stadt, Stadtentwicklung und Gentrifizie-
rung, Flüchtlingspolitik, Esso-Häuser und 
den Erhalt der Roten Flora als autonomes 
Zentrum“, so Murck.

Hier sollte also der Schulterschluss 
zwischen der Flüchtlingsbewegung und der 
Bewegung für selbstbestimmte Freiräume 
mit den gegen ihre Verdrängung aus der In-
nenstadt kämpfenden Kiezbewohnern ver-
hindert werden. Mit den Polizeiangriffen auf 
die Demonstration und den anschließend 
verhängten faktischen Ausnahmezustand 
sollte in Hamburg gezielt ein Exempel zur 
Einschüchterung unbotmäßigersozialer Be-
wegungen und aufsässiger Teile der Bevöl-
kerung statuiert werden. Das ist gründlich 
misslungen: Die Angegriffenen haben ein 
ermutigendes Exempel von Solidarität und 
Gegenwehr gezeigt. 

Laut und bunt: Demonstration gegen das „Gefahrengebiet“ in Hamburg am 18. Januar 2014
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Redaktionskollektiv der RHZ

das anfang des Jahres einen großen 

teil hamburgs umfassende so ge-

nannte gefahrengebiet war ein neuer 

höhepunkt entfesselter exekutive. 

gewaltenteilung und Verhältnismä-

ßigkeit wurden über bord geworfen, 

grund- und persönlichkeitsrechte vie-

ler tausend Menschen eingeschränkt. 

zur begründung band die polizei 

einen ganzen Strauß von lügen – 

ohne dass sie dafür konsequenzen 

fürchten müsste. die Vorgänge in 

hamburg machen deutlich wie wenig 

es braucht, damit Instrumente des 

polizeistaats hinter dem Vorhang des 

rechtsstaats hervorgeholt werden.

�� In linken Kreisen wird oft und gern 
das Wort „Polizeistaat“ bemüht. Bei al-
ler berechtigten und notwendigen Kritik 
und Ablehnung hiesiger Verhältnisse ist 
dieser Begriff aber meist unangemes-
sen und einer sachlichen und zielfüh-
renden Analyse abträglich. Auch das so 
genannte Gefahrengebiet, das Anfang 
Januar weite Teile Hamburgs in eine 
Sonderrechtszone verwandelte, machte 
die Hansestadt noch nicht zum Poli-
zeistaat. Dazu gehört mehr. Allerdings 
ist das Instrument des Gefahrengebiets 
in der Tat eines, das zum vielfältigen 
Handwerkszeug eines Polizeistaats ge-
hört. Seine Existenz an sich und die Art 
und Weise seiner Installation und Durch-
setzung sind selbst nach den Maßgaben 
der sich als Rechtsstaat verstehenden 
herrschenden Ordnung eine unzulässi-
ge Grenzüberschreitung. Denn hier hatte 
der Staat die Monstranzen der Verhält-

nismäßigkeit und der Gewaltenteilung 
mit Schwung über Bord geworfen. 

In einem Gebiet, das über 80.000 
Menschen bewohnen und an den Wo-
chenenden etwa noch einmal so viele 
Menschen besuchen (in diesem Gebiet 
liegen unter anderem die Reeperbahn 
und das Millerntorstadion) hatte die 
Polizei plötzlich allgemeingültige Son-
derbefugnisse, die normalerweise einen 
konkreten Verdachtsfall erfordern. Ohne 
jeden Anlass und ohne jede Begründung 
durfte jedermann angehalten werden, 
durften Personalien überprüft und Ge-
päck „in Augenschein genommen“ wer-
den, durften Straßenzüge abgeschottet,
weitreichende Platzverweise und Inge-
wahrsamnahmen ausgesprochen werden. 
Von all dem machten die 3000 einge-
setzten Beamt_innen ausgiebig und 
willkürlich Gebrauch. Und prompt über-
schritten sie auch diese weitreichenden 

entfesselte exekutive
betrachtungen zu den hamburger gefahrengebieten
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Kam nicht weit: Demonstration „Die Stadt gehört allen!“ am 21. Dezember 2013 in Hamburg
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Sondervollmachten: So speicherten und 
verarbeiteten sie die Daten der überprüf-
ten Menschen und nahmen ausführliche 
Durchsuchungen vor. Die Exekutive war 
entfesselt und ging nicht nur einen ers-
ten, sondern auch gleich noch einen 
zweiten Schritt über die ihr normalerwei-
se zustehenden Kompetenzen hinaus.

Besonders problematisch auch aus 
Sicht bürgerlicher Medien ist, dass diese 
Entfesselung der Exekutive in Hamburg 

durch sie selbst vorgenommen wird. Die 
Sondervollmachten müssen nicht durch 
die Regierung, das Parlament oder ein 
Gericht erteilt werden. Die Polizei kann 
sich diese Sondervollmachten selbst-
ständig und ohne jegliche Prüfung oder 
Kontrolle nehmen und Gefahrengebiete 
einrichten. Dazu muss noch nicht einmal 
der Polizeipräsident oder gar der Innen-
senator eingeschaltet werden: Bereits 
der Leiter oder die Leiterin eines Kom-

missariats ist dazu befugt. Voraussetzung 
sind lediglich „konkrete Lageerkenntnis-
se“. Eine passende Lageerkenntnis ist 
schnell formuliert und nur schwer zu 
überprüfen: Ein paar Fehlinformationen 
über einen angeblichen Angriff auf die 
Davidwache an der Reeperbahn – schon 
ist die westliche Hamburger Innenstadt 
in eine Parallelwelt polizeilicher Willkür 
verwandelt. Im bislang einzigen gericht-
lichen Verfahren zu Gefahrengebieten in 
Hamburg bekannte vor einigen Jahren 
ein Polizist vor Gericht freimütig, wie
willkürlich dabei die Auswahl der kon-
trollierten Menschen erfolgt: „Da kommt 
vieles zusammen, das haben wir so im 
Gefühl.“

das datenverarbeitungsgesetz 
genügt als juristische grundlage

Diese Selbstermächtigung der Polizei 
ist mit allergrößter Wahrscheinlichkeit 
rechtswidrig. Juristische Grundlage für 
die damit einhergehenden erheblichen 
Grund- und Persönlichkeitsrechtsein-
schränkungen ist ausschließlich Para-
graph 4 Absatz 2 des Gesetzes über die 
Datenverarbeitung der Polizei. Dort heißt 
es so schlicht wie vage: „Die Polizei darf 
im öffentlichen Raum in einem bestimm-
ten Gebiet Personen kurzfristig anhal-
ten, befragen, ihre Identität feststellen 
und mitgeführte Sachen in Augenschein 
nehmen, soweit auf Grund von konkreten 
Lageerkenntnissen anzunehmen ist, dass 
in diesem Gebiet Straftaten von erhebli-
cher Bedeutung begangen werden und die 
Maßnahme zur Verhütung der Straftaten 
erforderlich ist.“ Mehr braucht es nicht.

Erschwerend kommt hinzu, dass die-
se in Selbstermächtigung vorgenommene 
Ausrufung von Zonen, in denen Grundrech-
te eingeschränkt sind, nicht einmal öffent-
lich gemacht werden muss. Klassischer-
weise muss in einem Rechtsstaat jeder 
noch so kleine Verwaltungsakt öffentlich 
gemacht werden, damit ihn Bürger_innen 
vor Gerichten überprüfen lassen können 
(auch wenn dieses Recht meist nur ein 
Placebo ist). Nicht so bei den Gefahren-
gebieten. Menschen können also in Son-
derrechtszonen geraten, ohne davon über-
haupt zu wissen. Jede_r Polizist_in kann 
behaupten, dass man sich gerade in einem 
Gefahrengebiet befinde – wie soll das Ge-
genteil belegt werden, wenn Einrichtung, 
Ausdehnung und Dauer der Gebiete der 
Öffentlichkeit unbekannt sind? 
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Demonstration am 21. Dezember 2013 in Hamburg

20     DIE ROTE HILFE 1 / 2014

R e p r e s s i o n



Dies ist nicht nur eine theoretische 
Annahme, sondern in Hamburg tägliche 
Praxis.

Denn die Hamburger Polizei hat in 
den letzten Jahren über 40 Mal Orte, 
Straßenzüge und ganze Stadtteile zu 
Gefahrengebieten erklärt. Bis zum Er-
wachen des öffentlichen Interesses im 
Zusammenhang mit dem jüngsten, rie-
sigen Gefahrengebiet war dies aber fast 
niemandem bekannt. Das älteste Gefah-
rengebiet im Stadtteil 
St. Georg, das unter 
anderem den Hambur-
ger Hauptbahnhof um-
fasst, besteht ununter-
brochen seit dem 1. Ju-
ni 1995, zwei weitere 
in St. Pauli seit 2001 
beziehungsweise 2005. 
Mehrere hunderttau-
send verdachtsunab-
hängige Maßnahmen 
wurden in diesen Ge-
fahrengebieten durch-
geführt – ohne dass 
dies öffentlich bekannt 
geworden wäre.

So bleiben auch 
nach der Aufhebung 
des jüngsten, europa-
weit beachteten Gefah-
rengebiets in St. Pauli 
und Altona die oben 
benannten drei Gefah-
rengebiete weiterhin 
in Kraft – lediglich auf 
der beschriebenen, 
völlig unklaren gesetz-
lichen Grundlage und 
ohne dass sie je von 
Polizei oder Senat be-
kannt gegeben worden
wären. Öffentlich wur-
de diese Tatsache erst 
durch die Hamburger Bürgerschaftsfrak-
tion der Partei Die Linke, die seit Jahren 
zu Gefahrengebieten forscht und publi-
ziert – bis Anfang des Jahres allerdings, 
ohne auf öffentliches Interesse gestoßen 
zu sein.

Ebenfalls auf überschaubares öf-
fentliches Interesse stößt die Tatsache, 
dass die Polizei als weisungsgebundene 
Exekutive damit nicht nur theoretisch 
in der Lage ist, aktiv in die politische 
Diskussion und Willensbildung einzu-
greifen. Mit der Ausrufung des jüngsten 
Gefahrengebiets und der zur Begründung 

völlig wahrheitswidrig in die Welt ge-
setzten Meldung von einem angeblichen 
brutalen Angriff auf die Davidwache hat 
die Polizei bewusst die öffentliche und 
politische Debatte beeinflusst, die den 
Protesten des gesamten Jahres 2013 zu-
grundeliegenden Themen vom Tisch ge-
wischt, ein Klima der Angst erzeugt und 
unter anderem Taser und einen wesent-
lich stärkeren Schusswaffengebrauch 
gefordert. Mit Erfolg: Ende Januar ver-

sprach Innensenator Michael Neumann 
(SPD) der Polizei zehn Millionen Euro für 
Beförderungen und Ausrüstung – einen 
Monat vor der Polizeioffensive hatte er 
dies noch strikt abgelehnt. 

Spd-abgeordnete verhindern 
kontrolle der polizei

Dafür lehnte es die in Hamburg allein 
regierende SPD strikt ab, wenigstens 
rechtsstaatliche Mindeststandards für 
Gefahrengebiete und einen Vorbehalt 
oder wenigstens eine zeitnahe Kontrolle 

der Polizei durch Parlament und Ge-
richte zu sichern, geschweige denn das 
Instrument der Gefahrengebiete abzu-
schaffen. Einen entsprechenden Antrag 
der Linksfraktion, den in Teilen auch die 
Grünen und sogar die FDP unterstützten, 
stimmte die SPD Ende Januar in der 
Bürgerschaft sang- und klanglos weg. 
Stattdessen hatten die Sozialdemokrat_
innen kurzfristig einen Zusatzantrag ein-
gereicht, in dem sie noch nicht einmal 

den Begriff „Gefahrengebiet“ verwenden 
wollten, sondern lieber von einer „lage-
abhängigen Kontrollmöglichkeit für die 
Hamburger Polizei“ sprachen.

In ihrem nur der permanent abneh-
menden öffentlichen Akzeptanz der 
Gefahrengebiete geschuldeten, eilig zu-
sammengeschusterten und handwerklich 
unglaublich schlechten Zusatzantrag bot 
die SPD als „parlamentarische Kontroll-
möglichkeit“ an, dass die Polizei der 
Bürgerschaft jeweils zum Jahresende 
über die im ablaufenden Jahr eingerich-
teten Gefahrengebiete berichten sollte. 
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Danach könnten Bürger_innen wie ge-
gen alle Verwaltungsakte Fortsetzungs-
feststellungsklagen einleiten. Diese 
nachträgliche Überprüfung der Recht-
mäßigkeit eines zudem nur nachträg-
lich bekannt gemachten Verwaltungsakts 
dauert allerdings in der Regel Jahre. 
Und das Verwaltungsgericht Hamburg 
hat bereits häufiger Einsätze der Polizei 
als rechtswidrig beurteilt, ohne dass die 
Polizeiführung daraus irgendwelche Kon-
sequenzen gezogen hätte. 

Doch mit ihrer Mehrheit stimmte 
die SPD ihrer zusammengeschusterten 
Rettung einer zusammengeschuster-
ten Rechtsgrundlage für ein exzessives 
Polizeirecht zu. Damit können Gefah-
rengebiete in Hamburg weiterhin ohne 
Bekanntgabe, ohne Richter- oder Par-
lamentsvorbehalt und ohne weitere Be-
gründung von jedem/r Kommissariatslei-
ter_in ausgerufen werden. 

Im Übrigen war die medial platzierte 
Lüge vom Angriff auf die Davidwache 
nicht der erste Fall, in dem die Polizei 
unter Überschreitung ihrer Kompetenz 

Debatten und Politik in Hamburg zu be-
einflussen versucht. So wurden letztes 
Jahr unkritischen Polizeireportern der 
Springerpresse bewusst Falschmeldun-
gen über Lampedusa-Flüchtlinge zuge-
steckt und – ebenfalls meist über die 
Springerpresse – mit gezielten Lügen 
und Falschaussagen Stimmung gegen 
linke Parlamentsabgeordnete gemacht. 
Und erst im vergangenen Sommer hatte 
die Polizei nach massiven willkürlichen 
Schikanen gegen Jugendliche mit Mig-
rationshintergrund im Stadtteil Altona
Altstadt versucht, ihr Handeln durch die 
Lancierung von Falschmeldungen und 
den eigens erfundenen, diffamierend 
eingesetzten Begriff eines „Stolpervier-
tels“ zu rechtfertigen.

Besonders verheerend für das Anse-
hen der Polizei, sicher aber nicht für ihr 
Selbstbewusstsein und ihr Streben nach 
dem Abschütteln parlamentarischer und 
gerichtlicher Kontrolle, ist neben dem 
Auffliegen der Davidwachen-Lüge die Tat-
sache, dass es nicht einmal einen Erfolg 
gibt, der die Gefahrengebiete nachträg-

lich irgendwie rechtfertigen würde. Die 
Bilanz des über eine Million Euro teu-
ren Sondereinsatzes, bei dem 3.000 Be-
amt_innen in neun Tagen weit über 1.000 
anlass- und verdachtslose Kontrollen, 
Durchsuchungen, Platzverweise, Aufent-
haltsverbote und Ingewahrsamnahmen 
durchführten, fällt extrem mager aus. Die 
von der Polizei in ihrer Bilanz behaup-
teten „zahlreichen illegalen“ beschlag-
nahmten Gegenstände waren – heraus-
gefunden wiederum von der Linksfrakti-
on – 19 Böller, Hundeabwehrspray, zwei 
Knüppel und ein Taschenmesser, außer-
dem Schals, Klebeband, eine Plastiktüte 
sowie eine Gasmaske und eine in Alu ein-
gewickelte Rolle Küchenpapier, in der ein 
Zettel mit der Aufschrift „Peng“ steckte, 
dazu eine nicht näher benannte Menge 
von Klobürsten. Die einzige Waffe, die bei 
diesem Großeinsatz rund um Reeperbahn 
und Schanzenviertel gefunden wurde, war 
ein Teleskopschlagstock. Und die von der 
Polizei gefundene und stolz vermelde-
te „rauschgiftähnliche Substanz“ war in 
Wirklichkeit Petersilie.  

Anzeige
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dass der bürgerliche Staat weniger 

Frieden, Freiheit und Menschenrechte 

schützt als vielmehr die wirtschaftli-

chen und politischen Interessen der 

besitzenden, ist eine binsenweisheit. 

populäre demo-parolen beschreiben 

anschaulich die rolle der Verfolgungs-

organe („… Marionetten, ha-ha-ha!“). 

So weit, so klar. aber wie sieht es 

neben der allgemeinen ausrichtung 

des rechtssystems aus, wenn sich 

Menschen nicht nur im kleinen und 

kleinsten Maßstab gegen die kapita-

listischen besitzverhältnisse vergehen 

(ladendiebstahl, wilde Streiks und 

ähnliches), sondern einflussreiche kon-

zerne öffentlich kritisieren und gegen 

deren menschenfeindliches handeln 

mobilisieren?

W
enn eine bestimmte Gren-
ze überschritten wird, lassen 
staatliche Organe schnell die 
öffentlichkeitswirksame Neu-

tralität und Abgrenzung zum Privatsektor 
fallen, gehen private Unternehmen und 
staatliche Kräfte Hand in Hand gegen Ak-
tivist_innen vor: Polizeiführer überlassen 
privaten Sicherheitsunternehmen und Kon-
zernschutz hoheitliche Aufgaben, Staats-
anwaltschaften stellen in vorauseilendem 
oder folgendem Gehorsam Verfahren gegen 
Konzerne ein und ermitteln lieber gegen 

Whistleblower, Finanzbehörden werden 
wieder und wieder vorstellig und versu-
chen, Kritiker_innen mürbe zu machen. 
Auf Menschen und Gruppen, die gar keine 
Straftaten begangen haben, wird massiver 
physischer und psychischer Druck ausge-
übt, um Konzerninteressen zu schützen. 
Die unterschiedlichsten Facetten dieser 
unverblümten, oft in ihrem Ausmaß über-
raschenden und selbst nach bürgerlichen 
Maßstäben völlig unverhältnismäßigen 
staatlichen Repression im Dienste von 
und in Kooperation mit Großunternehmen 
haben die Autor_innen unseres Schwer-
punkts oft am eigenen Leib erfahren.

Die hier dargestellten und noch vie-
le andere konkrete Beispiele zeigen recht 
deutlich, wo Meinungsfreiheit und Gleich-
berechtigung ihre Grenzen haben. Und wer 
hier die Macht hat.

konzernkritik und repression 
wer hat hier die Macht?
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Coordination gegen BAYER-Gefahren

bereits seit 1978 begleitet die „coor-

dination gegen baYer-gefahren“ den 

leverkusener Multi kritisch. rund um 

den erdball, rund um die uhr. unter 

dem Motto „konzernmacht brechen“ 

haben die recherchen, kampagnen 

und aktionen des netzwerkes einen 

nicht zu unterschätzenden einfluss auf 

die geschäftstätigkeit. beispielsweise 

kann der konzern von 1983 an keine 

herkömmlichen hauptversammlungen 

mehr durchführen. entsprechend ver-

sucht der konzern mit allen Mitteln, 

sich der coordination zu erwehren. 

auch gegen andere Initiativen und 

gewerkschaftlerInnen ergreift er Maß-

nahmen.

V
or dreieinhalb Jahren hielt 
BAYERs Sicherheitschef Mi-
chael Sorge einen Vortrag, der 
bemerkenswerte Auskünfte 

über das Weltbild eines Multis gibt. 
Auf der Sicherheitstagung, welche die 
„Arbeitsgemeinschaft für Sicherheit 
der Wirtschaft“ (ASW) und der Ver-
fassungsschutz jedes Jahr gemeinsam 
abhalten, referierte der ehemalige Poli-
zist über die „Corporate Security eines 
Global Players“. Ein Diagramm, das 
Einfluss-Faktoren auf das BAYER-Si-
cherheitskonzept darstellt, zeigte den 
Konzern dabei allein auf weiter Flur so 
dunklen Mächten wie dem gesetzlichen 
Umfeld, den Behörden, den Medien, 
der Kriminalität, der politischen Sphä-
re im Allgemeinen und dem „Extremis-
mus“ im Besonderen ausgeliefert – al-
lesamt gelten sie ihm als „Ursachen 
für Global Risks“ (vergleiche Grafik auf 
Seite 30).

Anschließend widmete sich der Un-
ternehmensschützer, der im Nebenjob 
das Graduierten-Programm „Security 
Management“ an der „European Busi-
ness School“ leitet, den „Megatrends 
im globalen Sicherheitsumfeld“. Als 
Hauptbedrohungen machte er die Über-
alterung, die Migration, die Energie-
versorgung, so genannte failing states 
und die wachsende Kluft zwischen Arm 
und Reich aus. Besonders sorgte sich 
Sorge hierbei um die Mega-Citys, in 
denen die Auslandsgesellschaften vieler 
Global Player ihren Hauptsitz haben. 
Als Beispiel nannte er die Situation 
in der brasilianischen Metropole São 
Paulo, wo 20 Prozent der elf Millionen 
EinwohnerInnen in Favelas leben und 
es gleichzeitig so viele Hubschrauber-
Landeplätze wie sonst nirgends auf der 
Welt gibt. Unter anderem deshalb zählte 
„Gesellschaftlicher Wandel abgeleitet 
von der Diskussion um gerechte Ver-

das Imperium schlägt zurück
wie der baYer-konzern mit kritikerInnen umgeht
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teilung und Diskriminierung“ mit Er-
scheinungsformen wie „Militanz u. a. 
bei technologischen und Umweltthe-
men“ zu den von ihm ausgemachten 
Megatrends. Folgerichtig betrachtete 
der „Head of Global Corporate Security“ 
auch ganz allgemein „unterschiedlich 
ausgeprägte Formen des politischen 
Extremismus und der politischen und 
sozialen Agitation gegen Wirtschaft und 
Teile der Gesellschaft“ als Gefahr für 
den Pharma-Riesen.

Sicherheitsrisiko cbg

Bei einer so bestimmten Gefährdungsla-
ge liegt es nahe, dass der Leverkusener 
Multi die „Coordination gegen BAYER-
Gefahren“ (CBG) als Sicherheitsrisi-
ko erachtet und gegen sie Maßnahmen 
ergreift. Die Auswahl der Mittel gegen 
die Initiative, die sich im Juni 1978 
nach zwei Großunfällen im Wuppertaler 
BAYER-Werk gründete, reicht dabei von 
Verleumdungen und Prozessen über ge-
heimdienstliche Methoden wie Bespitze-
lungen bis hin zu Gewalt. 

Eine besondere Auf-
merksamkeit widmet der 
Konzern dabei den alljähr-
lichen Auftritten der Coor-
dination auf den Hauptver-
sammlungen. Seit 1983 
besucht die CBG die Akti-
onärInnen-Treffen regelmä-
ßig, führt vor Beginn der 
Veranstaltung gemeinsam 
mit anderen Initiativen aus 
aller Welt Protestaktionen 
durch und stellt auf der 
Versammlung selber viele 
GegenrednerInnen, darun-
ter zahlreiche von der CBG 
geladene Gäste aus dem In- 
und Ausland. Weil das al-
les viel Aufmerksamkeit er-
fährt, versucht der Multi mit 
großer Anstrengung, den 
Schaden möglichst gering 
zu halten. Er hob sogar die „Bürgeriniti-
ative: Malocher gegen Schmarotzer“ aus 
der Taufe. Zusammengestellt aus Werk-
schutz-Leuten und anderem Personal aus 
den eigenen Reihen, sollte die Truppe 
auf den Hauptversammlungen den „ehr-
lichen Arbeiter“ gegen dahergelaufene 
„Berufsdemonstranten“ und „rote Vögel“ 
in Stellung bringen.

Aber den Claqueuren des Multis war 
kein rechter Erfolg beschieden, obwohl 
sie nach Kräften gelbe BAYER-Blumen 
verteilten. Es fühlten sich nämlich die 
Falschen als „Schmarotzer“ angespro-
chen: die traditionellen AktionärInnen. 
Und die fackelten nicht lang und gingen 
mit ihren Regenschirmen auf die getarn-
ten BAYER-Leute los. Also änderte der 
Werkschutz sein Konzept und schlug den 
umgekehrten Weg ein. Er staffierte seine 
Mannen mit DKP-Fahnen aus, um die 
tausenden anreisenden BAYER-Aktionä-
rInnen und insbesondere die berichten-
den Medien unter Rotschock zu setzen 
und sie so gegen die Konzern-KritikerIn-
nen zu immunisieren. 

Und seit Neuestem übt sich das 
Unternehmen darin, die Proteste mehr 
oder weniger unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit stattfinden zu lassen. Unter 
Berufung auf das Hausrecht drängt er die 
„Coordination gegen BAYER-Gefahren“ 
und die anderen Gruppen mit Hilfe von 
Absperr-Gittern und rot-weißen Verkehrs-
hütchen auf ein weit vom Eingang der 
Kölner Messehallen entferntes Rasen-
stück ab, um die Aktien-HalterInnen un-
behelligt ins Innere leiten zu können. Die 

gleiche Taktik wandte 2012 die BASF 
an, vor Gericht erstritt sich das „Gen-
ethische Netzwerk“ allerdings das Recht, 
dem Chemie-Multi künftig wieder näher 
auf die Pelle rücken zu dürfen.

In der Hauptversammlung selber geht 
der Agro-Gigant dann ähnlich rabiat ge-
gen diejenigen vor, die sich mit dem Kauf 
eines Anteil-Scheins das Aktienrecht 
verschafft haben, das Wort zu ergreifen 
und diese Gelegenheit dazu nutzen, der 
Geschäftsbilanz BAYERs die Schadens-
bilanz gegenüberzustellen. Der die Ver-
anstaltung leitende Aufsichtsratsvorsit-
zende unterbricht die KritikerInnen nicht 
nur regelmäßig, er schaltet ihnen auch 
schon mal das Mikrofon ab und lässt 
den Rest von den OrdnerInnen erledigen. 
„Bitte begleiten sie diese Herren zurück 
zu ihren Plätzen“, hieß es etwa 1995 
einmal, woraufhin 30 Mann nach vorne 
stürmten, CBG-Mitglieder von der Bühne 
holten und aus dem Raum schleiften. An 
der Abstimmung teilnehmen durften sie 
dann freundlicherweise aus dem Polizei-
gewahrsam heraus. Das ist dann wahre 
AktionärInnen-Demokratie.

klandestine operationen

Auch sonst schreckt der Agro-Riese vor 
Gewalt nicht unbedingt zurück. Bei Ak-
tionen vor den Toren der BAYER-Nie-
derlassungen entrissen Werksschützer 
den ProtestlerInnen nicht nur Transpa-
rente und Flugblätter, sie schlugen so-
gar schon zu. Überdies versuchten sie, 
CBGler mit dem Auto über den Haufen zu 

Ob Aspirin, ob Heroin: Seit Anfang des 

20. Jahrhunderts groß im Geschäft – der 

BAYER-Konzern
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fahren. Selbst Morddrohungen gab es in 
der Vergangenheit bereits, dass in diesen 
Fällen wirklich der Leverkusener Multi 
dahintersteckte, konnte allerdings nie 
nachgewiesen werden. 

Wie überhaupt vieles unaufgeklärt 
bleiben muss. So kam es im Umfeld der 
„Coordination gegen BAYER-Gefahren“ 
immer wieder zu Einbrüchen, etwa in die 
Geschäftsstelle der Initiative oder in die 
Büros von CBG-AnwältInnen. Die letzten 
Vorfälle dieser Art ereigneten sich Anfang 
2012. Mehrmals hintereinander drangen 
Unbekannte in die Geschäfts- und Pri-
vaträume eines Vorstandsmitglieds ein. 
Die jeweils gewechselten Schlüsselan-
lagen hielten sie dabei nicht auf. Ohne 
Spuren zu hinterlassen, entwendeten die 
Diebe gezielt nur Datenträger, nachdem 
zuvor schon HackerInnen-Angriffe statt-
gefunden hatten. Deshalb fand auch die 
Kriminalpolizei einen Zusammenhang 
der Taten mit der politischen Arbeit des 
Konzern-Kritikers, die sich nicht bloß auf 
sein Engagement bei der Coordination 
beschränkt, plausibel. Die Ermittlungen 
verliefen dann jedoch im Sande.

Klandestine Operationen gehören 
aber durchaus zum Repertoire des Kon-
zerns. So ließ er die CBG bespitzeln. 
Als die Coordination einmal zu einer 
Schul-internen Veranstaltung geladen 
war, um über die Gefahren von Pestizi-
den zu berichten, bekam sie später aus 
BAYER-Kreisen ein minutiöses, dreiseiti-
ges Werksschutz-Protokoll über den Vor-
trag und die anschließende Diskussion 
zugespielt. Und bei anderen Terminen 
tauchte regelmäßig ein Mann auf, der 
sich als freier Journalist ausgab, den 
CBGlerInnen aber dann auf der Haupt-
versammlung des Unternehmens wieder 
begegnete – in der Montur des Werk-
schutzes. 

Der Global Player streitet ein sol-
ches Vorgehen im Übrigen auch gar
nicht ab. So räumte ein Anwalt des 
Unternehmens vor Gericht einmal ein: 
„Selbstverständlich überwacht meine 
Mandantin Veranstaltungen, auf denen 
Themen behandelt werden, die für BAY-
ER relevant sind.“ Und sichtlich stolz 
fuhr er fort: „Wir wissen über alles Be-
scheid, auch in den höchsten Entschei-
dungsgremien der CBG.“ Der Spiegel 
berichtete dann auch ausführlich über 
den regen Austausch zwischen BAYER 
und dem Verfassungsschutz. Und auf 
einem Treffen seiner PR-ManagerInnen 
aus aller Welt in Frankfurt verkündete 

der Konzern: „Wann immer Sie Proble-
me mit Journalisten haben, melden Sie 
uns diese ans Headquarter, wir küm-
mern uns darum.“ 

Da wundert es nicht, dass der Le-
verkusener Multi immer wieder auf 
ominöse Weise Kenntnis von geplanten 
Aktionen hat, wie etwa 1993. Im März 
diesen Jahres publizierte Tierra Amiga, 
die Zeitschrift eines Ökologie-Netzwer-
kes in Uruguay, einen kritischen Artikel 
über BAYERs Schmerzmittel Aspirin. 
Der Pharma-Riese reagierte postwen-
dend. Er stritt dem Blatt das Recht ab, 
geschützte Markennamen auch nur zu 
erwähnen und forderte eine Unterlas-
sungserklärung. Die Redaktion setzte 
sich umgehend mit der CBG in Verbin-
dung. Man besprach das weitere Vorge-
hen und kam überein, eine Presseerklä-
rung und einen Protestbrief zu veröffent-
lichen. Und bereits am nächsten Tag er-
hielt das Magazin einen Droh-Anruf von 
dem Konzern mit der unmissverständli-
chen Botschaft, solche Schritte besser 
nicht zu unternehmen. „Die Schluss-
folgerung ist offensichtlich“, schrieb 
Chefredakteur Jorge Barreiro in einem 
Kommentar: „Entweder hört BAYER auf 
irgendeine Art die Telefongespräche der 
Coordination mit oder hat jemanden dort 
eingeschleust. In jedem der beiden Fäl-
le ist klar, dass BAYER einen Teil seiner 
Energien dazu verwendet, seine Kritiker 
auszuspionieren.“ Vermutungen dieser 
Art wurden von einem Whistleblower 
bestätigt, der die CBG darauf hinwies, 

dass es über viele Jahre hinweg in ihrem 
inneren Kreis einen Agenten gegeben 
haben soll.

gesetzesbrüche werden 
auch extern vergeben

Manchmal laufen solche Operationen 
über den Werkschutz, manchmal vergibt 
der Leverkusener Chemie-Multi Aufträ-
ge dieser Sorte aber auch extern, damit 
er für etwaige Gesetzesbrüche nicht zu 
haften braucht. Detekteien mit so be-
zeichnenden Namen wie „ManagerSOS“ 
bieten sich für derartige Missionen an. 
BAYERs US-amerikanischer Pharmaver-
band PhRMA heuerte etwa private Ermitt-
lerInnen zur Überwachung der Initiative 
„Knowledge Ecology International“ an, 
die eine Kampagne über die preistreiben-
de Wirkung der Patent-Regelungen auf 
dem Pillen-Markt initiiert hatte. Das „US 
Chamber of Commerce“, das US-ameri-
kanische Pendant zum BDI, setzte der-
weil auf seinen Gegenpart „US Chamber 
Watch“ sowie andere Gruppen die Spezi-
alfirmen HBGary Federal, Palentir Tech-
nologies und Berico Technologies an. Sie 
beschatteten KritikerInnen und schlugen 
ihren Auftraggebern eine Reihe von an-
deren Maßnahmen wie Hacker-Angriffe 
und Infiltrationen vor. Zudem wollten 
 HBGary Federal & Co. „Chamber Watch“ 
mit falschen Informationen füttern und 
den Coup später öffentlich machen, um 
die Glaubwürdigkeit der Organisation zu 
unterminieren. Wie routinemäßig sich die 

Immer unter Schutz: Die BAYER-Hauptversammlung 
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Konzerne der Dienste Palentirs und ande-
rer Anbieter versichern, deckte unlängst 
die Untersuchung „Spooky Business – 
Corporate Espionage Against Non-Profit-
Organisations“ auf, die zahlreiche Fälle 
von geheimdienstlichen Industrie-Unter-
nehmungen dokumentierte.

Fast schon harmlos mutet es dage-
gen an, auf Krisen-Management spezia-
lisierte PR-Agenturen anzuheuern. Auch 
BAYER hat schon solche ExpertInnen 
engagiert. Diese haben systematisch alle 
Veröffentlichungen der Coordination ge-
sammelt und analysiert, um die Aktionen 
des Netzwerkes besser ausrechnen und 
medial abfedern zu können. Daneben ge-
hört es zur Kommunikationsstrategie des 
Pillen-Produzenten, die CBG als einen 
Hort von KommunistInnen darzustellen, 
weil eines der Mitglieder der DKP an-
gehört. Mit dem Feindbild „Terrorist“ 
arbeitet er ebenfalls gerne. So lancierte 
das Unternehmen 1985 die Meldung 
„Coordination gegen BAYER-Gefahren 
plant Sprengstoffanschläge auf Chemie-
Transporte“ in die Presse – und kurze 
Zeit später zündete dann vor dem Brüs-
seler BAYER-Büro wirklich eine Bombe. 
Dabei dürfte es sich nach Auskunft der 
holländischen Greenpeace-Sektion aller-
dings um Liebesgrüße aus Paris vom 
französischen Geheimdienst gehandelt 
haben, der unmittelbar danach auch das 
Greenpeace-Schiff „Rainbow Warrior“ 
versenkte.

Zur Öffentlichkeitsarbeit des Gen-
Giganten gehört es aber auch, möglichst 
wenig von seinen Machenschaften an die 
Öffentlichkeit dringen zu lassen. Als Mit-

tel hierzu dient ihm die Drohung mit dem 
Entzug von Werbe-Milliarden. Medien, die 
dennoch versuchten, weiter kritisch zu 
berichten, erlebten ihr blaues Wunder. 
BAYER schaltete nicht nur in Stern und 
Spiegel keine Anzeigen mehr, sondern 
auch in Stadtmagazinen und bestimmten 
internationalen Tageszeitungen. Zudem 
stellte die Aktien-Gesellschaft Journalis-
tInnen unter Beobachtung und setzte sie 
unter Druck.

legale operationen

Zuweilen schlägt der Leverkusener Multi 
zur Abwehr von KritikerInnen auch den 
Rechtsweg ein. In den 1980er Jahren 
klagte er sowohl gegen Greenpeace als 
auch gegen andere UmweltschützerInnen, 
die gegen die Einleitung von Dünnsäure 
in Flüsse und Gewässer protestiert hatten, 
und machte Schadenersatzforderungen 
in sechs- bis siebenstelliger Höhe gel-
tend. 2004 gelang es BAYER vor einem 
englischen Gericht in einem Verfahren 
gegen die Tierrechtsinitiative SHAC sowie 
die Gruppen „Stop BAYER’s GM-Crops“, 
„Leeds Earth First“ und „BAYER Hazard“, 
die RichterInnen dazu zu bewegen, poli-
tischen Protest als Belästigung im Sin-
ne des „Protection against Harrassment 
Acts“ zu werten und Gebiete rund um Fir-
men-Areale und Wohnorte von Beschäftig-
ten als Sperrgebiete auszuweisen. 

2008 hatte er damit im Prozess  BAYER 
Cropscience Limited vs. Stop Huntington 
Animal Cruelty (SHAC) wiederum Erfolg. 
Das Urteil untersagte der Organisation, 
die gegen den Pharma-Riesen wegen 

seiner Geschäftsbeziehungen zum Tier-
versuchsmulti Huntington Kampagnen 
durchführt, künftig in der Nähe von Un-
ternehmensniederlassungen zu demonst-
rieren. Ein umfangreiches Kartenwerk im 
Anhang des Urteils gab dabei exakt Aus-
kunft über den Verlauf der Bannmeilen 
und wies den AktivistInnen als Alternative 
„designated protest areas“ in den hinters-
ten Winkeln zu. Noch dazu durften diese 
„DPAs“ nie mehr als 20 SHAClerInnen 
gleichzeitig betreten und das auch nur 
höchstens zwei Stunden. 

Und erst 2013 erhielt die Freiburger
BUND-Gruppe eine Abmahnung, weil sie 
die – inzwischen von der EU verbotenen – 
BAYER-Pestizide Poncho und Gaucho in 
einer Veröffentlichung als „bienengefähr-
lich“ tituliert hatte. Diese Bezeichnung 
träfe nur zu, wenn innerhalb von 24 Stun-
den die Hälfte aller Bienen, die in Kontakt 
mit der Agrochemikalie gekommen waren, 
stürben, meinte der Konzern. Deshalb 
verlangte er eine Textänderung und drohte 
bei einer Zuwiderhandlung mit einer Ver-
tragsstrafe in Höhe von 10.000 Euro.

Gegen die „Coordination gegen 
BAYER-Gefahren“ leitete der Leverkuse-
ner Multi bereits mehrmals juristische 
Schritte ein. So zwang er sie 1988, ih-
ren ursprünglichen Namen „BAYER-Co-
ordination“ aufzugeben. Es bestehe „die 
Gefahr von Verwechslungen bzw. von 
Zuordnungsirrtümern“, argumentierten 
die Konzern-AnwältInnen, welche den 
„Weltruf“ der Marke durch „Ruf-Beein-
trächtigungen, Image-Verfremdungen und 
sonstige Beeinträchtigungen“ schädigen 
könnten. Angesichts des hohen Streit-
werts von 100.000 DM musste sich die 
CBG ebenso fügen wie anno 2001, als 
das Unternehmen gerichtlich gegen den 
Homepage-Namen „BAYER-Watch“ vor-
ging.

Die langwierigste rechtliche Ausei-
nandersetzung, die für die CBG wegen 
der damit verbundenen Kosten existenz-
bedrohend war, begann 1987. Der Ag-
rar-Gigant betrachtete die Passage aus 
einem Aufruf: „In seiner grenzenlosen 
Sucht nach Gewinnen und Profiten ver-
letzt BAYER demokratische Prinzipien, 
Menschenrechte und politische Fairness. 
Missliebige Kritiker werden unter Druck 
gesetzt, rechte und willfährige Politiker 
werden unterstützt und finanziert“ als 
Schmähkritik und forderte unter Strafan-
drohung „von Ordnungshaft bis zu sechs 
Monaten bzw. einer Geldstrafe von bis 
zu DM 500.000“ eine Unterlassungser-
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klärung. Die Coordination sei „eine po-
litische extreme Splittergruppe“, die in 
„ideologischer Verblendung“ handle, hieß 
es in der Klage-Begründung. „Wenn bei-
spielsweise in diesem ‚Aufruf’ nachzule-
sen ist, der ‚BAYER-Konzern führe einen 
unerbittlichen Kampf um Märkte, Macht 
und Milliarden-Profite, der den Frieden 
und die Freundschaft zwischen den Völ-
kern beeinträchtige und gefährde’, ergibt 
sich die Haltlosigkeit dieser Anwürfe von 
selbst“, hielten die Rechtanwälte in dem 
Schriftstück weiter fest.

Die CBG ließ es auf einen Prozess 
durch alle Instanzen ankommen und 
verlor am Ende, obwohl sie stichhaltige 
Beweise für Bespitzelungen und Beste-
chungen vorlegen konnte. Nun blieb nur 
noch ein Weg – der vor das Bundesverfas-
sungsgericht. Nach reiflicher Überlegung 
entschloss sich die Coordination, ihn zu 
gehen, ungeachtet der bis dahin schon 
aufgelaufenen Verfahrenskosten von etwa 
150.000 DM, die durch eine aufwändige 
Spendenkampagne zusammengetragen 
werden mussten. Und der Mut zum Risi-
ko zahlte sich schlussendlich aus. 1992 
hob der Erste Senat unter Präsident Ro-
man Herzog die vorangegangenen Urteile 
auf. Die RichterInnen hätten es bei ihren 
Entscheidungsfindungen versäumt, den 
Grundwert „Meinungsfreiheit“ genügend 

zu würdigen, diesem sei aber wegen sei-
ner „fundamentalen Bedeutung für die 
menschliche Person und die demokrati-
sche Ordnung“ ein besonderer Rang ein-
zuräumen, so das BVerfG. BAYER nahm 
den RichterInnenspruch „mit Bedauern 
zur Kenntnis“. „Die Ansicht des Bundes-

verfassungsgerichts, dass ehrenrührige 
Behauptungen vom Recht auf Meinungs-
freiheit geschützt werden, wenn sie sich 
auf unwiderrufene Presseberichte stüt-
zen, teilt das Unternehmen nicht“, erklär-
te der Global Player.

gesetze made by baYer

Der Leverkusener Multi versucht, solche 
Unwägbarkeiten des Rechtssystems nach 
Kräften auszuschalten und nimmt des-
halb massiv Einfluss auf Gesetzgebungs-
verfahren. In den USA etwa wollte die 
Aktien-Gesellschaft die Gunst der Stunde 
nach den Anschlägen vom 11. September 
2001 nutzen, um eine juristische Aus-
weitung des Terrorismus-Begriffs voran-
zutreiben und AktivistInnen so künftig 
als „Öko-, Agrar- oder Tierrechtsterroris-
ten“ kriminalisieren zu können. Zu die-
sem Zweck unterstützte er die republika-
nischen Politiker James Inhofe, George 
Nethercutt und Orrin G. Hatch, die eine 
entsprechende Initiative ankündigten, 
mit großzügigen Wahlkampfspenden. Ge-
setzeskraft hat schließlich nur eines ihrer 
Projekte erlangt, der „Animal Enterprise 
Terrorism Act“, aber auch für Gentechnik-
GegnerInnen und andere AktivistInnen 
wurden die Zeiten härter. Der Journalist 
Will Potter fühlt sich dabei schon an das 

�� Die Coordination gegen BAYER-
Gefahren (CBG) entstand im Jahr 
1978, als sich nach zwei kurz auf-
einanderfolgenden Groß-Unfällen 
im BAYER-Werk Wuppertal Anwoh-
nerInnen in einer Bürgerinitiative 
zusammenschlossen (die zunächst 
noch einen anderen Namen trug). 
Und dann geschah, was bis heute 
einzigartig ist: Die AktivistInnen 
stellten innerhalb nur weniger Jahre 
fest, dass die Probleme, die es in 
Wuppertal mit dem Konzern gibt, 
nicht einzigartig sind. Praktisch an 
allen BAYER-Standorten, die sich 
zur Überraschung der BI-Mitglieder 
über die ganze Welt erstreckten, er-
gab sich das gleiche Bild: Unfälle, 
Umweltverseuchung, ausbeuterische 
Arbeitsbedingungen – eine nahezu 

endlose Liste von Problemen, welche 
die Kehrseite der Jahr für Jahr neu-
en Rekord-Profite des Chemie-Multis 
aus Leverkusen ausmachen.

Als Konsequenz aus diesen Er-
fahrungen vernetzten sich die Wup-
pertalerInnen als „Coordination 
gegen BAYER-Gefahren“. Zunächst 
regional mit NachbarInnen aus Dor-
magen, Köln, Krefeld, Monheim 
und Leverkusen. Dann national mit 
protestierenden AnwohnerInnen in 
Brunsbüttel, Goslar, München und 
anderswo. Und schließlich internati-
onal mit Menschen in aller Welt, die
sich gegen das „Kreuz mit BAYER“ 
zur Wehr setzten. Wobei zunehmend 
nicht nur AnwohnerInnen sich enga-
gierten, sondern auch Beschäftigte 
und KonsumentInnen.

So entstand ein Netzwerk, das 
den Konzern weltweit unter Beobach-
tung stellte. Ein Magazin, das regel-
mäßig aus dem Inneren der Macht 
berichtet. Ein englischsprachiger 
Newsletter, der weltweit informiert. 
Eine sechssprachige Internetseite 
mit fantastischen 150.000 Aufrufen 
pro Woche.

Im Ergebnis geriet BAYER immer 
öfter in die Schlagzeilen. Aktionen 
von Australien bis zur Wall Street 
setzten den Konzern unter Druck. Auf 
den AktionärInnen-Hauptversamm-
lungen müssen die Bosse ertragen, 
dass dank tausender von Stimm-
rechtsübertragungen mittlerweile 
mehr Betroffene, AktivistInnen und 
Opfer aus aller Welt an den Mikrofo-
nen stehen als BankenvertreterInnen 

brecht die Macht der konzerne! konzernkritik braucht Solidarität!

„Grün ist das neue Rot“ – nicht mehr die 

„Rote Gefahr“ taugt als Schreckgespenst … es 

sind die Öko-Aktivist*innen, die als neue Be-

drohung inszeniert werden. GreenIsTheNew-

Red.com – der Blog des kritischen Autoren 

und Journalisten Will Potter.
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Klima der McCarthy-Ära erinnert. Was da-
mals der „Red Scare“ war, die Beschwö-
rung des vom Kommunismus angeblich 
ausgehenden roten Schreckens, das ist 
heutzutage in den USA der „Green Scare“ 
mit Tierrechts- und Umweltgruppen als 
Feindbildern, so Potter. 

Inhofe & Co. betätigen sich bei sol-
chen Akten nur als ausführende Organe. 
Auf den Leib geschrieben hat ihnen den 
„Animal Enterprise Terrorism Act“ und 
andere Gesetzes-Entwürfe das „American 
Legislative Exchange Council“ (ALEC), ei-
ne von den Global Playern gesponserte Ju-
ristInnen-Vereinigung, die als Bindeglied 
zwischen der Wirtschaft und den Republi-
kanern fungiert. Nach einer vom „Center 
For Media and Democracy“ veröffentlich-
ten Untersuchung hat ALEC, in dessen 
Führungsgremien auch BAYER-Manager-
Innen sitzen, allein von Januar bis Au-
gust 2013 fast 1000 „Unternehmenspo-
sitionen“ in den Gesetzgebungsprozess 
eingebracht. Unter anderem standen die 
Beschneidung von Gewerkschaftsrechten, 
Lohnreduzierungen, Absenkungen von Ar-
beitsstandards und die Erschwerung der 
Strafverfolgung von Konzernen auf der 
ALEC-Agenda.

Auch zur Exekutive bestehen enge 
Kontakte. So gehört der Chemie-Riese 
in den USA InfraGard an, einem Joint 

Venture zwischen Unternehmen, dem FBI 
und dem „Departement of Homeland Se-
curity“, deren Mitglieder sich gegenseitig 
über sicherheitsrelevante Fragen infor-
mieren. Hierzulande existiert seit 2006 
eine entsprechende Kooperation zwischen 
den Multis und dem Bundeskriminalamt. 
Dabei setzt vor allem die Behörde auf 
Synergie-Effekte, denn: „Personell kann 
das BKA kaum mit den Konzernen kon-
kurrieren“, wie die Zeit festhält. Von den 
gut besetzten „Corporate Security“-Ab-
teilungen der Firmen erhofft sich die Kri-
minalpolizei des Bundes unter anderem
detailliertere Informationen über die ETA 
in Spanien und die russische Mafia.

Ebenfalls seit 2006 finden die jähr-
lichen Sicherheitstagungen von Verfas-
sungsschutz und „Arbeitsgemeinschaft 
für Sicherheit der Wirtschaft“ (ASW) 
statt. Mit Referaten wie „Politischer Ext-
remismus und seine Auswirkungen auf die 
Wirtschaft“ oder „Linksextremismus und 
seine Auswirkungen auf die Wirtschaft“ 
zeichnen BAYER & Co. auf den Konfe-
renzen ein Bild der momentan angeblich 
herrschenden Gefahrenlage, gewähren 
schon einmal Ausblicke auf kommende 
Ereignisse („Mobilisierung gegen G8-Gip-
fel 2015 in Deutschland beginnt“) und 
geben Hilfe zur Selbsthilfe („Was können 
Sie selber tun?“).

Zu den unteren Ebenen der Exekutiv-
Organe hat der Leverkusener Multi auch 
gute Verbindungen. Anfang der 1980er 
Jahre nutzte er den kurzen Dienstweg 
zum Wuppertaler Polizeipräsidenten, um 
diesen anzuhalten, der CBG die Gemein-
nützigkeit zu bestreiten. Der tat wie ge-
heißen und unterwies das Amtsgericht 
Solingen postwendend, die „Förderung 
zu unterbinden“. Im Ergebnis wurde die 
Coordination gegen BAYER-Gefahren auf 
diese Weise schließlich dauerhaft von 
dringend benötigten finanziellen Res-
sourcen abgeschnitten. 

Und Ende der 1980er Jahre gelang 
es dem Unternehmen durch die guten 
Beziehungen, die es zur Evangelischen 
Kirche im Rheinland unterhält, dafür 
zu sorgen, dass das damalige CBG-Vor-
standsmitglied Friedel Geisler seinen 
Pastorinnen-Titel verlor. Die Leitung er-
kannte ihn ihr 1988 ab, nachdem sie 
Geisler zuvor immer wieder vergeblich zu 
einem freiwilligen Verzicht aufgefordert 
hatte, weil sie mit ihrer „BAYER-Arbeit 
dem Ansehen der Kirche“ schade.

druck auf gewerkschaftlerInnen

Auf der Sicherheitstagung im Jahr 2010 
sah BAYER-Sicherheitschef Michael Sor-
ge die Corporate Security jedoch nicht 

und traditionelle AktionärInnen. Die 
KonzernstrategInnen mussten bereits 
Anfang der 90er Jahre eingestehen, 
dass bei BAYER keine Geheimniskrä-
merei hinter verschlossenen Türen 
mehr möglich ist…

Nicht nur das Netzwerk der 
CBG – global über Ländergrenzen 
und Weltanschauungen hinweg (nur 
mit FaschistInnen und RassistInnen 
gibt es keine Zusammenarbeit im 
Netzwerk) – ist ohne Beispiel, auch 
die Tatsache, dass dieses Netzwerk 
unabhängig von jeder Fremdfinan-
zierung ausschließlich mit einer ein-
zigen hauptamtlichen Kraft arbeitet, 
ist einzigartig. Der Netzwerk-Charak-
ter, in dem mehr als hunderttausend 
Menschen eigenverantwortlich ko-
operieren, macht es möglich.

Und schafft aber auch Probleme. 
Die Koordinierungstätigkeit der CBG 
hier in Deutschland, am Sitz des 

Headquarters des Molochs, erfordert 
erhebliche Finanzmittel. Drittmittel-
geber wie auch die Kirchen fürch-
ten den langen Arm des Konzerns 
und verweigern Zuschüsse. Krise 
und um sich greifende Armut las-
sen die Spenden sinken. Insgesamt 
blickte das Netzwerk Ende 2010 in 
ein – jährlich wiederkehrendes! – Fi-
nanzloch von 150.000 Euro. Seitdem 

kämpft die CBG um ihre Existenz. 
Gebraucht werden vor allem Förder-
mitglieder. Aber auch Notspenden 
sind willkommen. 

77 Prozent des Defizits konnten 
bereits gedeckt werden, jetzt geht 
es um die restlichen 23 Prozent. Die 
aber immer noch dem konzernkriti-
schen Netzwerk das Genick brechen 
könnten …

coordination gegen baYer-gefahren (cbg)
postfach 15 04 18 | 40081 düsseldorf
tel (02 11) 33 39 11
Fax (02 11) 33 39 40
Mail cbgnetwork@aol.com
web: www.cbgnetwork.org

ethikbank 31 99 991 // blz 830 944 95
Iban: de94 830 944 95 000 31 99 991
bIc: genodeF1etk
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nur durch äußere, sondern auch durch 
„innere“ Einflussfaktoren gefährdet. Als 
Risiken benannte er hier unter anderem 
den „Wertewandel bei den Mitarbeitern“ 
und die „Abnahme des Zugehörigkeits-
gefühls zum Unternehmen“. 

Besonders Gewerkschaften können 
dieses Zugehörigkeitsgefühl untergra-
ben. Darum übt der Leverkusener Multi 
immer wieder Druck auf Gewerkschaf-
terInnen aus. So wollte er 1985 der 
Betriebsrätin Marianne Hürten kündigen, 
die als grüne Spitzenkandidatin für den 
nordrhein-westfälischen Landtag kandi-
dierte. Der Konzern hatte sie bei Wahl-
veranstaltungen beobachtet und stieß 
sich an ihren Äußerungen. Sie habe sich 
kritisch und polemisch „zu Fragen der 
Dünnsäure-Verklappung geäußert“, mel-
dete der Werkschutz: „Sie hat von Dioxin 
und Cadmium bei der BAYER-Produktion 
gesprochen, BAYER der Profitgier be-
zichtigt und behauptet, dass die Vergif-
tungen in Spanien auf das BAYER-Pro-
dukt Nemacur zurückzuführen seien.“ 
Es folgte ein Abmahnungsschreiben. 
„Ihr Auftreten im Wahlkampf 1985 war 
geeignet, dem Unternehmen schweren 
Schaden zuzufügen (…) Arbeitsrechtlich 
stellt ihr Verhalten eine schwere Ver-
tragsverletzung dar“, hieß es darin unter 
anderem. Hürten ließ sich aber nicht 
einschüchtern, zog vors Arbeitsgericht 
und erreichte ihre Weiterbeschäftigung. 
Allerdings nur, bis ihre Zeit als gewählte 
Betriebsrätin ablief. Dann musste sie 
gehen beziehungsweise ging freiwillig. 

Anno 1989 reagierte die brasilianische 
BAYER-Niederlassung dann auf einen 
Streik am Standort Belford Roxo mit der 
Entlassung von 64 Beschäftigten und 
noch im Jahr 2000 entledigte sich der 
Global Player auf den Philippinen ei-
nes kritischen Gewerkschafters durch ein 
Kündigungsschreiben.

kündigung wegen konzernkritik

Eine solche Schonzeit erhielt der phil-
ippinische Gewerkschaftler Juanito Fa-
cundo nicht. Der Chemie-Riese hatte 
den Vorsitzenden der „Employees Union 
of BAYER Philippines“ im Jahr 2000 
entlassen, da er einen Streik mit orga-
nisiert, sich für Beschäftigte eingesetzt 
und die Direktion kritisiert hatte. Nicht 
einmal eine Beschwerde bei der OECD, 
welche die „Coordination gegen BAYER-
Gefahren“ gemeinsam mit dem DGB ein-
gebracht hatte, konnte seine Wiederein-
stellung erzwingen.

Im Idealfall lässt der Konzern es gar 
nicht erst so weit kommen und hin-
tertreibt die Gründung von Beschäftig-
tenvertretungen, womit er sich in der 
schlechten Gesellschaft diverser ande-
rer bundesdeutscher Unternehmen be-
findet. Bei einem Deutschland-Besuch 
kritisierte der kolumbianische Gewerk-
schafter Guillermo Correa Montoya dar-
um neben Siemens und DHL auch den 
Leverkusener Multi: „Ein anderes Bei-
spiel ist die BAYER AG. Die hat eine 
Firmengeschichte von mehr als hundert 

Jahren in Kolumbien, aber weder im 
Werk Barranquilla noch in jenem in Cali 
gibt es eine Gewerkschaft. Das ist kein 
Zufall.“

Und am nordamerikanischen Stand-
ort Emeryville versuchte der Pharma-
Riese die Etablierung einer Betriebs-
gruppe zu verhindern, indem er mit Stel-
lenstreichungen drohte und die Beleg-
schaftsvertreterInnen als „Schmarotzer“ 
diffamierte, die es nur auf die Beiträge 
der ArbeiterInnen abgesehen hätten. Im 
Nachhaltigkeitsbericht des Konzerns ist 
dann der Erfolg dieser Politik bilanziert. 
So hat der Konzern in den USA nur 
mit fünf Prozent der Belegschaftsange-
hörigen Tarifverträge oder vergleichbare 
Vereinbarungen abgeschlossen, in Asien 
mit 15 Prozent und in Lateinamerika mit 
46 Prozent, während er das in Europa 
mit 87 Prozent der Beschäftigten getan 
hat.

BAYER nutzt also zahlreiche Instru-
mente, um sich der „Coordination gegen 
BAYER-Gefahren“ und anderer KritikerIn-
nen zu erwehren. Die Palette reicht dabei 
von Gewalt und Undercover-Operationen 
über Klagen bis hin zu medialen Diffa-
mierungen. Aber keines dieser Mittel hat 
es bisher vermocht, die CBG von ihren 
Zielen abzubringen. So muss der Lever-
kusener Multi allen bisher ergriffenen 
Maßnahmen zum Trotz bis heute mit dem 
Stachel im Fleisch leben. Die Macht des 
Konzerns ist nicht gebrochen, aber ihm 
ist ein gewichtiges Stück demokratischer 
Kontrolle erwachsen. 

So sehen es Werkschutz und Verfassungsschutz: Alle gegen Bayer
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Aktivist*innen aus dem 

 Braunkohlewiderstand

der widerstand im rheinischen braun-

kohlerevier in der nähe von köln gegen 

die lebensverachtende Förderung und 

Verstromung des dreckigsten aller ener-

gieträger, der braunkohle, ist nicht erst 

wenige Jahre alt. die Methoden, mit 

denen der vor ort regierende energie-

konzern rwe auf protest reagiert sind 

mannigfaltig und haben sich in den 

vergangenen Jahrzehnten immer wieder 

an bestehende Strukturen angepasst. 

dabei agiert rwe selbst repressiv 

durch den eigenen werkschutz sowie 

mit bezahlten Security-Firmen und in 

kooperation mit der polizei, aber vor 

allem auch diskursiv im Vorfeld der ei-

gentlichen repression.

S
chwerpunktmäßig soll es in die-
sem Artikel um Repressionsmaß-
nahmen gegenüber den größ-
tenteils herrschaftskritischen 

Aktivist*innen gehen, die seit etwa drei 
Jahren gegen die Weiterführung des Braun-
kohleabbaus, die Verstromung der Kohle 
sowie die Rodung des Hambacher Forstes 
aktiv sind. Wir wollen aber auch nicht 

außer Acht lassen, welcher Repression die 
Anwohner*innen im Rheinischen Revier 
ausgesetzt sind. Durch einen Filz von RWE 
und kommunaler sowie regionaler Politik, 
durch eine diskursive Durchdringung der 
Region, durch Überwachungsmaßnahmen 
und weitere subtile Taktiken ist hier eine 
Stimmung geschaffen, die wir als Vorfeld-
Repression bezeichnen können. Sprich: 
In der Regel greift die Einschüchterung 
schon, bevor es überhaupt zu sichtbarem 
Widerstand kommt und falls es doch zu 
solchem kommen sollte, ist der Boden vor-
bereitet für tatsächliche Repression.

Um ein Beispiel für diese subtilen Me-
thoden zu nennen: Laut dem Bericht eines 
Umgesiedelten tauchen schon Jahre vor 
der Umsiedlung der Dörfer für den Tagebau 
RWE-Fotografen auf Dorffesten auf. Diese 
fotografieren alles ab um zu dokumentie-
ren, wer sich zu wem wie verhält – wer sind 
die Meinungsführer*innen im Dorf und so 
weiter. Aufgrund dieses Wissens kann RWE 
jeweils Strategien aufbauen, um offenen 
Widerstand bei der Umsiedlung zu verhin-
dern, den Wortführer*innen als erstes be-
sonders gute Angebote zu machen für den 
Verkauf der Häuser und ähnliches.

Den lokalen Filz zwischen RWE, Po-
litik und Verwaltung auszuführen würde 
hier den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall 
ist all das der Rahmen, auf den der Wi-
derstand in dieser Region trifft; eine Re-
gion in der Hand eines Konzernes, wie 
ein Fürstentum. Auch dem in den letzten 
Jahren offen auftretenden Widerstand von 
Klimaaktivist*innen gegenüber verhält 
sich die RWE AG keinesfalls einfallslos in 
der Ausübung von Repression; ihr Ideen-
reichtum reicht von Hetzschriften bis hin 
zu Unterlassungsverpflichtungserklärun-
gen gegen Aktivist*innen. Tatkräftig unter-
stützt wird sie dabei von Polizei, Justiz und 
lokalen Politikstrukturen.

lokalpolitiker*innen diffamieren 
auf rwe-wunsch aktivist*innen

Wo mensch sich vor ein paar Jahren noch 
gut vorstellen konnte, dass sich RWE (Füh-
rungs)Personal in der Mittagspause köst-
lich über die paar „Irre“ amüsiert hat, 
die auf der Suche nach einem Ort für das 
Klimacamp durch die Dörfer zogen, hat es 
nun den Anschein, als wären sie im letzten 
Jahr ganz umtriebig gewesen bei der Suche 
nach Schikanen. Zeitgleich zum Beginn 
des Klima- und Reclaim the Fields-Camps 
zum Beispiel erschien eine Extra-Ausgabe 
des im gesamten Revier zugestellten RWE-

rwepression
eine region unter einem konzern

Protest gegen RWE im Hambacher Forst, 13. Mai 2012
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Propagandamagazin HIER, in dem 
die Aktivist*innen als gewalttätige 
und für Leib und Leben gefährliche 
Chaot*innen dargestellt wurden, 
die sich mit ihrem Protest nicht 
etwa gegen die fortlaufende Klima-
katastrophe richten, sondern aus-
schließlich gegen die Belange und 
Sicherheit der lokalen Bevölke-
rung und RWE-Mitarbeiter*innen. 
Unterstrichen wurden diese Aus-
sagen noch durch Interviews 
mit lokalen Politiker*innen und 
Vertreter*innen der Gewerkschaft 
IG BCE – naja, was soll mensch lü-
gen: *innen waren und sind in den 
Konzernsphären nur recht wenige 
vertreten.

Im Sinne von RWE versuchten 
die Stadt Kerpen und die örtliche 
Polizei schon einige Zeit vor dem 
offiziellen Beginn, das Camp un-
möglich zu machen. Durch eine 
Mischung aus kreativer Auslegung 
des Demonstrationsrechts und 
plötzlich auftretenden gravierenden 
Änderungen in den gültigen Ver-
anstaltungsauflagen sollte den insgesamt 
über 1.000 Teilnehmer*innen schlicht eine 
Campfläche vorenthalten werden. Neben 
einer Verwaltungsgerichtsklage dagegen, 
die noch immer anhängig ist, fand sich das 
Ausweichen auf eine Privatfläche in un-
mittelbarer Nähe zum eigentlichen Ort des 
Camps als Lösung. Doch auch hier ließ die 
RWE AG sich nicht lumpen, machte kurzer-
hand von ihrer Sonderstellung als Wasser-
grundversorgerin Gebrauch und versuchte 
über Tage, dem Camp den Wasseranschluss 
zu verwehren. Auch der Bauer, welcher 
die Ausweichfläche zur Verfügung gestellt 
hatte, konnte sich über einen Einschüchte-
rungsbesuch freuen – nicht nur RWE wurde 
bei ihm vorstellig, sondern auch die Stadt 
Kerpen.

Die Zusammenarbeit von RWE und 
Polizei wird immer dann auch visuell 
sichtbar, wenn direkte Aktionen sie vor 
Probleme stellen. Polizeiführer und RWE-
Wichtigmenschen beratschlagen stets zu-
sammen über „Problemlösungen“, wobei 
immer klar bleibt, wer Koch und wer Kell-
ner ist: Nehmen wir eine Schienenblockade 
mit Metallröhren als Ankettvorrichtung an 
einer Eisenbahnstrecke, auf der Züge die 
Kohle vom Tagebau zum Kraftwerk bringen, 
während des Klimacamps 2012. Die Polizei 
wollte die Metallröhren mit einem polizeili-
chen technischen Team lösen. RWE dauer-
te dies zu lange. Am Ende trennte der Werk-

schutz die Eisenbahnschienen auf, um die 
Aktivist*innen heraus zu holen, während 
der Polizei nur die Rolle blieb, das Gelände 
zu sichern. Das Skandalöse dabei ist auch, 
dass RWE der Polizei diese Räumungsmaß-
nahmen als „Hilfeleistung“ auch noch in 
Rechnung stellen kann.

der landrat und polizeichef 
sitzt im aufsichtsrat

Während einer Sitzblockade auf selbiger 
Schiene wurden RWE-Transporter zu Ge-
fangenentransportern umfunktioniert, um 
die Aktivist*innen vom Aktionsort weg 
zu bringen. Auf der Waldbesetzung im 
Hambacher Forst kommen regelmäßig 
RWE und Polizei zusammen aufs Gelände, 
um Infrastruktur der Besetzer*innen zu 
zerstören. Die Zerstörung wird von RWE-
Mitarbeiter*innen und RWE-Maschinen 
durchgeführt, die Polizei „sichert“. Sol-
che Beispiele gibt es unzählige. Insge-
samt treten RWE und Polizei so sehr als 
Einheit auf, dass es mitunter schwerfällt, 
sie überhaupt auseinanderzuhalten. So ist 
zum Beispiel der Behördenchef der Polizei 
Düren (Landrat Spelthan) auch Mitglied 
des Aufsichtsrats von RWE.

Und wenn sich die RWE AG auch noch 
so viel Mühe gibt – der Widerstand von 
Menschen vor Ort, Aktivist*innen und 
überregionalen Strukturen organisiert sich 

weiter. Selbstverständlich gab es immer 
Momente, in denen hart für das gegensei-
tige Verständnis gearbeitet werden musste 
und weiter muss. Aber umso häufiger gab 
es ganz starke Stunden voller Solidarität 
und gemeinsamem Kampf. Nicht nur ge-
gen die Tagebaue an sich, sondern ebenso 
sehr gegen die Repressions- und Krimi-
nalisierungsversuche von RWE, Polizei 
und Justiz. Beispiele dafür sind die Tage 
während und nach der Waldräumung oder 
die Zeit, als zahlreiche Unterlassungs-
verpflichtungserklärungen ausgestellt 
wurden. Auch bei Gerichtsverfahren, die 
aufgrund völlig haarsträubender Anklage-
schriften und Strafbefehle geführt wurden, 
hat sich eines ganz deutlich gezeigt: Mit 
gut geführten Kampagnen, die den inhaltli-
chen und juristischen Irrsinn der Anklagen 
offenlegen, und breiter Solidarität mit den 
Angeklagten ist es für die Widerstandsbe-
wegung möglich in der Offensive zu blei-
ben, trotz repressiven Kurses von RWE. 
Und: Die Kontrolle einer Region durch 
den Konzern bleibt nicht widerspruchslos, 
weder regional noch überregional. Durch 
Reibung wächst die Anzahl derjenigen, 
die ihren Unmut darüber öffentlich zum 
Ausdruck bringen, wodurch sich wiederum 
das Potenzial erhöht, für mehr Reibung zu 
sorgen. 

• http://hambacherforst.blogsport.de
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Mitten im Rheinischen Braunkohlerevier: der Hambacher Forst.
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Freies Netzwerk zum Erhalt 

des Sternschanzenparks

gegen den widerstand vieler anwoh-

ner_innen hat der Mövenpig-konzern 

im hamburger Schanzenpark ein luxus-

hotel gebaut. dazu sollte auch der bis-

her öffentliche park zum privatgelände 

werden. Mit teils grotesken Maßnahmen 

setzte die hamburger polizei wünsche 

und Vorgaben des konzerns um, teils 

auch in direkter zusammenarbeit mit 

vom konzern bezahlten privaten Sicher-

heitsdiensten. allen repressalien zum 

trotz war und ist der widerstand erfolg-

reich – der Schanzenpark ist nach wie 

vor öffentlich. 

D
er Hamburger Sternschanzenpark 
ist eine der letzten größeren, zu-
sammenhängenden Grünflächen 
der westlichen inneren Stadt. Im 

Januar 2005 wurde damit begonnen, den 
1910 erbauten Wasserturm im Schanzen-
park in ein Viersternehotel umzubauen. Ein 
wesentliches Argument des Widerstands 
war die Befürchtung, dass die Nutzung des 
Parks durch den Hotelbetrieb erheblich 
eingeschränkt würde.

Bereits 1981 sollte der Wasserturm 
in ein Verwaltungszentrum der Hambur-
ger Wasserwerke umgebaut werden. Wi-
derstand unter dem Motto „Rettet den 
Schanzenpark“ hatte damals den bereits 
beschlossenen Umbau verhindert. 1990 
wurde der Wasserturm samt Grundstück 
für 40.000 DM an das Ehepaar Storr aus 
München verkauft. Dieses verpflichtete 

sich, den Turm zu sanieren, auszubauen 
und zu nutzen. Gleichzeitig wurde eine 
fünfzigprozentige öffentliche Nutzung 
vereinbart. Ein Jahr später wurde der 
ehemalige Wasserturm unter Denkmal-
schutz gestellt, jedoch nur die „Außen-
hülle“ – die ehemalige Kesselanlage war 
von dieser Maßnahme ausgenommen. 
1996 erteilt das Bezirksamt Hamburg 
Eimsbüttel die Genehmigung zum Um-
bau in ein Hotel. Der damalige Bezirk-
samtsleiter riet den potenziellen Investo-
ren, zwei Millionen DM zur Ruhigstellung 
an soziale Projekte im Schanzenviertel 
zu zahlen. 

In den folgenden Jahren sprangen 
mehrere Investoren ab, nachdem sie In-
formationen über die Situation im Viertel 
eingeholt hatten. 2003 kamen die Patri-
zia Projektentwicklung GmbH als Käuferin 

Mövenpig zu gast bei Feinden
wie privatinvestoren und hotelbetreiber daran 
 scheiterten, einen  öffentlichen park zu privatisieren

Mövenpighotel im Schanzenpark, Hamburg
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und Bauherrin und Mövenpig als Mieter 
und Nutzer ins Spiel. Zwei Jahre später 
wurde mit dem Umbau und der damit ein-
hergehenden Zerstörung des denkmalge-
schützten Wasserturms begonnen. Um sich 
von der vorab zugesicherten öffentlichen 
Teilnutzung des Wasserturms freizukaufen, 

zahlte die Patrizia eine Million Euro an so-
ziale Projekte im Schanzenviertel, die viel 
zitierte „Schmiergeld-Million“.

widerstand gegen die „aufwertung 
von problemgebieten“

Bereits in den 90er Jahren hatten sich 
die Rahmenbedingungen für ein solches 
Projekt entscheidend geändert. Schlagwor-
te waren „Verhinderung der Verslumung“, 
„Bekämpfung rechtsfreier Räume“ und 
„Aufwertung von Problemgebieten“. Nach 
Vorgabe des Hamburger Senats wurde da-
mit begonnen, „unliebsame Menschen“ 
aus den öffentlichen Grünanlagen und dem 
Schanzenviertel zu vertreiben. Wohnungs-
lose, Drogenkonsument_innen sowie die 
Alkoholszene am nahegelegenen S-Bahn-
hof wurden durch polizeiliche Maßnahmen 
wie zum Beispiel das massive, andauernde 
Aussprechen von Platzverweisen gezwun-
gen, ihre gewohnten Treffpunkte und Auf-
enthaltsorte zu verlassen. Kürzungen im 
Sozialbereich, von denen gerade Hilfspro-
jekte betroffen waren, taten ihr übriges.

Das Schanzenviertel sowie die umlie-
genden Viertel unterliegen seit längerem 
einem massiven Gentrifizierungsprozess. 
Das Luxushotel im Schanzenpark sowie die 
nahezu zeitgleich erfolgte Messeerweite-
rung in unmittelbarer Nähe waren keine Zu-
fallsprojekte. Sie sollen nach wie vor dazu 

dienen, das Schanzenviertel „aufzuwerten“ 
und als positive Standortfaktoren in die 
gesamte Region auszustrahlen.

Nachdem das geplante Hotelprojekt 
öffentlich bekannt wurde, fand im April 
2004 die erste größere Informationsveran-
staltung statt. Es gründete sich das „Freie 
Netzwerk zum Erhalt des Sternschanzen-
parks“. Dieses verbreitete Informationen 
über Flugblätter und eine eigene Internet-
seite, organisierte Demonstrationen und 
vielfältige weitere Aktionen. Von Beginn an 
gab es ein breites Bündnis von Anwohner_
innen, das sich an Demonstrationen und 
Aktionen beteiligte. Eine von Anwohner_in-
nen angestrebte Klage gegen den Hotelbau 
ließ das Verwaltungsgericht nicht zu. Die 
Kläger_innen wohnten 40 Meter zu weit 
von der geplanten Baustelle entfernt und 
waren daher nicht klageberechtigt. Erheb-
liche Zweifel äußerte das Gericht dagegen 
an der Rechtmäßigkeit der erteilten Bauge-
nehmigungen. Damit war klar: Der Umbau 
des Wasserturms zum Hotel war illegal, es 
konnte nur niemand dagegen klagen, gibt 
es doch niemanden, der dichter am Hotel 

wohnt. Bereits zu diesem Zeitpunkt entwi-
ckelte sich eine breite Bewegung gegen die 
Privatisierung öffentlicher Räume, gegen 
Gentrifizierung und Repression.

Im Frühjahr 2004 fanden bereits die 
ersten großen Demonstrationen mit zum 
Teil über 2000 Menschen statt. Begleitet 
wurden diese Demonstrationen von einem 
größeren Polizeiaufgebot und dem Großteil 
des Hamburger Polizeifuhrparks. Eine Stei-
gerung war nach Baubeginn im Januar 2005 
zu beobachten. Die Demonstrationsteilneh-
mer_innen wurden im engen, mehrreihigen 
Polizeispalier „begleitet“. Zusätzlich wur-
den Teilnehmer_innen massiv unter Druck 
gesetzt, indem die Polizeibeamt_innen 
ihnen mit Schlägen und anderen repressi-
ven Maßnahmen drohten. Diese Drohungen 
wurden auch Familien mit Kleinstkindern 
gegenüber geäußert. Um diese Drohungen 
zu unterstreichen, wurden Eltern gezielt 
angegangen, Kinderwagen in Hauseingän-
ge gedrückt und ähnliches. Doch das Kal-
kül, den Widerstand zu kriminalisieren, 
abzuschwächen und zu spalten, ging nicht 
auf. Auch wenn verständlicherweise einige 
Anwohner_innen mit ihren Kindern nicht 
mehr an den Demonstrationen teilnahmen, 
das breite Bündnis blieb bestehen.

Militante aktionen und 
129er-Verfahren

Neben den zahlreichen Kundgebungen, Ak-
tionen und Demonstrationen entwickelte 
sich das Hotel im Wasserturm sowohl in der 
Bauphase als auch nach der Eröffnung zu 
einem aktionsrelevanten Thema. Schon vor 
Baubeginn fanden diverse militante Aktio-
nen gegen bauvorbereitende Maßnahmen 
im Schanzenpark und gegen den Investor 
statt. Zwei Monate nach Baubeginn kam 
es zu militanten Aktionen gegen mehrere 
Luxushotels in Hamburg und Lübeck. Kurz 
nach diesen Vorfällen kam es zu einer 
der größten Durchsuchungswellen in Ham-
burg in den vergangenen zehn Jahren. Bei 
elf Hausdurchsuchungen wurden sieben 
Beschuldigte festgenommen, einer ED-Be-
handlung unterzogen und zur Abgabe von 
DNA-Material gezwungen. Gegen die Be-
troffenen wurde ein Verfahren nach §129 
(Bildung einer kriminellen Vereinigung) 
eingeleitet. Dieses wurde nach einigen 
Monaten sang- und klanglos eingestellt, 
denn der §129/129a ist im Wesentlichen 
ein Ermittlungsparagraph, selten kommt 
es zu Anklagen oder Verurteilungen. Viel-
mehr gibt er dem Repressionsapparat die 
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Nichts für Backpacker: Blick aus dem Luxushotel im Schanzenpark.
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Möglichkeit, flächendeckend linke Struk-
turen zum Beispiel durch Observationen, 
Telefon- und E-Mail-Überwachung auszu-
spionieren.

Im November 2005 wurde ein Akti-
vist im Zusammenhang mit dem Wider-
stand gegen den Hotelbau im Wasserturm 
vorläufig festgenommen. Als Tatvorwürfe 
wurden „Beihilfe zur Sachbeschädigung“ 
und „Nötigung in einem besonders schwe-
ren Fall“ genannt. So soll der Betroffene 
an zwei Aktionen gegen zwei Baufirmen 
beteiligt gewesen sein, die am Bau des 
Luxushotels im Schanzenpark mitwirkten, 
unter anderem durch die angebliche Ver-
öffentlichung entsprechender Erklärungen. 
Im Anschluss an die Festnahme wurden 
der Arbeitsplatz sowie die Privatwohnung 
durchsucht. Dabei wurden mehrere Com-
puter beschlagnahmt. Etwa sechs Monate 
später fand eine erneute Razzia in dersel-
ben Wohnung statt. Nun wurde auch die 
Mitbewohnerin des anfangs Betroffenen 
beschuldigt.

Im Rahmen dieser Ermittlungsverfah-
ren wurde bekannt, dass die Staatsschutz-
abteilung des LKA Hamburg die Betrof-
fenen, ihre persönlichen Kontakte sowie 
das politische Umfeld offiziell über vier 
Monate nahezu täglich observierte. Teil-
weise waren mehrere Observationsteams 
parallel im Einsatz, mehrere Personen wur-
den gleichzeitig observiert. Dabei wurden 
sie beim Einkaufen und auf Spaziergängen 
„begleitet“. Vor der Wohnanschrift der bei-
den Betroffenen wurden Videoaufnahmen 
durch Standobservationen angefertigt. 
Auch Überwachungskameras wurden aus-
gewertet.

Erst drei Jahre später kam es zur Ver-
handlung gegen die beiden Betroffenen 
vor dem Hamburger Amtsgericht. Die Akti-
vist_innen wurden zu 15 beziehungsweise
25 Tagessätzen verurteilt. Vom Hamburger 
Landgericht als Berufungsinstanz wurden 
beide wegen Beihilfe zur Sachbeschädi-
gung und versuchter Nötigung zu 70 Tages-
sätzen Geldstrafe verurteilt. Das Gericht 
sah es als erwiesen an, dass durch die 
Erstellung und Verbreitung eines Beken-
ner_innenschreibens zu einer Sachbeschä-
digung bei einer Betonfirma, die mit Arbei-
ten auf der Hotelbaustelle beschäftigt war, 
andere Firmen davon abgehalten werden 
sollten, sich am Bau des Mövenpig-Hotels 
zu beteiligen. Damals waren an Betonmi-
schern über 100 Reifen zerstochen worden. 
In dem Schreiben hatte es geheißen: „Wir 
sind lahmgelegt, wir sind platt, die Luft ist 

raus – schade, dass 
Beton nicht brennt!“ 
Dies sah der Rich-
ter als Warnung und 
als Drohung an, dass 
„beim nächsten Mal 
Feuer gelegt werde“. 
Eine von den Betrof-
fenen angestrebte Re-
vision wurde zu einem 
späteren Zeitpunkt 
abgelehnt, eine Ver-
fassungsbeschwerde 
nicht zur Entschei-
dung angenommen.

„wir können Sie 
auch finanziell 
fertigmachen!“

Der Schanzenpark 
selbst wurde ab Bau-
beginn von diversen 
Beamt_innen der 
Hamburger Bereit-
schaftspolizei rund 
um die Uhr besetzt 
und die ersten Wo-
chen von massiven 
Lichtmasten ausge-
leuchtet. Gleichzei-
tig wurde ein hoher, 
weit in den Park hi-
neinreichender Bauzaun aufgestellt. Die-
ser Belagerungszustand hielt über die ge-
samte zweieinhalbjährige Bauzeit an. Von 
vornherein wurden alle Kundgebungen im 
nach wie vor öffentlichen Schanzenpark 
aus fadenscheinigen Gründen von der Ge-
genseite verhindert. Sie wurden nur in 
einem Abstand von mehreren hundert Me-
tern, also weit entfernt vom Objekt der 
Kritik und unter massiver Polizeipräsenz 
genehmigt. Trotz der ständigen Anwesen-
heit der Staatsmacht kam es weiterhin 
zu nahezu täglich stattfindenden Aktionen 
der Anwohner_innen sowie einer kurzfristi-
gen Besetzung des am Turm angebrachten 
Baugerüstes.

Unter der exzessiven Anwendung des 
2005 in Kraft getretenen Hamburger Po-
lizeigesetzes wurden mehrere hundert 
Platzverweise aus den fadenscheinigsten 
Gründen erteilt, versehen mit den Schlag-
worten „Nähe zum gefährdeten Objekt“ 
oder „zur Gefahrenabwehr“. Obwohl zu 
diesem Zeitpunkt kein offizielles Gefah-
rengebiet (erst vom 10. Juni bis 13. Juli 
2007 wurde der Park als solches ausgewie-

sen), wurden massiv verdachtsunabhängi-
ge Kontrollen durchgeführt. Nach einiger 
Zeit änderte sich das Verhalten der vor 
Ort eingesetzten Beamt_innen. Nun wurde 
gezielt gegen Menschen aus dem „Freien 
Netzwerks zum Erhalt des Sternschanzen-
parks“ vorgegangen. 

Eine Aktivistin geriet besonders ins Vi-
sier der Staatsmacht. Sie nutzte den Park 
häufig privat und ihre politische Arbeit war 
der Polizei bekannt. Obwohl die Aktivistin 
den Beamt_innen namentlich bekannt war, 
wurden unzählige Personalienkontrollen 
vorgenommen. Nach angeblich verübten 
Ordnungswidrigkeiten erfolgten unzählige 
Bußgeldbescheide. O-Ton eines der agie-
renden Beamten: „Wir können Sie auch 
finanziell fertigmachen!“ Später wurden 
rund 70 bis zu zwölf Stunden andauernde 
Platzverweise mit den absurdesten Begrün-
dungen erteilt. Nach einiger Zeit wurden die 
verhängten Platzverweise umgehend umge-
setzt. Diverse mehrere Stunden andauernde 
Ingewahrsamnahmen waren die Folge.

Nach der heimlichen Hoteleröffnung 
wurde von den Hotelbetreibern ein pri-

Immer wieder kam und kommt es zu Aktionen gegen das Luxushotel 

im Wasserturm und die „Aufwertung“ des Schanzenviertels.
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vater Sicherheitsdienst eingesetzt. Dieser 
patrouillierte auf öffentlichen Wegen und 
verfolgte Parknutzer_innen, teilweise in 
einem Abstand von nur wenigen Metern, 
durch die gesamte Grünanlage. Zusätzlich 
kam es zu verbalen sowie körperlichen 
Attacken durch die Security. Über einen 
längeren Zeitraum wurde der Sicherheits-
dienst an den zum Park führenden öf-
fentlichen Wegen und Straßen postiert. 
Der Auftrag des Hotelmanagements lautete, 
bekannte Aktivist_innen, die die Grünanla-
ge betreten wollen, an die Betreiber und an 
das zuständige Polizeikommissariat 16 zu 
melden. 

Ein angeblich von den Betreibern ver-
hängtes Hausverbot diente als Grundlage 
für die Eröffnung diverser Strafverfahren. 
Angebliche Hausfriedensbrüche, die sich 
ausschließlich auf das angebliche Betreten 
des vermeintlichen Hotelgrundstücks bezo-
gen, führten zu diversen Festnahmen, bei 
denen der Betroffenen erhebliche Verlet-
zungen zugefügt wurden, die sofortige not-
ärztliche Behandlungen und zum Teil nach-
folgende Operationen notwendig machten.

Das Hamburger Landgericht sowie im 
Februar 2010 das Oberlandesgericht haben 
dann entschieden, dass selbst bei Betre-
ten des Grundstücks der Tatbestand des 
Hausfriedensbruchs nicht erfüllt wurde, da 
es offensichtlich kein sogenanntes befrie-
detes Gebiet ist. Auf Grund dieser Urteile 
sah sich die Hotelleitung gezwungen, eine 
erneute Heckenbepflanzung vorzunehmen, 
die noch vorhandenen, offenen Zugangswe-
ge auf das Gelände wurden durch massive 
Eisentore geschlossen. 

Spaziergänge unter polizeiobservation

Gleichzeitig wurden diverse Ermittlungs-
verfahren wegen angeblicher Widerstands-
handlungen und versuchter Körperverlet-
zungen gegen die Aktivistin eingeleitet. 
Diese endeten zwischenzeitlich mit Frei-
sprüchen beziehungsweise Einstellungen. 
Sämtliche eingeleiteten Dienstaufsichts-
beschwerden und Verfahren gegen die agie-
renden Beamt_innen verliefen erwartungs-
gemäß im Sande.

Begründet mit einem wüsten Sammel-
surium an willkürlich eingeleiteten älteren 
und neueren Verfahren, gepaart mit einer 
„analytischen Einschätzung“ des Staats-
schutzes, wurde ein dreimonatiges Aufent-
haltsverbot für große Teile des Schanzen-
parks gegen die Betroffene verhängt. Als das 
Oberverwaltungsgericht eine Stellungnah-
me der Hamburger Polizei einforderte, wur-

de dieses Verbot per sofort und ohne Angabe 
von Gründen aufgehoben. Das Aufenthalts-
verbot wurde aber auf Grund der verlang-
samten Bearbeitung durch die beteiligten 
Institutionen zehn Wochen lang aufrecht-
erhalten. Während des Aufenthaltsverbots 
wurden zusätzlich Platzverweise für den 
Rest des Parks und die umliegenden Stra-
ßen verhängt. Zudem wurde durch das LKA 
versucht, angebliche Verstöße gegen das 
Aufenthaltsverbot mit Zwangsgeldfestset-
zungen (3.000 Euro) zu ahnden beziehungs-
weise Erzwingungshaft anzuordnen. Nach-
dem die Hamburger Bereitschaftspolizei 
aus dem Park abgezogen worden war, über-
nahmen nun Streifenbeamt_innen und zi-
vile Beamt_innen die „persönliche Betreu-
ung“ der Aktivistin. Diverse Streifenwagen 
und Zivilfahrzeuge begleiteten sie nahezu 
täglich durch ihr gesamtes Wohnviertel und 
auf Spaziergängen durch den Park. Jahre 
später stellte das Verwaltungsgericht Ham-
burg fest: Das verhängte Aufenthaltsverbot 
war rechtswidrig. Von den über 80 willkür-
lich eingeleiteten Ermittlungsverfahren 
wurde inzwischen ein Großteil mangels Tat-
verdacht eingestellt.

Trotz der repressiven Maßnahmen ge-
gen einige Aktivist_innen blieb der Wider-
stand gegen das ungewollte Hotel bunt, 
vielfältig und militant. Nachdem die Betrei-
ber wegen anhaltender Proteste schon auf 
das Richtfest verzichteten, ging auch die 
Inbetriebnahme vor inzwischen sechsein-
halb Jahren heimlich vonstatten. Zu diesem 
Zeitpunkt wandte sich die Hotelleitung an 
das zuständige Polizeikommissariat 16 in 
der Lerchenstraße, um ein Gespräch mit 
den Hotelgegner_innen zu arrangieren. 
Fünf, maximal sechs Menschen, die na-
mentlich hätten angemeldet werden müs-
sen, waren eingeladen. Sogar die Übergabe 
von „Protestnoten“ wäre erlaubt gewesen. 
Das „Freie Netzwerk zum Erhalt des Stern-
schanzenparks“ lehnte das Gesprächsange-
bot ohne Angabe von Gründen ab.

Bis heute wurde die Fassade des Turms 
immer wieder mit bunter Farbe neu gestal-
tet. Auch die Panoramascheiben des Re-
staurants wurden immer wieder Ziel von 
Aktionen, mehrfach wurde Buttersäure in 
die Lüftungsanlage des Hotels eingebracht. 
Auch regelmäßige oder unregelmäßige 
„Events“ wie Grillen im Park oder die seit 
rund sieben Jahren nahezu monatlich statt-
findende Volxküche sind nach wie vor Aus-
druck des Widerstands gegen das Projekt. 
Diese Voküs, oft verbunden mit sportlichen 
Aktivitäten wie Bosseln gegen Gefahrenge-
biete, Volleyball, Christbaumkugelweitlauf 

und ähnliches finden auf den öffentlichen 
Parkwegen und auf den öffentlichen Grün-
flächen statt.

wasserwerfer zur beruhigung 
der hotelgäste

Bis heute haben Hotelmanagement und 
Polizei kein Konzept gefunden, mit der Si-
tuation umzugehen. Weiterhin werden bei 
jeder Vokü Bereitschaftspolizei und deren 
Fuhrpark öffentlichkeitswirksam im Park 
postiert. Bei einer länger zurückliegenden 
Volksküche ließ es sich die Polizei nicht 
nehmen, einen Wasserwerfer durch den 
Park zu manövrieren und gut sichtbar für die 
irritierten Gäste vor dem Restaurantbereich 
aufzustellen. Oftmals wird der gesamte obe-
re Umlauf, der um das Hotel führt und auch 
zu den öffentlichen Wegen zählt, mit Poli-
zeiabsperrband und sich dahinter befinden-
den Polizeikräften abgesperrt. 

Die wie immer unsouverän agierende 
Polizei zieht es auch weiterhin vor, die Teil-
nehmer_innen der Volksküche mit zum Teil 
massiver Gewalt und in Absprache mit den 
Hotelbetreibern aus dem Park zu vertreiben. 
Dabei wurden Teilnehmer_innen des Öfte-
ren über Tische und Bänke, zum Teil auch 
in gefährliche Nähe des offenen Feuers ge-
stoßen.

In jüngster Vergangenheit kam es ein-
mal zu massiven Pfeffersprayattacken. 
Mehrere Menschen wurden dabei verletzt. 
Teilweise kam es zu Ingewahrsamnahmen 
und vereinzelt zu Festnahmen. Das gesamte 
Vokü-Equipment wurde mehrere Male von 
der Staatsmacht sichergestellt und asser-
viert, einschließlich Feuertonne und Heiz-
material. Die Hamburger Polizei und sämt-
liche Ermittlungsbehörden agieren nach 
wie vor gerne als Erfüllungsgehilfen für ein 
privates, profitorientiertes Unternehmen.

Der inzwischen fast zehn Jahre andau-
ernde vielfältige Widerstand konnte bis heu-
te weitere Planungen verhindern, so zum 
Beispiel die Eingangsbereiche zum Park zu 
vergrößern und aufzumotzen. Auch die ge-
samte „Aufhübschung“ des Parks sowie die 
Kontrolle durch einen vom Hotelmanage-
ment eingesetzten Sicherheitsdienst sind 
für die Betreiber nicht umzusetzen. Öffent-
licher Raum, in diesem Fall eine gesamte 
öffentliche Grünanlage, wurde nicht privati-
siert und den Begehrlichkeiten von Privatin-
vestoren überlassen. Das Hotel, das sich 
den offenen Charakter des Parks zu Nutze 
machen und als positiver Standortfaktor in 
die umliegenden Viertel ausstrahlen wollte, 
musste sich abschotten. 
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Norbert Weber

Staatsanwaltschaften in deutschland 

können ungehindert ihre arbeit machen 

und dürfen unabhängig ermittlungen zu 

ende bringen? das mag vielleicht gelten, 

wenn es gegen „durchschnittsbürgerIn-

nen“ geht. ab einer gewissen größenord-

nung gelten jedoch andere regeln. der 

autor hat es selbst schmerzhaft erleben 

müssen.

I
ch war über Jahre leitend tätig bei einem 
DAX-geführten Finanzdienstleister, das 
Unternehmen entwickelte sich überaus 
erfolgreich. Zeitweise war bundesweit 

jeder zweite Arzt und jede zweite Ärztin Kun-
de bei diesem Unternehmen. 1988 folgte 
ein Börsengang, der seinen Anteil zum wirt-
schaftlichen Erfolg beitrug. Der Aktienkurs 
entwickelte sich parallel zum Unterneh-
menserfolg prächtig. Irgendwann waren 
jedoch die natürlichen Wachstumsgrenzen 
erreicht, trotzdem musste die Erfolgsstory 
weitergehen. Um die von den Anlegern, den 
Analysten und der Börse erwarteten 20 Pro-
zent Wachstum weiter aufrechtzuerhalten, 
fingen Unregelmäßigkeiten an. 

Zunächst wurden Provisionsaufteilun-
gen zugunsten der Holding verschoben, 
der operative Bereich, die vielen Mitar-
beiter mussten sich diesem System völlig 
unterordnen. Von diesen einseitigen „Ver-
schiebungen“ zu Lasten der Mitarbeiter-
einkünfte merkten diese nur dann etwas, 
wenn sie zufällig die im Rechner hin-
terlegten Provisionstabellen mit älteren 
Versionen verglichen. Auch hier wurde ir-
gendwann eine natürliche Grenze erreicht, 
so dass nun immer mehr, tiefer und weiter 
getrickst wurde. Das endete in bewusst 

falschen Zeichnungsprospekten, Bilanz-
manipulationen und so weiter.

Das wollte und konnte ich nicht mittra-
gen, zumal ein erheblicher Teil zu Lasten 
meiner MitarbeiterInnen ging. Sie muss-
ten schließlich die Kundengespräche füh-
ren, deren Basis für Transaktionen falsche 
Zeichnungsprospekte und anderes waren. 
Tausende AnlegerInnen und KundInnen 
wurden somit bewusst hinters Licht geführt. 
Die Unregelmäßigkeiten wurden von Monat 
zu Monat kreativer.

Konsequenterweise verließ ich Ende der 
90er Jahre das Unternehmen. Ich hatte ge-
hofft, dass so ein Ausstieg im Guten geht. 
Leider war ich da völlig im Irrtum. Nach unse-
rer Trennung wurden zunächst Aufhebungs-
vereinbarungen seitens des Unternehmens 
nicht eingehalten, mir wurden schlichtweg 

mein beim Unternehmen angelegtes sowie 
im Unternehmen steckendes Vermögen und 
meine Ansprüche vorenthalten. Übrigens bis 
zum heutigen Tage.

die Staatsanwälte wurden 
abgezogen, die Familie bedroht

Irgendwann kam dann die für die Unter-
nehmenszentrale zuständige Staatsanwalt-
schaft auf mich zu, die mittlerweile in der 
Angelegenheit des Bilanzbetrugs gegen 
die verantwortlichen Personen ermitteltes. 
Ich wurde von der leitenden Staatsanwältin 
bekniet, gegen mein ehemaliges Unterneh-
men als Belastungszeuge auszusagen sowie 
dem LKA des Bundeslandes zur Verfügung 
zu stehen. Die LKA-Beamten waren höchst 
engagiert und überaus kompetent. Sie ver-
standen sehr schnell die nebulösen Bilanz-
manipulationen.

Naiverweise (aus heutiger Sicht) hatte 
ich mich dazu bereit erklärt, den Behörden 
zur Verfügung zu stehen. Einen solchen 
Schritt würde ich nach dem, was dann folg-
te, wohl nicht wieder tun. Ich kann auch 
jeder und jedem nur empfehlen, sich einen 
solchen Schritt sehr gut zu überlegen. Zum 
damaligen Zeitpunkt konnte ich aber nicht 
ansatzweise wissen, wie sehr in Deutsch-
land die Staatsanwaltschaften politisch 
weisungsgebunden sind. Das hat für Zeu-
gen gegen maßgebliche Wirtschaftsunter-
nehmen fatale Auswirkungen und Konse-
quenzen, ich habe es am eigenen Leibe 
erleben müssen.

Die leitende Staatsanwältin hatte mir 
zwar ausdrücklich zugesagt, dass auf mich 
und meine Familie aufgepasst werden würde, 
dass der Prozess schnell über die Bühne ge-
hen würde und dass man soviel belastendes 
Material habe, dass es ganz klar zu Verurtei-
lungen der verantwortlichen Personen kom-

ohne zweifel für das 
daX-unternehmen
zur weisungsgebundenheit der deutschen 
Staatsanwaltschaften

�� Der eingetragene Verein Clean-
State versteht sich als überpartei-
liche Initiative, die sich unter an-
derem zum Ziel gesetzt hat, „Kri-
minalität, Vetternwirtschaft und 
Rechtsmissbrauch in Politik, Staat 
und Wirtschaft unseres Landes kon-
sequent an die Öffentlichkeit zu 
bringen“ und zu erreichen, dass 
Gesetze „wieder konsequent auch 
bei den Menschen zur Anwendung 
kommen, deren Position in Poli-
tik und Wirtschaft sie heute oft 
vor Strafverfolgung und gerechter 
Strafe schützt“. Die Initiative bie-
tet sich auch als deutschlandweite 
Anlaufstelle für Whistleblower ins-
besondere im Bereich Wirtschafts-
kriminalität an.
• www.cleanstate.de

DIE ROTE HILFE 1 / 2014      37

S c h w e r p u n k t



men wird. Rückwirkend betrachtet waren 
diese Aussagen von der Staatsanwaltschaft, 
der ich vertraute, nicht ansatzweise einzu-
halten. In Gegenteil: Die mit den Ermittlun-
gen betrauten Staatsanwälte wurden völlig 
überraschend von dem Fall abgezogen und in 
Richterpositionen versetzt. Die involvierten 
LKA-Beamten wurden in die Türkei versetzt. 

Meine Familie und ich waren dem Zorn 
und den Retourkutschen des Unternehmens 
völlig schutzlos ausgeliefert, nach allen Re-
geln der Kunst wurde gegen mich vorgegan-
gen: Detektive wurden auf uns angesetzt, 
mehrfach wurde bei mir zu Hause eingebro-
chen (nichts fehlte, lediglich auf die Rech-
ner wurde zugegriffen). Auf die Fenster un-
seres Privathauses wurde geschossen, mehr-
fach waren alle vier Reifen meines Fahrzeu-
ges zerstochen, insbesondere im Anschluss 
an Termine bei der Staatsanwaltschaft.

Ich sah mich einer Flut von Strafan-
zeigen ausgesetzt, selbst aus Regionen, in 
denen ich noch niemals gewesen bin. Ich 
habe viel Kraft, Energie und Nerven einset-
zen müssen, um das alles abzuwehren. Ich 
sah mich einer Vielzahl von plötzlich veran-
lassten Sonderprüfungen seitens für meinen 
Wohnort zuständiger Behörden ausgesetzt, 
die Auswirkungen sind bis heute schmerz-
lich zu spüren. Rechtsanwälte, denen ich 
vertrauen musste, wurden schlichtweg weg-
gekauft.

Erst sehr viel später habe ich erfahren, 
dass ein Anruf aus meinem ehemaligen Un-

ternehmen bei der Landesregierung Baden-
Württembergs ausreichte, um die Repressi-
onen gegen mich als unliebsamen Zeugen 
in Gang zu setzen. Schmerzlich musste ich 
erfahren, dass die Staatsanwaltschaften in 
Deutschland politisch weisungsgebunden 
sind, und das im Übrigen nach wie vor. Da 
reicht ein telefonisches Hilfsersuchen aus 
einem bedeutenden Unternehmen bei po-
litisch Verantwortlichen aus, um Staatsan-
waltschaften von Fällen abzuziehen und 
Staatsanwälte zwangszuversetzen. Zeugen, 
die dem Rechtsstaat vertrauten, sind dann 
schlichtweg einfache Kollateralschäden 
und werden völlig allein gelassen.

Das Verfahren, in dem ich als Hauptbe-
lastungszeuge bereit war auszusagen, zog 
sich mehr als acht Jahre hin, bekam mehr-
fach eine neue Vorgangsnummer (aus /00 
wurde /05 und so weiter) und endete für die 
für die Bilanzmanipulationen Verantwort-
lichen mit einer lächerlich niedrigen Geld-
strafe, die diese aus der Portokasse hätten 
bezahlen können. Das größte Problem für 
mich war: Kaum jemand wollte mir glauben. 

Die Ausnahme waren zwei engagierte 
Redakteure einer damals in Süddeutschland 
ansässigen Börsenzeitschrift, die sich der 
Sauereien des Unternehmens annahmen 
und berichteten. Für diese Beiden hatten ih-
re Bemühungen um Aufklärung jedoch eben-
falls Konsequenzen: Gegen sie persönlich 
wurden ebenfalls unverzüglich Strafanzei-
gen gestellt, die Konzernmutter des Verlages 

veranlasste den Rauswurf der beiden Redak-
teure. Die Redaktion der Zeitschrift wurde an 
den Ort der Konzernmutter verlegt, damit so 
was nicht wieder passieren kann. Dabei hat-
ten diese beiden Redakteure sich lediglich 
getraut, fundiert und sachgerecht über die 
Bilanzmanipulationen zu berichten.

„Mein“ Unternehmen flog Anfang der 
2000er Jahre zwar aus dem DAX, das half 
mir aber auch nicht mehr. Das Unternehmen 
hatte fleißig seine Arbeit gemacht: Nun be-
drohten mich auch noch ehemalige Kolleg-
Innen und MitarbeiterInnen, die fast alle 
im Besitz von Mitarbeiteraktien waren und 
ausgerechnet mich für den Kursverfall ver-
antwortlich machten. So hatten es Ihnen ihre 
Vorgesetzten ja auch eingeredet.

Nach all diesen Erfahrungen sehe ich 
heute manche Dinge und Sachverhalte deut-
lich kritischer und argwöhnischer, wie zum 
Beispiel die „Freundschaft“ zwischen Herrn 
Maschmeyer (AWD) und Herrn Wulff. Das hat 
mit „Freundschaft“ rein gar nichts zu tun, es 
ist einfaches Kalkül und eine Zweckgemein-
schaft für „Notfälle“. Falls mal tatsächlich 
Staatsanwaltschaften gegen „Unternehmer-
persönlichkeiten“ vorgehen wollen, kann 
man schnell und erfolgreich beim „Freund“ 
an der richtigen Stelle Gefallen einfordern.

Inzwischen bin ich seit langem aktiv bei 
Cleanstate, Attac und der Partei DIE LINKE. 
Was den staatlichen Willen zur objektiven 
Aufklärung von Wirtschaftskriminalität an-
geht, bin ich mittlerweile zu skeptisch. 
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Redaktionskollektiv der RHZ

um deutsche wirtschaftsinteressen zu 

bedienen, unterstützte die bundesre-

gierung trotz internationaler embargos 

bis zum Schluss das apartheid-re-

gime in Südafrika und überwachte und 

bekämpfte anti-apartheid-aktivist_in-

nen in der brd.

A
ls Nelson Rolihlahla Mande-
la – Freiheitskämpfer, führen-
des Mitglied der South African 
Communist Party und des Af-

rican National Congress, dann 27 Jahre 
lang politischer Gefangener, schließlich 
Präsident der Republik Südafrika und 
Friedensnobelpreisträger – am 5. Dezem-
ber 2013 starb, gab es landauf, landab 
kaum Politiker_innen, die nicht öffent-
lich trauerten und salbungsvolle Worte 

fanden. Doch das allermeiste davon war 
pure Heuchelei. Angela Merkel beispiel-
weise bezeichnete ihn als „Gigant der Ge-
schichte“, als „Staatsmann mit einer Bot-
schaft, die in allen Ländern und zu aller 
Zeit Gültigkeit hat“ und die „politische 
Verpflichtung“ sei. Doch tatsächlich hat-
te gerade die Bundesrepublik Deutsch-
land das Apartheid-Regime in Südafrika 
bis zum Schluss wirtschaftlich, politisch 
und militärisch unterstützt, Mandela öf-
fentlich als Terroristen bezeichnet. Und 
bis zum Schluss wurden in der BRD Anti-
Apartheid-Aktivist_innen diffamiert, vor 
Gericht gezerrt und von den Geheim-
diensten ausgespäht und überwacht.

Grund, sich auch und gerade in der 
BRD (die DDR unterstützte den Anti-
Apartheid-Kampf öffentlich und in nicht 
geringem Umfang) gegen das Regime in 
Südafrika zu engagieren, gab es mehr 
als genug – unabhängig von allgemeinen 
moralischen oder politischen Gründen. 
Denn die BRD war international eine der
wichtigsten Stützen der rassistischen 
Apartheid-Politik. Bundesverteidigungs-
minister Franz Josef Strauß lobte in den 
1960er Jahren die „hohe religiöse und 
moralische Verantwortlichkeit“ der po-
litischen Führung und empfahl sie als 
mögliches „Modellbeispiel“ für die ganze 
Welt – nur eines von zahllosen Beispielen 
aus der BRD. Doch die enge Zusam-
menarbeit und Unterstützung hatte nicht 
nur ideologische und politische Gründe, 
sondern in hohem Maße auch wirtschaft-
liche. Denn besonders gute Geschäfte 
ließen sich mit Südafrika machen, weil 
das Land zur brutalen Aufrechterhaltung 
der Apartheid riesige Mengen Militärgüter 
brauchte – wovon die BRD jede Menge 
produzierte. Und weil es ein Waffenem-
bargo der Vereinten Nationen gegen Süd-
afrika und den Atomwaffensperrvertrag 
gab. Durch Unterlaufen dieser internati-
onal verbindlichen Vorgaben konnte ganz 
besonders gut Profit gemacht werden.

„handel und politik nicht 
ohne not koppeln“

Zwar haben auch einige wenige ande-
re Staaten illegal Rüstungsgüter nach 
Südafrika verkauft, so die USA, Großbri-
tannien und Israel. Doch die BRD hatte 
besonders großen Anteil daran – und be-
sondere Kreativität. So musste, als auf 
Vermittlung von Franz Josef Strauß 1983 
U-Boote an das Regime verkauft werden 
sollten, kräftig getrickst werden: Südafri-

Für die profite,  
gegen die Freiheit
exkurs zum Verhältnis von brd und 
apartheid-regime

Soli-LP von 1987 für „Umkhonto we Sizwe“ („Speer der Nation“), den bewaffnet kämpfenden Arm 

des „African National Congress“ (ANC). Nicht nur in der US-amerikanischen und europäischen 

 HC-Punk-Szene, sondern auch in großen Teilen der weltweiten Linken hatte sich damals die Erkennt-

nis durchgesetzt, dass das Rassisten-Regime in Südafrika wohl kaum freiwillig abtreten würde.
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ka bestellte einfach ein 
Kreuzfahrtschiff, Dip-
lomaten schmuggelten 
aber auch die nötigen 
Blaupausen für U-
Boote mit ins Land. 
Der gerade in diesen 
Tagen besonders ver-
klärte Willy Brandt 
begründete in seiner 
Zeit als Bundesaußen-
minister (1966–69) 
die Beziehungen zum 
Apartheidstaat damit, 
„dass man Handel und 
Politik nicht ohne Not 
koppeln soll“.

Und so machten 
deutsche Unterneh-
men eifrig Geschäf-
te mit dem brutalen Rassistenregime, 
400 von ihnen hatten Niederlassungen 
in Südafrika selbst. Am bekanntesten 
sind dabei sicherlich Rheinmetall und 
die Daimler AG. Die Lufthansa flog als 
eine der wenigen internationalen Lini-
en Südafrika an und bewahrte das Land 
so vor einer entscheidenden Isolierung. 
Mit Unterstützung Willy Brandts sollte 
Südafrika sogar an Atomwaffen kommen, 
obwohl diverse nationale und internati-
onale Übereinkünfte und Resolutionen 
des UN-Sicherheitsrates solche Koope-
rationen verboten hatten. Einer der Hö-
hepunkte war der Verkauf von 
Urananreichungsanlagen durch 
die Essener Steinkohlen- und 
Elektrizitäts-AG (Steag). 1979 
konnte das Regime in Pretoria so 
mehrere Atomtests unternehmen 
und letztlich tatsächlich Atom-
waffen herstellen.

Auch mit Finanzkapital ver-
sorgte die BRD sowohl die strate-
gisch wichtigen Staatskonzerne 
als auch den Apartheidstaat di-
rekt (so wie es auch Schwei-
zer Banken taten). Und als 
Südafrika schließlich vor dem 
Staatsbankrott stand, waren es 
die deutschen Banken, die das 
Überleben der Rassistendiktatur 
sicherstellten.

Um diese Unterstützung in-
nenpolitisch verkaufen zu kön-
nen, wurde auch ein Kulturab-
kommen mit dem rassistischen 
Regime geschlossen, in dessen 
Rahmen Gymnasiast_innen als 
Auszeichnung für gute Noten 

nach Südafrika geschickt wurden, da-
mit sie die dortige Kultur kennen lernen 
konnten. Und auch sonst wurde auch auf 
kultureller Ebene gegen die Anti-Apart-
heid-Bewegung gekämpft: Als internati-
onale Stars 1988 in London ein elfstün-
diges Geburtstagskonzert für Mandela 
gaben, das weltweit ausgestrahlt wurde, 
blendete der Bayerische Rundfunk die 
Übertragung mehrere Stunden aus und 
sendete stattdessen eine Wiederholung 
der Lindenstraße.

Ständig im Programm war die  Anti- 
Apartheid-Bewegung dagegen beim 

Verfassungsschutz. 
Bis Ende der 1980er 
Jahre wurde sie jedes 
Jahr wieder im Verfas-
sungsschutzbericht 
aufgeführt, weil sie die 
Solidarität mit dem 
„Terroristen Nelson 
Mandela“ organisierte. 
Was die Verantwort-
lichen dieser Politik 
aber nicht daran hin-
derte, nach 1994 bei 
den Verfassungsfein-
den von gestern um 
eine Einladung zum 
ersten Besuch von Nel-
son Mandela in Bonn 
zu bitten. Diejenigen, 
die die weißen Terro-

rist_innen in der Regierung Südafrikas 
unterstützten, haben sich für ihr Verhal-
ten nie öffentlich entschuldigt. Gründe 
gäbe es mehr als genug.

1978 organisierte die Bewegung ei-
nen „Internationalen Kongress gegen 
die atomare Zusammenarbeit BRD-Süd-
afrika“ im Schulzentrum Pennenfeld in 
Bonn-Bad Godesberg. 500 Gäste aus aller 
Welt kamen, darunter große und hoch-
rangige offizielle Delegationen der UN, 
der Organisation für Afrikanische Ein-
heit (OAU, heute AU/Afrikanische Union), 
aller Frontstaaten (Angola, Mosambik, 

Sambia, Tansania), sowie die 
Führungen von ANC (Südafrika), 
SWAPO (Namibia) und ZANU 
und ZAPU (Zimbabwe). Der Kon-
gress kritisierte und verurteilte 
die kontinuierliche Zusammen-
arbeit der Bundesregierung und 
zahlreicher westdeutscher Kon-
zerne mit dem südafrikanischen 
Regime – so wie es damals regel-
mäßig die UN-Vollversammlung 
und die Gipfeltreffen der OAU 
taten.

In der BRD allerdings wurde 
über den Kongress nicht berich-
tet. Weil die Veröffentlichun-
gen zur militärisch-nuklearen 
Zusammenarbeit mit Pretoria 
trotzdem weite Kreise zogen, gab 
die damalige SPD/FDP-Bundes-
regierung eine Broschüre für die 
Bonner Hauptstadtpresse her-
aus, in der sie behauptete, dass 
Mandelas ANC ebenso wie die 
bundesdeutsche Anti-Apartheid-
Bewegung „von Moskau gesteu-

Erst kürzlich bestätigten die Süd-Afrikanische Kommunistische Partei („South 

 African Communist Party“, SACP) und der ANC die Mitgliedschaft von Nelson 

 Mandela im Exekutivkomittee der SACP zum Zeitpunkt seiner Verhaftung 1962

„Kommunisten haben 
im Kampf der kolonisier-
ten Länder um ihre Be-

freiung immer eine aktive 
Rolle gespielt, denn die 

mittelfristigen Zielsetzun-
gen des Kommunismus 
werden immer mit den 

langfristigen Zielsetzun-
gen von Freiheitsbewe-

gungen korrespondieren.“ 
Nelson Mandela
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ert“ sei. Weiter hieß es, die Bewegung 
wolle lediglich dem Ruf der Bonner Repu-
blik schaden, die Vorwürfe seien schlicht-
weg unwahr – diese Linie wurde auch in 
den 80er Jahren weiter gefahren. Bun-
deskanzler Helmut Schmidt bezeichne-
te die Anti-Apartheid-Aktivist_innen als 
„professionelle Lügner“. Die Regierung 
war sich nicht einmal zu schade, beim 
Bundesverfassungsgericht eine Anklage 
wegen Verleumdung gegen die Bewegung 
einzubringen – die Richter_innen stellten 
das Verfahren allerdings wegen fehlender 
juristischer Relevanz kurzerhand ein.

bis heute wird die blutige 
kooperation vertuscht

Journalist_innen, die zu den bundes-
deutsch-südafrikanischen Waffenge-
schäften recherchierten, wurden eben-
falls ausgiebig bespitzelt. So wurden bei-
spielsweise Schreiben des Journalisten 
Helmut Lorscheid, in denen er von deut-
schen Rüstungskonzernen wie Dornier 
und Team Industries Maschinenhandel 
Auskunft über ihre Geschäfte mit dem 

Apartheid-Regime erbat, umgehend an 
den Bundesnachrichtendienst weiter-
geleitet. Der legte prompt eine Perso-
nenakte über den Journalisten an und 
dokumentierte fortlaufend seine Wohn- 
und Arbeitsorte und seine Arbeit. Der 
offiziell nur mit dem Ausland befasste 
BND forderte auch Unterlagen über ihn 
beim Bundesamt für Verfassungsschutz 
an. Der Journalist hat inzwischen Hin-
weise darauf, dass früheste über ihn ge-
sammelte Unterlagen bis in seine Lehr-
lingszeit zurückreichen. Ob sie vom BND 
oder vom Verfassungsschutz gesammelt 
wurden, kann er selbst nicht in Erfahrung 
bringen, da sein Auskunftsanspruch für 
ausgeschöpft erklärt wurde und beim 
Verfassungsschutz Daten gelöscht wur-
den – bis heute wird die Aufklärung der 
bundesdeutschen Repression im Dienst 
der Konzerne behindert.

Doch nicht nur Inlands- und Auslands-
geheimdienst arbeiteten gesetzeswid-
rig zusammen, wenn es nur gegen die 
Anti-Apartheid-Bewegung ging. Auch der 
Nachrichtendienst des Apartheidregimes, 
das South African Bureau of State Secu-

rity (BOSS), war auf dem Boden der BRD 
äußerst aktiv und arbeitete gut mit den 
deutschen Diensten zusammen. Auch die 
südafrikanische Propaganda konnte unge-
stört in der BRD wirken. Südafrikanische 
ANC-Mitglieder, aber auch Frelimo-Leute 
aus Mosambik, SWAPO-Leute aus Nami-
bia und viele andere wurden in der DDR 
als Staatsgäste behandelt. Bei ihren Besu-
chen in der BRD übernachteten sie in den 
WGs von Anti-Apartheid-Aktivist_innen. 
Der BND beobachtete sie durchgehend 
und gab seine Erkenntnisse an den Ge-
heimdienst des rassistischen Regimes in 
Pretoria weiter, das Freiheitskämpfer_in-
nen jagte, einsperrte, folterte und um-
brachte.

All das hatte natürlich keinen Platz in 
den tränenreichen Kondolenzreden deut-
scher Politiker_innen. Denn die BRD ist 
heute wie damals ein Staat, dem es na-
tional wie international nur um Frieden, 
Demokratie und Menschenrechte geht. 
Und für die Menschen, die in der BRD 
für Befreiungsbewegungen demonstrieren 
und Geld sammeln, gibt es heute den 
§129b StGB.  

Anzeige

DIE ROTE HILFE 1 / 2014      41

S c h w e r p u n k t



Mitte Oktober 2013 haben wir ein Interview mit Andre-
as (Name wurde aus Sicherheitsgründen geändert) aus 
Thessaloniki geführt. Er ist aktiv im Solidaritätsnetzwerk 
gegen das Goldminenprojekt in Halkidiki und unterstützt 
Menschen, die von den aktuellen Repressionen1 betroffen 
sind.

Um was geht es bei eurem Kampf, gegen was streitet ihr 

und was sind eure Alternativen?

Andreas: Dieser Kampf versucht Goldabbau, und generell 
den Bergbau, in der Großregion Nordgriechenland zu 
stoppen. Es handelt sich um einen bedeutenden Kampf in 
Griechenland, da dieses Projekt das größte und am meis-
ten beworbene multinationale Investment seit dem Beginn 

1 Mehr dazu unter http://www.neues- deutschland.de/ artikel/836785.mit-der-
theorie-der-zwei- extreme-gegen-soziale-bewegungen.html

der Krise und der „Rettungsaktion“ in Griechenland ist. 
Faktisch ist es ein Schlachtschiff der Investoren, denn 
wenn diese Investition Erfolg hat, werden weitere zerstöre-
rischen Investments folgen und für die Bevölkerung wird 
es sehr schwer sein, darauf zu reagieren. Die Regierung 
nennt diese Investitionen Fast-Track-Investments. Das 
Fast-Track-Investment-Law ist der legale Rahmen für 
diese Art von Investitionen. In Bezug auf Umweltschutz, 
Arbeitsschutz und in ihrer Steuergesetzgebung ist die Re-
gierung hierbei sehr nachsichtig, um „große“ Investoren 
anzulocken. All dies wurde im Zuge der Krise in Griechen-
land eingeführt und mit dem Staatsnotstand begründet.
Als erstes und am wichtigsten sind die politischen Auswir-
kungen dieses Kampfes, welche weit über die Ablehnung 
der Goldminen hinausgehen. 
Zweitens ist es die Art und Weise, wie diese Investments 
getätigt werden. Mit relativ wenig Geld und unter guten 

„Diese Unternehmen und  
   die Bevölkerung können nicht   
 nebeneinander existieren“
der widerstand gegen das goldminenprojekt im nordgriechischen halkidiki
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Vertragsbedingungen kaufen multinationale Konzerne gro-
ße Areale (hier der Konzern Eldorado Gold, Anmerkung 

der Übersetzung), aber tatsächlich ändert ihr Engagement 
radikal und für immer die Umwelt, Dörfer und das soziale 
Gefüge, die örtliche Wirtschaft (Landwirtschaft und Tou-
ristik) und zu guter Letzt kaufen und kontrollieren sie jegli-
che soziale, wirtschaftliche und politische Aktivität in die-
sen Gebieten. Das sind Bedingungen wie im Feudalismus.
Drittens wäre da die unmittelbare Gefahr und Zerstörung. 
Diese Investition wird ein gesamtes Bergmassiv zerstören 
und Boden und Wasser einer ganzen Region verschmut-
zen. Vor einem Monat hat der Bürgermeister der Region, 
ein Begünstigter des Ganzen, bekanntgegeben, dass das 
Wasser in einigen Ortschaften so mit Arsen verschmutzt 
ist, dass es unter keinen Umständen benutzt werden darf. 
Natürlich haben die Medien in Griechenland kein Wort 
darüber verloren. Außerdem werden viele Menschen ihre 
Jobs verlieren.
Viertens ist da die Repression durch den griechischen 
Staat, welcher diese Unternehmen beschützt und die 
Bevölkerung mit aller Härte und auf allen erdenklichen 
Wegen angreift.
In dieser Situation gibt es keine Alternative: Entweder 
wird diese Investition so stattfinden wie sie geplant ist, 
oder die Menschen können so leben wie sie es bisher ta-
ten. Es kann keinen Kompromiss geben, denn diese Unter-
nehmen und die Bevölkerung können nicht nebeneinander 
existieren.

Wie ist die generelle Situation dieser Kämpfe?

Momentan holzt das Unternehmen Wälder ab, um den 
Goldabbau vorzubereiten. Die Anwohner_innen versuchen 
währenddessen, die Arbeiten durch Demonstrationen und 
auf juristischem Weg zu stoppen. Gleichzeitig müssen sie 
auf die staatlichen Repressionen und den medialen Krieg 
reagieren. Die offizielle Regierungspropaganda erklärte 
den Widerstand zu einer „kriminellen Organisation“ und 
damit zu einem Beispiel für die „Theorie der zwei Ext-
reme“. Theorie der zwei Extreme ist die zentrale Regie-
rungspropaganda. Sie besagt, dass es zwei Extreme in der 
Gesellschaft gibt. Einerseits die Nazis von der Goldenen 
Morgenröte (GM) und andererseits die sozialen Bewegun-
gen und Organisationen der antiautoritären Bewegung und 
der Linken. Sie beschuldigen sogar die Hauptopposition 
im Parlament, Syriza, ein Teil dieser Extreme zu sein oder 
zumindest mit diesen verbunden zu sein. De facto versu-
chen sie jede linke und radikale Alternative und Aktion mit 
den Aktionen der Nazis gleichzustellen.

Du hast die Repression bereits angesprochen. Was  passiert 

da genau?

Das eine ist, dass sie mit der „Extremismustheorie“ 
spielen und versuchen, die Leute als kriminelle Organi-
sation anzuklagen. Sie beschuldigen die Menschen, Teil 
einer kriminellen Organisation zu sein und erheben sehr 
schwere strafrechtliche Anschuldigungen. Mitte Oktober 
wurden zwei der vier inhaftierten Anwohner_innen aus 
Ierissos aus der Untersuchungshaft entlassen. Mitten 
in der Nacht waren sie von Spezialeinheiten der Polizei 
aus ihren Häusern entführt und inhaftiert worden. Sie 
saßen sechs Monate im Gefängnis. Im September wurden 

27 Personen aus Halkidiki und Thessaloniki für schwere 
Straftaten und Anfang Oktober weitere 55 Menschen mit 
geringeren Vorwürfen angeklagt. Generell versuchen sie, 
nach der brutalen Polizeigewalt die Leute als Terroristen 
darzustellen oder sie mit schweren Anschuldigungen und 
Gefängnis einzuschüchtern.

Du bist Teil des Solidaritätsnetzwerks. Was tut ihr, wie 

versucht ihr den Betroffenen zu helfen?

Wir versuchen ein Knotenpunkt zu sein zwischen den Be-
wohnern_innen der Dörfer und den Bewohner_innen Thes-
salonikis, das 80 Kilometer entfernt ist. Weiterhin versu-
chen wir Rechtshilfe und Geld zu organisieren, um den 
Kampf fortführen zu können. Wir brauchen viel Geld, um 
die Gerichtskosten und Kautionen zu decken. Natürlich 
sind wir auch Teil der Aktionen und Demonstrationen und 
versuchen, auf jeder möglichen Ebene die Gesellschaft 
zu beeinflussen, damit sie sich gegen dieses Investment 
positioniert. Außerdem sind auch Leute aus dem Solida-
ritätsnetzwerk zusammen mit Bürger_innen aus Halkidiki 
angeklagt.

Sind im Moment Menschen im Knast? Wie viele sind es 

und was sind die Anklagen?

Immer noch sind zwei Personen seit sechs Monaten in 
Untersuchungshaft. Zwei wurden Mitte Oktober freige-
lassen. Die Anklagen umfassen meist die Konstruktion, 
den Transport und die Nutzung von Sprengstoffen, dann 
Mordversuch sowie Angriffe auf die Polizei und außerdem 
sollen sie Teil einer kriminellen Organisation sein. Die 
letzte Anklage lautete sogar „sie versuchten die Öffent-
liche Meinung zu beeinflussen oder die Öffentlichkeit zu 
überreden“. Vielleicht ist dies nun auch ein Verbrechen 
in Griechenland. Wir haben noch weitere 27 Personen 
die Anklagen haben, aber deren Fall ist noch nicht ab-
geschlossen sowie die anderen 55 mit minderschweren 
Vergehen wie zum Beispiel „Beleidigung von Polizeibe-
amten“ oder „Nichtbefolgen von Polizeianweisungen“. 
(Anmerkung der Übersetzung: Mittlerweile sind alle Ge-

fangenen in Freiheit, die Anklagen laufen jedoch weiter.)

Was erwartest du für die Zukunft? Haben die Beschul-

digungen sich verändert? Was verändert sich durch den 

Versuch, den Widerstand als kriminelle Organisation dar-

zustellen? Das ist ja bisher nicht normal in Griechenland 

und für die sozialen Bewegungen. Wie reagiert ihr und wie 

reagiert die „normale“ Bevölkerung darauf?

Wie ich zuvor gesagt habe, versuchen sie den Kampf der 
Bevölkerung Halkidikis mit den Aktionen der Nazis gleich-
zusetzen. Es scheint so, als würden sie immer schwerere 
Anklagen konstruieren. Ich schätzte, dass diese zwar vor 
Gericht keinen Bestand haben werden, aber bis dahin ha-
ben wir hier einen Propagandakrieg und Untersuchungs-
haft für viele Monate. Die „kriminelle Organisation“ ist 
eine neues Element mit dem versucht wird, alle Kämpfe 
klein zu halten. Ich glaube nicht, dass die Menschen diese 
Propaganda glauben, aber sie sind auch sehr müde und 
zu abgekämpft, um auf angemessene Weise zu reagieren. 
Sie stehen jedoch auf viele erdenkliche Arten an der Seite 
der Menschen in Halkidiki. Zum Beispiel gab es am 5. 
Oktober ein Solidaritätskonzert für Halkidiki mit über 
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35.000 Menschen. Das größte Konzert was ich jemals ge-
sehen habe. Die Ironie dabei ist: Die von der Bergbaufirma 
kontrollierten Medien berichteten von 2.000 Menschen. 
In der Vergangenheit gab es schon mal ein Solikonzert 
in der Stadt Ierissos mit 10.000 Menschen, wo dieselben 
Medien von 500 Menschen sprachen, die dann angeblich 
17.000 Souflaki gegessen hätten. Das ist die griechische 
Medienrealität.

Hat der Fall der Goldenen Morgenröte (GM) Einfluss auf 

euren Fall und wenn ja, welche wären das? In der Woche, 

bevor die Repression gegen Halkidiki bekannt wurde, 

wurde ja die Nazipartei mit dem Konstrukt der kriminellen 

Organisation verfolgt.

Unserer Meinung nach ist der Fall der GM ein Politskan-
dal, da sie durch den Staat und die Polizei mit aufgebaut 
wurde. Sie wurde durch deren Medien gefördert und 
mordete mit der Hilfe von 460.000 Wählern_innen. Wir 
vermuten, dass Europa sich stark dafür eingesetzt hat, 
dieses gefährliche Spiel zu stoppen. Die Regierung nutzte 
dies, um die „Theorie der zwei Extreme“ zu reproduzie-
ren und somit ihre Repression gegen die 
linken und antiautoritären Bewegungen 
und gegen die Kämpfe der Bevölkerung 
vorzubereiten – als Gegenstück zu dem 
Kampf gegen das andere „Extrem“, gegen 
die Nazis. Natürlich hat es einen Einfluss, 
dadurch dass sie ihre Unterdrückung mit 
„law and order“ für alle begründen und 
natürlich die Gewalt von allen Seiten ver-
urteilen. Aber natürlich ist unsere Gewalt 
die Selbstverteidigung gegen die Gewalt 
der Polizei. Zum gleichen Zeitpunkt, als 
die Nazis als kriminelle Organisation an-
klagt wurden, wurden auch die Anklagen 
als kriminelle Organisation nach Halkidiki 
gesendet und der Premierminister erklärt 
die ganze Zeit, dass die Regierung sowohl 
die Nazis verfolgt als auch die Menschen 
in Halkidiki – als das andere Extrem. Also 
verfolgen sie auf Weisung des Premier-
ministers einen einfachen Plan, der bei 
den Nazis anfängt, aber auch die sozialen 
Kämpfe kriminalisiert.

Wie ist die Solidarität zwischen den lokalen Akti-

vist_innen und den Genoss_innen in Thessaloniki?

Wir bleiben regelmäßig in Kontakt und 
entscheiden wichtige Fragen für die Be-
wegung zusammen. Außerdem gibt es 
auf beiden Seiten Menschen, die wegen 
schwerer Straftaten beschuldigt werden, 
so dass wir versuchen eine gemeinsame 
Verteidigungslinie zu entwickeln und un-
sere Aktivitäten zu koordinieren.

Geht die Auseinandersetzung weiter? Was hat sich 

durch die Repression geändert? 

Aktuell gibt es gerade eine Pause, da viele 
Menschen angeklagt sind und wir die Situ-

ation erst erfassen müssen. Aber ich denke, dass wir bald 
auf einer politischen Ebene zum Gegenangriff übergehen 
werden.

Was denkst du, was die Strategien des Staates sind? Was 

werden die Behörden tun?

Wie beschrieben: Erstens die Menschen terrorisieren, sie 
zweitens moralisch abwerten und sie drittens rechtlich 
und ökonomisch fertigmachen.

Vielen Dank für das Interview. Solidarische Grüße und weiter viel 

Erfolg in eurem Kampf! 

Anzeige

• Solikonto
Empfänger: Politistikos sillogos Kleigenis
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Christian Bunke

Seit den 1970er Jahren führen britische 

unternehmerverbände Schwarze listen, 

um gewerkschaftlich und anderweitig 

politisch organisierte arbeiterInnen aus 

ihren betrieben herauszuhalten. gefüllt 

werden diese listen mit daten, die rech-

te gewerkschaften, polizei und geheim-

dienste zur Verfügung stellen.

E
nde 2012 kam es zu einem denk-
würdigen Treffen zwischen Gewerk-
schaftsaktivisten der Bauindustrie 
und Vertretern der acht größten 

britischen Baukonzerne. Auf dem Tisch lag 
das Angebot der Unternehmer, eine Ent-
schädigung an die Betroffenen der Schwar-
zen Listen zu bezahlen. Die Gewerkschafter 
lehnten das Angebot aber als völlig unzurei-
chend ab und verließen bereits nach weni-
gen Minuten den Raum.

Die Schwarzen Listen sind ein Repres-
sionsinstrument britischer Bauunterneh-

mer gegen lästige Gewerkschafter. Sie exis-
tierten mindestens seit den 1970er Jahren. 
Auf ihnen stehen die Namen tausender 
Menschen, die dadurch ihre Arbeit verloren 
haben. Doch das bekannte Ausmaß ist nur 
die Spitze des Eisberges. Nach Angaben 
des britischen Information Commissioners, 
der britischen Datenschutzbehörde, sind 
bisher nur fünf Prozent aller Akten bekannt. 
Viele Daten wurden von den Verantwortli-
chen verbrannt oder an einen sicheren Ort 
gebracht. Neben Bauarbeitern befinden 
sich auf den Listen auch die Namen lin-

die Schwarzen listen  
in großbritannien
unternehmer, rechte gewerkschaften und repressionsorgane 
hand in hand gegen organisierte arbeitnehmerInnen
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ker JournalistInnen, bis weit in das liberale 
Spektrum hinein sowie die Details von Akti-
vistInnen aus Umweltschutz- und anderen 
sozialen Bewegungen.

Die Schwarzen Listen stehen für um-
fangreiche Kollaboration zwischen Groß-
konzernen und privaten sowie staatlichen 
Sicherheitsdiensten. Das Ausmaß der 
Überwachung ist mit dem der Berufsver-
bote in Deutschland vergleichbar. Die Ge-
schichte der Listen steht auch für den lan-
gen Atem einer Gruppe Aktiver, die über 
Jahrzehnte an ihrer Aufdeckung arbeiteten. 
Sie ist auch ein Beispiel dafür, dass es trotz 
aller Widrigkeiten möglich ist, Widerstand 
zu entwickeln. 

Am Anfang der Geschichte steht die 
Economic League. Sie wurde 1919 von 
britischen Unternehmern mit dem erklär-
ten Ziel gegründet, in Großbritannien ei-
ne Organisation zur Zurückdrängung sozi-
alistischer und gewerkschaftlicher Ideen 
aufzubauen. Der Organisation war ein lan-
ges Leben beschieden, erst 1993 wurde 
sie aufgelöst. Die Economic League be-
trieb von Anfang an Feindaufklärung. Ei-
ne ganze Abteilung stellte Informationen 
über linke, sozialistische und kommu-
nistische Parteien, anarchistische Grup-
pen und Gewerkschaften zur Verwendung 
durch ihre Mitgliederfirmen zusammen. 
Bis zu ihrem Ende hatte die Economic 
League Abonnements aller relevanten lin-
ken Publikationen. 

Ab 1973 siedelte sich eine neue, gehei-
me Abteilung in den Räumlichkeiten der 
Economic League an, die so genannte „ser-

vices group“. Diese „Dienstleistungsgrup-
pe“ wurde unter strenger Geheimhaltung 
aufgebaut. Sie arbeitete völlig getrennt 
von anderen Beschäftigten der Economic 
League. Finanziert wurde die Gruppe ex-
klusiv von großen Bauunternehmern. Diese 
hatten gerade einen harten Arbeitskampf 
hinter sich. Von Mai bis September 1972 
gab es auf allen Baustellen einen landes-
weiten Streik für die 35-Stunden-Woche 
und einen gemeinsamen Mindestlohn. Der 
Streik sah große Basismobilisierungen. 
Basiskomitees organisierten Unterstüt-
zung für isolierte, kleine Baustellen, indem 
Busse mit Streikposten dorthin geschickt 
wurden. Diese Taktik der „flying pickets“ 
wurde später von Minenarbeitern übernom-
men und über die Grenzen Großbritanniens 
hinaus bekanntgemacht.

der Staatsapparat wird gegen die 
organisierten bauarbeiter mobilisiert

Für die Bauunternehmer war diese Entwick-
lung bedrohlich. Es gab eine neue Genera-
tion von Militanten und man wollte wissen, 
wer diese Leute waren. Alleinige Aufgabe 
der Dienstleistungsgruppe war es, eine Per-
sonendatenbank über „Unruhestifter“ auf 
Baustellen aufzubauen. In den Bauunter-
nehmen hatten nur sehr wenige Personen 
Kenntnis von diesen Listen, manchmal 
neben dem Firmenchef nur der Personal-
chef. Standen Personalentscheidungen für 
eine Baustelle an, konnte der Personalchef 
bei der Dienstleistungsgruppe anrufen und 
dort die Namen von Bewerbern überprüfen 
lassen. MitarbeiterInnen der Dienstleis-
tungsgruppe sahen in ihrem Archiv nach, 
fanden sie Details über eine Person (zum 
Beispiel zur Gewerkschaftsmitgliedschaft 
einer Person), wurden diese verlesen. Der 
Personalchef konnte aufgrund dieser Infor-
mationen seine Entscheidung fällen, also 
die Einstellung kämpferischer Arbeiter ver-
meiden. 

Neben den Schwarzen Listen wurde der 
Staatsapparat gegen die Bauarbeiter mobi-
lisiert. Eine Sonderkommission der Polizei 
ermittelte gegen angebliche Gewaltakte 
von Streikenden. Dutzende Mitglieder von 
Basiskomitees wurden vor Gerichte gezerrt. 
Hunderte wurden verhört. Zwei Streikende, 
Des Warren und Ricky Tomlinson, wurden 
für drei Jahre eingesperrt. Die beiden sa-
hen sich als politische Gefangene, organi-
sierten Hungerstreiks und weigerten sich 
Gefängniskleidung zu tragen. Des Warren 
starb 2004 an den Spätfolgen von Zwangs-
ernährung und Zwangsmedikation.

1993 kamen die nachrichtendienst-
lichen Tätigkeiten der Economic League 
erstmals an die Öffentlichkeit, es gab ei-
nen ausgewachsenen Medienskandal. Um 
Schaden von ihren Unternehmen abzuwen-
den, legten die Mitgliederfirmen die Econo-
mic League offiziell still. Insgeheim wurde 
jedoch eine Nachfolgestruktur aufgebaut. 
Der Bauunternehmer McAlpine gab jeweils 
10.000 Pfund an Ian Kerr und Jack Win-
der. Ian Kerr hatte in den Jahren zuvor die 
Dienstleistungsgruppe betreut. Jack Win-
der war für die allgemeine Datenbank über 
linke Organisationen in Großbritannien zu-
ständig gewesen. Kerr baute mit dem Geld 
von McAlpine die „Consulting Association“ 
auf, Winder gründete das Unternehmen Ca-
prim, ein seiner Aussage nach kleines und 
bescheidenes Sicherheitsunternehmen. 
Beiden wurde von McAlpine untersagt, 
jemals wieder miteinander Kontakt aufzu-
nehmen.

Mit der Consulting Association wurden 
die Schwarzen Listen in der Bauindustrie 
weitergeführt. Angeblich bis zum Schluss 
auf rein analoger Basis. Alan Wainright, 
ein Human-Resources-Manager, der für 
sein Bauunternehmen den Kontakt zur 
Consulting Association hielt, will jedoch 
auch Excel-Dokumente mit Namenslisten 
gesehen haben. Beschlagnahmt wurden je-
doch nur analoge Dokumente. Die digitale 
Infrastruktur zur Betreuung der Schwarzen 
Listen hat bislang niemand zu Gesicht be-
kommen.

Und Caprim führte die Beobachtung lin-
ker Gruppen im Auftrag von Großkonzernen 
fort. Das Augenmerk von Caprim richtete 
sich im Laufe der Zeit vor allem auf Gruppen 
aus dem grün-anarchistischen Spektrum, 
zu den Auftraggebern zählten Pharmakon-
zerne, die Tierversuche durchführen, und 
der Saatgutproduzent Monsanto. Aber auch 
die Rüstungsindustrie wollte über Entwick-
lungen im antimilitaristischen Spektrum 
Großbritanniens Bescheid wissen. 

Bis 2009 konnten Consulting Associa-
tion und Caprim ungestört operieren. Dann 
flog zunächst die Consulting Association 
auf. Deren Büroräume wurden vom Büro des 
Information Commissioners durchsucht. 
Anlass der Durchsuchung war ein Arbeits-
gerichtsverfahren in Manchester. Drei Elek-
triker hatten dieses Verfahren gegen den 
Baukonzern Carrillion angestrengt. Alle 
drei waren bekannte gewerkschaftliche Ak-
tivisten, alle drei hatten ohne Vorwarnung 
eine Kündigung erhalten. Ihr Vorwurf gegen 
Carrillion war, aufgrund der Schwarzen Lis-
ten entlassen worden zu sein. 
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Im Rahmen des Verfahrens sagte Alan 
Wainwright erstmals aus. Er gab zu Proto-
koll, die Schwarzen Listen bei Carrillion 
umgesetzt zu haben. Seine Motivation für 
die Aussage: Er war mit seinen früheren Vor-
gesetzten in Konflikt geraten und deshalb 
selbst auf der Schwarzen Liste gelandet. 
Seine Aussage war eine Reaktion darauf. Der 
Information Commissioner machte sie zur 
Grundlage der Hausdurchsuchung bei der 
Consulting Association. 

daten von polizei und geheimdiensten

Über 3.500 Namen finden sich auf den dort 
beschlagnahmten Karteikarten. Auf den 
Karten sind auch Details über die betref-
fenden Personen zu finden die, so der Infor-
mation Commissioner, nur durch Mithilfe 
von Polizei und Geheimdiensten zustande 
gekommen sein können. Die Independent 
Police Complaints Commission, ein Watch-
dog der die Polizei kontrollieren soll, ist der 
Auffassung, dass alle geheimpolizeilichen 
Abteilungen in Großbritannien mit der Con-
sulting Association zusammengearbeitet 
haben. Die Londoner Metropolitan Police 
bestreitet das bis heute. In den beschlag-
nahmten Akten sind aber Vermerke, die bis 
ins Jahr 2008 Treffen zwischen Consulting 
Association und Polizei belegen.

Neben der geheimdienstlichen Verwick-
lung in die Schwarzen Listen muss auch die 
Rolle diverser Gewerkschaftsführer kritisch 
betrachtet werden. Jack Winder von Caprim 
sagte vor einem parlamentarischen Unter-
suchungsausschuss aus, dass eine Reihe 
von Gewerkschaftsführern mit 
der Consulting Association zu-
sammengearbeitet hätten. Es 
habe sich um Gewerkschafts-
führer gehandelt, die sich Sor-
gen über die Unterwanderung 
der Gewerkschaften durch 
linksextreme Elemente ge-
macht hätten. 

Einer dieser Führer ist Eric 
Hammond, Generalsekretär 
der Elektrikergewerkschaft 
EETPU in den 1980er Jahren. 
Er galt als wichtiger Unter-
stützer der Thatcher-Regie-
rung in der Gewerkschaftsbe-
wegung. So sabotierte er bei-
spielsweise den Arbeitskampf 
von Druckern in Wapping, die 
sich gegen die Zerschlagung 
ihrer Gewerkschaft durch Me-
dienmogul Rupert Murdoch 
zur Wehr setzten. Hammond 

schickte gezielt Mitglieder seiner eigenen 
Gewerkschaft an die Druckerpressen, um 
den Betrieb aufrecht zu erhalten. Für seine 
Leistungen wurde er später von Thatcher in 
den Ritterstand erhoben. 

Die EETPU verschmolz später mit an-
deren Industriegewerkschaften zur Groß-
gewerkschaft AMICUS, die ihrerseits ge-
meinsam mit der „Transport and General 
Workers Union“ TGWU zur heutigen größten 
britischen Gewerkschaft UNITE fusionier-
te. Dem AMICUS-Flügel haftete dabei im-
mer der Ruf der Korruption an. Dieser Ruf 
wird durch die Karteikarten der Consulting 
Association bestätigt. Viele Betroffenen 
mussten erfahren, von hauptamtlichen Ge-
werkschaftsfunktionären an die Consulting 
Association verraten worden zu sein.

Innerhalb der Gewerkschaft UNITE fin-
det derzeit ein Demokratisierungsprozess 

statt. Diesen gibt es nicht zuletzt aufgrund 
von Druck aus der Mitgliedschaft. Im ver-
gangenen Jahrzehnt gab es insbesondere 
in der Baubranche eine Reihe von harten 
Arbeitskämpfen, die durch Basiskomitees 
getragen wurden, die sich unabhängig von 
den offiziellen Strukturen organisierten. 
Hier erwachten die Kampftraditionen aus 
dem Jahr 1972 zu neuem Leben. Es sind die 
Mitglieder dieser Basiskomitees, die immer 
wieder eine systematische Untersuchung 
der Vorwürfe gegen hauptamtliche Ge-
werkschaftsfunktionäre einfordern. Diese 
Forderung wird bislang nicht systematisch 
erfüllt. Noch immer arbeiten Personen, die 
mit Unternehmen gegen die eigenen Mit-
glieder zusammengearbeitet haben, für die 
Gewerkschaft.

gewerkschafter zertrümmern 
gewerkschaftsbüros

Neben der EETPU arbeiteten auch Funk-
tionäre der Gewerkschaft für Staatsange-
stellte CPSA in den 1980er Jahren mit der 
Economic League zusammen. Die CPSA 
galt zu diesem Zeitpunkt als notorisch 
„rechte“ Gewerkschaft, deren Führung 
sich durch massiven Wahlbetrug an der 
Macht hielt. Dieser sich selbst als „Mo-
derate“ bezeichnenden Führungsgruppe 
werden bis heute Kontakte zu britischen 
und amerikanischen Geheimdiensten 
nachgesagt. Zu diesem Bild passt auch, 
dass die „Moderaten“ versuchten, die Ge-
werkschaft finanziell zu ruinieren, als sie 
Anfang des neuen Jahrtausends von ei-

UNITE-Gewerkschafter_innen protestieren gegen die Schwarzen Listen.
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nem Linksbündnis abgelöst wurden. Vor 
ihrem Abgang hinterließen die „Modera-
ten“ noch eine Duftnote: Sie verwandelten 
die Büroräume der Gewerkschaft in eine 
Trümmerwüste, zerstörten Computer und 
Einrichtungsgegenstände.

2009 hörten die Schwarzen Listen of-
fiziell auf zu existieren. Bauunternehmer 
McAlpine zahlte für die Stilllegung der 
Consulting Association. Caprim stellte 
„zufälligerweise“ zum selben Zeitpunkt 
die Arbeit ein. Ian Kerr sollte als Sünden-
bock herhalten und wurde von einem Ge-
richt zur Zahlung von 5.000 Pfund wegen 
Datenschutzvergehen verurteilt. Doch Kerr 
hatte keine Lust, diese Rolle anzunehmen 
und machte vor einem parlamentarischen 
Untersuchungsausschuss umfangreiche 
Aussagen, die unter anderem die Rolle von 
McAlpine als eine treibende Kraft hinter den 
schwarzen Listen belegen. Kerr wollte auch 
im Rahmen einer Klage von Bauarbeitern vor 
Gericht gegen McAlpine aussagen. Doch we-
nige Wochen nach seinem Auftritt vor dem 
Untersuchungsausschuss und kurz vor dem 
Gerichtstermin verstarb Kerr an plötzlichem 
Herzversagen.

Die Praxis der Schwarzen Listen ging 
auch nach 2009 weiter. Belegt ist deren An-
wendung im großen Stil auf den Baustellen 
für die Olympischen Spiele 2012 in London. 
Das bedeutet, dass die Datensammlung wei-
ter existiert. Mittlerweile ist das Thema im 
gewerkschaftlichen Mainstream angekom-
men. Am 20. November 2013 organisierte 
der britische Gewerkschaftsbund TUC einen 
Aktionstag gegen Schwarze Listen. 

Die Bauunternehmer, allen voran McAl-
pine, beginnen den öffentlichen Druck zu 
spüren. Deshalb initiierte McAlpine das 
Kompensationsangebot der acht größten 
Bauunternehmen an die Betroffenen. Doch 
diese haben in den letzten Jahrzehnten zu 
viel durchgemacht, um sich jetzt kaufen zu 
lassen, haben zehntausende Pfund, teilwei-
se Wohnungen und Familien verloren. Sie 
verweigern die Kompensation als schlech-
ten Scherz und wollen McAlpine und seine 
Kumpane durch ein Gerichtsverfahren und 
eine öffentliche Untersuchung ans Licht 
zerren.

Die britische Regierung möchte das The-
ma auf ihre Weise nutzen. Sie führt derzeit 
eine Kampagne zur weiteren Einschränkung 

gewerkschaftlicher Rechte. Dazu möchte 
sie einen Untersuchungsausschuss einset-
zen, der sich mit angeblichem Psychoterror 
von Gewerkschaftern gegen Manager großer 
Konzerne beschäftigen soll. Um dem Gan-
zen den Anschein der Ausgewogenheit zu 
geben, soll sich der Ausschuss auch mit den 
Schwarzen Listen beschäftigen. Die briti-
schen Gewerkschaften sehen diesen Aus-
schuss als einen noch schlechteren Witz als 
das Kompensationsangebot der Baufirmen 
an und haben angekündigt, sich an dieser 
Farce nicht zu beteiligen.  

weiterführende links: 

• Website des parlamentarischen  
Untersuchungsausschusses:  
http://kurzlink.de/PUA
• Der Blog von Alan Wainwright:  
http://alanwainwright.blogspot.de
• Website der Kampagne  
gegen die Schwarze Liste:  
www.hazards.org/blacklistblog/
• Website der Shresbury Pickets-Kampa-
gne: www.shrewsbury24campaign.org.uk

Anzeige
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Ralf Streck

zwar wird die „abertzale linke“, wie 

die linke, antifaschistische und patri-

otische bewegung genannt wird, gerne 

auf den unabhängigkeitskampf redu-

ziert. doch es geht ihr um eine umfas-

sende befreiung.

�� Das hatte die ETA definiert, die 1959 
aus der 1953 gegründeten Jugendorga-
nisation „Ekin“ („Machen“) als Wider-
standsbewegung gegen die Franco-Dikta-
tur hervorging. Ekin spaltete sich 1953 
von der Jugend der Baskisch-Nationalis-
tischen Partei (PNV) ab. Auch die PNV 
hatte einst mit Anarchisten, Kommunis-
ten, Republikanern gegen den Militär-
putsch 1936 gekämpft und die Republik 
verteidigt. Doch nach ihrem Sturz 1939 
hatte sich die PNV im Exil eingerich-
tet. Ekin kritisierte, dass sie nicht mehr 

entschieden gegen die Diktatur kämpfte. 
Der ETA-Mitbegründer Luis Alvarez Enpa-
rantza (Txillardegi) nannte es eine „trau-
rige Zeit“. Die ETA habe nach 20 Jahren 
Diktatur versucht, den Basken Hoffnung 
zurückzugeben. Das gelang ihr auch. Des-
halb kommt der ETA eine zentrale Rolle 
bei der Entstehung der neuen baskischen 
Linken zu. Ohne sie ist die abertzale Linke 
nicht zu denken und nicht zu verstehen. 

Zunächst handelte es sich um keine 
bewaffnete Organisation. Die ETA häng-
te verbotene baskische Fahnen (Ikurrina) 
auf, organisierte Kurse in der verbotenen 
Sprache „Euskera“ und liebäugelte nur 
theoretisch mit bewaffneten Aktionen. 
Erst 1961 wurde militant auf eine Pro-
vokation der Diktatur reagiert. Mit einer 
Bombe wurde ein Sonderzug faschisti-
scher Bürgerkriegsveteranen zum Ent-
gleisen gebracht, der sich auf dem Weg 
ins baskische Seebad Donostia (span. 
San Sebastián) befand. Dort sollten am 

18. Juli der 25. Jahrestag des Militärput-
sches und die Unterwerfung der Basken 
gefeiert werden.

ETA radikalisierte sich angesichts der 
harten Repression und der aufkommen-
den Arbeiter- und Streikbewegungen, die 
sich ab 1962 im Baskenland ausbreite-
ten. 1968 verübte sie ihren ersten tödli-
chen Anschlag: In Irun wurde der Polizei-
chef Melitón Manzanas erschossen. Der 
Leiter der Politisch-Sozialen Brigade war 
der Prototyp des faschistischen Polizis-
ten. Er ließ Kommunisten, Anarchisten 
und Nationalisten ermorden oder folterte 
sie auch bis zum Tod. Er galt als wandeln-
des Archiv über subversive Verbindungen. 
Er kämpfte im Bürgerkrieg in der Falange 
und kollaborierte später mit der Gestapo 
bei der Verfolgung der jüdischen Bevölke-
rung. Er gilt heute als „Terrorismusopfer“ 
und wurde mit dem höchsten Staatsorden 
ausgestattet. Seine Familie wurde ent-
schädigt, während zehntausende Opfer 

die linke unabhängigkeitsbewegung  
im baskenland
Versuch einer definition

Das Motiv „Guernica“ des Malers Pablo Picasso ist eng mit dem Baskenland verbunden: Das Kunstwerk entstand als Reaktion auf die Zerstörung der 

 baskischen Stadt Gernika durch Bomber der faschistischen deutschen Wehrmacht am 26. April 1937 während des Spanischen Bürgerkriegs.
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des Franquismus noch in Massengräbern 
verscharrt sind und bis heute nicht einmal 
moralisch entschädigt wurden. 

Spuren hinterließen in der ETA auch 
Befreiungskämpfe in Kuba, Algerien und 
Vietnam. Der Theoretiker Federico Krut-
wigs schrieb deshalb, dass „der Kampf 
zwischen Euskadi und dem spanischen 
Staat wie ein Kampf eines kolonisier-
ten Landes gegen einen imperialistischen 
Staat ist“. In dieser Situation bleibe kein 
anderer Weg, als den „revolutionären 
Krieg“ zu beginnen. Seine Thesen wur-
den von der ETA in der Schrift „Aufstand 
in Euskadi“ 1964 offiziell übernommen. 
Definiert wurde ein „revolutionärer Nati-
onalismus“, in dem die „arbeitende Be-
völkerung“ die Avantgarde des Kampfes 
sei. Jedes totalitäre System wurde schon 
früh mit Blick auf den Franquismus und 
den Stalinismus abgelehnt, weshalb die 
baskische Linke bis heute eine „sozialis-
tische Demokratie“ anstrebt. Allein sie 
mache eine „völlige Befreiung“ möglich. 
„Eine trockene Unabhängigkeit interes-
siert uns nicht“, definierte die ETA. 

Unerheblich ist für die baskische Lin-
ke im Kampf für ein sozialistisches, ver-
eintes und unabhängiges Baskenland die 
einstige Herkunft der Bevölkerung. Sie 
grenzt sich klar von dem ab, was übli-
cherweise als nationalistisch gilt und sich 
ausgrenzend gebärdet. In der ETA-Zeit-
schrift Zutik („Aufstehen“) wurde schon 
früh erklärt: „Dem Rassismus stehen wir 
als Antipode entgegen.“ Da jeder Mensch 
überall das Recht habe, aufrichtig zu le-

ben, „haben für uns alle Menschen das 
gleiche unstreitige Recht, sich auch auf 
unserem Land niederzulassen und vom 
sozialen Gesichtspunkt werden sie gleich, 
mit allen Rechten und Möglichkeiten be-
handelt.“ Daraus leitet sich eben für die 
abertzale Linke die Definition ab: „Bas-
ken sind all jene, die im Baskenland ihre 
Arbeitskraft verkaufen müssen.“ Die Posi-
tion definierte Xabier Larena für die bas-
kische Linke im Prozess von Burgos, wo 
wenig verwunderlich auch „Einwanderer“ 
als ETA-Mitglieder abgeurteilt wurden.

Diese Bemerkungen sollen dazu die-
nen, um die Vorgänge in dem kleinen 
Land einordnen zu können, in dem knapp 
drei Millionen Menschen leben und das 
über zwei Länder (Spanien und Frank-
reich) und innerhalb des spanischen 
Staates noch in zwei Verwaltungsgebiete 
(Autonome Baskische Gemeinschaft und 
Navarra) aufgeteilt ist. Es gibt dort die 
wohl stärkste linke Bewegung in Europa, 
die aus ihren historischen Erfahrungen 
auch für die Unabhängigkeit eintritt. 

Sie ist antikapitalistisch und stellt 
sich immer wieder mit Generalstreiks und 
anderen Protesten den neoliberalen An-
griffen entgegen und verteidigt Rechte 
von Einwanderern, was ihren progressi-
ven und emanzipativen Charakter unter-
streicht. Deshalb können sich sogenannte 
„Illegale“ im Autonomen Baskenland le-
gal anmelden, haben das Recht auf Sozi-
algeld und können wie alle anderen eine 
Sozialwohnung bekommen. Anders als in 
Spanien verfügen sie über Gesundheits-

karten und haben deshalb auch das Recht 
auf eine freie Gesundheitsversorgung. 

Die Trennung zwischen der baski-
schen und der nationalistischen spani-
schen Linken verlief im Übergang nach 
dem Tod des Diktators 1975. Wurde zuvor 
gemeinsam gegen die Franco-Diktatur ge-
kämpft, fühlten sich Basken von den frü-
heren Bündnispartnern verraten. Sowohl 
die Sozialdemokratie (PSOE) als auch 
Kommunisten (PCE) wollten vom Selbst-
bestimmungsrecht und der Anerkennung 
als Nation nichts mehr wissen, die Basken 
und Katalanen in der Republik genossen. 

Die spanische Parteilinke machte 
schnell ihren Frieden mit der Restaurie-
rung der Monarchie. Statt die Rückkehr 
zur Republik zu fordern, akzeptierten sie 
mit König Juan Carlos den vom Diktator 
als Nachfolger eingesetzten Staatschef. 
Er ist Chef der Streitkräfte, die für die 
Einheit des Landes sorgen sollen. PSOE 
und PCE warben für die Annahme der 
Verfassung, die all dies absicherte. Nicht 
einmal die Kommunisten stellten einen 
Gegenentwurf zur Verfassung vor. Auch 
sie nickten die Anti-Terror-Gesetze ab, 
die noch heute Folter ermöglichen. Und 
es war die PSOE-Regierung unter Felipe 
González, die sogar Todesschwadronen 
gegen baskische Linke aufstellte. 

weiterführende Informationen:

• www.info-baskenland.de
• http://baskinfo.blogspot.de
• www.berriak-news.de

Eine gerade freigelassene baskische Gefangene bei ihrer Willkommensfeier – dem Ondo Etorri – im baskischen Dorf Larrabetzu (Bizkaia). Traditionell  nehmen 

die Ex-Gefangenen in ihrer Heimatstädten Bilder von sich ab, die zur Erinnerung und aus Solidarität in Kneipen und Bars aufgehangen worden waren.
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Ralf Streck

die baskische linke will nun über eine 

Massenbewegung und zivilen ungehor-

sam ein sozialistisches, unabhängiges 

und vereintes baskenland erreichen.

�� Im Baskenland ist eine neue Ära ange-
brochen, nachdem die Untergrundorgani-
sation ETA (Euskadi ta Askatasuna/Basken-
land und Freiheit) vor gut zwei Jahren den 
bewaffneten Kampf definitiv eingestellt hat. 
Arnaldo Otegi hatte daran beträchtlichen An-
teil. Der inhaftierte Ex-Sprecher der Partei 
Batasuna (Einheit) hat im Buch „Lichtblicke 
im Baskenland“ beschrieben, wie nach Jahr-
zehnten des bewaffneten Konflikts der Weg 
zu einem neuen Szenario geebnet wurde. 

Das Interview mit Otegi hat der Journa-
list Fermin Munarriz über „komplizierte und 
diskrete“ Wege schriftlich geführt, weil auch 
er ihn nicht besuchen durfte. Es war eine 
„schweißtreibende Arbeit, die sich über Mo-
nate hinzog – was unter normalen Umstän-

den nichts weiter als ein lebendiger und flüs-
siger Austausch gewesen wäre“, beschreibt 
er. Es war unmöglich, mit spontanen Nach-
fragen zu reagieren und zu präzisieren. Zum 
besseren Verständnis haben die Übersetzer 
viele Fußnoten angefügt, damit auch dieje-
nigen die Ausführungen von Otegi verstehen, 
die in der Materie unbedarft sind. 

Zentral in dem Buch wird der letzte Ver-
handlungsprozess mit der spanischen Regie-
rung beschrieben, der 2007 fatal scheiterte. 
Doch auch daraus zieht der Optimist Otegi 
ein positives Resümee: „Das war der Kon-
text, der das nötige Klima geschaffen hat, in 
dem die selbstkritische Überprüfung unserer 
Strategie und ihre radikale Neuausrichtung 
nicht mehr aufzuschieben war.“ 

Er war über die Verhaftung der kollekti-
ven Führung des Batasuna-Vorgängers 1997 
mit einer neuen Generation in die Parteifüh-
rung gespült worden und setzt sich seither 
mit aller Kraft für eine Friedenslösung ein. 
Auch Otegi kämpfte in der Franco-Diktatur 
in der ETA: „Es gibt außerordentliche poli-

tische oder soziale Umstände, in denen die 
Unterdrückten das legitime Recht haben, 
alle Instrumente zur Selbstverteidigung 
zu nutzen, auch den bewaffneten Kampf.“ 
Er meint aber, dies „muss das letzte Mittel 
sein“, das nur in „besonderen Situationen 
eingesetzt werden darf“. 

Nach dem Scheitern von zwei Verhand-
lungsprozessen (1998/99 und 2006/07) 
wurde ihm klar, dass die ETA ihren bewaffne-
ten Kampf ohne Vorbedingungen aufgeben 
muss. Neben ethischen und moralischen 
Gründen liegt darin auch die Erkenntnis, 
dass er längst kontraproduktiv war. Denn er 
verhinderte, dass progressive Kräfte zusam-
menkommen, um sich neoliberalen Angrif-
fen gemeinsam entgegenzustellen und für 
ein sozialistisches, vereintes und unabhän-
giges Baskenland einzutreten.

Otegi beschreibt, wie schnell nach den 
gescheiterten Verhandlungen zwischen der 
ETA und der postfaschistischen Volkspar-
tei (Partido Popular/PP) 1998/99 diskrete 
Gespräche aufgenommen wurden. Ab 2001 

lichtblicke im baskenland
arnaldo otegi und die perspektiven im Friedensprozess

Arnaldo Otegi
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traf er sich immer wieder mit Jesús Eguigu-
ren. Mit dem Generalsekretär der baskischen 
Sektion der spanischen Sozialisten (Partido 
Socialista Obrero Espanol/PSOE) lotete er 
Chancen für einen neuen Friedensweg aus. 

Das Verbot von Batasuna im Jahr 2003, 
wofür PSOE und PP extra ein neues Par-
teiengesetz geschaffen hatten, änderte 
daran nichts. Erste Ergebnisse wurden im 
November 2004 sichtbar. Für die verbote-
ne Batasuna stellte Otegi im November im 
Radsportstadion in Donostia (span. San Se-
bastian) vor 15.000 Menschen den Vorschlag 
„Orain herria, orain bakea“ („Jetzt das 
Land – Jetzt der Frieden“) mit einer neuen 
Methode zur Friedenslösung vor. 

Als später Verhandlungen in Oslo und 
Genf begannen, wurde auf „zwei verschie-
denen Schienen“ verhandelt. Denn nach 
dem Vorschlag sollten alle politischen und 
sozialen Akteure im Baskenland gemeinsam 
eine Friedenslösung ausarbeiten, über die 
die Bevölkerung im Baskenland per Referen-
dum entscheiden sollte. Anders als in frühe-
ren Verhandlungen sollte die ETA nicht mehr 
stellvertretend für die Basken verhandeln, 
sondern nur noch über „technische“ Fragen 
und „Konfliktfolgen“ sprechen: Entmilitari-
sierung, Gefangene, Exilierte, Opfer …

Dieser Prozess scheiterte auch an den 
Widersprüchen in der gesamten linken Un-
abhängigkeitsbewegung, analysiert Otegi 
selbstkritisch, denn die Ergebnisse wurden 
höchst unterschiedlich bewertet. So ver-

suchte ETA auch, in die politische Debatte 
einzugreifen. Die Konfliktlinien verliefen 
aber nicht nur zwischen Batasuna und ETA, 
sondern quer durch die gesamte Bewegung. 
Die Kritik an dem Prozess wurde immer grö-
ßer, weil Madrid die Vorvereinbarungen nicht 
einhielt. Um Angriffen der starken Rechten 
auszuweichen, hielt die Regierung die Re-
pression aufrecht. Weder wurde Batasuna 
wie abgesprochen legalisiert, noch politi-
sche Gefangene ins Baskenland verlegt, wie 
es sogar einst die postfaschistische PP getan 
hatte. In den Dialog fiel auch, dass die PSOE-
Regierung Haftstrafen für ETA-Gefangene 
nachträglich verlängerte. Um Freilassungen 
„zu verhindern“, werde man „neue Ankla-
gen konstruieren“, sagte Justizminister Juan 
Fernando López Aguilar. 

Der Prozess geriet an den Abgrund. Er 
wurde zerstört, als die ETA auf eine „irrige 
Art und Weise“ versuchte, mit einem fata-
len Anschlag auf den Flughafen in Madrid 
zum Jahresende 2006 die Blockierung im 
Dialog aufzulösen. Otegi meint, sie habe zu 
zeigen versucht, „dass sie nicht bereit ist, 
einen Prozess zu akzeptieren, in dem ständig 
Übereinkünfte gebrochen werden“. Das sei 
kohärent zu ihrem militärischen Denksche-
ma, aber zum Scheitern verurteilt gewesen, 
weil das „einer völlig falschen Perspektive“ 
entsprach. 

Otegi und Eguiguren versuchten trotz 
allem, den Friedensprozess zu retten. Otegi 
zeigt sich verblüfft über die sinnlose Atta-

cke, die zwei Menschen das Leben kostete. 
Er gibt zu, „nicht damit gerechnet zu haben, 
dass die ETA militärisch zuschlagen würde, 
ohne zuvor öffentlich das Ende des Waffen-
stillstands erklärt zu haben“. Die ETA habe 
mit einer historischen Position gebrochen 
und „damit ernsthaft ihrer eigenen Glaub-
würdigkeit in der baskischen Gesellschaft 
geschadet“. Sie habe „alle Chancen zerstört, 
dass ihre zukünftigen politischen Initiativen 
noch Glaubwürdigkeit haben könnten, es sei 
denn, es handele sich um Initiativen mit de-
finitivem und irreversiblem Charakter. Bei 
einem diskreten Treffen, als wir im Rahmen 
der Gespräche mit der ETA-Delegation zu-
sammenkamen, haben wir ihr klargemacht, 
dass sie über frühere Angebote hinausgehen, 
(…) und ein Angebot zur Auflösung der mi-
litärischen Strukturen machen müsse.“ Zu 
retten war nichts mehr, doch die Basis für 
„die selbstkritische Überprüfung“ der Stra-
tegie der gesamten linken Unabhängigkeits-
bewegung und „ihre radikale Neuausrich-
tung“ war geschaffen.

Dass er bei der Rückkehr inhaftiert wür-
de, war Otegi klar. „Mir wurde ja schon von 
internationalen Vermittlern gesteckt, der 
Innenminister habe gedroht, uns nach dem 
Scheitern des Prozesses zu inhaftieren.“ 
Und am 24. Mai 2007 – nur drei Tage nach 
dem letzten Treffen – wurde er wegen „Terro-
rismusverherrlichung“ zu 15 Monaten Haft 
verurteilt. Wie unabhängig die spanische 
Justiz ist, wurde auch daran deutlich, dass 
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der Oberste Gerichtshof das Urteil in Rekord-
zeit bestätigte. Nur 18 Tage nach dem Ende 
der Verhandlungen in Genf saß er im Knast.

Die Rückkehr entsprach der Strategie, 
sich trotz der Verbotswellen nie in den Unter-
grund drängen zu lassen, sondern weiter of-
fen politisch zu arbeiten. Seine Inhaftierung 
nutzte er, um im Knast über seine Vorstellun-
gen zur strategischen Neubestimmung mit 
Gefangenen zu debattieren. Er stellte fest, 
dass seine Thesen auch im Gefangenenkol-
lektiv (Euskal Preso Politkoen Kolektiboa/
EPPK) geteilt wurden. Sie zielten auf eine 
neue „effiziente Strategie“, um zur Bünde-
lung aller linken und nach Unabhängigkeit 
strebenden Kräfte zu kommen.

„Seit Jahren hatte ich immer wieder be-
tont, dass längst eine noch verborgene sozia-
le Strömung im Baskenland existierte, die für 
eine große Alternative eintrete und nicht nur 
in Bezug auf das nationale Modell, sondern 
auch auf das soziale Modell. Ich habe immer 
vertreten, dass diese soziale Strömung weiter 
auf die abertzale Linke ‚wartet‘, weil sie da-
von ausgeht, dass wir die einzigen sein wür-
den, die fähig wären, in Zusammenarbeit mit 
anderen diese Alternative anzuführen. Und 
für mich (und andere) war offensichtlich, 
dass diese Alternative nur auf Basis einer 
Strategie aufgebaut werden kann, die aus-
schließlich auf demokratische Mittel setzt.“

Als Otegi nach 15 Monaten aus dem 
Knast kam, trieb er draußen das Projekt vor-
an. Ihm war bewusst, „nur über eine begrenz-

te Zeitspanne zu verfügen“, um das Ziel zu 
erreichen, „eine strategische Debatte“ an-
zustoßen, „die zu einem Wandel im Befrei-
ungsprozess führen würde“. Er hoffte, dass
er ein Jahr Zeit habe ohne neue Verhaftung. 
Tatsächlich wurde 14 Monate später die 
Gruppe verhaftet, die diese Neubestimmung 
vorantrieb. Otegi meint, es sei damit darum 
gegangen, „genau diesen Strategiewechsel 
in der abertzalen Linken zu unterbinden“.

Es sei kein Zufall gewesen, dass genau 
in dem Moment zugeschlagen wurde, als die 
Debatte und die Positionspapiere an die Ba-
sis verschickt wurden. Diese sollte über den 
weiteren Weg entscheiden. Und er steht mit 
dieser Meinung nicht allein. Der einstige Wi-
dersacher Eguiguren bestätigt: „Otegi wurde 
inhaftiert, weil er für den Frieden gearbeitet 
hat. Wenn er wie früher weitergemacht hätte, 
wäre er in Freiheit.“

repression entlarven und 
bündnisse ermöglichen

Es war der Ermittlungsrichter am Nationalen 
Gerichtshof, Baltasar Garzón, der am 13. Ok-
tober 2009 den Sitz der Gewerkschaft LAB 
(Langile Abertzalen Batzordeak) in Donos-
tia stürmen ließ. Der ehemalige Richter am 
Sondergericht ließ neben Otegi auch Arkaitz 
Rodriguez, Sonia Jacinto und Miren Zabaleta 
verhaften. Da der ehemalige Gewerkschafts-
chef Rafa Diez zufällig auch anwesend war, 
fuhr auch er ein. Doch es gab keinen Haftbe-
fehl gegen ihn. Auch eine umfassende Über-
wachung hatte zu keinen Anschuldigungen 
gegen ihn geführt, erklärt Otegi. „Trotzdem 
sitzt er eine Haftstrafe ab. Gibt es eine größe-
re Absurdität?“

Die Gruppe habe auf Befehl der ETA die 
2003 verbotene Partei Batasuna reorgani-
siert. Obwohl Garzón wusste, worum es der 
Gruppe ging, wurden die Leute wegen „Mit-
gliedschaft in einer terroristischen Gruppe“ 
und der „Herbeiführung einer verschleier-
ten Waffenruhe“ inhaftiert. Wie Otegi wur-
de Diez schließlich sogar zum angeblichen 
ETA-Führer stilisiert und beide erhielten im 
September 2011 die Höchststrafen von je-
weils zehn Jahren. Das war wohl auch dem 
Obersten Gerichtshof zu absurd, der die 
Strafen im Mai 2012 auf sechs Jahre und 
sechs Monate herabsetzte. Obwohl das Ver-
fassungsgericht die Klagen gegen das Urteil 
angenommen hat, sitzen sie fünf Jahre spä-
ter noch im Knast. Dabei hat die Geschichte 
längst bewiesen, worum es ging. 

Die neue Strategie zielt darauf, das Kräf-
teverhältnis im Baskenland, im spanischen 
Staat und auch international über einseitige 
Schritte zu verändern. „Das hat damit zu tun, 

dass wir uns darüber bewusst sind, dass den 
Staat eine Friedenslösung nicht interessiert. 
Deshalb wird er weiter zuschlagen, bis die 
Kosten seiner Strategie höher werden als 
die Gewinne, die er aus ihr zieht.“ Gehofft 
wird, dass die Widersprüche im spanischen 
Staat nicht länger mit dem bewaffneten 
Kampf zugedeckt werden können, auch dort 
die Repression entlarvt wird und Bündnis-
se möglich werden. „Je mehr Zeit ohne be-
waffnete Aktionen der ETA vergeht, während 
sich gleichzeitig die Lebensbedingungen 
der Arbeiter und einfachen Leute in Spani-
en verschlechtern, desto größere Möglich-
keiten zunächst zur Annäherung und später 
zur Verständigung mit breiten progressiven 
Sektoren werden geschaffen. Das wird uns 
erlauben, das aufzuzeigen, was uns mit der 
Arbeiterschaft in Spanien eint: Es ist nicht 
die Zugehörigkeit zu einer Nation, sondern 
der Umstand, dass wir derselben Klasse an-
gehören.“

Mit dem Verschwinden des bewaffne-
ten Kampfes werde „die Bündelung der sich 
verstärkenden Kräfte und der Aktivierung 
der Bevölkerung“ möglich, sagte Otegi vor-
her. Damit werde die „Konfrontation auf die 
politische Ebene“ gebracht, auf der Spani-
en und Frankreich schwach seien. Es müss-
ten die Bedingungen geschaffen werden, 
damit sich Initiativen der Zivilgesellschaft 
entfalten könnten. „Allein der Kampf der 
breiten Masse, in den Institutionen und auf 
ideologischer Ebene“ könne „Veränderun-
gen des Kräfteverhältnisses“ bringen und 
das gelte auch für die internationale Unter-
stützung.

Auch die Repression konnte die Neu-
bestimmung nicht mehr aufhalten, für die 
sich die Basis nach monatelanger Debatte 
mit großer Mehrheit aussprach. Und vorher-
gesagte Erfolge zeigten sich schnell. Trotz 
Verbots konnte die linke Unabhängigkeits-
bewegung mit den baskischen Sozialisten 
(EA) und einer Abspaltung der Vereinten Lin-
ken (IU) in der Koalition Bildu („Sammeln“) 
an Wahlen teilnehmen. Die Wähler bestätig-
ten den Kurs und Bildu wurde zweitstärkste 
Kraft im Baskenland und stärkste Kraft in 
der Provinz Gipuzkoa. Insgesamt fehlten ihr 
bei den Kommunalwahlen 2011 nur 20.000 
Stimmen, um der großen Baskisch-Nati-
onalistischen Partei (PNV) die Hegemonie 
zu rauben. Internationaler Druck und harte 
Urteile des Menschenrechtsgerichtshofs 
in Straßburg gegen Spanien führten dazu, 
dass Batasuna sich inzwischen in der neuen 
Partei Sortu („Aufbauen“) legal organisieren 
konnte. Da Sortu in den Statuten der Gewalt 
der ETA eine Absage erteilte, kippte das Ver-
fassungsgericht schließlich vor einem Jahr 

Die Führung der baskischen Linksformation 

Sortu ohne ihren Generalsekretär Arnaldo Otegi 
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das Verbot. Otegi wurde in Abwesenheit zum 
Generalsekretär gewählt.

Entscheidend hierfür war der Friedens-
kongress im Oktober 2011 in Donostia, an 
dem alle baskischen Parteien und Gewerk-
schaften teilnahmen. Unter Vermittlung des 
früheren UN-Generalsekretärs Kofi Annan, 
des irischen Ex-Ministerpräsidenten Bertie 
Ahern und von Friedensnobelpreisträgern 
aus Irland und Südafrika wurde ein Friedens-
plan ausgearbeitet. Die ETA wurde aufge-
fordert, ihren Kampf ohne Vorbedingung zu 
beenden. Diese Forderung erfüllte sie kurz 
darauf.

Doch Spanien und Frankreich weigern 
sich seither, mit ihr über die „Konsequen-
zen des Konflikts“ zu sprechen, wie in der 
Roadmap auch festgelegt wurde, obwohl sie 
gleichzeitig die Übergabe der Waffen for-
dern. Die Entwicklung hat gezeigt, wie rich-
tig Otegis Einschätzungen waren. Er sagte 
voraus, dass sie versuchen werden, darüber 
den Prozess zu bremsen oder abzuwürgen. 
Er meint, es werde weiter auf Repression ge-
setzt, um eine Spaltung in der linken Unab-
hängigkeitsbewegung allgemein oder in der 
ETA zu erreichen. Da sich „Teile in Spanien 
bequem im Konflikt eingerichtet haben (aus 
dem sie erheblichen politischen und wirt-
schaftlichen Profit ziehen), sind sie an keiner 
friedlichen und demokratischen Lösung in-
teressiert“.

Die stelle die Existenz des spanischen 
Staates zusätzlich zur wirtschaftlichen Si-
tuation in Frage und lasse das Trauma 
des Verlusts der Kolonien aufleben. „Ich 
glaube, mehr als der bewaffnete Kampf an 
sich dient die baskische Unabhängigkeits-
bewegung (manchmal auch die katalani-
sche) als notwendiger ‚Feind im Inneren‘, 
um das zusammenzuhalten, was spani-
sche Nationalisten Spanien nennen.“ Das 
sei ein „Konstrukt“, das sich gegen andere 
richte, spricht er die Vertreibung von Mau-

ren und Juden im Rahmen einer angebli-
chen „Rückeroberung“ an.

Für ihn ist die „Struktur des spanischen 
Staates und dessen politische Kultur im Kern 
autoritär und undemokratisch“. Die „Nicht-
Lösung von Problemen“ sei zur „Lösung“ 
gemacht worden und sie würde immer weiter 
verschoben. Das zwinge die „Verfechter not-
wendigerweise dazu, (egal ob von rechts oder 
links) zu vertreten, dass eine demokratische 
Lösung der Probleme mit den Nationen im 
Staat (Baskenland, Katalonien, …) Spani-
en als staatliches Projekt undurchführbar 
macht. Deshalb erschüttert schon die Erwäh-
nung einer demokratischen Lösung die Fun-
damente des alten Spaniens.“

Die neue Strategie setzt auf einseitige 
Schritte, um aufzuzeigen, dass sich die-
se strukturelle Repression gegen einen 
demokratischen Prozess richtet. Sie ent-
zieht der Gegenseite die Möglichkeit, ihn 
durch Nichteinhaltung von Absprachen zu 
blockieren und wieder an der Eskalations-
schraube zu drehen. Die Bevölkerung und 
die internationale Gemeinschaft sollen nun 
den Druck aufbauen, damit Spanien und 
Frankreich letztlich dazu gezwungen sind, 
das Selbstbestimmungsrecht der Basken 
anzuerkennen, wie es Großbritannien ge-
genüber den Schotten tut.

Deshalb ist mit der baldigen Zerstörung 
der Waffen zu rechnen. Den Weg dafür hat 
zum Jahreswechsel das Gefangenenkollek-
tiv freigemacht. Die 600 Gefangenen stellten 
sich ohne Abstriche nach monatelanger in-
terner Debatte hinter den Friedensprozess, 
obwohl auch sie festgestellt haben, dass die 
„Repression im Gefängnis extrem“ sei und 
„in einigen Fällen sogar verschärft wurde“. 
Damit werde versucht, den demokratischen 
„Prozess, der die volle Unterstützung der 
baskischen Gesellschaft hat, in den Gefäng-
nismauern zu ersticken“. Die Gefangenen 
bekräftigen die „Abkehr von Methoden, mit 

der sie in der Vergangenheit Unterdrückung, 
Repression und Verletzungen von Rechten 
bekämpft“ haben.

Kurz darauf stellten sich auch knapp 
100 Ex-Gefangene hinter diesen Kurs. Sie 
waren es, deren Haftstrafen willkürlich im 
vergangenen Friedensprozess verlängert 
wurden. Sie mussten auf Grund eines Urteils 
des europäischen Menschenrechtsgerichts-
hofs vor Weihnachten freigelassen werden. 
Die angeblichen „Hardliner“ übernahmen 
zudem die „volle Verantwortung“ für die 
ausgeübte Gewalt und bedauerten „mit aller 
Aufrichtigkeit das hervorgerufene Leiden“. 

Damit war klar, dass die Versuche ge-
scheitert sind, über Repression und Pro-
vokationen wenigstens eine Abspaltung in 
der ETA nach dem Vorbild in Nordirland zu 
provozieren. Dass zum Jahreswechsel plötz-
lich Anwälte von ETA-Gefangenen verhaftet 
wurden und erstmals die jährliche Demons-
tration für die Rechte der Gefangenen verbo-
ten wurde, führte zu einer Antwort, die Otegi 
in seiner Analyse erneut bestätigt hat. Denn
nun reißt auch der bürgerlichen PNV der 
Geduldsfaden. Statt die Demonstration von 
über 100.000 Menschen mit Gewalt durch die 
baskische Polizei auflösen zu lassen, rief die 
PNV (Partido Nacionalista Vasco) erstmals 
wieder mit der linken Unabhängigkeitsbewe-
gung zu einer Alternativdemonstration auf. 
Mit 130.000 Menschen beteiligten sich so 
viele Menschen wie nie zuvor. 

Der baskische Regierungschef Iñigo Ur-
kullu (PNV) stellte fest, dass der „Friedens-
prozess unumkehrbar ist“. Er gab auch zu, 
dass „hinter den Kulissen“ längst an der 
Vorbereitung zur Entwaffnung der ETA ge-
arbeitet werde. Die baskische Polizei sei zur 
Teilnahme bereit, sollte sich Spanien weiter 
verweigern. Er machte dort „besorgniserre-
gende Rückschritte“ aus, weil man so tue, 
„als habe sich nichts verändert“. Auch im 
Baskenland bildet sich ein Szenario heraus, 
das dem in Katalonien ähnelt. Dort gibt es 
wegen der „Nicht-Lösung“ der Probleme 
längst eine Mehrheit für die Unabhängigkeit. 
Die bürgerlichen Kräfte versuchen sich seit 
gut einem Jahr an die Spitze der Bewegung 
zu stellen, die auch dort von der Linken ange-
führt wird. Die Katalanen wollen parallel zu 
Schottland die Bevölkerung noch in diesem 
Jahr entscheiden lassen und bringen Spani-
en in eine Zwickmühle. 

• Ralf Streck, Autor und Journalist, lebt 
im Baskenland und hat an der Übersetzung 
des im Januar 2014 bei PapyRossa erschie-
nenen Buchs „Lichtblicke im Baskenland – 
Interview mit Arnaldo Otegi“ mitgearbeitet. 
ISBN/EAN: 978-3-89438-544-6 
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Noch in Freiheit: Arnaldo Otegi vor Angehörigen der baskischen Polizei „Ertzaintza“
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Stefan Natke

Seit über fünf Jahren schon versucht 

die abertzale linke (linke baskische 

unabhängigkeitsbewegung) im basken-

land den jahrzehntelang schwelenden 

konflikt mit dem spanischen und dem 

französischen Staat auf politischem 

wege zu lösen. „Man könne über alles 

reden, aber zuerst müssten die waffen 

schweigen“ ist für die Vertreter der bei-

den Staaten, die dem baskischen Volk 

die ausübung des universellen rechts 

auf Selbstbestimmung verweigern, als 

argument unbrauchbar geworden. denn 

am 20. oktober 2011 hat die bewaffnete 

baskische untergrundorganisation einen 

einseitigen und dauerhaften waffenstill-

stand erklärt, um den eingeleiteten poli-

tischen prozess zur lösung des konflikts 

unter internationaler beobachtung zu 

unterstützen. trotzdem geht die politik 

der repression und der Verhaftung bas-

kischer politischer aktivisten durch die 

französische und spanische polizei sowie 

der guardia civil unvermindert weiter.

�� Die Architekten der Strategieänderung 
vom bewaffneten Kampf hin zu einer breiten 
Volksmobilisierung wie der charismatische 
Führer der Abertzalen Linken Arnaldo Ote-

Massenprozesse gegen  
baskische Jugendliche
der spanische Staat torpediert den Friedensprozess im baskenland

Räumung des Aske Gunea und Verhaftung der Jugendlichen in Donostia
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gi, der langjährige Gewerkschafts-
vorsitzende der Langile Abertzaleen 
Batzordeak (LAB) Rafa Diez, Miren 
Zabaleta, Sonja Hacinto, Rufi Et-
xeberria und Weitere, die nach der 
spektakulären Stürmung des Gewerk-
schaftshaus der LAB in Donostia (San 
Sebastian) durch die Policia Nacio-
nal verhaftet wurden, bleiben mit der 
Begründung inhaftiert, die verbotene 
Partei Batasuna (Einheit) wieder neu-
zugründen versucht zu haben. Auch 
in den folgenden Monaten und Jahren 
kam es sowohl in Frankreich als auch 
im spanischen Staat immer wieder zu 
Verhaftungen.

Anfang April 2013 sollte die Ver-
urteilung von 15 Jugendlichen aus 
Donostia wegen Mitgliedschaft in der 
sozialistischen Jugendorganisation 
SEGI offiziell rechtswirksam werden. 
Die jungen Leute waren bei einer 
Razzia im Herbst 2007 in Donostia 
festgenommen, angeklagt und später 
bis auf weiteres auf freien Fuß gesetzt 
worden. Nun warteten sie auf das endgültige 
Urteil. Denn einmal waren sie bereits zu je-
weils sechs Jahren Haft verurteilt worden, 
brauchten die Strafe aber nicht anzutreten, 
weil das Urteil vom obersten Gerichtshof 
Spaniens annulliert wurde. Die Audiencia 
Nacional, ein zu Zeiten des Franco-Faschis-
mus gegründetes spanisches Sondertribunal 
für Terror und Drogendelikte, das die jungen 
Aktivisten zuerst verurteilt hatte, legte aller-
dings gegen die Annullierung Einspruch ein 
und ging in Revision.

ziviler ungehorsam in 
aller Öffentlichkeit

Intern hatten die von der spanischen Staats-
justiz verurteilten baskischen Jugendlichen, 
die seit Aufnahme des Revisionsverfahrens 
auf die Urteilsverkündung warteten, bereits 
beschlossen, als baskische Jugendliche die 
Urteile der spanischen Justiz nicht anzu-
erkennen und der Aufforderung zum Straf-
antritt nicht zu folgen. Diese Strategie des 
bewussten zivilen Ungehorsams sollte durch 
öffentliches Auftreten und die Mithilfe vie-
ler hundert Menschen begleitet werden. 
Im Vorfeld wurden Listen ausgegeben, auf 
denen sich Leute eintrugen und sich bereit 
erklärten, die verurteilten SEGI-Aktivisten 
ab Bekanntwerden des rechtskräftigen Ur-
teils rund um die Uhr zu begleiten und sie im 
Zweifelsfalle vor dem Zugriff der spanischen 
Nationalpolizei zu schützen. Kein einfaches 
Unterfangen, wenn man sich vorstellt, dass 
bei 15 verurteilten Jugendlichen und zehn 

Schutzpersonen für jeden mindestens 150 
Personen zum Mitmachen überzeugt werden 
mussten.

Am 9. April schließlich wurde das offi-
zielle Urteil des Obersten Gerichtshofs be-
züglich der Revision der Audiencia Nacio-
nal bekanntgegeben. Von den insgesamt 15 
ursprünglich Verurteilten wurden nun acht 
zu sechs Jahren Gefängnishaft verurteilt, 
sieben sollten auf freiem Fuß bleiben. Diese 
nicht nachvollziehbare Entscheidung wurde 
absolut willkürlich gefällt und verdeutlicht 
einmal mehr die Absurdität der spanischen 
Rechtsprechung und die politische Motiva-
tion der Prozesse.

Auf dem Boulevard im Stadtzentrum von 
Donostia hielten die Betroffenen eine Pres-
sekonferenz ab, in der sie erklärten, dass sie 
nicht gewillt seien, sich freiwillig dem Haft-
antritt zu stellen. Gleichzeitig riefen sie die 
Bevölkerung auf, sich zu ihnen zu gesellen 
und sich schützend vor sie zu stellen. Der 
Boulevard wurde zur „Aske Gunea“ erklärt, 
das bedeutet Freiheitszone.

Um diese Freiheitszone, in der sich die 
vom Abtransport durch die spanische Polizei 
bedrohten Jugendlichen die nächsten Tage 
aufhielten, bildete sich ein menschlicher 
Schutzwall, der unter dem Namen „Her-
riharresia” international bekannt wurde. Der 
Plan, die Bevölkerung und die Öffentlich-
keit einzubeziehen, ging auf. Täglich kamen 
mehr „Beschützer“ zur Aske Gunea und ver-
stärkten den menschlichen Schutzwall. 

Sie hatten nicht etwa aus den öffent-
lichen Medien davon erfahren, denn von 

offizieller Seite her bestand ein Presseboy-
kott. Die bürgerlichen Medien vermieden 
es, über die Aktion des zivilen Ungehorsams 
zu berichten. Eine rasch auf dem Boulevard 
gegründete Mediengruppe versorgte die Öf-
fentlichkeit mit Informationen über die Ge-
schehnisse in Donostia. Pausenlos gingen 
Meldungen auf Twitter und Facebook heraus 
und die Bilder gingen um die Welt. Videos 
wurden auf Youtube gestellt und Presse-
mitteilungen verfasst. Die Menschen brach-
ten Essen und Getränke, und bald wurden 
Großzelte mit Feldküche und Schlafplätzen 
aufgebaut.

Wurden die bedrohten Personen in der 
Anfangszeit noch abends von Soligruppen 
nach Hause eskortiert und morgens abge-
holt, so blieb man in der Phase der Zuspit-
zung ständig auf dem Boulevard. Baskische 
und internationale Musiker sowie andere 
Künstler kamen und solidarisierten sich mit 
den Jugendlichen, indem sie vor Ort Kon-
zerte und Vorstellungen gaben.

Solidaritätsbewegung in orange

Am 11. April wird die menschliche Schutz-
mauer zum ersten Mal auf die Probe ge-
stellt. Der einzige, gegen den bis jetzt ein 
Haftbefehl vorlag, Ekaitz Ibero, wird unter 
Anwendung brutaler Gewalt nicht etwa von 
der spanischen, sondern von der baskischen 
autonomen Polizei Ertzaintza aus der Aske 
Gunea herausgeprügelt und verhaftet. Die für 
den Einsatz der Ertzaintza verantwortliche 
Regierung der drei autonomen baskischen 

Die Jugendlichen im Aske Gunea („Freiheitszone“) in Donostia.

56     DIE ROTE HILFE 1 / 2014

R e p r e s s i o n  I n t e r n a t i o n a l



Provinzen Gipuzkoa, Alaraba und Bizkaia, 
die von der christlich-konservativen baski-
schen Partei PNV gestellt wird, macht sich 
durch dieses Vorgehen eindeutig zum Büttel 
der spanischen Zentralregierung.

In den darauf folgenden Tagen steigt die 
Solidarität mit den Jugendlichen und im-
mer mehr Menschen bleiben ständig auf 
dem Boulevard der baskischen Küstenstadt, 
um sich schützend vor sie zu stellen. Die 
spontane Solidarität Einiger wächst zu ei-
ner Volksbewegung an, die binnen weniger 
Tage mit eigener Homepage arbeitet und zu 
Solidaritätsaktionen im ganzen Baskenland 
aufruft. Zur besseren Kenntlichkeit wird 
Orange als Aktionsfarbe gewählt, die Men-
schen kleiden sich mit orangenen T-Shirts 
und so weiter. Am 13. April durchbricht 
eine Großdemonstration, zu der im ganzen 
Baskenland mobilisiert wurde, den Boykott 
der bürgerlichen Medien. Eine orangefar-
bene Menschenmenge durchfließt die Stadt 
Donostia, orangene Luftballons steigen zu 
Hunderten auf und das Fernsehen sowie die 
Zeitungen sehen sich gezwungen, über Aske 
Gunea zu berichten. 

Nach einem gescheiterten Versuch 
der Ertzaintza, in den Morgenstunden des 
16. April die Jugendlichen aus dem Aske 
Gunea zu verhaften, kommen die Polizeiein-
heiten am 19. April mit über 40 Fahrzeugen 
und 200 Beamten wieder. Mit größter Bru-
talität durchbrechen sie im Morgengrauen 
den menschlichen Schutzwall, um die ju-
gendlichen Aktivisten an die spanische Poli-
cia Nacional zu überstellen. Dieser Vorgang 
dauert mehrere Stunden, da jeder einzelne 
der acht Verurteilten aus einer Menschen-
traube herausgeprügelt wird. Die Jugend-
lichen zwischen 20 und 26 Jahren müssen 
die gegen sie verhängte Haftstrafe von sechs 
Jahren antreten.

Immer mehr Menschen beteiligen 
sich an den Solidaritätsaktionen

Am selben Tag noch gibt es eine große De-
monstration in Donostia gegen die Ver-
schleppung der jungen Leute durch die 
baskische Ertzaintza und die Politik der 
PNV sowie gegen die willkürliche Handha-
be der Rechtsprechung und Repression des 
spanischen Staates. „Diese Art der Aktionen 
macht Schule und ist dazu angelegt, immer 
größere Teile der Bevölkerung in die politi-
sche Auseinandersetzung mit einzubezie-
hen“, sagt Jon Agirre, der Öffentlichkeitsver-
antwortliche von Aske Gunea. „Die baskische 
linke Unabhängigkeitsbewegung hat in der 
letzten Zeit viel guten Willen bewiesen, den 
bestehenden Konflikt im politischen Dialog 

zu lösen. Der spanische Staat hingegen hat 
sich keinen Millimeter bewegt, das merken 
die Leute. Die Mobilisierung auf der Straße 
wächst ständig.“ Nach dem Beispiel von Do-
nostia im April folgten weitere „Aske Gunea“-
Aktionen in Ondarroa, einem kleinen Ort an 
der Küste sowie in Iruña (Pamplona), wo sich 
ebenfalls hunderte von Menschen vor Ju-
gendliche stellten, die abgeführt und in Haft 
gesteckt werden sollten.

„Zurzeit gibt es eine neue Variante des 
zivilen Ungehorsams, bei der Verurteilte auf 
die Mithilfe der baskischen Bevölkerung 
angewiesen sind. Sie nennt sich ,Libre‘ (frei) 
und stellt eine Steigerung des Aske-Gunea-
Modells dar“, erklärt Agirre. „Libre ist eine 
Kampagne für die Freiheit der zurzeit in 
einem neuen Massenprozess auf der Ankla-
gebank sitzenden 80 Aktivisten, in die die 
gesamte Bevölkerung des Baskenlandes ein-
bezogen wird. Bei den Angeklagten handelt 
es sich um 40 Jugendliche, die beschuldigt 
werden Mitglieder der Jugendorganisati-
on SEGI gewesen zu sein und um weitere 
40 Personen, die in verschiedenen Lokali-
täten Volkskneipen betrieben haben. Beides 
sind nach der Doktrin des Richters Baltazar 
Garzón von 2008 Unterorganisationen der 
ETA. Einige der angeklagten Jugendlichen 
stellen sich ebenfalls nicht freiwillig den 
spanischen Behörden, 
warten aber auch nicht 
öffentlich auf ihre Ver-
haftung wie bisher, son-
dern tauchen unter, um 
dann aber durch Mithilfe 
der Bevölkerung trotz-
dem am öffentlichen Le-
ben teilnehmen zu kön-
nen, wie zum Beispiel 
Idoya Iragorri, Unai Ruiz 
Pou, Goizane Pinedo 
und Irati Mujika.” 

Diese vier Aktivisten 
haben ein Video veröf-
fentlicht in dem sie er-
klären, sich nicht zu stel-
len. Sie leben versteckt 
und tauchen gezielt zu 
gewissen Ereignissen 
auf. Sie kündigten an, 
die Buchmesse in Du-
rango am 8. Dezember, 
dem letzten Tag die-
ses großen baskischen 
Kulturereignisses, 
besuchen zu wollen. 
Alle Messebesucher 
wurden aufgefordert, 
orangefarbene „Libre“ 
 T-Shirts anzuziehen und 

gleichfarbige Masken aufzusetzen. In der 
Masse der gleichbekleideten Menschen war 
es den vier Untergetauchten möglich, in 
Ruhe die Messe zu besuchen und die Neu-
erscheinungen der baskischen Musik und 
Literatur in Augenschein zu nehmen.

In allen Stadtteilen und Gemeinden, 
in denen einer der 80 Angeklagten wohnt, 
wurde ein „Libre-Tag“ eingeführt, bei dem 
mit kulturellen Darbietungen politisch in-
formiert wird und durch Essen und Trinken 
Geld für die Weiterführung der Kampagne 
und für die Prozesskosten gesammelt wird. 
Welche Resonanz diese Aktionsform findet 
wird daran deutlich, dass sogar schon eini-
ge Sportler bei Wettkämpfen die orangefar-
benen Shirts mit der Aufschrift „Libre“ tra-
gen, wie zum Beispiel die Rudersportler oder 
eine Rugby-Equipe. Leider ist Irati Mujika 
am Nachmittag des 9. Januar in Aramaio auf 
offener Straße von Polizisten in Zivil verhaf-
tet worden. Die Popularität dieser Aktionen 
des zivilen Ungehorsams nimmt allerdings 
täglich zu. 

Natürlich kann man bei einfacher Be-
trachtung der Lage noch nicht von einem 
durchschlagenden politischen Erfolg spre-
chen, zumal die jetzt noch 527 verbliebenen 
politischen Gefangenen des Baskenlandes 
immer noch weit verstreut in spanischen und 

Anzeige
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französischen Gefängnissen einsitzen. Für 
die Angehörigen bedeutet dies Reisen von 
tausenden von Kilometern, wenn sie ihre ein-
geknasteten Familienmitglieder besuchen 
wollen. (Die Besuchszeit beträgt maximal 20 
Minuten.)

Doch der spanische Staat und seine 
Regierung sehen sich in ihrer unflexiblen 
Haltung immer weiter politisch isoliert und 
kommen national und international unter 
Druck. Erst kürzlich hat der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte den spa-
nischen Staat dazu verurteilt, diejenigen 
Gefangenen der ETA freizulassen, die ihre 
Strafe bereits verbüßt haben. Rund 80 
Personen bekamen so ihre rechtmäßige 
Freiheit zurück. Widerrechtlich hielt die 
spanische Justiz diese Gefangenen wei-
ter in Haft, widerrechtlich im Sinne ihrer 
eigenen Gesetze ist auch die Politik der 
Zerstreuung, bei der wie beschrieben die 
politischen Gefangenen in möglichst weit 
von ihren Heimatorten entfernten Knästen 
einsitzen müssen. Unter diesen Umstän-
den steigt die Solidarität mit den politi-
schen Gefangenen in letzter Zeit bis weit 
ins bürgerliche Lager hinein an.

Nach dem Verbot der Gefangenenhilf-
sorganisation „Herrira“ („nach Hause“) 
und der gleichzeitigen Verhaftung 18 ihrer 
Mitarbeiter am 30. September 2013 gab 
es nur sechs Tage später eine gewaltige 

Demonstration gegen diese Repressions-
attacke, die die Straßen von Bilbo (Bilbao) 
überflutete. Für den 11. Januar 2014 wurde 
landesweit, das heißt im Nord- und im Süd-
baskenland, zu einer erneuten großen De-
monstration in die baskische Hafenstadt mo-
bilisiert, ein Menschenmeer sollte die Stadt 
überschwemmen. Die Losung war „Tantaz 
Tanta“ („Tropfen um Tropfen“), denn Trop-
fen um Tropfen entsteht ein Meer.

Schon seit Monaten hingen in allen 
Städten und Gemeinden des Baskenlandes 
die Plakate mit dem Tropfensymbol, in den 
Kneipen hingen Buslisten aus, in die sich 
die Leute eintragen konnten, um mit nach 
Bilbo zu kommen. Immer mehr Menschen 
auch aus nicht linksabertzalen Kreisen tru-
gen sich ein, weil sie sich durch die andau-
ernde Repression der spanischen Zentralre-
gierung dazu veranlasst fühlten. 

Erst am 8. Januar wurden in einem ge-
meinsamen Einsatz der Guardia Civil und 
der baskischen Ertzaintza acht Rechtsan-
wälte verhaftet, die baskische politische Ge-
fangene vertreten. Ihnen wird vorgeworfen, 
das Verbindungsglied zwischen ETA und 
dem Kollektiv der baskischen politischen 
Gefangenen EPPK zu sein. Auch diese neu-
erliche Provokation des spanischen Staates 
wurde mit unmittelbarem Protest der Bevöl-
kerung in Bilbo beantwortet und im gesamt-
en Baskenland stieg die Bereitschaft weiter 
an, an der seit langem für den 11. Januar 

angekündigten Großdemo „Tantaz Tanta“ 
teilzunehmen.

Am Mittag des 10. Januar, nur einen Tag 
vor der Demonstration, verbot die Audiencia 
Nacional diese. Nun brauchten keine Trop-
fen mehr mobilisiert zu werden, Wellen der 
Empörung gingen durch das Land. Noch 
am selben Tag gegen Abend gab es einen 
neuen Aufruf zu einer neuen Demonstration 
am selben Ort, nur eine Stunde später als 
ursprünglich. Aufrufer diesmal: die bürger-
lich-christdemokratische PNV, die sozialde-
mokratische EA, die linksabertzale SORTU, 
die baskischen Gewerkschaften LAB, ELA, 
STEE-Elas und weitere Organisationen. Ma-
drid hatte sich verrannt, nun hatte sie auch 
noch die PNV als offizielle Aufruferin und 
Demoanmelderin gegen sich aufgebracht. 
Solch ein breites Bündnis für die Rechte 
der politischen Gefangenen hatte es schon 
seit vielen Jahren nicht mehr gegeben. Dem 
Aufruf zur Demo am 30. Januar folgten bis 
zu 130.000 Menschen (siehe Foto Seite 3).

Das Bündeln der Kräfte in dieser ganz 
konkreten Frage einer Lösung für die poli-
tischen Gefangenen aus dem bewaffneten 
Konflikt im spanischen und französischen 
Staat könnte den ersten entscheidenden 
Durchbruch bei der Lösung des Konfliktes 
um das Baskenland bedeuten. 

• Stefan Natke hat 27 Jahre lang im Bas-
kenland gelebt, seit 2011 lebt und arbeitet er 
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Für die Freiheit der baskischen politischen Gefan-

genen: Aktion vor einem Tower der BBVA-Bank
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Ortsgruppe Frankfurt/Main

Für die rhz sprach die ortsgruppe Frankfurt/Main mit panos pa-

pageorgio. er ist rechtsanwalt aus athen und vertritt einen der 15 

nach einer Motorraddemo in athen angeklagten.

OG Frankfurt: Erzähl uns bitte etwas zum Hintergrund.

Panos Papageorgio: Ende September 2012 startete eine anti-
faschistische Motorraddemonstration vom zentralen Platz in 
Exarchia, einem linken Stadtteil. Sie führte durch das Zentrum 
Athens in einige Gebiete, wo es einen hohen Migrantenanteil 
wie auch große Unterstützung für die Naziorganisation „Golde-
ne Morgenröte“ (Chrysi Avgi) gibt. Unterwegs wurden im großen 
Stile Poster geklebt und Flyer verteilt. Am Platz Agios Pante-
leimon, einer Gegend mit vielen Naziübergriffen, wurde die De-
mo von der Polizei angegriffen. Vorangegangen war die Attacke 
auf das Ende der Demo durch zwei so bezeichnete „normale 
Bürger“, welche jedoch Faschisten waren. Diese wurden zu-
rückgedrängt, an ihrer Stelle griff nun die Polizei die Demo mit 
Schockgranaten und Tränengas an. Es kam zu kleineren Ausein-
andersetzungen, als die Demonstrierenden versuchten, sich zu 
wehren. Die Demo wurde zunehmen von Motorradpolizisten in 
eine Art Spalier genommen und versuchte dann, wieder zurück 
nach Exarchia zu kommen. 
Währenddessen kam es immer wieder zu Attacken und Ausein-
andersetzungen, bei denen insgesamt 15 Leute festgenommen 
wurden, 13 Männer und zwei Frauen. Diese wurden alle ins 

Polizeihauptquartier in der Alexandras-Straße verbracht. Dies 
geschah alles etwa zwischen 19 und 20 Uhr. Die Festgenom-
menen blieben die ganze Nacht und noch einen Teil des folgen-
den Tages ohne Kontakt inhaftiert, bis sie am Nachmittag des 
nächsten Tages erstmals einem Haftrichter vorgeführt wurden. 
Wir Anwälte haben sie das erste Mal so gegen 15 Uhr am Folge-
tag gesehen, dem Staatsanwalt wurden sie dann gegen 17 oder 
18 Uhr vorgeführt. Das heißt, sie befanden sich die ganze Nacht 
in der so genannten „besonderen Behandlung“ der Polizei.

Kannst du diese „besondere Behandlung“ beschreiben?

OK, ich werde erzählen, was geschah: Während dieser Zeit wur-
de den Festgenommenen durchgehend erzählt, die „normalen 
Bürger“, welche sich später als Mitglieder von Chrysi Avgi he-
rausstellten, seien schwer verletzt und würden sterben. Dies 
stimmte natürlich nicht. Die Gefangenen wurden nicht in Zellen 
verbracht, sondern alle zusammen in einem Korridor des Zel-
lentrakts festgehalten. Zwischen ihnen liefen die ganze Zeit 
Polizisten herum und schlugen und traten je nach Belieben auf 
die Festgenommen ein. Sie wurden mit Feuerzeugen verbrannt. 
Die Polizisten taten viele Dinge. Einer der Mandanten wurde
während der Festnahme von einem Taser getroffen, welche die 
griechische Polizei offiziell gar nicht hat. Einige der Festge-
nommenen waren ebenfalls verletzt und wurden durchgehend 
ohne medizinische Behandlung gelassen. Die Frauen wurden 
mehrfach sexistisch beleidigt. Die Polizisten schalteten mehr-
fach die Klimaanlage voll auf Heizen oder Kühlen und hinderten 
die Festgenommenen daran, zu schlafen. Sie leuchteten ihnen 

  „Die Polizisten spuckten,  
        schlugen und traten auf  
     die Gefangenen ein“
repression und Vertuschung nach einer antifaschistischen demo in athen

Wandbild in Athen
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immer wieder mit Taschenlampen und Laserpointern in die 
Augen, während sie das Licht ausschalteten und verkündeten 
„Jetzt wird Disko gemacht“. Natürlich gab es während der gan-
zen Prozedur keine Nahrung oder Wasser.
All dies wurde durch die Delta-Motorradpolizisten gemacht, 
welche die Festnahmen durchgeführt hatten und von denen 
einige auch während den Auseinandersetzungen verletzt wur-
den. Sie schlugen und traten auch die Verletzten. Sie machten 
Fotos mit ihren Handykameras und sagten, dass sie nun die 
Gesichter und Adressen der Genossen hätten und diese ihren 
Freunden bei den Nazis geben würden, die sich um alles Wei-
tere kümmern würden. Dass sie nicht nach Hause kämen und 
nicht mehr alleine schlafen würden. Die Polizisten spuckten 
auf die Gefangenen und warfen mit Asche und Kippen nach 
ihnen. Meistens wurde ihnen der Toilettengang verweigert, und 
wenn er zugelassen wurde, dann mussten die Gefangenen durch 
eine Traube von Polizisten, welche dann auf sie einschlugen 
oder ihnen Beine stellten. Es wurden keine Polizistinnen für die 
Durchsuchung der weiblichen Festgenommenen gerufen. All 
dies geschah, während die Offiziere und höheren Beamten in 
ihrem Büro saßen und taten, als hätten sie nichts bemerkt.
Am nächsten Morgen kamen dann die „Zeugen“ und verkünde-
ten, sie hätten einige der Festgenommenen wiedererkannt, die-
se hätten sie geschlagen. Während der ganzen Zeit wurde den 
Betroffenen nicht gesagt, warum sie angezeigt oder angeklagt 
seinen,geschweige denn, dass sie Anwälte informieren durften.

Was passierte dann?

Am Nachmittag schließlich durfte dann eine Gruppe von An-
wälten, darunter auch ich, die Gefangenen sehen und die ers-
ten Papiere sichten. Die Gefangenen wurden dem Staatsanwalt 
vorgeführt, der beschloss sie eines Verbrechens anzuklagen. 
Ungefähr Erregung öffentlichen Ärgers, Körperverletzung und 
Sachbeschädigung. All diese Anklagen fallen unter das so ge-
nannte „hood law“, welches Delikte automatisch auf das Level 
eines Verbrechens hebt, wenn diese vermummt begangen wer-
den, mit allen Konsequenzen was Strafmaß und Möglichkeit der 
U-Haft angeht.

Aber wie sollen die Gefangenen denn durch die Zeugen erkannt 

worden sein, wennsie angeblich vermummt waren?

Tja, das ist eine der Merkwürdigkeiten oder Unmöglichkeiten der 
Zeugen in diesem Fall. Doch dazu kann ich gleich mehr sagen. 
Alle 15 wurden nun einem speziellen Ermittlungsrichter vorge-
führt, der den Fall übernommen hat, da sie ja nun eines Verbre-
chens angeklagt wurden. Insbesondere besteht hier die Gefahr 
der U-Haft, welche laut Gesetz bis zu 18 Monate dauern kann, 
und wie wir im Fall Kostas Sakkas gesehen haben, auch noch be-
deutend länger. Dieser Ermittlungsrichter gab uns zwei weitere 
Tage, um unsere Verteidigung vorzubereiten und vorzutragen. In 
dieser Zeit blieben die Festgenommenen im Polizeihauptquar-
tier. Bei der anschließenden Anhörung waren sich Staatsanwalt 
und Ermittlungsrichter uneins, ob sie nun freigelassen werden 
sollten oder weiter inhaftiert bleiben. So wurde das Ganze an 
den Präsidenten des Gerichts weitergeleitet, der dann die Frei-
lassung verfügte. So blieben sie insgesamt fünf Tage in Haft. Die 
Kaution wurde auf 3.000 Euro pro Person festgelegt und es wur-
den strenge Auflagen wie regelmäßiges Melden erlassen.
Zu dieser Zeit war sehr merkwürdig, dass im Grunde gleichzeitig 
Mitglieder und Parlamentsangehörige von Chrysi Avgi öffent-
lich vor laufender Kamera MigrantInnen und ihre Marktstände 

angriffen und Straftaten begingen. Dies interessierte jedoch 
niemanden – also griffen einerseits Nazis ungestört Immigran-
tInnen an, während gleichzeitig AntifaschistInnen wegen ihres 
Engagements in Haft saßen.

Wie hat ihr darauf reagiert?

Wir als Anwälte haben am nächsten Tag bei der zuständigen 
Stelle eine Anzeige gegen die Polizei und die Beamten gestellt, 
die dafür verantwortlich waren. Wir haben Ermittlungen wegen 
Folter und Verstößen gegen die Menschenrechte angeregt. Alle 
solchen Handlungen von Polizisten waren in der Vergangen-
heit durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrech-
te (EGMR) als Folter und Verstoß gegen die Menschenwürde 
anerkannt worden. Der Minister für die öffentliche Ordnung 
erklärte aber, dass nicht passiert sei und wir lügen würden. Je-
doch schrieb dann die britische Zeitung The Guardian darüber, 
woraufhin auch griechische Medien berichteten.

Ist weiter was passiert?

Unsere Anzeige landete bei der Abteilung für innere Angele-
genheiten der Polizei. Dort wäre sie sicherlich auch einfach ge-
blieben, wenn nicht der bekannte Hip-Hop-Musiker und Antifa-
Aktivist Pavlos Fyssas durch Nazis ermordet worden wäre und 
daraufhin eine größere öffentliche Debatte begonnen hätte. Um 
sich selbst als antifaschistisch darzustellen, untersuchte der 
Staat nun auch einige der eigenen Verwicklungen. Im Rahmen 
der Affäre kamen massenweise Verstrickungen und Verbindun-
gen zwischen Nazis und Polizei ans Licht. Jedenfalls bekamen 
direkt nach Pavlos’ Tod alle 15 im September Festgenomme-
nen plötzlich Vorladungen zur Polizei und sollten die Polizisten 
identifizieren, die sie misshandelt hatten. Dies alles nach über 
einem Jahr, jedoch ist es in einigen Fällen gelungen, die foltern-
den Beamten zu identifizieren.

Glaubst du, dass eure Intervention Erfolg haben wird?

Schwer zu sagen. Die Abteilung für Inneres hat jetzt die Namen 
der Polizisten. Nach dem Mord an Pavlos Fyssas musste der 
Staat gegen die zu offensichtlichen Verstrickungen mit den 
Nazis vorgehen. Im Zuge dessen bekam unser Fall eine „neue“ 
Dimension. Wir haben diese Verstrickungen jedoch schon vor 
einem Jahr erklärt und belegt. Damals war es jedoch noch kein 
so großes Thema. Wir werden sehen, wie jetzt die weiteren Re-
aktionen sind.

Kannst du noch etwas über die Solidaritätsarbeit und Unter-

stützung sagen, die ihr erfahren habt?

Es kam zu großen Solidaritätsaktionen. Schließlich mussten 
wir 45.000 Euro an Kaution auftreiben. Es wurde beispielsweise 
ein riesiges Solidaritätskonzert in einem größeren Stadion orga-
nisiert, das so gut besucht war, dass noch tausende Leute drau-
ßen auf den Straßen standen. Das war wirklich bewundernswert, 
wie viele da gekommen sind. Auch kam es im ganzen Land und 
darüber hinaus zu Soliaktionen, so dass wir das Geld innerhalb 
wenigerTagezusammenhatten.
Was ich nochmal betonen möchte ist, dass die zwei vermeintli-
chen „normalen Bürger“ definitiv Nazis waren, einer von ihnen 
wurde mittlerweile rechtskräftig wegen diverser Angriffe auf 
MigrantInnen und Ihre Geschäfte in der Gegend von Agios Pan-
teleimon verurteilt. 

Vielen Dank für das Interview.
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Ortsgruppe Frankfurt/Main

Im dezember wurde nach einem brutalen naziüberfall auf 

eine demo in Stockholm der antifaschist Joel festgenommen. 

er sitzt nach wie vor in untersuchungshaft, weil er sich und 

andere Menschen mit einem Messer gegen den angriff vertei-

digt hat. Über seine lage, antifaschistisches engagement in 

Schweden und internationale Solidarität sprach die ortsgrup-

pe Frankfurt für die rhz mit Menschen aus der Solidaritäts-

kampagne „Free Joel“.

Erzählt uns doch bitte kurz etwas über eure Soligruppe, aus 

welchen Zusammenhängen kommt ihr denn so?

Hinter der Solidaritätskampagne „Free Joel“ stehen organi-
sierte Antifaschist*innen aus Stockholm. Die Initiative ging 
von der Antifascist Action Stockholm (AFA) aus, aber jetzt 
organisieren wir die ganze Kampagne mit allen organisier-
ten Antifaschist*innen, die mitmachen wollen. Wir haben 
direkt nach Joels Festnahme gestartet, gerade fünf Tage 
nach dem Angriff der Nazis.

Was passierte genau bei diesem Angriff und was wird Joel 

vorgeworfen?

Am 15. Dezember hat eine in Kärrtorp, einem Stadtteil im 
südlichen Stockholm, organisierte Gruppe, die sich nach 
der örtlichen U-Bahn-Linie „Linie 17“ nennt, eine Demons-
tration gegen die zunehmenden Naziaktivitäten in dem Ge-
biet gemacht. Es war eine normale Demo mit vielen Leuten 
aus der Gegend: Familien und ihre Kinder, Jugendliche aus 
der lokalen Schule, aber auch nicht mehr ganz so junge 
Menschen aus der Nachbarschaft. Es waren auch einige 
organisierte Antifaschist*innen zur Unterstützung da. Joel 
war einer von ihnen. Nach 30 Minuten wurde die Demo von 
einer Gruppe von 40 Nazis angegriffen. Diese waren schwer 
bewaffnet mit Holzstöcken, Messern, Flaschen und Pyro-
technik. Es waren nur sechs Polizisten anwesend, die nichts 
taten, um den Angriff zu stoppen. Tatsächlich erhoben sie 
ihre Schlagstöcke sogar gegen die Demonstrant*innen, die 
versuchten, ihre Demo zu verteidigen. 
Die Attacke war ziemlich brutal, viele der Antifaschist*innen 
wurden verletzt. Aber wir waren in der Lage, mit Unterstüt-
zung der Leute aus Kärrtorp die Nazis zurückzudrängen. 
Fünf Tage nach dem Angriff hat die Polizei Joel vor der 
Schule seines Kindes festgenommen, in U-Haft gesteckt 

  „Antifaschismus ist  
     immer Selbstverteidigung!“
Stockholmer antifa sitzt nach naziüberfall immer noch in haft
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und eines schweren Verbrechens angeklagt, nämlich des 
versuchten Totschlags. Bei der schweren Naziattacke hatte 
Joel als Einziger ein Messer dabei, um sich zu verteidigen. 
Keine*r der anderen Antifaschist*innen war auf so einen 
Angriff vorbereitet, so dass niemand Sachen zur Selbstver-
teidigung dabei hatte. Joel hat erklärt, dass er ein Messer 
hatte, aber nur um sich selbst zu verteidigen. Wären die 
Antifaschist*innen nicht an vorderster Stelle gewesen, wä-
ren viele Familien ernsthaft verletzt worden. Die Situation 
auf dem Platz war sehr chaotisch.
Seit dem 20. Dezember ist Joel nun im Knast. Wegen der 
Entscheidung der Anklage hat er umfassende Beschränkun-
gen. Er kann Briefe nur empfangen und Besuch nur von sei-
nem Anwalt bekommen, aber der Ankläger liest alle Briefe. 
Er ist 23 Stunden am Tag in Isolationshaft, was aber üblich 
ist in schwedischer U-Haft. Er trifft nur Schließer, keine 
anderen Gefangenen. Er darf keine Anrufe empfangen und 
auch keinen Besuch von seiner Familie oder seinem Kind.

Wer sind diese Faschisten? Sind sie gut organisiert und von 

welcher Organisation?

Die Faschisten sind eine der militantesten Gruppen Schwe-
dens namens „Schwedische Widerstandsbewegung“ 
(SMR). Einige ihre Führungsfiguren sind seit den 1990ern 
aktiv und wurden für Mord und andere schwere so genannte 
Hassverbrechen angeklagt. Sie haben die meisten körper-
lichen Angriffe in Schweden auf Antifaschst*innen oder 
linke Parteiangehörige verübt. Sie sind gut organisiert, 
insbesondere in dieser speziellen Gegend in Südstock-
holm. Im Herbst haben sie eine Kampagne gestartet und 
Nachbarschaftsaktivist*innen und linke Jugendliche an-
gegriffen. Sie sprühten Naziparolen an lokalen Schulen, 
haben Plakataktionen und am helllichten Tag militärische 
Gruppentrainings in schwarzen Uniformen auf dem Sport-
platz von Kärrtorp gemacht.

Wie geht es Joel?

Joel ist OK, aber es ist schwer, den ganzen Tag in Isolation 
zu sein. Er freut sich sehr über die ganzen solidarischen 
Aktionen und Briefe. Er sagt zu seinen Freund*innen, dass 
er sich stark fühlt durch die Solidarität, die die Leute von 
draußen durch die Knastmauern zeigen. Er hat über 400 
Briefe bekommen! Aber es ist natürlich sehr hart für ihn,
seine Familie und sein Kind nicht sehen zu können.

Wie genau lautet die Anklage? Was genau kann passieren 

und warum denkt ihr, dass er festgenommen wurde?

Möglicherweise haben sie Joel festgenommen, weil einige 
„liberale“ Zeitungen Druck gemacht haben, auch die von ih-

nen so genannten „Linksextremisten“ zu verfolgen, nicht 
nur die Nazis. Diese Sicht ist derzeit in der rechten neo-
liberalen Regierung sehr üblich, dass Antifaschist*innen 
genauso schlimm wie die Nazis seien. Es ist Teil der „li-
beralen“ Agenda, ein Label namens „extrem“ zu kreieren, 
das linke Aktivist*innen, radikale Muslime und Faschisten 
gleichzeitig fassen soll.
Auf allen Fotos und Filmen von der Demo kann man erken-
nen, dass die Antifas nichts anderes getan haben, als sich 
gegen diesen plötzlichen Naziangriff zu verteidigen. Die 
juristische Anklage ist versuchter Totschlag, ein schweres 
Verbrechen. Es kann für ihn viele Jahre Knast bedeuten. Die 
Verteidiger denken dass es möglich ist aufzuzeigen, dass 
Joel nichts anderes tat als sich zu verteidigen und das ist 
auch ihre Strategie vor Gericht.

Wie wurde Joel festgenommen und aufgrund welcher „ Beweise“?

Wir wissen nicht viel über die angeblichen Beweise, denn 
alles wurde als geheime Information eingestuft. Die Ermitt-
lungen laufen sehr langsam, es gab bisher keine Verneh-
mungen durch die Polizei, obwohl Joel bereits über einen 
Monat im Knast ist.

Wie ist die öffentliche Reaktion? Weiß die Öffentlichkeit 

über den Hintergrund Bescheid?

Die öffentliche Reaktion in den Tagen direkt nach der Atta-
cke war, die Nazigewalt zu verurteilen und Solidarität mit 
der Nachbarschaftsgruppe von „Linie 17“ in Kärrtorp zu 
zeigen. Viele der Demonstrant*innen zeigten ihre Solidari-
tät mit den Antifaschist*innen und waren sehr dankbar für 
die Verteidigung der Demonstration. Danach haben dann 
rechtskonservative und liberale Medien eine Kampagne 
gegen die Antifaschist*innen gestartet und sie als genauso 
gewalttätig wie die Nazis hingestellt. Dennoch haben sich 
eine Woche nach dem Angriff 20.000 Menschen in Kärrtrop 
versammelt, eine der größten antirassistischen und Anti-
Nazi-Demos im modernen Schweden. Viele wollten Unter-
stützung für „Linie 17“ und die örtliche Community zeigen.

Es war ja ein Angriff auf eine friedliche Demo mit ziemlich 

vielen „normalen“ Bürger*innen. Wie sind die Reaktionen 

darauf – immerhin geht es um Selbstverteidigung?!

Die „liberalen“ Medien behaupten, dass die Reaktionen der 
Antifaschist*innen in ihrer Selbstverteidigung zu gewalttä-
tig waren. Aber viele organisierte Personen und Gruppen, 
beispielsweise die sozialistischen Parteien, lokale Gruppen 
der Jungen Sozialdemokraten und andere antirassistische 
Gruppen haben Unterstützung für die Antifas gezeigt. In 
Schweden steigt die Nazigewalt massiv an und am 15. 
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Dezember konnte ganz Schweden sehen, dass diese fa-
schistische Gewalt auch Nachbarschaftsgruppen trifft und 
nicht nur Linke und Migrant*innen. Es sind viele positive 
Reaktionen in Richtung der Antifa-Gruppen gezeigt worden, 
auch wenn das nicht in den Mainstream-Medien aufge-
taucht ist. Linke Medien veröffentlichten einige Unterstüt-
zungsartikel.

Was macht ihr in eurer Solikampagne? Versucht ihr eine po-

litische Antwort zu finden oder unterstützt ihr einfach Joel in 

seiner persönlichen Situation?

Es gibt eine große Unterstützung für die „Free Joel“-
Kampagne. Viele Leute, die normalerweise nicht aktiv sind, 
zeigen ihre Unterstützung, sammeln Geld und schreiben 
an Joel. Wir sammeln Geld für die Miete seiner Wohnung 
während seiner Knastzeit, Geld für die Verteidigung und 
wir sensibilisieren für die Notwendigkeit des antifaschis-
tischen Selbstschutzes. Unsere Arbeit besteht also aus 
politischer Arbeit für seine Entlassung wie auch für sei-
ne persönliche Situation. Unser politisches Hauptziel ist 
größere Unterstützung für die Idee, dass Antifaschismus 
immer Selbstverteidigung ist, insbesondere in Anbetracht 
des Aufsteigens des Faschismus’ in ganz Europa wie auch 
in Schweden.

Wie geht die Bewegung damit um – bekommt ihr viel Soli-

darität?

Die Reaktion der antirassistischen Bewegung ist gut, auch 
wenn die größeren linken Parteien keine offene Unterstüt-
zung gezeigt haben, lediglich Einzelpersonen von ihnen. 
Hauptsächlich wegen der schweren Anschuldigung gegen 
Joel. Aber wir bekommen große Unterstützung von Antifas 
und anderen linken Gruppen aus ganz Schweden und Eu-
ropa.

Was für Unterstützung braucht ihr, über welchen Support 

würdet ihr euch freuen und was können wir für euch tun?

Wir brauchen von außerhalb hauptsächlich finanzielle und 
politische Unterstützung. Wir brauchen Rote-Hilfe-Gruppen 
und Antifagruppen in Deutschland, damit sich die Solidari-
tät mit schwedischen Antifas wie Joel ausbreitet.

Wie hoch sind die von euch erwarteten Kosten?

Wir erwarten, dass Joel bis zur Verhandlung in U-Haft 
bleibt. Die Ankläger arbeiten sehr langsam und haben Joel 
bisher noch nicht mal eine Möglichkeit zur Stellungnah-
me gegeben. „Worst case“-Szenario ist, dass er für sechs 
Monate oder länger in U-Haft bleiben wird. Wir rechnen im 
Moment mit 600 Euro pro Monat für die Miete, die familiä-

ren Bedürfnisse und die politische Solidaritätsarbeit. Jetzt 
im Moment haben wir etwa die Hälfte der Summe gesam-
melt, die wir brauchen, um uns wegen der Kosten bis zum 
Frühsommer sicher zu fühlen.

Vernetzt ihr euren Kampf mit anderen? Beispielsweise ist in 

Berlin gerade Adel in U-Haft, weil ein Nazi ein paar Devo-

tionalien verloren hat. Vermutlich wird er härter bestraft, 

weil die Polizei von einem „Migrationshintergrund“ ausgeht.

Es ist natürlich sehr wichtig, Solidarität mit anderen politi-
schen Gefangenen zu zeigen. ABC (Anarchist Black Cross) 
und Fånggruppen (Gefangenengruppe) in Stockholm arbei-
ten ähnlich wie die Rote Hilfe. Wir unterstützten politische 
Gefangene in anderen Ländern gleichzeitig finanziell, wie 
wir auch politisch für ein erhöhtes Bewusstsein für die Re-
pression gegen andere Genoss*innen sorgen. Auch das Jus-
tizsystem in Schweden diskriminiert Menschen mit nicht-
europäischem Hintergrund. Das trifft uns direkt genauso 
wie die Reaktion darauf, dass wir linke Aktivist*innen sind.

Möchtet ihr noch was sagen?

Wir sind ziemlich dankbar für die Solidarität, die 
Genoss*innen und Antifas gezeigt haben, in ganz Schwe-
den, Europa und weltweit. Wir hoffen natürlich, dass Joel 
freikommt und die Anklage zurückgewiesen wird, so dass 
er in Freiheit mit seinem Kind und seiner Familie sein 
kann. Diese Kampagne zeigt nochmal die Wichtigkeit von 
internationaler Solidarität, nicht nur als Slogan, es ist ein 
realer Akt von realer Unterstützung, wenn sie gebraucht 
wird. Wir Antifaschist*innen in Stockholm fühlen uns sehr 
ermutigt durch die Unterstützung für Joel und unseren anti-
faschistischen Kampf. Die Brüder und Schwestern weltweit 
haben uns Bilder geschickt, spenden Geld und schreiben 
Briefe, all das stärkt wirklich unsere Moral um den Kampf 
gegen die Faschisten und die Ungerechtigkeit des Rechts-
systems. Deshalb: antifaschistische Grüße von der „Free 
Joel“-Kampagne und Antifaschist*innen aus Stockholm! 
Antifaschismus ist immer Selbstverteidigung!

Vielen Dank für eure Zeit. Wir wünschen euch und Joel nur  

das Beste. Bis alle frei sind! 

• Spenden auf das konto von Motkraft, Iban: Se62 9500 
0099 6034 0441 4686 // bIc: ndeaSeSS 
Verwendungszweck: Fanggruppen
Weitere Infos: www.facebook.com/freejoel und www.antifa.se
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Informationen des rechtshilfefonds 

für kurdinnen und kurden in deutschland
azadÎ
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„Von Ihnen geht eine gegenwärtige  gefährlichkeit aus“

Mit unserer im Oktober erschienenen Broschüre „20 Jahre 
PKK-Verbot – Eine Verfolgungsbilanz“ wollten wir der LeserIn-
nenschaft einen Einblick in die unterschiedlichen Ebenen der 
Folgen des 1993 verfügten PKK-Betätigungsverbots für Kurdin-
nen und Kurden in Deutschland vermitteln. Weil wir hierbei aus 
Platzgründen häufig nur rudimentär auf einzelne Fälle eingehen 
konnten, wollen wir in den nächsten Infodiensten ausführlicher 
einzelne Vorgänge darstellen. Sie legen unserer Auffassung 
nach Zeugnis ab von einem menschenfeindlichen, arroganten 
Vorgehen bundesdeutscher Behörden und einer unerträglich 
einseitigen Haltung gegenüber Menschen, die wegen politischer 
Verfolgung ihre Heimat verlassen mussten und sich eine Zukunft 
in diesem Land erhofft hatten. Dass das Leben und die Existenz-
grundlage von Kurdinnen und Kurden durch Entscheidungen von 
Administrationen zerstört werden können, sollten sie sich hier 
nicht unterordnen, wird explizit einkalkuliert und in Bescheiden 
offen gesagt: „Diese Ausweisung ist angemessen, auch wenn Sie 
durch die Ihnen gegenüber ergehende Ausweisungsverfügung 
verschiedenen, für Sie belastenden, Folgen ausgesetzt sind.

ausweisungsverfügung, aufenthaltsbeschränkung 
und Meldepflicht

Nachfolgend möchten wir den Fall einer Kurdin schildern, die 
1995 elfjährig mit ihrer Mutter nach Deutschland eingereist ist, 
beide wurden wenige Monate später als asylberechtigt anerkannt. 
Ihr Vater hatte sich der PKK-Guerilla angeschlossen und wurde bei 
einem Gefecht mit der türkischen Armee 1989 getötet. Seit vielen 
Jahren verfügt die Kurdin über eine Niederlassungserlaubnis, ist 
seit einigen Jahren selbstständig tätig und beschäftigt mehrere 
Mitarbeiter (schafft mithin Arbeitsplätze und zahlt Steuern, Azadî).

Nun erhielt sie eine Ausweisungsverfügung mit Aufenthalts-
beschränkung und wöchentlich zweimaliger Meldepflicht bei der 

örtlichen Polizeibehörde, weil laut Regierungspräsidium „nur auf 
diese Weise“ die mit der Ausweisung „bekämpfte Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung, nämlich die weitere aktive Un-
terstützung der PKK und deren Nachfolgeorganisationen KADEK 
und KONGRA-GEL, verhindert oder zumindest wesentlich erschwert 
werden“ könne. Die Ausweisungsverfügung gegen die Kurdin erfol-
ge – so das Regierungspräsidium – wegen ihrer „Teilnahme an Ver-
anstaltungen von PKK- bzw. KONGRA-GEL-Anhängern“ bzw. ihrer 
Tätigkeiten in einem kurdischen Verein. Das lasse den Schluss zu, 
dass sie einer Vereinigung angehöre oder zumindest angehört habe, 
„die den Terrorismus unterstützt“, weshalb bei ihr „eine gegenwärti-
ge Gefährlichkeit im Sinne des 2. Halbsatzes des § 54 Nr. 5 Aufent-
haltsgesetz“ vorliege. Ihre Aktivitäten hätten zu einer „Stärkung des 
latenten Gefahrenpotenzials der PKK beigetragen“.

Zur Untermauerung der 26 Seiten umfassenden Begründung 
werden „offene Erkenntnisse“ des Landesamtes für Verfassungs-
schutz (VS) aus einer mehrjährigen Beobachtung herangezogen. 
Hierbei wird in 30 Kurzberichten geschildert, worin die die innere 
Sicherheit Deutschlands gefährdenden Aktivitäten von Frau Ö. be-
standen haben sollen. Aus den meisten aufgeführten Darstellungen 
kann einerseits gefolgert werden, dass der VS die Kurdin auf ihrem 
Weg zu Veranstaltungen „begleitet“ hat, andererseits, dass vom VS 
angeworbene Spitzel über den Ablauf und die Inhalte von Veran-
staltungen sowie die Rolle von Frau Ö. hierbei berichtet haben oder 
Berichte aus der Zeitung Yeni Özgür Politika entnommen wurden.

• nachfolgend einige beispiele: 
– Die Kurdin habe an einer Vortragsveranstaltung in einer Räum-
lichkeit teilgenommen, die „mit Bildern von Öcalan geschmückt“ 
gewesen sei. Der Referent habe u.a. über die Ziele der PKK gespro-
chen.
– Sie habe an einer Versammlung teilgenommen, bei der nicht nur 
Wahlen zum Gebietsvolksrat stattgefunden hätten, sondern auch 
ein Redner über die „politische Lage in den kurdischen Gebieten 
im Irak“ gesprochen und den USA vorgeworfen habe, die Türkei im 
Kampf gegen die PKK zu unterstützen.

Der Rechtshilfefonds AZADÎ unterstützt Kurdinnen und Kurden, die in Deutschland im Zuge  

ihrer politischen Betätigung mit Strafverfolgung bedroht werden. 

AZADÎ e. V. I Hansaring 82, 50670 Köln | mail: azadi@t-online.de

www.nadir.org/azadi/ I V.i.S.d.P. Monika Morres (Anschrift wie AZADÎ e. V.) 

Spendenkonto GLS Gemeinschaftsbank e.G. I BLZ 430 60 967 I Konto 80 35 78 26 00
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– Des Weiteren habe sie an einer Veranstaltung teilge-
nommen zu den „aktuellen politischen Entwicklungen 
im Mittleren Osten und die Position der Kurden“. Ein 
Redner habe erklärt, dass sich die PKK mit Operatio-
nen auf den befürchteten Einmarsch des türkischen 
Militärs in den Irak vorbereite. Zudem habe er den 
europäischen Staaten vorgeworfen, „mit den USA und 
Israel an einer gemeinsamen Aktion gegen Öcalan zu 
arbeiten“.
– Sie sei Teilnehmerin einer „Märtyrer-Gedenkveran-
staltung“ gewesen, bei der über die Bedeutung der 
„Märtyrer“ für die kurdische Freiheitsbewegung ge-
sprochen worden sei.
– Die Kurdin habe an einem Jugendkonzert teilgenom-
men, bei dem sich in der Halle „unter anderem Bilder 
von Öcalan sowie mehrerer PKK-,Märtyrer‘“ befunden 
hätten. Es sei eine Gedenkminute ausgerufen und 
Parolen wie „Es lebe Öcalan“, „Es lebe PKK“ und „Es 
lebe Azadi“ („mit ‚Azadi‘ – dt. ‚Frieden‘ – ist ,Frieden 
und Freiheit für Kurdistan‘ gemeint“) gerufen worden. 
– Sie habe sich an der Newroz-Großveranstaltung in Düsseldorf 
beteiligt, die von Yek-kom veranstaltet worden sei. Hierbei seien 
„Fahnen des KONGRA-GEL gezeigt“ worden, „die von der Polizei 
beschlagnahmt wurden“.

Hierzu heißt es unter anderem: „Auch soweit die von Ihnen be-
suchten Veranstaltungen nicht verboten waren und Sie in deren Ver-
lauf nicht selbst mit einschlägigen Äußerungen oder Handlungen in 
Erscheinung getreten sind, ist Ihnen Ihre regelmäßige Teilnahme 
gleichwohl als Unterstützung einer Vereinigung zuzurechnen, die 
Anschläge gegen Personen oder Sachen veranlasst, befürwortet oder 
androht. Jedenfalls liegen in dieser Hinsicht eine Vielzahl von Tatsa-
chen vor, die ohne weiteres die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass 
Sie eine terroristische Vereinigung unterstützen.“

umfassende kriminalisierung und 
einseitige Schuldzuweisungen

Die Liste der „Untaten“ wird sodann ergänzt um ihre unterschied-
lichen Tätigkeiten als Vorstandsmitglied in einem der YEK-KOM 
angeschlossenen kurdischen Verein, der YEK-KOM selbst und den 
sich daraus entwickelten Kontakten und Aktivitäten wie die Lei-
tung von Versammlungen oder Anmeldungen von Demonstrationen. 
Einem Rasenmäher gleich jagt das Regierungspräsidium sodann 
über die verschiedenen kurdischen Institutionen:

YEK-KOM weise eine „deutliche Nähe zur PKK auf“ und auch 
bei der Frauenbildungsstätte UTAMARA sei von einem Verein mit 
„PKK-Nähe“ auszugehen, weil sich der Name auf Uta Schneider-
banger und Ekin Ceren Dogruak (Amara) beziehe, beide nach Auf-
fassung der Behörde PKK-„Märtyrer“. Beim kurdischen Frauenbüro 
für Frieden e. V. (CENÎ) wird auf den Verfassungsschutzbericht von 
2009 verwiesen, wonach der Verein als „PKK-nah einzuschätzen“ 
sei. Schlussendlich wird auch die Zeitung Yeni Özgür Politika ge-
nannt, die nach Behördenlogik selbstverständlich ebenfalls als der 
„PKK nahe stehend“ bezeichnet wird. Als Rechtfertigung für ihren 
Ausweisungsbescheid verweist das Regierungspräsidium auf diver-
se bundesdeutsche Gerichtsurteile, in denen festgelegt ist, dass 
die PKK und ihre Nachfolgeorganisationen wegen der Indizierung 
auf der EU-Terrorliste „bereits aus diesem Grund als terroristische 
Organisation einzustufen“ seien.

Bemerkenswert ist die folgende Aussage in der Ausweisungs-
verfügung: „Auch der nun in Gang gesetzte Friedensprozess hat 
derzeit keinen Einfluss auf die Bewertung der PKK als terroris-
tische Vereinigung. Zum einen ist der Ausgang des Friedens-
prozesses völlig offen, zum anderen ist der bewaffnete Arm der 
PKK nicht etwa aufgelöst oder hat die Waffen niedergelegt. Die 
Kämpfer haben lediglich begonnen, sich aus türkischem Gebiet 
zurückzuziehen. Nach wie vor besteht aber eine Guerilla, die jeder-
zeit bereit ist, wieder den Kampf aufzunehmen.“ Verwiesen wird 
außerdem auf einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Freiburg 
vom Juni 2013, wonach es den Entwicklungen in der Türkei „noch 
an einer verlässlichen Stabilität“ fehle. Zitat: „Insbesondere lässt 
sich – auch vor dem Hintergrund der historischen Erfahrungen mit 
zahlreichen Waffenruhen im türkisch-kurdischen Konflikt – derzeit 
noch keinesfalls ausschließen, dass die PKK bzw. deren Nachfol-
georganisationen oder relevante Absplitterungen wieder zu terroris-
tischen Maßnahmen greifen könnten.“

Diese Ausführungen offenbaren die bundesdeutsche Behörden-
sicht auf den Konflikt, dessen Ursachen und Lösungshindernisse 
seit nunmehr 20 Jahren alleinig der kurdischen Freiheitsbewegung 
zugewiesen werden. Wenn es an einer „verlässlichen Stabilität“ 
in der Türkei mangelt, liegt dies doch wohl in erster Linie in der 
Verantwortung der Regierung von Ministerpräsident Recep Tayyip 
Erdogan, der türkischen Armee, der Staaten des Nato-Pakts und 
mithin auch der deutschen Politik, die sich bisher nicht dadurch 
ausgezeichnet hat, einen Beitrag zur politischen Lösung der Prob-
leme zu leisten.

Völlig unerwähnt bleibt auch, dass es im Zusammenhang mit 
den „zahlreichen Waffenruhen“ in der Vergangenheit keinerlei 
Resonanz vonseiten der diversen türkischen Regierungen oder der 
internationalen Staatengemeinschaft gegeben hat. Schweigen zu 
Kriegsverbrechen und staatlichem Terrorismus, Schweigen zum 
Einsatz von Giftgas gegen die kurdische Guerilla und Schweigen 
zu den tausenden politischen Gefangenen in der Türkei, darunter 
JournalistInnen, RechtsanwältInnen, BürgermeisterInnen, Men-
schenrechtlerInnen, Jugendliche und Kinder. Auch das von Erdo-
gan Ende September angekündigte „Demokratiepaket“ stieß wegen 
großer Defizite auf breite Kritik (s.a. Beitrag „Kein Fahrplan für den 
Frieden“ von Dilek Kurban in SWP-Aktuell 71 v. Dezember 2013 
der Stiftung Wissenschaft und Politik; www.swp-berlin.org).
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Völkerrechtliche Fragen des türkisch-kurdischen 
konflikts müssen geklärt werden

Die RichterInnen und BehördenvertreterInnen sollten die Frage 
stellen, warum die kurdische Befreiungsbewegung ihre Waffen 
(noch) nicht niedergelegt hat. Ein Friedensprozess ist keine An-
gelegenheit nur einer Seite. Bislang zeigt sich der türkische Staat 
wenig bereit, die Vereinbarungen aus dem Verhandlungsprozess 
einzulösen; stattdessen erfolgen täglich militärische Operationen 
und werden weiterhin Menschen festgenommen (zwischen dem 
1. und 30. November allein 257 Personen, zumeist Jugendliche; 
in Gever wurden am 6. Dezember 2013 zwei Menschen von der 
Polizei getötet, Menschenrechtsorganisationen sprechen von ex-
tralegalen Hinrichtungen). Außerdem ist eine Voraussetzung zur 
Beendigung des bewaffneten Kampfes, dass es Sicherheitsgaran-
tien für die aufzulösenden Verbände und Guerillakräfte gibt. Aber 
nichts von alledem.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass in diesem Jahr 
bereits gegen mehrere kurdische Aktivisten in Verfahren nach 
§129a/b StGB Freiheitsstrafen verhängt worden sind, gegen die Ur-
teile aber in Revision gegangen wurde. Dabei steht im Mittelpunkt 
die Frage, ob die PKK überhaupt als eine terroristische Vereinigung 
einzustufen ist: „Internationalen bewaffneten Konflikten stehen 
nach Artikel 1 Abs. 4 Zusatzprotokoll I zu dem Genfer Abkommen 
diejenigen gleich, in denen Völker gegen Kolonialherrschaft und 
fremde Besetzung sowie gegen rassistische Regimes in Ausübung 
ihres Rechts auf Selbstbestimmung kämpfen, wie es in der Charta 
der Vereinten Nationen und in der Erklärung über Grundsätze des 
Völkerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen und Zu-
sammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der Charta 
der Vereinten Nationen niedergelegt ist.“ Nach Auffassung der 
Verteidigung handelt es sich bei dem türkisch-kurdischen Konflikt 
im Rechtssinne nämlich um einen „Befreiungskampf gegen eine 
Kolonialherrschaft“ – mithin gegen die Beherrschung eines Volkes 
durch ein anderes.

Dass bei den Auseinandersetzungen zwischen den kurdischen 
Volksverteidigungskräften einerseits und dem türkischen Militär 
andererseits die Voraussetzungen für einen bewaffneten Konflikt 
im Sinne des humanitären Völkerrechts vorliegen, dürfte unbestrit-
ten sein. Auf beiden Seiten agieren militärisch organisierte, unifor-
mierte Verbände, die über einen längeren Zeitraum gegeneinander 
bewaffnete Kriegshandlungen ausüben. Diese sehr komplexen 
Fragen, die allesamt in den Urteilen ausgeklammert werden, sind 
nicht Gegenstand innenpolitischer Ereignisse, sondern beruhen
auf Handlungen im Ausland, weshalb die §§129ff Strafgesetzbuch 
nicht das Instrument sein können, mit dem die Probleme zu lösen 
sind.

erpressung: entweder abschwörung oder asylaberkennung

Dass sich die Kurdin zweimal wöchentlich bei der Polizeibehör-
de melden soll, verbunden mit einer räumlichen Beschränkung, 
habe sie durch „Ihre Aktivitäten zugunsten der ausländischen 
terroristischen Vereinigung PKK selbst heraufbeschworen“ und 
„hinzunehmen“. Nur so könne die „Gefahr für die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung, nämlich die weitere aktive Unterstützung 
der PKK verhindert oder zumindest wesentlich erschwert“ werden. 
Die Meldepflicht diene der „Durchsetzung der mit der Ausweisung 
verfolgten Ziele“.

In der den Behörden eigenen arroganten Art wird Ö. zwar in Aus-
sicht gestellt, wegen Abschiebungshindernissen weiterhin im Bun-
desgebiet verbleiben zu können, gleichzeitig aber mit der Möglich-
keit eines Widerrufs ihrer Asylanerkennung gedroht, der angeblich 
in einem „erheblichen öffentlichen Interesse“ liegt. Um dieser Si-
tuation zu entgehen, müsse sich die Kurdin vollständig, „glaubhaft“ 
und „nach außen erkennbar“ von allen „PKK-nahen Strukturen“ und 
Kontakten distanzieren beziehungsweise auch „innerlich“ lossa-
gen. Es müsse zudem die Bereitschaft deutlich erkennbar sein, auch 
„künftige Unterstützungshandlungen“ zu unterlassen. Dies habe die 
Kurdin jedoch nicht glaubhaft zum Ausdruck gebracht. Gegen die 
Verfügung ist Klage erhoben worden. 

Solidarität in zahlen
�� Im Jahr 2013 haben wir 54 Unterstützungsan-

träge bearbeitet und über sie entschieden. Hierbei 
wurde insgesamt ein Betrag von 12.453,58 Euro 
bewilligt. Von der Roten Hilfe e. V. erhielten wir in 
diesem Zeitraum zweckgebunden 12.270,96 Euro. 
Herzlichen Dank!

Unterstützt wurden Menschen, die aufgrund der 
bundesdeutschen Verbotspolitik wegen ihrer politi-
schen Aktivitäten mit Strafverfolgung konfrontiert 
waren. In den überwiegenden Fällen handelte es sich 
um die Übernahme von beziehungsweise Beteiligung 
an AnwältInnen-Gebühren im Zusammenhang mit 
Verfahren wegen Verstoßes gegen das Vereinsge-
setz (Rufen von Parolen, Zeigen von Symbolen oder 
Fahnen mit dem Konterfei von Abdullah Öcalan, 
Spenden oder Spendensammeln, Verbreitung von 
Zeitschriften – all dies fällt unter das PKK-Betäti-
gungsverbot). Weitere Unterstützung erfolgten bei 
Verfahren wegen Haus- beziehungsweise Landfrie-
densbruchs, Verstößen gegen das Versammlungs-
gesetz, Asylaberkennungen, Ausweisungs- und Aus-
lieferungsverfahren, Einbürgerungsverweigerungen, 
Kostenübernahme von Zeitungsabos beziehungswei-
se Büchern oder Kleidung für politische Gefangene.

Im vergangenen Jahr wurden fünf kurdische Akti-
visten nach §129b StGB (Mitgliedschaft in einer ter-
roristischen Vereinigung im Ausland) zu mehrjähri-
gen Freiheitsstrafen verurteilt. In vier Fällen ist von-
seiten der Betroffenen Revision eingelegt worden, 
über die bislang nicht entschieden wurde. In einem 
Fall ist der Haftbefehl bis zur Revisionsentschei-
dung und gegen Zahlung einer Kaution aufgehoben 
worden, im zweiten aus familiären Gründen. Außer-
dem sind 2013 zwei neue §129b-Verfahren (vor OLG 
Düsseldorf und OLG Stuttgart) eröffnet worden.

Für den Einkauf in den JVAs erhielten die politi-
schen Gefangenen insgesamt 4.326 Euro.

Die Rote Hilfe e. V. hat sich an den Druckkosten 
(2.610,80 Euro) für die Broschüre „20 Jahre PKK-
Verbot – Eine Verfolgungsbilanz“ mit einem Betrag 
von 900 Euro beteiligt. Herzlichen Dank!



Datenschutzgruppe der

 Ortsgruppe Heidelberg

wer schon mal eine auskunft über von 

der polizei gespeicherte daten bekom-

men hat, wird darin mit großer wahr-

scheinlichkeit über Sicherheitssprache 

wie „auskunftssystem“, „Fallbearbei-

tung“, „arbeitsdatei“ oder „Vorgangs-

verwaltung“ gestolpert sein. Mögen sol-

che wörter gelegentlich auch ein wenig 

wie kriminologenbarock wirken, sie 

haben in aller regel doch bedeutung. 

diese ist zwar in zeit, raum und der 

extradimension der polizeiarbeit nicht 

ganz stabil, mit ein wenig hintergrund 

ist aber eine halbwegs zuverlässige ex-

egese möglich. 

�� Schon in der Urzeit der Polizeicom-
puter verbarg sich ein ganzes Ökosystem 
hinter den Mauern des BKA. Da waren 
erstens natürlich die für damalige Verhält-
nisse gewaltigen Datensammlungen von 
Versorgungsunternehmen und Vermieter_
innen, die in der Rasterfahndung durch-
kämmt wurden. Weniger spektakulär war 
der Kriminalaktennachweis (KAN), der die 
wesentlichen Personendaten von Staats-
feinden und Bösewichten mit Fundstellen 
für Kriminalakten verband und verbindet, 
wobei „Fundstelle“ hier bereits den Vor-
wurf („Widerstand und versuchte schwere 
Körperverletzung“) umfasst, nicht immer 
jedoch den Ausgang möglicherweise ein-
geleiteter Verfahren.

Zweck des KAN war zunächst die Be-
schleunigung von Abfragen, ob „etwas“ 
zu einer Person vorliege, und in der Tat 
konnten die Schleierfahndungen des deut-
schen Herbstes bereits „skalieren“, also 

weit mehr Personen auf Kriminalakten 
prüfen lassen, weil das zeitraubende Ge-
krame in Karteikästen wegfiel. Abgese-
hen von kurzen Einschätzungen zur Per-
son („Personenbezogene Hinweise“ oder 
PHWs) hatte der KAN aber keinen Platz 
für all die „Spuren“ und Spekulationen, 
die die Polizei gerne sammelt und die um-
gekehrt das Bild des Inhalts von Polizei-
datenbanken in der Öffentlichkeit prägen. 

Dieses Bild ist dennoch nicht falsch, 
denn ebenfalls noch in den 70ern begann 
das BKA, Systeme zu betreiben, die je 
nach aktueller Skandallage als „Fallda-
teien“, „Spurendokumentations/Spudok-
Dateien“ oder „Arbeitsdateien“ firmierten.
Eigentlich hätten diese Materialsammlun-
gen jeweils konkrete Ermittlungen unter-
stützen und dann nach dem Vorbild der 
Rasterfahndungsdaten wieder gelöscht 
werden sollen. In der Anwendung mutier-
ten sie aber rasch zu großen und langle-
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Versuch einer klassifikation polizeilicher edV anfang  
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bigen Datenhalden. Klassiker in dieser 
Hinsicht waren die Falldatei Rauschgift 
(FDR) und die Arbeitsdatei PIOS Innere 
Sicherheit (APIS) – das Kürzel PIOS stand 
für „Personen, Informationen, Objekte, Sa-
chen“, was schon den, nun, breiten Ansatz 
dokumentiert.

Dateien dieser Art konnten dann et-
wa „Erkenntnisse“ der Art „Jürgen Trittin 
steht der Göttinger linken Szene nahe“ 
enthalten, selbst wenn die Polizei noch 
nicht mal eines ihrer windigen Ermitt-
lungsverfahren zusammenstricken konnte, 
oder auch „Die Jutetasche der X ist bei der 
Demo gegen Y von Z getragen worden“. 
Sammlungen dieser Art sind so offensicht-
lich grundrechts- und meist auch normal-
rechtswidrig, dass sie, wenn ihre Existenz 
und ihr Inhalt ans Licht kamen, häufig 
für Rügen der Datenschutzbeauftragten 
oder auch mal Untersuchungsausschüsse 
in Landtagen sorgten. Aber sie passen 
exakt in die Allmachts- und Kriminologen-
fantasien datenverliebter Polizeistrategen 
(„Wir sind die Guten“), und so ist es wie 
im Splatterfilm: Zwei zersägte Zombies 
bauen sich zu einem neuen, noch größeren 
zusammen. 

gegenwart

Die Aufteilung in Datenbanken, die wie das 
KAN im Prinzip wie die Zettelkästen in Bib-
liotheken funktionieren – Nachweisdateien 
oder Auskunftssysteme – und die Datenhal-
den der „Aufklärer“ – Fallbearbeitungen 
oder Arbeitsdateien – besteht auch heute 
noch. Rechtssystematisch hat die Auftei-
lung den Zweck, dass die Daten aus Aus-
kunftssystemen breit zugänglich sein kön-
nen (sprich: bei Demo-Vorkontrollen oder 
der Schleierfahndung abgefragt werden), 
weil sie vergleichsweise grundrechtsscho-
nend sein sollen – wer da drinsteht, sollte 
eigentlich gerichtsfest als böse und/oder re-
volutionär gesinnt klassifiziert und so quasi 
selbst schuld sein. Die Fallbearbeitungen 
mit ihren wüsten Spekulationen und Giga-
bytes von Daten treuer Staatsbürger hinge-
gen sollen nur wenigen „Analysten“ und 
Spezialexpert_innen zugänglich sein.

Wenn’s so wäre, wär’s immer noch 
blöd, aber selbst dieser Minimalstandard 
ist ständig am Erodieren. Erstens näm-
lich haben Gerichte der Polizei viele Frei-
briefe erteilt, eben doch ziemlich beliebi-
ges Zeug in Auskunftssysteme zu packen 
(vergleiche zum Beispiel „Eingestellt und 
gespeichert“ in der RHZ 2/09), und die 
Polizei speichert dazu vieles, das sie selbst 

nach diesen großzügigen Maßstäben nicht 
dürfte (jedenfalls solange niemand hin-
guckt).

Zweitens bekommen Auskunftssyste-
me immer mehr Funktionen. Das Schen-
gen-Informationssystem SIS beispiels-
weise (vergleiche „Regimes an den Gren-
zen“, RHZ 2/10), ein ganz klassisches 
Auskunftssystem mit Ausschreibungen 
zur europaweiten Fahndung und Beobach-
tung, hat in seiner letztes Jahr online 
gegangenen Überarbeitung gelernt, mit 
Verknüpfungen umzugehen („X gehört zur 
Organisation Y“), und es lassen sich im 
Wesentlichen beliebige Informationen an 
Einträge anhängen („Unser Dossier zu X“). 
Zwar soll in letzteren nicht global gesucht 
werden können, so dass zum Beispiel Na-
men, die darin erwähnt sind, etwa bei 
Grenzkontrollen nicht auftauchen sollten. 
Die Nicht-Suchbarkeit ist allerdings ein 
sehr ephemeres technisches Artefakt. Auf 
Deutsch heißt das: Es ist so brunzeinfach, 
eben doch durch die Anhänge zu suchen, 
dass eigentlich niemand an die Dauerhaf-
tigkeit solcher Beschränkungen glaubt.

Drittens werden die Grenzen zwischen 
Fallbearbeitungen und Auskunftssystemen 
immer fließender, und nicht selten handelt 
es sich sozusagen nur um zwei Gesichter 
eines Datenbestands. Und so taucht dann 
eben jemand doch nur deshalb als Drogi 
oder Kommunist im Auskunftssystem auf, 
weil er in der Fallbearbeitung als „zusam-
men mit Dealer B gesehen“ oder „wohnt 
mit Rädelsführer C zusammen“ markiert 
war. Gerade der Drogenbereich mit der 
FDR lieferte schon im letzten Jahrtausend 
immer wieder Beispiele für Schlüsse die-
ser Art. Da Drogenanwürfe im alltäglichen 
Umgang mit der Polizei besonders spürbar 
sind (sprich: Filzen garantiert), fallen Da-
tenströme aus Fall- in Nachweissystemen 
dort besonders auf. Viel besser wird die 
Situation im Politbereich aber auch nicht 
sein.

die neue pest

Sicher war es, gemessen an der Situation, 
immer aufmunternd, wenn ein Besuch in 
der Polizeidienststelle Anfang der Nul-
lerjahre einer Zeitreise glich: Wo sonst 
gab es neben Bohnerwachs noch Schreib-
maschinen im aktiven Einsatz? In dem 
Sinn war absehbar, dass die Büroorga-
nisation der Polizei sich ändern würde. 
Leider passierten diese Änderungen un-
ter den Vorzeichen eines unkontrolliert 
wuchernden Sicherheitsapparats, und so 

wanderte mit den Schreibmaschinen auch 
einiges an Datenschutz auf den Müllhau-
fen. Statt Gabriele deluxe und Triumph 
Adler helfen nun „Vorgangsverwaltungen“ 
(oder „Vorgangsbearbeitungssysteme“, im 
Folgenden kurz VVen) beim polizeilichen 
Papierkram. Schon ihre Anlage verrät die 
Überzeugung der Planer_innen, die Polizei 
müsse alles wissen und alles dürfen, im 
Zweifel auch nur, um sie vor allen anderen 
(also den Bösen) zu schützen. So wurden 
die VVen häufig allenfalls auf dem Verord-
nungsweg geregelt, womit es noch nicht 
mal eine halböffentliche Diskussion gab 
über die Frage, was diese Dinger können 
und dürfen sollen – und die stattdessen 
in testosteronschweren Krawatten- und 
Mützenrunden ausgehandelten Antworten 
häufig bis heute nicht öffentlich sind, vor 
allem in Ländern ohne Informationsfrei-
heitsgesetz.

Vielfach haben wir also keine Antwor-
ten auf recht elementare Fragen: Wonach 
kann da drin gesucht werden? Werden
die Datenbestände bei Personenkontrol-
len abgefragt? Wie lange werden welche 
Einträge gespeichert? Noch nicht mal über 
das Auskunftsrecht hatten die Macher im-
mer nachgedacht; so lehnte die hessische 
Polizei anfangs Auskünfte aus ihrer VV mit 
fadenscheinigen Argumenten komplett ab.

Zu den Speicherfristen ist aus man-
chen Ländern manches bekannt; in Bayern 
etwa fanden sich Speicherungen wie „hat 
eine eine halbe Stunde lang plärrende 
Auto-Alarmanlage gemeldet“ noch nach 
fünf Jahren (was den Landesbeauftragten 
für den Datenschutz zu einer Interventi-
on veranlasst hat, nach der eine gewisse 
Verrechtlichung eingetreten ist und zum 
Beispiel die Anrufe bei 110 jetzt „nur“ 
noch drei Monate gespeichert werden sol-
len). Hamburg, ursprünglicher Auftragge-
ber der populären VV-Software ComVor, 
erhält zumindest im Hinblick auf Trans-
parenz ein „befriedigend“, da sie ihre VV 
im einschlägigen Gesetz (dem PolDVG) re-
geln. Personenkontrollen werden demnach 
drei Monate gespeichert, Anzeigen, Daten 
von Zeug_innen oder auch Leute, die eine 
Ordnungswidrigkeit begehen, drei Jahre, 
Straftaten und ihre Umstände fünf Jahre.

Wenn dieser Bestand tatsächlich 
durchsucht wird, hört die gefahrenzonie-
rende Staatsgewalt mindestens drei Mo-
nate lang von einem Platzverweis. Wird 
er durchsucht? Das würden wir für eure 
Bundesländer gerne von euch wissen. Ei-
gentlich sollte das nicht der Fall sein, 
denn Zweckbestimmung der VVen ist ge-
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nau nicht Gefahrenabwehr und kann es 
aus den oben diskutierten Gründen ver-
schiedener Eingriffstiefe auch nicht sein. 
Einerseits werden VVen aber gerne als 
„Quelldateien“ für die Fall- und Nachweis-
systeme genutzt, andererseits ist es schwer 
zu glauben, dass die Beamten ausgerech-
net hier so viel Respekt vor Grundrechten 
haben sollen und auf die – zweifellos vor-
handenen – Recherchemöglichkeiten in 
ihren VVen bei Kontrolle und Ermittlung 
verzichten würden. Wir wären euch al-
so sehr dankbar für Geschichten, die auf 
die Nutzung von VVen bei Straßenkontrol-
len, Ingewahrsamnahmen und ähnlichem 
schließen lassen.

durchblick dank edV

VVen und Falldateien speichern poten-
ziell viele der Daten, die traditionell in 
den Kriminal- und Ermittlungsakten des 
Staatsapparats steckten. Allein die dicken 
Schlucke aus der Datenpulle, die sich die 
Polizei inzwischen ziemlich regelmäßig 
genehmigt, stellen allerdings das Medium 
Papier-in-Leitz vor unlösbare Aufgaben. 
Die Soko „Bosporus“ beispielsweise, die 
die Mordserie des NSU konsequent nicht 
aufklärte, hatte rund 32 Millionen Daten-
sätze gesammelt, Telekommunikations-
Verbindungsdaten vor allem, aber auch 
Bezahlvorgänge, Hotelübernachtungen 
und vieles mehr, natürlich (fast?) alle von 
Unbeteiligten oder Opfern des NSU. Das 
ist nicht nur ein Alptraum für die Bürger-
rechte, das wären auch eben mal ein paar 
hundert Meter Regal.

Wenn die Menschenrechtsverletzungen 
ein Ausmaß annehmen, das ohne Compu-
ter nicht mehr zu bewältigen ist, ist das 
Papier ernsthaft im Weg. Daher ist bei etli-
chen Polizeien die elektronische Kriminal-
akte (eKA) und ihre Weiterführungen Rich-
tung elektronischer Prozessakte schwer im 
Kommen. Vorreiter sind hier die Bundes-
polizei (und mit ihr Schleswig-Holstein, 
das vom gleichen Software-Hersteller ge-
füttert wird) sowie wenig überraschend 
Bayern, wo bislang fast eine halbe Million 
Kriminalakten auf Papier geführt wurden 
(das macht fünf Prozent der bayerischen 
Bevölkerung aus). Von denen wurden in 
den ersten fünf Jahren des dortigen eKA-
Projekts immerhin schon 80.000 retrograd 
erfasst, also gescannt.

Auch in anderen Bundesländern 
scheint sich etwas zu tun, die Projekte 
wirken jedoch nach dem, was in die Öf-
fentlichkeit dringt, weit weniger fortge-

schritten. Die Hoffnung dort ist offenbar 
nicht selten, dass mit ein paar groben 
Rechtsanpassungen die Kriminalakte 
durch die Summe der Einträge in VVen, die 
Ermittlungsakte durch eine Auswahl von 
Datensätzen aus Fallbearbeitungen ersetzt 
werden kann.

Die Verdatung der Akten nach StPO ist 
bürgerrechtlich spannend, weil auf die-
se Weise Material in den Wirkungskreis 
des Datenschutzes kommt, das dem tie-
fen Staat bislang allenfalls mit großem 
juristischem Geschütz zu entreißen war. 
Und Datenschutz heißt: Auskunftsrecht. 
Oder na ja, es heißt: Statt einfach nur 
„ basta“ zu sagen, müssen sich die Be-
hörden Ausreden einfallen lassen, wenn 
sie ihre Geheimnisse behalten wollen. Mit 
halbwegs kompetenten Datenschutzbeauf-
tragten – womit wir den Bund inzwischen 
wohl vergessen können – wäre jetzt die 
Zeit, Duftmarken zu setzen für den künf-
tigen Umgang mit personenbezogenen 
Daten in den elektronischen Akten. Im 
Zuge der Umstellung der Justiz auf EDV-
Verfahren betrifft das natürlich auch Er-
mittlungs- und Prozessakten. Wer gerade 
in der Hinsicht interessante Verfahren lau-
fen hat und Auskunftsersuchen probieren 
will, möge unter der unten angegebenen 
Adresse Kontakt zu uns aufnehmen.

was soll’s?

Die „Arbeitsteilung“ der Polizei-EDV ist 
in der bürgerlichen Rechtslogik weit mehr 
als Barock und Subvention für die ein-
schlägige Industrie, denn die jeweiligen 
Speicherzwecke sind in den Systemen für 

Nachweis, Vorgänge und Ermittlung dra-
matisch verschieden. In dieser Gedanken-
welt „brauchen“ die Ermittler dringend 
Informationen über sexuelle Praktiken und 
Kommunikationspartner ihrer Verdächti-
gen (Fallbearbeitung), während diese In-
formation bei einer Straßenkontrolle (Aus-
kunftssystem) unverhältnismäßig wäre; für 
diese reicht die Kenntnis der laufenden 
und mit mindestens Restverdacht abge-
schlossenen Verfahren zusammen mit den 
PHWs („Linksextremist“ oder „Landfah-
rer“ dienen danach dem „Eigenschutz“). 
Umgekehrt braucht der Ermittler nicht zu 
wissen, dass von einer verdächtigen Te-
lefonnummer aus Partylärm in der Nach-
barwohnung gemeldet wurde (Vorgangs-
verwaltung), während die 110-Operatorin 
nicht wissen sollte, dass diese Telefon-
nummer drei Mal aus einer Antifa-Demo 
heraus angerufen wurde (Fallbearbeitung).

Nun sind all die Notwendigkeiten, die 
sich der bürgerliche Datenschutz da sug-
gerieren lässt, natürlich schlicht Bullshit, 
und wer akzeptiert, dass Verbindungsdaten 
oder Konstrukte rund um das schöne Wort 
„Extremismus“ notwendig für die Poli-
zeiarbeit seien, ist in großer Gefahr, den 
Durchmarsch der Sicherheitsfanatiker nur 
noch wohlwollend zu begleiten.

Ganz inhaltsleer sind die Unterschei-
dungen aber immer noch nicht. Wenn in 
eurer Auskunft „Vorgangsverwaltung“ steht, 
könnt ihr davon ausgehen, dass die entspre-
chenden Daten bei jedem Besuch auf der 
Wache auf dem Schirm stehen; bei Demo-
kontrollen oder im Bahnhof sollten sie aber 
nicht übermittelt werden. Steht irgendwie 
„Falldatei“, „Arbeitsdatei“ oder was Ähnli-
ches dabei, sollten diese Daten auch nicht 
bei anlasslosen Kontrollen auftauchen. 
Sehr wohl ist aber damit zu rechnen, dass 
Einträge in Polit-Dateien etwa bei Demo-
Vorkontrollen bekannt sind und auch, dass 
aus solchen Falldaten PHWs (etwa „links-
extremistisch motivierter  Gewalttäter“) wer-
den. Auskunftssysteme schließlich haben 
in der Regel die größten Sichtbarkeiten, 
und daher lohnt sich hier besonders eine 
Bereinigung.

Die elektronische Kriminalakte schließ-
lich – nun, sie wurde nach unserer Kennt-
nis bisher noch gar nicht beauskunftet. Es 
wird Zeit, dies zu ändern. 

• kontakt und artikel-archiv:  
https://datenschmutz.de

• PGP Fingerprint: a3d8 4454 2e04 
6860 0a38 a35e d1ea ecce f2bd 132a
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Markus Mohr

In seiner im Jahre 2006 publizierten 

voluminösen aufsatzsammlung zur 

raF mochte wolfgang kraushaar der 

roten hilfe keinen eigenen beitrag 

widmen. der immer mal wieder in der 

bürgerpresse als der „führende histori-

ker der deutschen protest-bewegungen 

nach dem zweiten weltkrieg“1 beju-

belte fertigte die Idee und praxis von 

Solidarität mit knappen wie herablas-

senden bemerkungen ab. die von meh-

reren tausend leuten in den 1970er 

Jahren in theorie wie praxis geübten 

vielfältigen Formen der Solidarität 

auch im zusammenhang mit den 

hungerstreiks von raF-gefangenen 

erschienen ihm nur noch „Stichwort“ 

und „ersatzhandlungen“ zu sein. 

 o-ton kraushaar: „politisch betrach-

tet liefen die meisten der unter dem 

Stichwort Solidarität in gang gebrach-

ten aktivitäten (…) auf ersatzhandlun-

gen hinaus (…).“2

�� Auf nähere Erläuterungen zu dieser 
Abqualifikation hat Kraushaar auf den 
folgenden 1500 Druckseiten verzichtet – 
möglicherweise aus Platzmangel. Bitte 
schön: Welche Handlungen der Roten Hil-
fe sollen denn hier „Ersatz“ von was ei-
gentlich gewesen sein? Als zum Beispiel 
die in der Isolationshaft lebensgefährlich 
erkrankte RAF-Aktivistin Astrid Proll im 
Februar 1974 von der Haft verschont wer-

1 Christian Schröder, Protestforscher im Interview: 
„Widerstand ist eine Klassenfrage“, in: Tages-

spiegel vom 23. September 2010

2 W. Kraushaar, „Einleitung. Zur Topologie des RAF-
Terrorismus“, in: Ders. (Hrsg.): „Die RAF und der 
linke Terrorismus“, Bd. 1, Hamburg 2006, Seite 26

den musste, erhielt sie Obdach und eine 
Meldeadresse bei der Aktivistin der RHH 
Frankfurt Eva Michel. Soll denn diese 
doch sehr wirksame wie schlichte Hilfe 
lediglich eine „Ersatzhandlung“ gewesen 
sein? Nicht nur die ob dieser Solidari-
tätsgeste knapp mit dem Leben davon 
gekommene Proll wird Mühe haben, das 
Kraushaar’sche Verdikt nachzuvollziehen.

Dabei hatte sich Kraushaar noch Jahre 
zuvor im Zusammenhang mit dem von 
ihm Anfang 2001 in konformer Weise un-
terstützten Ex-Polizistenverprügelnden-
Außenminister Joseph Fischer zur Roten 
Hilfe in einer anderen Tonlage vernehmen 
lassen. Hier wusste er noch die „irgend-
wann“ einmal in der Stadt gegründete 
Rote Hilfe mit der Entstehung der so ge-
nannten „Putzgruppe" zu parallelisieren: 
„Gemessen an der Gewalt, die sowohl von 
der Polizei bei Demonstrationen als auch 
von Schlägerkommandos, die im Auftrag 
einiger Hausbesitzer vereinzelt Mieter ter-
rorisierten, die nicht bereit waren, nach 
den ersten Drohungen mehr oder weniger 
umgehend ihre Wohnungen zu räumen, 
verübt wurde, lag“, so Kraushaar für die 
aus den Wirkungen der Repression folgen-
den Konsequenzen überraschend aufge-

schlossen, „eine Art Selbsthilfegedanke 
relativ nahe.“3 Wenigstens hier hat Kraus-
haar ein bisschen Ahnung von der poli-
tischen Wahrheit des Linksradikalismus 
der 70er Jahre aufblitzen lassen.

kraushaars gruppe und andere 
linksradikale Formationen

Das mag auf sein Engagement als Aktivist 
der von ihm im Oktober 1972 mitgegrün-
deten Sozialistischen Hochschulinitiative 
(SHI) zurückzuführen sein. Sie bemühte 
sich zeit ihrer Existenz in den 70er Jahren 
wie auch die in der Stadt aktive RHH in 
ihrer politischen Praxis um die Realisie-
rung eines „Selbsthilfegedankens“ ge-
gen die herrschenden Verhältnisse. Und 
hier sind nun die politisch-sozialen Zu-
sammenhänge in der Stadt Frankfurt so 
eng, dass Abgrenzungen wirklich nur sehr 
schwer zu machen sind. Ende Juni 1974, 
fast zeitgleich mit der Wahl von Kraus-
haar zum AStA-Vorsitzenden an der Uni-
versität Frankfurt, erschien in der Zeit ein 
Artikel, der sich nach den „letzten Stra-
ßenschlachten“ gegen die Tariferhöhun-
gen im öffentlichen Nahverkehr um eine 
politische „Auswertung der polizeilichen 
Erkenntnisse“ bemüht. Und siehe da: Die 
Gruppe von Kraushaar wurde dort in ei-
nen ganzen Bogen anderer linksradikaler 
Formationen, angefangen vom Kommu-
nistischen Bund Westdeutschlands, der 
KPD, dem Kommunistischen Studenten 
Verband, dem Revolutionären Kampf, der 
Lotta Continua, dem Häuserrat bis zur Ro-
ten Hilfe eingereiht. Die Frankfurter Po-
lizei zeigte sich über dieses in der Stadt 
handlungswirksame Konglomerat alles 
andere als amüsiert: „,Ob Hausbesetzun-
gen oder jetzt der Straßenbahntarif, es 
sind immer dieselben. Sie suchen immer 

3 W. Kraushaar, Vom Außenseiter zum Außenminis-
ter – Ein für Deutschland einzigartiges gesell-
schaftliches Cross-over: Joschka Fischers politi-
sche Karriere, in: Frankfurter Rundschau vom 
20. Januar 2001

„der aufruhr wird eines 
 tages wieder aufbrechen …“
wolfgang kraushaar kommt mit der roten hilfe nicht zurecht

• die rote hilfe H
In den 1970er Jahren gab es in der 
BRD drei Rote Hilfen. Zwei maois-
tische, die Rote Hilfe Deutschlands 
(RHD) als Untergruppe der KPD/ML 
und die Rote Hilfe e. V. als Unter-
gruppe der KPD-AO. Und die rote 
hilfe H, die eher an die Sponti-Bewe-
gung angelehnt war. Letztere war in 
den 70ern in Frankfurt am Main die 
einzige relevante Rote-Hilfe-Gruppe. 
Unsere heutige Rote Hilfe e. V. ist aus 
der RHD vervorgegangen, die vorher 
wiederum von der rote hilfe H aus-
geschlossen worden war.
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neue Anlässe, um das System zu entlar-
ven‘, wie sie sagen. Deshalb weiß man bei 
der Polizei auch, dass der Aufruhr eines 
Tages wieder aufbrechen wird; man weiß 
nur nicht genau, wann und unter welcher 
Kampfparole.“4

Zu diesem Zeitpunkt verfügte die SHI 
bereits über einige Erfahrungen in der 
Zusammenarbeit mit der RHH. Schon 
Mitte Dezember 1972 hatte sie gemein-
sam, wie die Frankfurter Allgemeine Zei-

tung notierte, mit „verschiedenen linken 
Einzelgruppen, unter ihnen die Rote Hil-
fe, der Sozialistische Hochschulbund/
SF, der Revolutionäre Kampf“ zu einem 
Teach-in an der Universität mit Peter 
Brückner aufgerufen.5 Kraushaar weiß 
hier 24 Jahre später zu berichten, dass 
es dabei den beteiligten Gruppen „um 
die Klärung des Verhältnisses zur RAF“ 
habe gehen sollen.6 Und in der Vorberei-
tung und Durchführung dieser zwischen 
der Universitätsleitung , der Landes-CDU 
und dem hessischen Kultusministerium 
politisch außerordentlich umstrittenen 
Veranstaltung war die gerade frisch in die 
Weltöffentlichkeit getretene Gruppe SHI 
sicher organisatorisch und agitatorisch 
engagiert mit dabei. Und es ist ziemlich 
wahrscheinlich, dass Kraushaar hier erste 
Arbeitskontakte zu so verdienten Linksra-
dikalen in der Roten Hilfe Frankfurt reali-
siert hat, in der damals unter anderem KD 
Wolf, Eva Michel, Johannes Weinrich und 
Wilfried Bonifatius Böse aktiv waren.7

Allein im Laufe des Jahres 1973 rief 
die SHI gemeinsam mit der RHH und ei-
ner Vielzahl anderer linksradikaler Grup-
pen in Flugblättern wenigstens fünfmal 
dazu auf, sich gegen die schlechte Welt 
zur Wehr zu setzen: Dabei sprach sich die 
SHI gegen „Folter + Mord auf Raten“ aus, 
die natürlich mit der Isolationshaft ver-
bunden sind. Selbstverständlich entrüste-
te sie sich über einen Überfall der Polizei 
auf „Arbeiter, Frauen, Kinder“ im Verlauf 
eines Straßenfestes in der Bergerstrasse. 
Anlässlich einer geplanten Begehung der 

4 Gerhard Ziegler, Immer dieselben Demonstranten 
in Frankfurt – Die Polizei rechnet mit nur einem 
Dutzend Aktivisten, in: Die Zeit vom 28. Juni 1974

5 ptn, Hoffen auf den Sommer der Revolution – 
Professor Brückner über die Funktion der Hoch-
schulen – Teach-in in der Frankfurter Universität, 
in: FAZ (RMZ) vom 14. Dezember 1972, S. 26

6 Wolfgang Kraushaar, Frankfurter Schule und Stu-
dentenbewegung – Von der Flaschenpost bis zum 
Molotowcocktail, Frankfurt 1998, Band I, S. 527

7 Vgl. W. Kraushaar, Im Schatten der RAF – Zur 
Entstehungsgeschichte der Revolutionären Zel-
len, in: W. Kraushaar (Hg.), Die RAF und der lin-
ke Terrorismus, Hamburg 2006, Band 1, S. 583-
601, hier S. 588/89

besetzten Eppsteiner Straße 44 durch 
einen Gerichtsvollzieher, wohl mit dem 
Ziel diese danach räumen zu lassen, rief 
sie zur engagierten Beteiligung an einer 
„Bürgerversammlung“ auf, um den dort 
angekündigten Oberbürgermeister Rudi 
Arndt zur Rede zu stellen. Die Solidarität 
anlässlich des bevorstehenden Strafpro-
zesses gegen die der RAF-Unterstützung 
und Mitgliedschaft angeklagten Marianne 
Herzog und Astrid Proll war ihr genauso 
selbstverständlich wie die Mobilisierung 
zu einer Demonstration am 28. Septem-
ber 1973 zum Prozessbeginn. Einen Tag 
später wurde dann auch gleich noch zu 
einem „Knast-Plenum“ aufgerufen. Und 
wer so eng politisch zusammenarbeitet, 
freut sich natürlich darüber, gemeinsam 
mit der RHH anlässlich der Wahlen zum 
Studentenparlament gegen maoistische 
Gruppierungen zur Wahl eines undogma-
tisch bestimmten ASTA aufzurufen.8

„der teil der linken, der von der 
repression vernichtet werden soll“

Im November 1974 war es in Frankfurt 
mit dem „Aufruhr“ linksradikaler Grup-
pen, der in dem besagten Juni-Artikel der 
Zeit von der Polizei prophetzeit worden 
war, wieder soweit. Unmittelbar nach dem 
Tod von Holger Meins am 9. November 
1974 in der JVA Wittlich zogen unter 
Beteiligung von AktivistInnen der RHH 
ein paar hundert Leute zu den Gerichts-
gebäuden und schlugen dort die Scheiben 
ein.9 Am 10. November 1974 verfassten 
die Gruppen Revolutionärer Kampf (RK), 
Häuserrat, das Komitee gegen Folter, die 
RHH und die SHI ein gemeinsames, has-
tig produziertes Flugblatt mit der Über-
schrift „Holger Meins zu Tode gefoltert“. 
Nachdem in diesem Text Meins’ elendes 
Sterben beschrieben wurde, heißt es un-
ter anderem zur RAF: „Die RAF war eine 
politische Gruppe, die zum Ziel hatte, ge-
gen die Unterdrückung und Ausbeutung 
mit der Waffe in der Hand zu kämpfen. 
In einer Zeit, wo in Vietnam, Südamerika 
und Südafrika Millionen von Menschen 
gegen Großgrundbesitzer, Fabrik besitzer 

8 Die Flugblätter finden sich verzeichnet in: Rote 
Hilfe e. V./Hans-Litten-Archiv/M. Mohr, Weiterge-
ben – Flugschriften der Roten Hilfe in der Bun-
desrepublik und Westberlin 1969–1980 – Ein 
kommentiertes Verzeichnis, Göttingen 2013

9 mb, Mit Steinen gegen die Klassenjustiz – De-
monstranten warfen Scheiben in Gerichtsgebäu-
den ein und schleuderten Brandsätze, in: Frank-
furter Neue Presse vom 11. November 1974, 
S. 9; und: habe, Holger-Meins Demonstration – 
Scheiben eingeworfen, in Frankfurter Rundschau 
vom 11. November 1974, S. 13

und ihre Armeen kämpfen, haben sie den 
Entschluss gefasst, die Herrschenden in 
der BRD zur Rechenschaft zu ziehen und 
sich in diesen Kampf gegen den Impe-
rialismus einzuordnen.“ Durch den Tod 
von Holger Meins „waren wir alle wie 
gelähmt“, man habe es einfach „nicht 
wahr haben wollen.“ Auch wenn die un-
terzeichnenden Gruppen erklären „nicht 
die RAF“ zu sein, und man versuche 
„eine andere Politik zu machen“, sei die 
RAF „augenblicklich der Teil der Linken, 
der von der Repression vernichtet werden 
soll. Dies müssen wir verhindern.“10

Mit diesem Flugblatt wurde zu ei-
ner ganzen Reihe von Manifestationen 
in den Tagen danach aufgerufen. Auch 
zu einem Teach-In am 11. November in 
den legendären Hörsaal VI der Frankfurter 
Universität wurde mobilisiert. Und siehe 
da, das auch von der politischen Gruppe 
des Wolfgang Kraushaar an die Weltöf-
fentlichkeit gebrachte Flugblatt erzielte 
eine ungeahnte Wirkung und lockte fast 
alle aus der linksradikalen Szenerie der 
Stadt an, die den Saal mit fast 2000 Leu-
ten überfüllten. Kein geringerer als Daniel 
Cohn-Bendit ergriff dort frei von allen po-
litischen Distanzierungsbemühungen das 
Wort. Glaubt man hier der Beschreibung 
des anwesenden FAZ-Reporters Jürgen 
Busche, so soll dabei der „Studentenfüh-
rer der sechziger Jahre“ die Erschießung 
des Berliner Richters in der Weise kom-
mentiert haben, dass es zwar „die Frage 
sein (könne), ob es taktisch richtig war, 
Drenkmann zu erschießen. Auf jeden Fall 
werden wir das diskutieren. Wir werden 
unsere Zeitungen und Schriften den Berli-
ner Genossen zur Verfügung stellen, wenn 
sie die Gründe für ihr Handeln darlegen 
wollen. Wir werden uns nicht von ihnen 
distanzieren.“

Busche interpretierte dieses Flugblatt 
dahingehend, dass einerseits die „Ver-
gangenheitsform, in der eingangs von der 
RAF die Rede war“, auf einen Konkur-
renzkampf „unter den linken Gruppen“ 
hindeute, wer „am entschiedensten die 
Sache der Revolution in der Bundesre-
publik vorantreibt“. Andererseits zeige 
es „aber auch, in welch hohem Maße 
die Aktionen der Baader-Meinhof-Bande 

10 Das Flugblatt von RHH, Häuserrat, RK, SHI /SF, 
Komitee gegen Folter „Holger Meins zu Tode ge-
foltert – Aufhebung der Isolationshaft – Gleich-
stellung mit den anderen Gefangenen“ (Aufruf zu 
einem Teach-In am 11. und 15. November 1974 
und zu einer Demonstration am 13. November 
1974 in Frankfurt) ist dokumentiert in: Rote Hilfe 
e. V./Hans-Litten-Archiv/M. Mohr, Weitergeben … 
a.a.O., S. 72/73
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zum Symbol für die Bewe-
gung geworden sind, inner-
halb derer man seinen Platz 
sucht“.11

Im Verlauf dieses Teach-
In wurden weitere Aktivi-
täten verabredet, darunter 
die Durchführung einer 
größeren Demonstration in 
der Stadt sowie ein weiteres 
Teach-In an der Universität. 
Doch damit konnten weder 
die Polizei noch der Uni-
versitätspräsident einver-
standen sein, und so wur-
den beide Manifestationen 
verboten. Die Gründe waren 
damals die, die es auch heu-
te immer dann gibt, wenn es 
politisch spannend zu wer-
den droht: Die Ordnungs-
mächte gehen dann „zwin-
gend davon aus, dass es 
während der beabsichtigten 
Demonstration im Innen-
stadtbereich zu gewalttäti-
gen Ausschreitungen und 
Angriffen auf Personen und 
Sachen kommen werde“. 
Dabei nahm die Polizei in 
der Verbotsverfügung auch 
direkt Bezug auf das von 
der Kraushaar-Gruppe ge-
meinsam mit dem RK, dem 
Häuserrat und der RHH verfasste Flug-
blatt. „Wenn die Verantwortlichen eines 
Flugblatts, ,das Gewalttaten bis hin zum 
Mord gutheißt‘, so lautet die Schlussfol-
gerung der Polizei, zum Demonstrieren 
auf die Straße gingen, müsse man darauf 
gefasst sein, dass es zu Gewalttätigkeiten 
komme.“12

„Solidarität mit dem hungerstreik 
der raF-genossen“

Glücklicherweise konnte dieses Demo-
verbot vor dem Verwaltungsgericht weg-
geklagt werden, so dass mehrere tau-
send Linksradikale aller Fraktionen mit 
der Kampfparole „Justizmord an Holger 
Meins“ und unter dem Schutz des Ver-
sammlungsrechts auf dem Frankfurter 
Römer eine Manifestation abhalten konn-

11 Jürgen Busche, Viele Gruppen – viele führende 
Leute: Die extreme Linke der Bundesrepublik in 
ihrem Verhältnis zur Baader-Meinhof-Bande, in: 
FAZ vom 14. November 1974, S. 7

12 hes., Die Polizei rechnet mit Gewalttätigkeiten – 
Für heute angekündigte Demonstration verboten – 
„Rache für den Mord an Holger Meins“, in: FAZ 
(RMZ) vom 13. November 1974, S. 33

ten.13 Für das am 15. November 1974 
geplante Teach-In im Hörsaal VI unter 
dem Motto „Solidarität mit dem Hunger-
streik der RAF-Genossen“ war bereits ein 
Mobilisierungsplakat verbreitet worden. 
Es zeigte das Konterfei Che Guevaras, 
eine hoch erhobene Maschinenpistole 
und eine Terrorszene aus der chilenischen 
Militärdiktatur. Darin erklärten die Veran-
stalter, dass die RAF „nicht von der Lin-
ken isoliert“ werden dürfe. Gemeinsam 
mit den angekündigten Genossen Peter 
Brückner, Rudi Dutschke und Johannes 
Agnoli sollten die „Bedingungen der po-
lit. Arbeit im Knast“ sowie die „Durch-
brechung des §129“ öffentlich diskutiert 
werden.14

Es war von einem von der FAZ als 
„ SHI-Repräsentant Wolfgang K.“ vorge-
stellten Studenten angemeldet worden. 

13 Hans-Jürgen Biedermann, 2500 kamen zur De-
monstration gegen „Justizmord an Holger 
Meins“ – Mit drei Auflagen erlaubt, in: Frankfur-
ter Rundschau (Stadtrundschau) vom 15. Novem-
ber 1976, S. 11

14 HKS 13, Hoch die Kampf dem – Plakatbuch zu 
den unkontrollierten Bewegungen, Hamburg/Ber-
lin 2001, S. 192

Dieser wollte sich damit 
ganz offenbar in dem von 
Busche so benannten „die 
Sache der Revolution in 
der Bundesrepublik“ voran-
treibenden Zusammenhang 
stellen. Doch leider wurde 
die von Wolfgang Kraushaar 
im Namen der SHI ange-
strengte juristische Ausei-
nandersetzung gegen das 
vom Präsidenten der Frank-
furter Universität Erhard 
Kantzenbach erlassene Ver-
bot vor dem Verwaltungs-
gericht verloren. So endete 
das bisschen Demokratie in 
der Universität an „starken 
Polizeikräften, ausgerüstet 
mit Wasserwerfern, Helmen 
und Schildern“, die den 
von Kraushaar angemelde-
ten Veranstaltungssaal ab-
riegelten. Sie waren damit 
beauftragt, zu verhindern, 
dass es „zu Krawallen im 
Zusammenhang mit der an-
gekündigten Veranstaltung 
der Hochschulgruppe Sozi-
alistische Hochschulinitia-
tive“ kam.15

Und so weiter und so 
fort. Alle diese Geschichten 
im Zusammenhang mit der 

RHH in Frankfurt sind niemals von Kraus-
haar erzählt worden. Und das obwohl er 
zeit seines Lebens sicher weit mehr als 
10.000 Buchdruckseiten mit nichts ande-
rem gefüllt hat als mit „Chroniken“ über 
die Geschichte des Linksradikalismus’ in 
der Bundesrepublik. Da muss man sich 
doch fragen, ob es sich hier wohlmöglich 
um eine „Ersatzhandlung“ handeln könnte 
mit dem Ziel, vor allem sein eigenes Enga-
gement in diesem Zusammenhang zu ver-
tuschen? Wie man es auch dreht und wen-
det: Der „SHI-Repräsentant Wolfgang K.“ 
ist in der Chroniken des „führenden Histo-
rikers der deutschen Protest-Bewegungen“ 
in ganz seltsamer Weise abwesend, ihm 
fehlt heute wahrlich die Rote Hilfe. Das ist 
ein wahrlich trauriger Befund. Er illustriert 
allerdings, dass der Chronist Wolfgang 
Kraushaar mit der Geschichte der RHH, 
die in einem engen politischen Sinne eben 
auch seine eigene ist, heute einfach nicht 
zurechtkommt. � 

15 gis/jos, An der Uni blieb es ruhig – Kein Hörsaal 
für Teach-in – Rudi Dutschke in Frankfurt?, in: 
FAZ (RMZ) vom 16. November 1974
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D e b a t t e

organisierung und organisation 
gestern, heute, morgen
ein nachtrag zum letzten rhz-Schwerpunkt

Oliver Rast

In der nummer 4/2013 der rote-hilfe-zei-

tung machten sich das rhz-redaktions-

kollektiv und einzelne rh-aktivistlnnen 

daran, einen rückblick, Ist-zustand und 

ausblick auf die politische arbeit der 

mitgliederstärksten antirepressions- und 

Solidaritätsorganisation der brd zu 

liefern. aufgrund des rasanten Mitglieder-

zuwachses (etwa 6500 eingeschriebene 

Mitglieder) und der enormen Strukturer-

weiterung (knapp 50 ortsgruppen) ist es 

durchaus angezeigt, in klausur zu gehen 

und einen Versuch zu unternehmen, einen 

diskussionsprozess über die mittelfristige 

ausrichtung der roten hilfe e.V. in der 

Mitgliedschaft und im sympathisierenden 

umfeld zu wagen.

�� Es ist tatsächlich ein Wagnis, eine Debat-
te um Organisation und Organisierung eines 
politischen Projektes anzuschieben, denn 
erfahrungsgemäß folgt nach dem mehr oder 
weniger enthusiastisch begonnenen Auftakt 
nicht sonderlich viel an inhaltlichen Reak-
tionen. Ein Austausch, zumal einer, in dem 
sich aufeinander bezogen und gegenseitig 
gestärkt wird, ist eher eine rühmliche Ausnah-
me, als dass ein solcher die Regel innerhalb 
der (heterogenen) Linken wäre. Nichtsdesto-
trotz ist durch die vergangene Schwerpunkt-
nummer der RHZ ein Anlass gegeben, weitere 
thematische Beiträge folgen zu lassen.

trittfest vorwärts

Ganz richtig schreiben die Genossinnen der 
RHZ in ihrem einleitenden Beitrag, dass sich 
„auch die Rote Hilfe in ihrer Geschichte im-
mer wieder gesellschaftlichen, politischen, 
juristischen und legislativen Veränderungen 
und Herausforderungen stellen und diese 
bewältigen“ musste und muss. Um zu einer 

(vor- und umsichtigen) Neubestimmung in 
einzelnen Aspekten der RH-Politik zu gelan-
gen, kann es nur förderlich sein, sich mit der 
Hintergrund- und Entwicklungsgeschichte 
der eigenen (traditionsreichen) Organisation 
zu beschäftigen. Die Rote-Hilfe-Bewegung 
ist in unseren politischen Breitengraden des-
halb bedeutsam, da sie eine erstaunliche Be-
ständigkeit vorweisen kann. Zugegeben, es 
handelt sich um eine Kontinuität mit zahlrei-
chen Brüchen und Sackgassen, mit Irrungen 
und Wirrungen, aber ein roter/rot-schwarzer 
Faden, an dem weiter geknüpft werden kann, 
ist unverkennbar.

Frühere Bezüge herzustellen soll nicht 
heißen, geradewegs in ein nostalgisches 
Schwelgen zu verfallen. Vielmehr zielt ein 
derartiges Unterfangen darauf ab, sprich-
wörtlich ein Fundament zu schaffen, auf dem 
man strukturell aufbauen kann. Es ist eine 
Binsenweisheit, nach der ein Geschichts-
bewusstsein eine Voraussetzung für ein re-
flektiertes gegenwärtiges und zukünftiges 
Agieren ist. Es wäre grundfalsch, aus dem 
Geschichtsinteresse eine Historisierung der 
früheren Roten Hilfe Deutschlands (RHD) 
abzuleiten. Diese könnte das Einfallstor für 
eine Art Entsorgung des eigenen organisato-
rischen Geschichtshintergrundes sein. Und 
das ist genau nicht beabsichtigt.

Das Interesse muss es hingegen sein, Er-
fahrungswerte und Kenntnisstände, die von 
Genossinnen aus der Antirepressions- und 
Solidaritätsarbeit in den vergangenen 90 Jah-
ren erlangt wurden, aufzunehmen und auf 
ihre Tauglichkeit für derzeitige Auseinander-
setzungen hin abzuklopfen. Wie in anderen 
Teilbereichen der (radikalen) Linken auch ist 
die Vermittlung dessen, was seit Jahrzehnten 
in politischen Zusammenhängen erdacht und 
getan wurde, die der Repression die Solidari-
tät entgegenstellen wollen, kompliziert. Von 
einer simplen Übertragung des Vergangenen 
ins Heute ist an dieser Stelle keineswegs die 
Rede. Aber es geht gewissermaßen um einen 
„Mitnahme-Effekt“ für das zu transportie-
rende Wissen, dass der Prozess der (Selbst-)
Emanzipation – aller Empirie nach – nur als 

Folge der Aufhebungvon Ausbeutung und Un-
terdrückung in der Ära des „finanzmarktdomi-
nierten Kapitalismus“ eintreten kann.

kräftigaufblühen

Die „Gegenüberstellung von Realität und 
Anspruch“, wie sie von vier BuVo-Frauen in 
ihrem Text „Wir sind alle Rote Hilfe! Struk-
turelle Veränderungen in einer wachsenden 
Organisation“ vorgenommen wird, fällt eher 
ernüchternd aus. Warum eigentlich? Ist das 
Anspruchsdenken chronisch überladen? Oder 
liegt die Realität quer zu dem, wie man meint, 
organisieren zu müssen? Es kommen vermut-
lich verschiedene Aspekte zusammen, die die 
recht typische Diskrepanz zwischen Ambition 
und Umsetzbarkeit verursachen.

Das heißt aber überhaupt nicht, Asche 
auf die Häupter streuen zu müssen. Im Ge-
genteil! Umstandslos ist anzuerkennen, dass 
die „Kernkompetenzen“ der Rote Hilfe e. V. 
im Infrastrukturellen liegen. Das heißt in der 
finanziellen Ausstattung, in der Beratung und 
Informierung und der Verfahrensbegleitung. 
Es hat eine hohe Qualität, wenn eine Antire-
pressions- und Solidaritätsorganisation kon-
tinuierlich (!) in der Lage ist, solche zentralen 
Aufgaben zu erfüllen.

Es scheint auch nicht überzogen zu sein, 
den gesellschaftlichen Bedeutungsgewinn 
der Rote Hilfe e. V. aufgrund ihres strukturel-
len Zuwachses nicht nur zu benennen, son-
dern auch offensiv ins Feld zu führen. Die Rote 
Hilfe e. V. ist zu einer „Top-Adresse“ gewor-
den, sie wird angesteuert und stetig bekann-
ter. Das ist eine Menge an Zuspruch, der an-
dernorts in der (radikalen) Linken wenig bis 
gar nicht auszumachen ist.

Als ein Dilemma der Roten Hilfe e. V. wird 
aber oftmals angeführt, dass die Schutz- und 
Unterstützungsorganisation in erster Linie 
als Zweitgruppe von linken Aktivistinnen be-
trachtet wird, in dieser „Funktion“, das heißt 
als eine Art „Rückversicherung“ eines linken 
politischen Engagements, wird die RH zahl-
reich angerufen. Das ist zunächst einmal kein 
Makel, sondern ein „Vertrauensbonus“. Um 
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aber weiterhin als „politischer Organismus“ 
der Gesamt-Linken wachsen zu können, ist ei-
ne höhere Mitwirkung vonnöten: „Es ist Zeit, 
dass ein noch größerer Teil der Mitgliedschaft 
gegen Repression aktiv wird und sich in die ört-
liche und überregionale Arbeit einbringt“, so 
die BuVo-Frauen appellierend. Diesem Weck-
ruf wird man sich nur anschließen können.

unbürokratisch organisieren

Steigende Mitgliederzahlen und die Struk-
turerweiterungen bringen unweigerlich einen 
koordinatorischen Mehraufwand mit sich, der 
sich kaum anders als durch eine „effizientere 
interne Verwaltung“ meistern lässt. Das klingt 
nicht sehr erbaulich, aber ob man will oder 
nicht, mit dem Einrichten einer Bundesge-
schäftsstelle geht die Notwendigkeit einher, 
einen kleinen bescheidenen Verwaltungsap-
parat bereitzuhalten und vor allem am Laufen 
zu halten. Muss man deshalb als Unterstüt-
zungsstruktur der (radikalen) Linken in einen 
Papierstau geraten und Mitgliedskarteikästen 
vor sich herschieben?

Eine reelle Gefahr ist dem Beitrag der 
BuVo-Frauen zufolge, dass zu viel an adminis-
trativem Aufwand mit einer gewissen Selbst-
verständlichkeit auf den BuVo beziehungswei-
se die Geschäftsstelle abgewälzt wird. Diese 
Aufgabendelegierung führt fast unabwendbar 
dazu, dass die Basisorientierung der Roten 
Hilfe e. V. zu verschwimmen droht. Abhilfe 
kann dabei eine stärkere Aktivierung der ein-
zelnen Ortsgruppen beispielsweise über das 
(regelmäßige) Einberufen von Ortsgruppen-
delegiertenversammlungen schaffen. Verant-
wortungsabgabe und Rotationsmodelle kön-
nen zwei Momente sein, um einer potenziellen 
Verkrustung von Strukturen entgegen wirken 
zu können.

Die Problembeschreibung liegt längst 
vor, und mit einer vermehrten Aktivierung der 
Ortsgruppen-Basis würde (hoffentlich) die 
gesamte Rote Hilfe als Netzwerk nicht nur 
enger geknüpft, sondern auch vitaler werden 
können.

Mittendrin sein

Zum einen ist es sicherlich richtig, dass die 
Rote Hilfe e. V. ein „Abbild der linken Szene in 
Deutschland“ ist, wie es ein RHZ-Redaktions-
mitglied in „Kein Selbstzweck. Warum mir die 
Rote Hilfe e.V. so viele Wochenenden wert ist“ 
skizziert hat. Zum anderen stellt die positive 
Entwicklung der Roten Hilfe aber auch eine 
Gegenläufigkeit zum permanenten „Aufbau-
Zerfall-Aufbau-Muster“ linker und linksradi-
kaler Gruppenzusammenhänge in der BRD 
dar. In dieser Hinsicht ist die Rote Hilfe e. V. 

eine Ausnahmeerscheinung. Dass das so ist, 
bedarf einiger Erklärungsversuche. Ist es viel-
leicht ein Zeichen der Erosion der (radikalen) 
Linken, dass die Rote Hilfe e. V. als einer der 
letzten Zufluchtsorte von politisch latent bis 
offen Desillusionierten gewählt wird? Resul-
tiert daraus auch, dass ein verhältnismäßig 
eklatantes Missverhältnis zwischen passiver 
Mitgliedschaft und aktiver Betätigung im Rah-
men der Roten Hilfe e. V. vorliegt? Ist entgegen 
der Aussage des RHZ-Genossen die (aktive) 
RH-Mitgliedschaft nicht doch ein „Ersatz“ für 
die Betätigung in anderen sogenannten Teil-
bereichsgruppen unserer „Polit-Szene“?

Wenn ein Mitglied der Aktivengruppe aus 
München davon spricht, dass die Rote Hilfe 
e. V. „gewissermaßen eine ,Zweite-Reihe-
Struktur‘“ ist, dann kann man diese Aussage 
metaphorisch in der Beziehung überhöhen, 
wonach sie in der Regel erst im Repressi-
onsfalle in den Vordergrund rückt und als 
„Auffangbecken“ für „Gestrauchelte“ funk-
tioniert. Der repressive Angriff des Staates 
gegen unsere Strukturen soll, sofern er nicht 
komplett neutralisiert werden kann, zumin-
dest abgefedert werden. Eine Abfederung in 
dem Sinne, dass die negativen Folgen eines 
Repressionsschlages (Inhaftierung, Arbeits-
platzverlust, Bruch sozialer Bindungen und 
anderes) nach Möglichkeit gering ausfallen.

Eine Position in der „zweiten Reihe“, 
knapp hinter der „aktivistischen Vorhut“ ist 
eine, die sich wiederum vor dem solidarischen 
Rückraum befindet. Kein schlechter Stand-
ort, um mittendrin zu sein. „Auch wenn sie 
heute weder Avantgarde noch Dachverband 
noch Universalversicherung ist“, so der Ge-
nosse von der RHZ, „ist die Rote Hilfe e. V. 
doch einer von vielen Gründen, warum die Lin-
ke in Deutschland zumindest so handlungs-
fähig ist, wie sie ist“. Und eine Bereitschaft 
und Fähigkeit von linker/linksradikaler Be-
weglich- und Betriebsamkeit zu begründen, 
ist verdammt viel …

Eine Verständigung nach innen und eine 
Darstellung nach außen gelingen zumeist 
dann gut, wenn unter anderem ein Zugriff über 
eine Anzahl autonomer Medien besteht. Die 
Rote Hilfe e. V. verfügt über eine (ausbaufähi-
ge) Logistik, um „meinungsbildend“ zu wir-
ken: RHZ, Mitgliederrundbrief, Litten-Archiv, 
Webpräsenz, Info-Tische.

Vor allem ist herauszustreichen, dass die 
RHZ in den vergangenen Jahren als Sprach-
rohr der bundesweiten Rote Hilfe e. V. erkenn-
bar an Bedeutung gewonnen hat. Optische 
Aufmachung, thematische Vielfalt und inhalt-
liche Dichte sowie der Verbreitungsgrad spre-
chen für sich. Anderen Blättern wie Entfes-

selt oder dem Sägeblatt von Anarchist Black 
Cross (ABC) und dem Gefangenen Info mit 

seiner wechselvollen Geschichte vom Netz-
werk „Freiheit für alle politischen Gefange-
nen“ fehlen tendenziell die inhaltlich-politi-
sche Breite und Auflagenstärke, um nicht nur 
ein „Nischendasein“ zu führen. Gegen eine 
klare „ideologische“ Akzentuierung ist prin-
zipiell nichts einzuwenden, wenn es erstens 
dem selbst formulierten Konzept entspricht 
und wenn das Veröffentlichte im eigenen „Mi-
lieu“ Resonanz findet.

Man kann den Eindruck gewinnen, dass 
die beiden Buchprojekte zur Aufarbeitung der 
Vorläufer der heutigen Roten Hilfe e. V., in de-
nen beispielsweise auch die Schwarze Hilfe 
(SH) oder das Initiativkomitee Arbeiterhilfe 
Hamburg (IKAH) behandelt werden, nicht den 
ersehnten Nachhall in den einzelnen Orts-
gruppen gefunden haben. Sowohl dem 2012 
erschienenen Band „Die Solidarität organi-
sieren“ von Hartmut Rübner als auch dem vo-
luminösen Doppelband „Das Prinzip Solida-
rität“ (2013) eines HerausgeberInnenkreises 
um Markus Mohr fehlen die Rezeption. Diese 
Lektüren, die aus einem ehemals gemeinsa-
men Anstoß heraus initiiert wurden, könnten 
aber ein sehr hilfreicher Ausgangspunkt sein, 
um einen Diskussionsprozess über Organisa-
tions- und Organisierungsfragen zu lancieren. 
Es wäre auch kaum verständlich zu machen, 
wenn diese beiden publizistischen Ergebnis-
se, denen eine jahrelange Recherchearbeit 
vorausging, nicht in eine solche Debatte ein-
bezogen würden.

grenzen austesten

Im Zuge einer Organisations-/Organisierungs-
debatte können „kleine Grenzverletzungen“ 
der Satzung der Roten Hilfe e. V. an der einen 
oder anderen Stelle die Folge sein, zumindest 
bewegt man sich sehr nah an einem Übertritt 
der definierten Marken, was noch geht und 
was nicht mehr geht. Strukturkonservatismus 
und -flexibilität kollidieren allerdings immer, 
wenn es um konzeptionelle Verschiebungen 
und programmatische Veränderungen geht. 
Ein kontroverser Aspekt war und ist, inwiefern 
die inkriminierten Themen oder die kriminali-
sierten politischen Organisationskontexte von 
Repressierten (offensiv) aufgegriffen werden. 
Es ist mitunter eine schizophrene Situation, 
dass solche Kontexte wegzudrücken sind, da-
mit sie einer breiteren Solidarisierung nicht 
im Wege stehen. Der (Hinter-)Gedanke ist ein-
deutig, der „personifizierte Solidaritätsfall“ 
soll nicht durch einen Widerstreit über eine 
(vermeintliche) Zugehörigkeit zu einer „Grup-
pe X“ mit spezifischer konzeptioneller Aus-
richtung überlagert werden.

Man kennt es aus zurückliegenden Re-
pressionsfällen. Ein Großteil eines solidari-
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schen Umfelds, was oft sehr inhomogen ist, 
findet beispielsweise eine Tätigkeit als Anti-
militaristln, welche sich auch durchaus von 
einem pazifistischen Verständnis unterschei-
den kann, und einem Engagement als Gewerk-
schaftsaktivistin grundsätzlich unterstützens-
wert. Auch den Angriff staatlicher Repression 
gilt es abzuwehren, um der (radikalen) Linken 
einen größtmöglichen Freiraum offen zu hal-
ten. Aber ein politisches Unterstützen klan-
destiner Aktionen, zumal wenn sie mit einem 
bestimmten Gruppensignet in Verbindung 
stehen, ist da schon sehr viel schwieriger her-
zustellen. Letztlich zieht man sich ein gutes 
Stück weit aus der Affäre, wenn bestimmte 
Motivations- und Strukturhintergründe ausge-
klammert werden; Hintergründe, ohne die die 
„Aktivitäten besonderer Art“ nur schwerlich 
verstanden werden können. Aber jeder gefun-
dene Konsens ist eben nicht über Gebühr zu 
strapazieren, sonst bricht er. Und innerhalb 
jedes Übereinkommens ergeben sich genug 
Betätigungsmöglichkeiten und Spielräume, 
um eine effektive Solidaritätsarbeit auf die 
Beine stellen zu können.

Es lässt sich eine Gleichung aufstellen, 
nach der die Akzeptanz „irregulärer“ Aktions-
formen ausgeprägter ist, wenn sich die gesell-
schaftlichen Konfliktpotenziale zuspitzen und 
eine breitere „umstürzlerische“ Mobilisierung 
in der politischen Arena auftritt, als wenn eher 
ruhige Phasen durchlaufen werden, in denen 
der Klassenkonflikt stillgelegt scheint.

Und: Inwieweit können sich rebellische so-
ziale Gefangene als Teil einer Rote-Hilfe-Be-
wegung sehen? Ist unsere „Zulassbeschrän-
kung“, die einem „Eignungstest“ (Prädikat 
„politisch“) gleicht, nicht aufzuheben oder 
zumindest aufzuweichen? Bundesweit wird es 
auch kaum mehr als ein, zwei Dutzend solcher 
Gefangenen in den BRD-Verwahranstalten 
geben, die sich einklinken würden. Ein ver-
schwindend geringer Teil der Knacki-Popula-
tion, aber einer, der sich einbringen und be-
merkbar machen möchte und es auch immer 
getan hat – mit allen Schwierigkeiten aufgrund 
der fehlenden Teilhabe.

kein Versteckspiel

Das Mitglied des RHZ-Redaktionskollektivs 
berührt in seinem Text „Kein Selbstzweck …“ 
die Frage nach dem offenen oder verdeckten 
Agieren von Rote-Hilfe-Strukturen, um diese 
gleich wieder hintenanzustellen: „Von der al-
ten Roten Hilfe, die teils klandestin agierte und 
darauf vorbereitet war, auch bei einem Verbot 
weiterzuarbeiten – weil es dann am notwen-
digsten wäre –, sind wir heute weit entfernt.“ 
Eine Diskussion um eine potenzielle Illegali-
sierung der Rote Hilfe e. V. muss an dieser Stel-

le nicht groß provoziert werden – richtig. Im 
gegebenen Falle werden sich die AktivistInnen 
hierüber (theoretisch und praktisch) austau-
schen. Auch ist innerhalb der Mitgliederbasis 
eine solche Diskussion nicht wahrnehmbar.

Allerdings ist die Selbstverständlichkeit, 
davon auszugehen, dass ein RH-Verbotsan-
trag in weiter Ferne liegt und völlig aus der 
Luft gegriffen ist, fahrlässig optimistisch. 
Gedankliche Anstrengungen sind in der (ra-
dikalen) Linken zeitweilig immer zu unter-
nehmen, wenn es um eine nach innen gerich-
tete Prävention geht. Somit ließe sich auch 
ein möglicher Überraschungseffekt klein-
halten, falls dem (fiktiven) Durchsuchungs-
beschluss der Geschäftsstellenräume ein 
(fiktiver) Verbotsantrag nach dem Vereinsge-
setz folgen würde.

Es ist zudem leicht verständlich zu ma-
chen, dass sich eine strömungsübergreifende 
Massenorganisation der (radikalen) Linken, 
wie sie die Rote Hilfe e. V. in Relation zu den 
herkömmlichen Miniaturgruppen in unseren 
Spektren de facto darstellt, nur unter Bedin-
gungen der Nicht-Illegalität entfalten kann. 
Sie braucht offene Anlaufstellen und freie Be-
wegungsmöglichkeiten. Das bedeutet nicht, 
dass die Rote Hilfe e. V. nicht mit staatlichen 
Kriminalisierungsversuchen konfrontiert sein 
wird. In der Vergangenheit war es so und in der 
Zukunft ist ebenfalls davon auszugehen, da 
alle Segmente der (radikalen) Linken ins staat-
liche Fadenkreuz geraten (können), wenn aus 
ihnen „aufrührerische Regungen“ erfolgen.

punkte sammeln

Mehrere Aspekte, die sich aus den Ausführun-
gen aus dem RHZ-Schwerpunktheft ziehen 
lassen, können als (vorläufige) Anregungen 
in die Diskussionsrunde geworfen werden. 
Gleichwohl passiert das in dem Bewusstsein, 
dass mit diesen acht Punkten kein „Originali-
tätspreis“ zu ergattern ist:

1. Die Rote Hilfe e. V. ist in der (radikalen) 
Linken und ihren diversen Schattierungen 
verankert, dies kann man nur als Ist-Zustand 
festhalten. Dennoch wäre es nachlässig, kei-
ne weitere und vor allem breitete Verankerung 
ins Gesellschaftliche hinein anzustreben. Re-
pression und Solidarität sind für die (radikale) 
Linke eine fortwährende Begleiterscheinung 
ihres Denkens und Handeln – eine Vielzahl 
aufgespannter „sozialer Rettungsschirme“ 
kann unsere Strukturen effektiver schützen.
2. Erstrebenswert kann es für die Rote Hil-
fe e. V. sein, in Bündniskonstellationen bei-
spielsweise bei größeren lokalen, regionalen, 
überregionalen und bundesweiten Mobilisie-
rungen vermehrt präsent zu sein. Sie wäre mit 

einer großen Selbstverständlichkeit integraler 
Bestandteil solcher Mobilisierungen und – 
falls eine Kontinuität einsetzt – ein nicht mehr 
wegzudenkender Faktor.
3. Aufgrund ihrer „Kernkompetenzen“ soll-
te sich die Rote Hilfe e. V. weiter befähigen, 
das Antirepressions- und Solidaritätsfeld bei-
spielsweise im Kontext von Bündnissen zu be-
setzen und den diesbezüglichen Part auch in 
der Außendarstellung zu übernehmen.
4. Damit fällt die Aufgabe zusammen, hin-
sichtlich des Übergangs von der Disziplinar- 
zur Kontrollgesellschaft politische Orientie-
rungen zu geben und in sich schlüssige Po-
sitionen einzunehmen, um im dystopischen 
Zeitalter der „Schönen neuen Welt“ (Aldous 
Huxley) besser gewappnet zu sein.
5. Da der kulturpolitische Aspekt innerhalb 
der Spektren der (radikalen) Linken weiterhin 
zu oft ein Schattendasein führt, kann die Rote 
Hilfe e. V. mit ihrem Fundus an Tradition hier 
eingreifen. Veranstaltungen, in denen der Soli-
daritätsgedanke förmlich auf die Bühne geholt 
wird, weisen ferner über den schmalen Hori-
zont bürgerlicher Vorstellungswelten.
6. Die Fähigkeit, eigene Kampagnen und In-
itiativen anzustoßen und (wieder) intensiver 
zu kultivieren, ist für eine stärkere Ausstrah-
lungskraft der Roten Hilfe förderlich. Im Ide-
alfall werden diese Anstöße vom örtlichen RH-
Zusammenhang vorüberlegt und vorgelegt, 
um im lokalen, regionalen, überregionalen 
oder gar bundesweiten Maßstab der RH-Struk-
turen nach einem Austauschkonkret praktisch 
werden zu können.
7. Die Rote Hilfe e. V. sollte es auch als eine 
aktiver zu gestaltende Herausforderung se-
hen, sich internationaler aufzustellen sowie 
zum Beispiel die Möglichkeiten und Grenzen 
länderübergreifender Vernetzungen auszu-
loten. Das Projekt der Kommission für den 
Aufbau der roten hilfe internationale (rhi), das 
sich an der historischen Internationalen Roten 
Hilfe (IRH) anlehnt, kann dabei ein Referenz-
punkt sein.
8. Eine Ausweitung von expliziter Gefan-
genensolidarität, das heißt politische und 
politisch interessierte soziale Gefangene in 
wachsendem Maße in den Fokus zu nehmen 
und verstärkt als eine Größe innerhalb der An-
tirepressionsarbeit zu begreifen, würde das 
RH-Verständnis (sinnvoll) erweitern. Vor allem 
wäre hiermit auch eine wesentlich intensivere 
Beachtung des Regimes der Strafvollzugs-
rechte und -ordnungen in den JVAs der einzel-
nen Bundesländer gefordert. 

• Oliver Rast ist §129-Gefangener aus 
dem mg-Verfahren. Er sitzt zur Zeit ein und 
ist zu erreichen in der JVA Tegel, Seidelstr. 
39, 13507 Berlin.
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L i t e r a t u r v e r t r i e b

Die Rote Hilfe

Bundesweites Quartalsmagazin der 
roten hilfe e. V.; regelmäßige Be-
richterstattung über die rote hilfe, 
prozesse und ermittlungen sowie 
entwicklungen im polizei- und Justi-
zapparat. aktuelle Schwerpunktthe-
men.
60 – 70 S. DIn a4.
4,- euro (für Mitglieder kostenlos) 

INTERNATIONALES

Mumia Abu Jamal – Der Kampf gegen 

die Todesstrafe und für die Freiheit der 

politischen Gefangenen. 

Bibliothek des widerstandes, Bd.14. 
laika-Verlag 2011. hardcover. 269 
S. mit DVD: hInter DIeSen Mau-
ern, J. Burjes, h. kleffner. BrD 
1996. 70 Min. / In prISon MY 
whole lIFe, M. evans, uSa 2007. 
90 Min. omu. / JuStIce on trIal, 
k. esmaeli, uSa 2011. 25 Min.
24,90 euro

Indian War 

Der Fall des indianischen Bürger-
rechtlers leonard peltier. 
Martin ludwig hofmann. 2005. at-
lantik-Verlag. 
paperback. 179 S.
13,- euro

How many more years ? 

haft in den uSa. Biografie des poli-
tischen gefangenen ruchell „cin-
que“ Magee. 
Mark a. thiel. 2000. atlantik-Verlag. 
paperback. 252 S.
4,- euro (Sonderpreis)

Das Massaker am 19. Dezember 2000 

in den türkischen Gefängnissen.

upotuDak. Internationales Solidari-
tätskommitee mit den politischen 
gefangenen.
Zweisprachig auf deutsch und tür-
kisch.
atIk – konföderation der arbeiter 
aus der türkei und europa (hg.)
Brosch. 42 S.
gegen Spende

Hau ab, Mensch! 

erfahrungen von Xosé tarrio. 
1997/2007. 
paperback. 402 S.
8,- euro

Zehn Jahre grenzüberschreitende 

 Kurdenverfolgung 

Beiträge für eine Menschen-
rechtschronik. 
eberhard Schulz. 1998. gnn-Verlag. 
paperback. 124 S.
1,- euro (Sonderpreis) 

BEWEGUNGEN UND REPRESSION

Freilassung für die politischen 

 Gefangenen der RAF 

rote hilfe e. V.. 2000. 
Brosch. a4. 67 S.
0,50 euro (Sonderpreis) 

Stammheim 

Der prozeß gegen die rote armee 
Fraktion. Die notwendige korrektur 
der herrschenden Meinung.
pieter Bakker Schut. 2007.  
pahl-rugenstein. 
paperback. 685 S.
19,95 euro

Reden vor Gericht

plädoyers in text und ton. 
heinrich hannover. 2010. 
papyrossa.
einband. 276 S.
22,- euro

NachrICHten aus dem Strafvollzug 

essays und gedichte von thomas 
Meyer-Falk. 
J. gotterwind (hg.). 2010. Blaulicht-
Verlag. 
paperback. 164 S.
9,90 euro

Ohne Zweifel gegen den Angeklagten

erklärungen vor gericht. 
rainer recke. 1997. aktiv-Druck. 
paperback. 455 S.
16,36 euro

Vom Armeeeinsatz bis Zensur

ein aBc der repression. g8-gipfel
2007. rote hilfe. 2007. Brosch. a4. 
75 S.
1,- euro (Sonderpreis)

BEWEGUNGEN UND §§129/A/B

Der Hunger des Staates nach Feinden 

Die geschichte der paragrafen 129, 
129 a und 129 b und ihre anwendung 
gegen die radikale linke. 
rote hilfe. 2009. 
Brosch. a4. 80 S.
3,- euro

Kein Schritt zurück

129a Verfahren gegen die passauer
antifaschistInnen.
rote hilfe. 1999.
Brosch. a5. 39 S.
1,- euro (Sonderpreis) 

Das zarte Pflänzchen der Solidarität 

gegossen 

eine nachbereitung zu den Verfahren
und dem prozess wegen Mitglied-
schaft in der militanten gruppe (mg). 
Bündnis für die einstellung der
129(a)Verfahren. 2011. 
edition assemblage.
paperback. 86 S.
4,80 euro

GESCHICHTE DER ROTEN HILFE

Das Prinzip Solidarität (Band1)

Zur geschichte der roten hilfe in der 
BrD (Band 1)
Bambule (hg.). 2013. laika-Verlag.
paperback. 400 S.
21,- euro

Weitergeben!

Flugschriften der roten hilfe in der 
Bundesrepublik und westberlin 
1969-1980. ein kommentiertes Ver-
zeichnis.
autor: Markus Mohr. rote hilfe e.V. 
und hans-litten-archiv e.V. (hg.). 
2013. Brosch. a4, 94 S.
5,- euro

Das Prinzip Solidarität (Band 2)

Zur geschichte der roten hilfe in der 
BrD (Band 2), Bambule (hg.). 2013. 
laika-Verlag. paperback. 368 S.
21,- euro

Die Solidarität organisieren

konzepte, praxis und resonanz lin-
ker Bewegung in westdeutschland 
nach 1968. Mit einem geleitwort von 
karl heinz roth.
hartmut rübner. 2012. plättners 
Verlag. paperback. 304 S.
16,80 euro

Zu Unrecht vergessen 

arbeit eines rote-hilfe anwaltes in 
der weimarer republik: Felix halle 
und die deutsche Justiz. 
Josef Schwarz. 1997. gnn-Verlag. 
paperback. 248 S.
13,- euro

Rote Hilfe e. V. Literaturvertrieb

Postfach 6444, 24125 Kiel

Telefon & Fax 04 31 / 751 41 
Öffnungszeiten:  
Dienstag: 15–18 Uhr

Donnerstag: 17–20 Uhr

literaturvertrieb@rote-hilfe.de

Postbank Hamburg BLZ 200 100 20 
Konto 35 50 92 02

IBAN DE9720010020035509202 BIC PBNKDEFF

der vollständige 
 bestand des literatur-
vertriebs ist online 
 unter www.rote-hilfe.
de/literaturvertrieb ein-
sehbar
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Die Rechtsanwälte der  

Roten Hilfe Deutschlands 

politische Strafverteidiger in der 
weimarer republik. geschichte und 
Biografien von a wie albert aaron, 
alex heilbrun, Felix halle, hans lit-
ten, alfred lewinsohn bis arthur 
wolff. 
Schneider, Schwarz, Schwarz. 2002. 
pahl-rugenstein für die rote hilfe. 
hardcover. 364 S. 
16,- euro

Genossenschutz

Die rote hilfe in westberlin 1969–71
rote hilfe e. V. und hans-litten- 
archiv e. V. 2011.
Brosch. a4. 56 S. 
5,- euro

Der Barkenhoff, Kinderheim der Roten 

Hilfe 1923–1932 

Die kinderhilfe, der Barkenhoff, das 
kinderheim in egelsburg, heinrich 
Vogeler und die rote hilfe. 
192 Seiten mit zahlreichen z. t. ganz-
seitigen farbigen abbildungen. ge-
samte restauflage des Verlages beim 
literaturvertrieb der roten hilfe. 
Bresler, grahn, hoffmeister. 1991. 
Softcover, durchgehend bunt. 
16,- euro

Vorwärts und nicht vergessen! 

70/20 Jahre rote hilfe. Die ge-
schichte der roten hilfe von der wei-
marer republik bis zur wiedergrün-
dung der roten hilfe 1975. 
rote hilfe e. V.. 1996.
Brosch. a4. 61 S.
1,- euro (Sonderpreis)

SICHERHEITSTECHNOLOGIE

Bei lebendigem Leibe 

Von Stammheim zu den F-typ-Zellen. 
nowak, Sesen, Beckmann. 2001. 
unrast-Verlag. paperback. 174 S.
7,- euro

Demonen

Zur Mythologie der Inneren Sicher-
heit. 
olaf arndt. 2005. nautilus-Verlag. 
paperback. 156 S.
12,90 euro

Der rote Faden 

grundsätze der kriminalpraxis. 
horst clages (hg.). 2012. kriminali-
stik Verlag, paperback. 622 S.
24,90 euro

TROIA 

technologien politischer kontrolle. 
olaf arndt. 2005. Belleville-Verlag. 
paperback. 174 S.
14,80 euro

Eurovisionen

aspekte und entwicklungen der euro-
päischen repressionsarchitekur.
redaktionskollektiv der hamburger 
ortsgruppe der roten hilfe e. V. 
(hg.). 2013. laika-Verlag. 
paperback. 140 S.
17,- euro

ANTIREPRESSION

Was tun wenn’s brennt?!

auf Demonstrationen; bei Übergrif-
fen; bei Festnahmen; auf der wache. 
rechtshilfetipps. 
rechtshilfebroschüre der roten hilfe 
e.V.. 2013. Brosch. 36 S. a6.
auch erhältlich auf englisch, tür-
kisch, Französisch, Spanisch, Italie-
nisch, arabisch.
gegen erstattung der Versandkosten.

Fliegendes Material der Roten Hilfe e. V. 

Infoflyer zu den themen anquatsch-
versuche, aussageverweigerung, haus-
durchsuchung, Dna-abgabe, Selbst-
darstellung der roten hilfe.
gegen erstattung der Versandkosten. 

Wege durch die Wüste 

ein antirepressionshandbuch für die 
politische praxis. 
autorInnenkollektiv (hg.) 2007. 
 unrast-Verlag. paperback. 280 S.
9,80 euro

EXTRA-MATERIAL

Rote Hilfe-Plakat

a3; zwei Motive: „polizei“ und „we-
stern“
gegen erstattung der Versandkosten

Rote Hilfe-Buttons

mit rote hilfe-logo
im glitzerlook; silber, gold, rot, pink, 
bunt
1,- euro

Rote Hilfe-Aufkleber 

„Bei polizei und Justiz einfach mal 
die Fresse halten. anzeige, Vorla-
dung, Verfahren: Sofort zur roten 
hilfe! www.rote-hilfe.de“
päckchen à 30 Stück
1,50 euro

Rote Hilfe-Aufkleber 

„geschnappt haben sie sich weni-
ge… gemeint sind wir alle. linke po-
litik ist notwendig, nicht kriminell. 
www.rote-hilfe.de“
päckchen à 30 Stück
1,50 euro

Rote Hilfe-Feuerzeug „Was tun wenn’s 

brennt?“ 

mit rote hilfe-logo
1,- euro

Rote Hilfe „… der Sampler“

Doppel-cD mit über 140 Min. Spiel-
dauer und mehr als 35 Musiker_in-
nen und Bands, die sich mit der 
roten hilfe solidarisieren. Der erlös 
kommt zu 100 prozent der Solidari-
tätsarbeit der roten hilfe zugute.
15,- euro

Rote Hilfe-Aufnäher

vier verschiedene Motive; weißer 
Flock auf schwarzem Stoff
„Solidarität. rote hilfe + logo“; 
„Freiheit für alle politischen gefange-
nen!!! rote hilfe + logo“; „Solidarität 
ist eine waffe. rote hilfe + logo“; 
„nicht Müsli und Quark, Solidarität 
macht stark!!! rote hilfe + logo“
1,- euro

Rote Hilfe T-Shirt „Wir sind alle 129 a“

Schwarz mit rotem aufdruck: Vorder-
seite: rote-hilfe-logo; rückseite: 
„wir sind alle 129 a“ 
größen: nur noch im taillenschnitt 
(girly_er) in M zu haben!! 
5,- euro (Sonderpreis)

Rote Hilfe T-Shirt „Solidarity“

Solidarity in silence. Solidarity needs 
to fight. Solidarity helps to win.
Schwarz mit weißem aufdruck (wahl-
weise hinten oder vorne), darunter in 
klein: www.rote-hilfe.de
größen: XXl sowie im taillenschnitt 
(girly_er) one size, S, l 
5,- euro (Sonderpreis)

T-Shirt „Free Mumia!“

Schwarz, grün oder rot mit weißem 
aufdruck, größen: schwarz: S, M, l, 
Xl, XXl; grün: M, l; rot: S, M, l
8,- euro 

T-Shirt „Free Mumia Now! Weg mit der 

Todesstrafe!“

Schwarz mit weißem aufdruck
größen: S, M, l, Xl sowie im taillen-
schnitt (girly_er) S, M 
8,- euro

allgemeine bezugsbedingungen
lieferungen gegen Vorkasse, 
Briefmarken, Verrechnungs-
check oder Überweisung auf 
das konto des literaturver-
triebes (siehe oben auf dieser 
Seite). Versandkostenpauschale 
nicht vergessen! aus der Über-
weisung müssen name des/der 
Bestellenden und titel der be-
stellten ware ersichtlich sein. 
Das Material bleibt bis zur Be-
zahlung nach § 455 BgB ei-
gentum der roten hilfe e. V.

weiterverkäufer_innen, buch- 
und Infoläden  
Für Broschüren der Roten Hilfe 
gibt es ab einer Mindesmenge 
30% Mengenrabatt. Regelmä-
ßige Bezieher_inen können bei 
Abnahme von mindestens drei 
Exemplaren remittieren. Dies 
gilt NICHT für Materialien die 
mit Sonderpreis gekennzeichnet 
sind.

alle lieferungen zuzüglich 
Versandpauschale: 500g = 
1,50 Euro; 1 000 g = 2,50 Euro; 
2 000 g = 4,50 Euro; bis 10 kg 
= 7,00 Euro. Bei anderen Vor-
stellungen oder internationalem 
Versand bitte Rücksprache unter 
literaturvertrieb@rote-hilfe.de 

L i t e r a t u r v e r t r i e b
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A d r e s s e n

Bundesvorstand  
und Redaktion

rote hilfe e. V.
Bundesgeschäftsstelle 
postfach 3255 
37022 göttingen 
telefon 0551 / 770 80 08 
Dienstag und Donnerstag 15 – 20 
uhr, Fax 0551 / 770 80 09 
bundesvorstand@rote-hilfe.de
rhz@rote-hilfe.de

Spenden- und  
Beitragskonto

rote hilfe e. V.
kontonummer: 56 036 239
BlZ: 260 500 01
Sparkasse göttingen

ortsgruppen der  
roten hilfe e. V.

aschaffenburg
c/o Infoladen aschaffenburg  
ernsthofstr. 12 
63739 aschaffenburg
aschaffenburg@rote-hilfe.de

augsburg
c/o kulturladen in Selbstverwal-
tung „Die ganze Bäckerei“ 
reitmayrgäßchen 4 
86152 augsburg 
augsburg@rote-hilfe.deaugs-
burg@rote-hilfe.de 

berlin
c/o Stadtteilladen lunte 
weisestraße 53 
12049 Berlin 
telefon 030 / 62 72 25 77 
berlin@rote-hilfe.de 
http://berlin.rote-hilfe.de

bielefeld
c/o hermann taube  
goldbach 5 
33615 Bielefeld 
telefon 0521 / 12 34 25 
bielefeld@rote-hilfe.de

bochum-dortmund
c/o soziales Zentrum 
Josephstraße 2 
44791 Bochum 
bochum-dortmund@rote-hilfe.de 
http://bochum-dortmund.rote-
hilfe.de 

bonn
c/o Buchladen le Sabot 
Breite Straße 76 
53111 Bonn 
bonn@rote-hilfe.de 
Beratung jeden 1. Montag im 
Monat, 19:30–20:30 uhr im 
Buchladen le Sabot

braunschweig
c/o antifa-café 
cyriaksring 55 
38118 Braunschweig
telefon 05 31 / 8 38 28 (aB)
Fax 05 31 / 280 99 20 
braunschweig@rote-hilfe.de
treffen: Jeden 3. Freitag im 
Monat ab 20:00 uhr

bremen
postfach 11 04 47 
28207 Bremen 
bremen@rote-hilfe.de 
http://bremen.rote-hilfe.de

cottbus
postfach 10 06 01 
03006 cottbus
paketanschrift: c/o Infoladen 
wildost, parzellenstraße 79, 
03046 cottbus
telefonisch zu erreichen diens-
tags 9–12 und donnerstags 18–
21 uhr unter 0162 / 36 71 914 
cottbus@rote-hilfe.de 
http://cottbus.rote-hilfe.de

darmstadt bunte hilfe / 
rote hilfe e. V.
c/o linkstreff georg Fröba
landgraf-philipps-anlage 32 
64283 Darmstadt
telefon & Fax 06151 / 391 97 91
darmstadt@rote-hilfe.de

dresden
rudolf-leonhard-Straße 39 
01097 Dresden 
telefon/Fax: 0351 / 811 51 11
dresden@rote-hilfe.de
Sprechzeiten: Dienstags 
19–20 uhr

düsseldorf-neuss
c/o linkes Zentrum hinterhof 
corneliusstr. 108
40215 Düsseldorf
duesseldorf-neuss@rote-hilfe.de 
http://rhduesseldorf.blogsport.de

duisburg
c/o Jugend- und kulturverein
kaiser-wilhelm-Straße 284 
47169 Duisburg
duisburg@rote-hilfe.de

erfurt
c/o offene arbeit erfurt 
allerheiligenstr. 9 / hinterhaus  
99084 erfurt  
erfurt@rote-hilfe.de
http://erfurt.rote-hilfe.de 

Frankfurt am Main
c/o café exzess
leipziger Straße 91
60487 Frankfurt am Main
ffm@rote-hilfe.de
http://frankfurt.rote-hilfe.de

gelsenkirchen
c/o alfred-Zingler-haus 
Margaretenhof 10 
45888 gelsenkirchen 
gelsenkirchen@rote-hilfe.de

gießen
postfach 10 08 01  
35338 gießen 
telefon 0160 / 407 33 51 
giessen@rote-hilfe.de

göttingen
c/o Buchladen rote Straße
nikolaikirchhof 7 
37073 göttingen 
goettingen@rote-hilfe.de
http://goettingen.rote-hilfe.de
treffen: Dienstags 18:15 uhr 
im rote-hilfe-haus, lange-
geismar-Str. 3 

greifswald
postfach 12 28
17465 greifswald 
greifswald@rote-hilfe.de 
http://greifswald.rote-hilfe.de

halle
c/o Infoladen 
ludwigstraße 37 
06110 halle 
tel. 0345 / 170 12-42 (Fax: -41)
Sprechzeit Dienstags 18–19 uhr
halle@rote-hilfe.de 
http://halle.rote-hilfe.de 

hamburg
postfach 30 63 02 
20329 hamburg 
hamburg@rote-hilfe.de 
http://hamburg.rote-hilfe.de

hannover
c/o uJZ kornstraße 
kornstraße 28 
30167 hannover 
hannover@rote-hilfe.de
http://hannover.rote-hilfe.de

heidelberg
postfach 10 31 62 
69021 heidelberg  
heidelberg@rote-hilfe.de 
http://heidelberg.rote-hilfe.de

heilbronn
c/o Infoladen 
wollhausstraße 49 
74072 heilbronn  
heilbronn@rote-hilfe.de 
www.heilbronn.rote-hilfe.de
offenes treffen jeden 
1.  Dienstag im Monat, 19 uhr, 
Soziales Zentrum käthe

Jena
c/o Infoladen Jena 
Schillergäßchen 5 
07745 Jena 
telefon 0 36 41 / 44 93 04 
jena@rote-hilfe.de 
http://jena.rote-hilfe.de

karlsruhe
werderstraße 28 
76137 karlsruhe
karlsruhe@rote-hilfe.de

kassel
c/o karoshi kassel
gießbergstraße 41–47
34127 kassel
kassel@rote-hilfe.de

kiel
postfach 6444 
24125 kiel 
telefon & Fax 04 31 / 751 41 
kiel@rote-hilfe.de
http://kiel.rote-hilfe.de

köln
c/o VVn-Bda köln
Venloer Str. 440 (toskana-
passage) 
50825 köln 
koeln@rote-hilfe.de
http://koeln.rote-hilfe.de 

königs wusterhausen 
c/o h. g. a. 
postfach 11 19 
15701 königs wusterhausen 
telefon: 0177 / 742 09 20
kw@rote-hilfe.de 
http://kw.rote-hilfe.de 

landshut 
c/o Infoladen landshut 
alte Bergstr. 146 
84028 landshut 
landshut@rote-hilfe.de

leipzig
c/o linXXnet 
Bornaische Straße 3d 
04277 leipzig
leipzig@rote-hilfe.de
Sprechzeit: jeden ersten Freitag 
im Monat: 17.30–18.30 uhr 
linXXnet

Magdeburg
kontakt über Bundesvorstand

Mainz
kontakt über Bundesvorstand
mainz@rote-hilfe.de

Mönchengladbach
postfach 20 10 27
41210 Mönchengladbach
telefon 0173 / 328 88 81
moenchengladbach@rote-hilfe.
de, http://moenchengladbach.
rote-hilfe.de

München
Schwanthalerstraße 139 
80339 München 
telefon 089 / 448 96 38 
muenchen@rote-hilfe.de 
http://muenchen.rote-hilfe.de
Sprechzeit: Mittwochs 18–19 uhr

neuruppin
postfach 11 55  
16801 neuruppin
tel.: 01512 / 844 42 52
neuruppin@rote-hilfe.de
http://neuruppin.rote-hilfe.de

nürnberg, Fürth, erlangen 
c/o libresso 
postfach 810 112 
90246 nürnberg 
telefon 0157 / 89 37 20 76
nuernberg@rote-hilfe.de
Sprechzeiten: jeden 2. und 4. 
Donnerstag, 19–20 uhr im 
koMM, untere Seitenstr. 1

oberhausen / westliches ruhr-
gebiet
Kontakt über Buvo
oberhausen@rote-hilfe.de

osnabrück
c/o Infoladen
alte Münze 12 
49074 osnabrück 
osnabrueck@rote-hilfe.de
http://osnabrueck.rote-hilfe.de 

potsdam
hermann-elflein-Str. 32 
14467 potsdam  
potsdam@rote-hilfe.de

rostock
kröpeliner Straße 90
18055 rostock
rostock@rote-hilfe.de

Salzwedel
c/o autonomes Zentrum
altperverstr. 34
29410 Salzwedel
salzwedel@rote-hilfe.de

Strausberg
c/o doma e. V.
an der Stadtmauer 7
15344 Strausberg  
strausberg@rote-hilfe.de

Stuttgart
linkes Zentrum lilo herrmann
Böblingerstr. 105
70199 Stuttgart
stuttgart@rote-hilfe.de 
http://stuttgart.rote-hilfe.de 
treffen: Jeden ersten Dienstag 
im Monat ab 20 uhr im linken 
Zentrum lilo herrmann
 
Südthüringen
c/o Infoladen arnstadt
plauesche Straße 20
99310 arnstadt
sth@rote-hilfe.de 

wiesbaden
c/o Infoladen linker projekte 
werderstraße 8 
65195 wiesbaden 
wiesbaden@rote-hilfe.de

würzburg
postfach 68 24 
97018 würzburg
wuerzburg@rote-hilfe.de 
http://wuerzburg.rote-hilfe.de

Kontaktadressen der  
roten hilfe e. V.

chemnitz
c/o rothaus 
lohstr. 2 
09111 chemnitz 
chemnitz@rote-hilfe.de 

Freiburg
c/o ktS 
Baselerstraße 103 
79100 Freiburg 
telefon 0761 / 409 72 51 
freiburg@rote-hilfe.de

hameln
c/o VVn/Bda 
postfach 101 230 
31762 hameln

leverkusen
Kontakt über Buvo
leverkusen@rote-hilfe.de 

rendsburg
c/o t-Stube 
postfach 506 
24756 rendsburg  
telefon 04331 / 295 66

Saarland
c/o Verein für kommunikatives 
wohnen und leben
postfach 103 207
66032 Saarbrücken
saarland@rote-hilfe.de

weimar
c/o neue linke 
Jakobstr. 22 
99423 weimar
weimar@rote-hilfe.de
http://rhweimar.blogsport.de 
Sprechzeiten: erster und dritter 
Dienstag im Monat, 19–20 uhr

wismar
c/o tikozigalpa 
Dr.-leber-Str. 38 
23966 wismar 
wismar@rote-hilfe.de

wuppertal
postfach 130804
42035 wuppertal
wuppertal@rote-hilfe.de 
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herausgeber 
Bundesvorstand der Roten Hilfe e. V.

V.i.S.d.p. 
H. Lange, PF 32 55, 37022 Göttingen

Für die AZADÎ-Seiten
V.i.S.d.p. Monika Morres  
(Anschrift siehe AZADÎ-Seiten)

Namentlich gezeichnete Artikel geben nicht 
unbedingt die Meinung des Herausgebers 
wieder. Die Verfasser Innen der namentlich 
nicht gezeichneten Artikel sind  
der Redaktion bekannt.

die rote hilfe im Internet 
www.rote-hilfe.de

auflage 
7 650 Exemplare; Eigendruck auf chlorfrei 
gebleichtem Papier im Selbstverlag.

preise 
Einzelexemplar 4 Euro, 
Abonnement: 20 Euro im Jahr. 
Für Mitglieder der Roten Hilfe e. V. ist der 
Bezug der Zeitung im Mit glieds bei trag 
inbegriffen.
Gefangene erhalten die Zei tung kostenlos.  
Eine Teilauflage enthält einen Mitglieder-
rundbrief.

bildnachweise 
Archiv Rote Hilfe

alle zuschriften und anfragen 
bitte schicken an:  
Rote Hilfe Redaktion
Post fach 32 55, 37022 Göttingen,
Telefon 0174 / 477 96 10, 
Fax 0551 / 770 80 09, 
rhz@rote-hilfe.de. (Diese Adresse bitte nicht 
für Mailinglisten ver wenden!)

Artikel, Leserbriefe und Ähnliches wenn 
möglich als Mail, vor dem Schreiben län-
gerer Sachen die Redaktion kontaktieren.

Unverlangt eingesandte Texte und Bilder 
werden nicht zwingend abgedruckt. Die 
Auswahl der zu veröffentlichenden Texte 
liegt im Rahmen der Satzung der Roten 
Hilfe e. V. im Ermessen der Redaktion.

austauschanzeigen: 
Austauschanzeigen linker Zeitschriften 
drucken wir nach Möglichkeit ab. Anzeigen 
in den Datei-Formaten jpeg, tif (jew. mind. 
300dpi, Graustufen), bitmap (mind. 600dpi, 
sw), pdf (nach PDF/X-3 bzw. PDF/X-1a-
Standard) oder Vektor-EPS an:  
austauschanzeigen@rote-hilfe.de

Mitgliedsbeiträge und Spenden
bitte nur auf folgendes konto überweisen: 

rote hilfe e. V.

kontonummer: 56 036 239

BlZ: 260 500 01

Sparkasse göttingen
IBan: De25 2605 0001 0056 0362 39

BIc: nolaDe21goe

die rote hilfe erscheint quartalsweise. Für die ausgabe 2/2014 gilt:  
erscheinungstermin: Mitte Mai 2014 
redaktionsschluss: 21. März 2014

Impressum

Änderung der bISherIgen adreSSe/ bankVerbIndung/ beItragShÖhe

Ich bin Mitglied der Roten Hilfe und ändere meinen Beitrag / meine Bankverbindung / meine Adresse

Zutreffendes ankreuzen und bitte in Großbuch  staben ausfüllen! Bitte senden an: Rote Hilfe e. V., Postfach 3255, 37022 Göttingen

Vorname / Name Neumitglied

Straße / Hausnummer

Postleitzahl / Wohnort

Telefonnummer

E-Mail 

Name und Sitz des Kreditinstituts

BIC

IBAN

Datum / Unterschrift Neumitglied

Ich erkläre meinen Beitritt zur Roten Hilfe e. V.

Ich bin an aktiver Mitarbeit interessiert

Ich möchte den E-Mail-Newsletter der Roten Hilfe  
beziehen, der aktuell über Repression berichtet

Ich zahle per Dauerauftrag auf das Konto der 
Roten Hilfe e. V. mit dem Betreff „Mitgliedsbeitrag“

Der Bundesvorstand der Roten Hilfe e. V. wird, jederzeit 
widerruflich, ermächtigt, die Beitragszahlungen für das 
(Neu-)Mitglied von dem nebenstehend angegebenen 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich wird 
das genannte Kreditinstitut angewiesen, die von der 
Roten Hilfe e. V. auf das Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. Innerhalb von acht Wochen, beginnend ab 
dem Belastungsdatum, kann die/der KontoinhaberIn die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit dem angegebenen Kreditinstitut vereinbar-
ten Bedingungen. Eventuell verursachte Rücklastgebühren 
(Rückbuchungen z. B. bei ungedecktem Konto) gehen zu 
Lasten der/des KontoinhaberIn und können ebenfalls von 
dem genannten Konto abgebucht werden.

gläubiger-Identifikationsnummer: De49ZZZ00000318799 
Mandatsreferenznummer: Wird separat mitgeteilt

beItrIttSerklÄrung

Ich zahle einen Mitgliedsbeitrag von

 jährlich 90 Euro 
  anderer Betrag  Euro
 
 halbjährlich 45 Euro 
  anderer Betrag  Euro
 
 vierteljährlich 22,50 Euro 
  anderer Betrag  Euro
  
 monatlich 7,50 Euro 
  anderer Betrag  Euro

Ich zahle einen Solibeitrag von

 jährlich 120 Euro 
  anderer Betrag  Euro
 
 monatlich 10 Euro 
  anderer Betrag  Euro 

Der Mindestbeitrag beträgt 7,50 Euro monat lich. 
Der ermäßigte Mindesbeitrag für SchülerInnen, Er werbs lose 
usw. beträgt 3 Euro monatlich. Empfohlen wird ein 
Solibeitrag von 10 Euro monatlich bzw. 120 Euro jährlich.

Zutreffendes ankreuzen und bitte in Großbuch  staben ausfüllen!
Bitte senden an: Rote Hilfe e. V., Postfach 3255, 37022 Göttingen

Vorname / Name Mitglied

Straße / Hausnummer

Postleitzahl / Wohnort

Telefonnummer

E-Mail 

Name und Sitz des Kreditinstituts

Kontonummer Bankleitzahl

BIC

IBAN

Datum / Unterschrift Mitglied

Meine neue Anschrift / Bankverbindung•

Vorname / Name Mitglied

Straße / Hausnummer

Postleitzahl / Wohnort

Telefonnummer

E-Mail 

Name und Sitz des Kreditinstituts

BIC

IBAN

Datum / Unterschrift Mitglied

Meine bisherige Anschrift / Bankverbindung•

Ich zahle einen Mitgliedsbeitrag von

 jährlich 90 Euro 
  anderer Betrag Euro

 halbjährlich 45 Euro 
  anderer Betrag Euro

 vierteljährlich 22,50 Euro 
  anderer Betrag Euro

 monatlich 7,50 Euro 
  anderer Betrag Euro

Ich zahle einen Solibeitrag von

 jährlich 120 Euro 
  anderer Betrag Euro

 monatlich 10 Euro 
  anderer Betrag Euro

Der Mindestbeitrag beträgt 7,50 Euro monat lich. 
Der ermäßigte Mindesbeitrag für SchülerInnen, 
Er werbs lose usw. beträgt 3 Euro monatlich.
Empfohlen wird ein Solibeitrag von 10 Euro monatlich 
bzw. 120 Euro jährlich.
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Bundesvorstand  
und Redaktion

Rote Hilfe e. V.
Bundesgeschäftsstelle 
Postfach 32 55 
37022 Göttingen 
Telefon 05 51 / 770 80 08 
di+do 15 – 20 Uhr 
Fax 05 51 / 770 80 09 
bundesvorstand@rote-hilfe.de

eigentumsvorbehalt
Nach diesem Eigentumsvorbehalt ist diese Zeitung solange 
Eigentum des Absenders, bis sie der/dem Gefangenen 
persönlich ausgehändigt worden ist. „Zur-Habe-Nahme“ 
ist keine persönliche Aushändigung im Sinne dieses Vorbe-
halts. Wird die Zeitung der/dem Gefangenen nicht persön-
lich ausgehändigt, so ist sie dem Absender unter Angabe 
des Grundes der Nichtaushändigung zurückzusenden. Wird 
die Zeitung der/dem Gefangenen nur teilweise persönlich 
ausgehändigt, so sind die nicht persönlich ausgehändigten 
Teile, und nur sie, dem Absender unter Angabe des Grundes 
der Nichtaushändigung zurückzusenden. 
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